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Bauüberwachungsleistung 
ist erforderlich
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Voraussetzungen für Baubeginn prüfenVoraussetzungen für Baubeginn prüfen
2

Örtliche Bauüberwachung durchführen
3

BÜB/FBÜ Ernennungsschreiben:BÜB/FBÜ Ernennungsschreiben:

BÜB Vollmacht nach Ril 806.0000V01BÜB Vollmacht nach Ril 806.0000V01
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Die Anordnung stellt 
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Mitgeltende Unterlagen:

2

1

Tätigkeits-

untersagung

Tätigkeits-

untersagung
3-7

Leistungsbild Bauüberwachung 

(RRil 208.1212Z46-Z60)

Leistungsbild Bauüberwachung 

(RRil 208.1212Z46-Z60)

DB NetzDB Netz DB S+SDB S+S DB EnergieDB Energie

Anzeige zur Abnahme/protokollpflichtige 

Tätigkeit VV BAU

Anzeige zur Abnahme/protokollpflichtige 

Tätigkeit VV BAU

3-4
MeldeordnungMeldeordnung

Anl. 1 SofortberichtAnl. 1 Sofortbericht Anl. 2 DirektmeldungAnl. 2 Direktmeldung

Anl. AllgemeinverfügungAnl. Allgemeinverfügung

Prozessziel:

Ziel des Prozesses ist die Umsetzung der vertraglich 

vereinbarten Bau- und Überwachungsleistungen 

(Auftragnehmer-Leistungen) unter Wahrung der 

gesetzlichen, arbeits- und umweltrelevanten Pflichten 

nach den qualitativen und quantitativen Anforderungen 

der Auftraggeber (AG) / EIU, den unternehmerischen 

Grundsätzen und Zielen des Gesetzgebers, der DB AG 

und ihren Geschäftsfeldern, dem Stand der Technik 

und den geltenden Standards, Richtlinien und 

Vorschriften der DB AG, der EIU.

Fachautor:

Christian Bierbaum

christian.bierbaum@deutschebahn.com

Regelwerksverantwortlich:

Heike Hörz

heike.hoerz@deutschebahn.com

Geltungsbereich:

Geltungsbereich für alle GF/GE im VR I

Kunden des Prozesses :

Bauüberwacher

Voraussetzungen für Baubeginn prüfen 
Muster-Startordner Beschreibung, Teil 1, 
Teil 2, EIU Ablagestruktur
Bauanzeige VV BAU
Baubeginnanzeige VV BAU-STE 
Musterbaustellenordnung
Checkliste Baudurchführung Büw 
Merkkarte  Erfolgreicher Projektstart

Arbeitshilfe Einweisung Standorte der 
Sh-2 Signale

Örtliche Bauüberwachung durchführen

Nachtragsbewertungsmatrix

Muster Abrechnungszeichnung

Muster örtliches Aufmaß

Erklärung Menge, DB Netz

Erklärung Menge, DB S&S

Erklärung Menge, DB Energie

Erklärung Menge, DB KT

Info zu Leistungsabrechnung nach 

Bauvertrag

Abnahmeniederschrift  (Rril 208.1403V20)

Betra-Antrag nach RiL 406.1201A01

Anmeldung zur La nach Ril 406.1202V01

Bestätigung Betra Bereitschaft

Anzeige zur Abnahmeprüfung VV BAU-STE

https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU/21_VV_BAU_Bauanzeige_pdf.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU/21_VV_BAU_Bauanzeige_pdf.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://dbmp.intranet.deutschebahn.com/DBMP_de/konzernregeln/regelwerksdatenbanken/krwd_suche?RegelwerkNrExtern=806.0000V01&sprache=DE
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/REV%2004.00/Best%C3%A4tigung_Betra_Bereitschaft.docx?d=w3c271c545f304cdd8e5c8948594433e8&csf=1&web=1&e=vAwTtS
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/REV%2004.00/Best%C3%A4tigung_Betra_Bereitschaft.docx?d=w3c271c545f304cdd8e5c8948594433e8&csf=1&web=1&e=vAwTtS
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Umweltschutz/Downloads_Umwelt/52_7_1_Umwelt_Leitfaden_Teil_7.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Umweltschutz/Downloads_Umwelt/52_7_1_Umwelt_Leitfaden_Teil_7.html
https://www.eba.bund.de/DE/RechtRegelwerk/Verwaltungsvorschriften/VVBAUSTE/vvbauste_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/RechtRegelwerk/Verwaltungsvorschriften/VVBAUSTE/vvbauste_node.html
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FD 1 Bauüberwacher ernennen/bevollmächtigen

Leiter OE / 
Fachstelle Büw/

AGL BÜW
(GF/GE-abhängig)

Projekt- und 
zeitbezogene 
Vollmacht 
erteilen

Zu Flussdiagramm 2 Zu Flussdiagramm 2 

3

Bauüberwachung wird 
im Konzern erbracht

(DB AG)

Bauüberwachung ist 
extern beauftragt

(Extern = nicht DB AG)

Bauüberwachungsleistung 
ist erforderlich

Vollmach

t BÜB/

FBÜ

Vollmach

t BÜB/

FBÜ

Bauüberwacher 
ernannt/bevollmächtigt

Vollmacht 

BÜB/FBÜ

Vollmacht 

BÜB/FBÜ

https://dbmp.intranet.deutschebahn.com/DBMP_de/konzernregeln/regelwerksdatenbanken/krwd_suche?RegelwerkNrExtern=806.000V01&sprache=DE
https://dbmp.intranet.deutschebahn.com/DBMP_de/konzernregeln/regelwerksdatenbanken/krwd_suche?RegelwerkNrExtern=806.000V01&sprache=DE
https://dbmp.intranet.deutschebahn.com/DBMP_de/konzernregeln/regelwerksdatenbanken/krwd_suche?RegelwerkNrExtern=809.1000V16&sprache=DE
https://dbmp.intranet.deutschebahn.com/DBMP_de/konzernregeln/regelwerksdatenbanken/krwd_suche?RegelwerkNrExtern=809.1000V16&sprache=DE
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BÜW

FD 2 Voraussetzungen für Baubeginn prüfen

Von Flussdiagramm 1Von Flussdiagramm 1

erhält projektspezifisch angepasste Muster-Baustellenordnung

vom AG (Vertragsverantwortlichen) 6

Baustellen-

ordnung

Muster BaustellenordnungMuster Baustellenordnung

BÜW

Voraussetzungen für 
Baubeginn prüfen und 
dokumentieren

7

Voraussetzungen sind erfüllt

Voraussetzungen 
sind nicht erfüllt

BÜW

Teilnahme am technisch-
kaufmännischen Auftakt- 
gespräch (Bauauftakt-
gespräch) mit dem     
Auftragnehmer Bau 10

Zu Flussdiagramm 3Zu Flussdiagramm 3

Checkliste 

Baudurch-

führung Büw 

Teil 1

Checkliste 

Baudurch-

führung Büw 

Teil 1

BÜW
informiert den AG 

(Vertragsverantwortlichen) 8

BÜW
erhält fehlende Unterlagen vom AG 

(Vertragsverantwortlichen) 9

BÜW

BÜW Teilnahme am AG internen Vertragsauftaktgespräch ohne AN BAU

erhält rechtzeitig vor Baubeginn die freigegebene 

Ausführungsunterlagen vom AG (Vertragsverantwort.)

Genehmigte 
Ausführungs-
unterlagen

ErläuterungenErläuterungen

2

3

Protokoll Ver- 
tragsauftaktge- 
spräch

BÜW
erhält 12 Wochen vor Baubeginn projektspezifisch angepassten

Startordner vom AG (Vertragsverantwortlichen)

StartordnerStartordner
1

Muster-StartordnerMuster-Startordner

ErläuterungenErläuterungen

Protokoll 

technisch-

kaufmännisches 

Auftaktge- 

spräch (Bau-

auftrakt-

gespräch)

Protokoll 

technisch-

kaufmännisches 

Auftaktge- 

spräch (Bau-

auftrakt-

gespräch)

Arbeitshilfe EIU AblagestrukturArbeitshilfe EIU Ablagestruktur

BÜW
erhält rechtzeitig vor Baubeginn entweder den Antrag auf IbN oder die 

Anzeige einer Umrüstung/Erneuerung nach VV IBG, sowie nachfolgend 

die Eingangsbestätigungen des EBA vom AG (Vertragsverantwort.)

Erhält in Kopie 
Anträge und 
Anzeigen der 
Eisenbahnen   
bzw. Bestätig-
ungen des EBA

4

BÜW
 Die BÜW erhält in Kopie die Baubeginnanzeige VV BAU-STE §13 /

Bauanzeige VV BAU § 20 von BVB des AG (Vertragsverantwort.)

und zusätzlich die Baubeginnanzeige IOH aus den IBV-Prozessen.

Erhält in Kopie 
Baubeginnanzeige 
VV BAU-STE §13 /
Bauanzeige VV 
BAU § 20 / 
Baubeginnanzeige 
IOH

5

ErläuterungenErläuterungen

Merkkarte Erfolgreicher ProjektstartMerkkarte Erfolgreicher Projektstart

Merkkarte Erfolgreicher ProjektstartMerkkarte Erfolgreicher Projektstart

https://intranet.db-ec.de/de/fachliches/prozesse/Documents/C-04-VRI-2c.doc
https://intranet.db-ec.de/de/fachliches/prozesse/Documents/C-04-VRI-2c.doc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
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Bauüber-
wachung vertragsrechtliche Aufgaben

1

Mangelverfolgung

BÜW

- prüft dem Grunde nach fertigt die Stellungnahme
- prüft die Mengenvordersätze
- GF/GE-spezifische Verwendung der

Nachtragsbewertungsmatrix 3

BÜW

- informiert AG (Vertragsverantwortlichen) über
festgestellten Mangel oder Betreiberhinweise
(BHW) und dokumentiert dies in der Bauakte
und ggf. im Bautagebuch 4

NachtragsbewertungsmatrixNachtragsbewertungsmatrix

BÜW

 grundsätzlich: bei Maßnahmen n. VV BAU 
überwacht die BÜW die Mängelbeseitigung und 
informiert Vertragsverantwortlichen des AG und den 
IBV (wenn vorhanden) über die erfolgte Mängel- 
beseitigung und dokumentiert dies.

  Bei Maßnahmen nach VV BAU STE wird die 
Mängelbeseitigung von der BÜW überwacht und 
dokumentiert, sowie der  Abnahmeprüfer über die 
erfolgte Mängelbeseitigung informiert.

  bei Mängelbeseitigungskonzept des AN : 
  BÜW prüft Mängelbeseitigungskonzept, erstellt 

Stellungnahme und übergibt diese dem AG  sowie
  überwacht und dokumentiert nach Freigabe des 

Mängelbeseitigungskonzepts durch den 
Vertragsverantwortlichen des AG die Mängel-
Beseitigung des AN. 5

Erhält vom 
Vertragsverantw. 
freigegebenes 
Mängelbeseitig-
ungskonzept

BÜW

- prüft Abrechnungszeichnung / Abrechnungsplan mit
Mengenermittlung nach REB

- beachtet Information der DB AG  zur
Leistungsabrechnung nach Bauvertrag

- Ausnahme: Leistungen die nicht nach Zeichnung
abgerechnet werden können, sind durch örtliches
Aufmaß gemeinsam mit dem AN festzustellen

- weitere Tätigkeiten und Systemeingaben gemäß
beauftragten Leistungsbild

- erklärt mit dem Vordruck für den jeweiligen Konzern
teil die Durchführung der Mengenprüfung

6

Örtliche Bauüberwachung durchführen

- vertragsrechtliche Aufgaben -

BÜW
- Prüfen der Voraussetzungen der VOB-Abnahme
- Vorbereiten und Mitwirken bei der VOB-      

Abnahme 7

Stellungnahme 
über Vorhanden-
sein der Voraus-
setzungen

BÜW
- informiert AG (Vertragsverantwortlichen), fertigt eine

Stellungnahme und dokumentiert den Sachverhalt
ggf. im Bautagebuch 2

Abnahmever-

langen AN 

nach VOB 

Bauabrechnung

Mängelmanage-
ment

Vertragsmanage-
ment

vertragsrechtliche 
Abnahmen

BÜW

- Prüfen der Voraussetzungen gemäß geltender
vertraglicher Regelungen

- Vorbereiten und Mitwirken bei der
vertragsrechtlichen Abnahme 8

Abnahmenieder-
schrift inkl. An-
lagen vorbereiten
(208.1403V20)

Abnahmenieder-
schrift inkl. An-
lagen vorbereiten
(208.1403V20)

Abnahmeverlangen 

AN nach VOL oder 

Systemvertrag

Stellungnahme 
über Vorhanden-
sein der Voraus-
setzungen

Abnahmeproto-
koll inkl. Anlagen 
vorbereiten

Abrechnungs-

zeichnung/ -plan 

des AN geht ein

FD 3-1

von Flussdiagramm 2von Flussdiagramm 2

Mangel 

festgestellt

formal 

geprüftes 

Nachtragsan-

gebot geht ein

Vertragsab-

weichung 

festgestellt

Stellungnahme 
zum Nachtrags 
angebot

Stellungnahme 
zur Vertrags-
abweichung

ErläuterungenErläuterungen

erhält Kopie des 
Schriftverkehrs 
des Vertrags-
verantortlichen 
mit dem AN

Schreiben über 
Mangel an den 
Vertragsverantw. 
AN BAU vor-
bereiten

erhält Kopie der 
Mängelanzeige 
an den AN

Muster AbrechnungszeichnungMuster Abrechnungszeichnung

Muster örtliches AufmaßMuster örtliches Aufmaß

Erklärung 
Menge, DB Netz
Erklärung 
Menge, DB Netz

Erklärung 
Menge, DB S&S
Erklärung 
Menge, DB S&S

Erklärung 
Menge, DB 
Energie

Erklärung 
Menge, DB 
Energie

Erklärung 
Menge, DB KT
Erklärung 
Menge, DB KT

Info Leistungsabrechnung nach BauvertragInfo Leistungsabrechnung nach Bauvertrag

https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
http://krwd.intranet.deutschebahn.com/krwd/suche?RegelwerkNrExtern=208.1403V20&typ=krwdliste#
http://krwd.intranet.deutschebahn.com/krwd/suche?RegelwerkNrExtern=208.1403V20&typ=krwdliste#
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
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Örtliche Bauüberwachung durchführen

- betriebliche Aufgaben -

erarbeitet den Betra- und La-Antrag im e-Workflow elektronische Betra-

Antragerstellung, fügt erforderliche Planunterlagen bei und legt die 

Antragsunterlagen spät. 8 Wochen vor Inkrafttreten zur Mitwirkung aller 

Fachdienste bei der DB Netz AG vor. (rechts genannte Dokumente nur bei 

Ausfall des e-Workflow nutzen)

führt Betra-Vorabstimmung  durch und konkretisiert mit dem 

Baubetriebsplaner / BBK die Bauablaufplanung als Grundlage für den Betra- 

und den La-Antrag; berücksichtigt werden Logistik, Besonderheiten, 

Maschinen- und Personaleinsatz sowie die aktuelle Sicherungsplanung.

Betra 

Antrag-

steller

Betra 

Antrag-

steller

Mitwirkung durch alle betroffenen Fachdienste erfolgt

plausibilisiert die Endfassung des Betra- und La-Antrages im e-Workflow 

und leitet diesen spät. 6 Wochen vor Inkrafttreten zur Bearbeitung an die 

DB Netz AG weiter.

Betra 

Antrag-

steller

5

6

7

BÜW

informiert Baubeteiligte in der Betra-Besprechung über die Inhalte der Betra und lässt sich 

die Betra-Bereitschaft von allen Beteiligten bestätigen.

Ggf. bei wesentlichen Änderungen: Pkt 5 „Betra-Anlaufbesprechung“ erneut durchführen.

Baubeginn

Erhält spätestens 5 Tage vor Inkrafttreten die Betra

8

Bauüber-
wachung betriebliche Aufgaben

1

FD 3-2

von Flussdiagramm 2  oder 3-1von Flussdiagramm 2  oder 3-1

Betra-Antrag nach

RiL 406.1201V01

Betra-Antrag nach

RiL 406.1201V01

Protokoll zur 

Betra- Anlaufbe- 

sprechung

Anmeldung zur La 

nach 

Ril 406.1202V01

Anmeldung zur La 

nach 

Ril 406.1202V01

Bestätigung Betra 

Bereitschaft

Bestätigung Betra 

Bereitschaft

BÜW

prüft, ob folgende Unterlagen vorliegen:
- genehmigter Baubetriebsplan
- Bauablaufplanung für die Betra
- Logistikplan von Projektleiter und
ANBau 2

Voraussetzungen 
sind nicht erfüllt

BÜW
informiert den AG 

(Vertragsverantwortlichen) 3

BÜW
erhält fehlende Unterlagen vom AG 

(Vertragsverantwortlichen) 4

Dokumentation in 

Bautagebuch / 

Bauakte
BÜW

- vergewissert sich, dass der Verantwortliche des AN die Einweisung /Unterweisung seiner

Mitarbeiter nachweislich durchgeführt hat.

- überprüft die Einweisung aller am Bau beteilgter Triebfahrzeugführer. 9

Voraussetzungen 
sind erfüllt

http://krwd.intranet.deutschebahn.com/krwd/suche?RegelwerkNrExtern=406.1201V01&typ=krwdliste
http://krwd.intranet.deutschebahn.com/krwd/suche?RegelwerkNrExtern=406.1201V01&typ=krwdliste
http://krwd.intranet.deutschebahn.com/krwd/suche?RegelwerkNrExtern=406.1202V01&typ=krwdliste
http://krwd.intranet.deutschebahn.com/krwd/suche?RegelwerkNrExtern=406.1202V01&typ=krwdliste
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
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Anzeige der 

Abnahme/

protokollpflichtige 

Tätigkeit VV BAU

Anzeige der 

Abnahme/

protokollpflichtige 

Tätigkeit VV BAU

- überwacht die Erfüllung der durch
den AN durchzuführenden Prüfungen
und Abnahmen nach Prüfkatalog und
Ril und erhält die entsprechenden
Protokolle.

- überwacht die Erfüllung der durch
den AN durchzuführenden Eigen-
prüfungen nach Prüfkatalog

- führt die Kontrollprüfungen gemäß
Prüfkatalog durch u./ o. lässt diese
durchführen und dokumentiert die
Prüfungsergebnisse

- informiert BVB bei Änderungen ggü.
der freigegeben Ausführungs-
planung, dokumentiert dies und
fordert geänderte, geprüfte und
freigegebene Planunterlagen ein

- informiert BVB bei Änderungen ggü.
der freigegeben Ausführungs-
planung, dokumentiert dies und
fordert geänderte, geprüfte und
freigegebene Planunterlagen ein

  Anzeigen der Abnahme- 
prüfung

Örtliche Bauüberwachung durchführen

- bauaufsichtliche Aufgaben -

Bauüber-
wachung

Erfüllung der bauaufsichtliche Aufgaben und Pflichten 

insbesondere nach VV BAU  und VVBAU STE 1

BÜB

6

Weitere Informationspflichten bestehen bei der Inbetriebnahme zwischen zwei

Bauzuständen. (Zwischeninbetriebnahme) Es sind folgende Beteiligte durch die BÜB / FBÜ 
zu unterrichten:

- Bahnhofsmanagement über 3-S-Zentale (bei Maßnahmen von
S&S mit Fahrgastbetrieb)

- ZES und Anlagenbetreiber (bei Maßnahmen von DB Energie)
- FdL (bei Maßnahmen mit Einfluss auf den Bahnbetrieb)

Die erfolgte Meldung ist u.a. im Fernsprechbuch/Bautagebuch/Schaltbuch zu dokumentieren 
(Ort, Datum, Zeit, Name (Fkt.) des Empfängers der Meldung, kurze Beschreibung des 
Sachverhaltes). Entsprechenden Rufnummern der zu benachrichtigten Stellen sind der 
Bauüberwachung im Vertragsauftaktgespräch vom AG (siehe FD 2-2) mitzuteilen.

bauaufsichtliche 
Anzeigen der 

Eisenbahnen über den 
BVB

BÜB
- Unterschrift auf der

Baubeginnanzeige 2

BÜB
  Anzeigen der Abnahme-

prüfung

5

Bauaufsichtliche 

Abnahmen
BÜB

  Mitwirken an der Vorbereitung von 
Abnahmen der Abnahmeprüfer /

   PSV und des EBA

Aufgaben nach 
Prüfkatalog für Eigen – 
und Kontrollprüfungen 

und AbnahmenBÜB

4

FD 3-3

von Flussdiagramm 2 oder 3-2von Flussdiagramm 2 oder 3-2

Baubeginn- 

anzeige VV 

BAU-STE 

Anh. 2.4

Baubeginn- 

anzeige VV 

BAU-STE 

Anh. 2.4

Anzeige der 

Abnahmeprüfung 

nach Anhang 2.5 

VV BAU-STE

Anzeige der 

Abnahmeprüfung 

nach Anhang 2.5 

VV BAU-STE

Änderungen ggü. 
freigegebener 

AusführungsplanungBÜB

3

Vorlage der vollständigen 
AbnahmeniederschriftenBÜB

  Mitwirkung bei der Vorlage vollständiger 
Abnahmeniederschriften n. VV BAU-
STE Anh. 2.6 + 2.7. 

7

VV BAU VV BAU STE

BÜB

BÜB

8

BÜB
  Mitwirkung bei der Vorlage 

vollständiger Abnahme- 
niederschriften 

10
BÜB

Durchführen von und Mitwirken an 
Abnahmen (Zwischenabnahmen, 
protokollpflichtige Tätigkeiten, 

Endabnahmen lt. Anh. 4   VV BAU) 9

Abnahmefähigkeit  ist hergestellt

Inbetriebnahmefähigkeit  ist 
hergestellt

11 12

BÜB

13

Anzeigen auf 
Abnahmeprüfung

https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/VV_BAU_STE_5_0/22_VV_BAU_STE_5_0_Anh_word.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/VV_BAU_STE_5_0/22_VV_BAU_STE_5_0_Anh_word.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/VV_BAU_STE_5_0/22_VV_BAU_STE_5_0_Anh_word.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/VV_BAU_STE_5_0/22_VV_BAU_STE_5_0_Anh_word.html


Vorgabeprozess Bauüberwachung im VR I 
Revision 05.02 vom 01.01.2023

157 /

Örtliche Bauüberwachung durchführen

- sicherheitstechnische Aufgaben -

Bauüber-
wachung sicherheitstechnische Aufgaben

1

BÜW

- überwacht die Vorgaben aus dem SiGe-Plan
und die Umsetzung der Auflagen aus den
Begehungsprotokollen und dokumentiert die
Abarbeitung der Auflagen

3

Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz auf 

Baustellen 

 SiGeKo 

Leistg. ist 

beauftragt

BÜW
- Überwachung der Sicherungsmaßnahme nach

Abschnitt 6 der Rahmenrichtlinie 132.0118 der
DB AG 4

Sicherungsüberwachung

Sicherungs-

über-

wachung ist 

beauftragt

BÜW

- überwacht die Einhaltung und Umsetzung der
Baustellenordnung sowie der
Arbeitsschutzmaßnahmen

- schreitet bei erkennbaren Gefahrenzuständen
ein

- ggf vorh. SiGe Plan prüfen 2

generell

FD 3-4

von Flussdiagramm 2von Flussdiagramm 2

Baustellen

Verordnung

SiGePlan

Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz auf 

Baustellen 
BÜW

Feststellen von Ereignissen und melden gemäß 
Meldeordnung und GF-/GE-spezifischen 
Regelungen 5

Meldeordung

Anlage 

Meldeordnung_

EUB Allgemein-

verfügung 

Unfallmeldung

Anlage 

Sofortmeldung

Anlage 

Direktmeldung 

tödl. AU, 

Massen-, Wege- 

und Stromunfall
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Örtliche Bauüberwachung durchführen

- fachtechnische Aufgaben -

Umweltleitfaden VII  des EBAUmweltleitfaden VII  des EBA

KrananweisungKrananweisung

Anlage zur KraneinweisungAnlage zur Kraneinweisung

Bauüber-
wachung fachtechnische Aufgaben

1

Örtliche Bauüberwachung BÜW

- Überwachung der vertragsgerechten
Ausführung auf Qualität, Kosten und Termine

- dokumentiert alle relevanten Vorgänge und
Besonderheiten auf der Baustelle

- führt Baubesprechungen durch und protokolliert
sie

- Information des Projektleiters der EIU bei
Änderungen ggü. der freigegebenen
Ausführungsplanung

- weitere Tätigkeiten und Systemeingaben gemäß 
beauftragten Leistungsbild 2

örtliche 

Bauüberwachu

ng wird 

durchgeführt

- Überwachen Ver- und Entsorgung
Emmissionsschutz auf der Baustelle 3

Arbeitshilfe RußpartikelfilterArbeitshilfe Rußpartikelfilter

FD 3-5

von Flussdiagramm 2von Flussdiagramm 2

Revisions-

sicheres Bau-

tagebuch 

Fotodokumenta

tion

Übergabe 

Bauakte

Übergabe 

Bauakte

Baubesprechun

gsprotokoll

BÜW
Überwachung der Vorgaben und der Umsetzung 

der Auflagen aus den Begehungsprotokollen der 

umweltfachlichen BÜW mit Dokumentation 4

Abfallmanagement/
Umweltschutz

Umweltfach-

licher BÜW ist 

beauftragt

BÜWgenerell

https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/PF/Umweltauswirkungen/23_Umwelt-Leitfaden_Teil_7_Umweltfachliche%20Bau%C3%BCberwachung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/PF/Umweltauswirkungen/23_Umwelt-Leitfaden_Teil_7_Umweltfachliche%20Bau%C3%BCberwachung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
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FD 3-6
Örtliche Bauüberwachung durchführen

- Kontinuierliche Qualitätsprüfung -

Leiter OE / 
AGL BÜW / 

Fachstelle BÜW
(GF/GE-abhängig)

Regel-

kreis

- operative Qualität der Bauüberwachung
prüfen

Qualitätsabweichungen 
korrigieren

Schulung / Weiterbildung / 
Entwicklung

Entzug BÜB Ernennung
(EIU  -interne Bauüberwachung)

BÜB Vollmacht entziehen
(nicht EIU Bauüberwachung)

außerplanmäßige 

Lieferantenbewertung/

Lieferantenentwicklung initieren

Qualitätsabweichung 

festgestellt

Wissensdefizite

erhebliche BÜB 

Pflichtverletzung 

festgestellt

erhebliche BÜB 

Pflichtverletzung 

festgestellt

wiederholt 

Qualitätsanforderungen 

nicht erfüllt

1

interne/externe 

Bauüberwachung 

erfüllt Qualitäts-

anforderungen

nicht

Checkliste 

operative 

Qualität

Checkliste 

operative 

Qualität

von Flussdiagramm 2von Flussdiagramm 2

interne/externe 

Bauüberwachung erfüllt 

Qualitätsanforderungen

Tätigkeits-
untersagung
(FD 3-7)

Tätigkeits-
untersagung
(FD 3-7)

Tätigkeits-
untersagung
(FD 3-7)

Tätigkeits-
untersagung
(FD 3-7)

https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
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M: Fachstellen BÜW

Örtliche Bauüberwachung durchführen

- Tätigkeitsuntersagung wegen betrieblicher Vorkommnisse und 
Feststellung einer erheblichen BÜB Pflichtverletzung (FD 3-6)

Untersuchende Stelle des 
betroffenen EIU

- Mitteilung an
die zuständige Fachstellen BÜW des GF/GE,
welches die Vollmacht ausgestellt hat bzw. den
BÜB/FBÜ ernannt hat und die Fachstelle 1

Vorkommnis/Ereignis

Untersuchende Stelle des 
betroffenen EIU

- Kurzanalyse des Vorkommnis und Abstimmung
über vorübergehende Untersagung der Tätigkeit
des BÜB/FBÜ bis Auswertungsgespräch

3

Tätigkeits- 

untersagung als

BÜB/FBÜ

ja

nein

Keine weiteren 
Maßnahmen gegenüber 

dem BÜB/FBÜ

Fachstellen BÜW der GF/GE
- Tätigkeitsuntersagung als BÜB/FBÜ und

Information der anderen Fachstellen BÜW 4

- Einzug des
Befähigungsausweises

Vollmachtgeber
- Entzug der Vollmacht

5a

Untersuchende Stelle des 
betroffenen EIU - Auswertungsgespräch mit Festlegung von

Maßnahmen
6

M: BÜB/FBÜ

Festlegungs

-protokoll

Spätestens 4 Wochen nach Ereignis

BÜB/FBÜ - Erfüllung der Maßnahmen 8

Untersuchende Stelle des 
betroffenen EIU - Überprüfung der Erfüllung der festgelegten

Maßnahmen
9M: Fachstellen BÜW

Bescheini-

gung

Erfolgskontrolle

(Maßnahmen erfüllt)

Fachstelle
- Rückgabe des Befähigungsausweises
- Information der zuständigen Stellen und

Fachstellen BÜW 10

ja

nein

FS der EIU
- Einzug des Ernen-

nungsschreibens
5b

M: für den BÜB/FBÜ zuständige     
     Fachstelle BÜW

Anschreiben 

an ANBÜW

e-mail

M: für den BÜW zuständige 
     Fachstellen  BÜW 

 I:  Fachstelle
Ausweisentzug

notwendig?
ja

nein

7

D: Einzugsberechtigte Stelle

Quittierte 

Übergabe

Quittierte 

Übergabe

FD 3-7

Fachstellen BÜW des 
untersuchenden GF/GE

-Fachstellen BÜW des untersuchenden GF
informiert die Fachstellen BÜW des GF/GE,
das die Vollmacht ausgestellt hat. 2
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Begriffe 1/2 Begriffe/Abkürzungen

- Bauanzeige VV BAU = Meldung einer Maßnahme nach VV BAU entsprechend der Baumaßnahmeliste nach §20 VV
BAU des EBA.

- Baubeginnanzeige VV BAU STE = Meldung des Baubeginns für eine anzeige-/vorlagepflichtige Maßnahme nach VV
BAU STE.

- Baustellenordnung = Aus der Musterbaustellenordnung projektspezifisch erstellte Baustellenordnung.

- Bautagebuch = revisionssichere Aufschreibungen der Bauüberwachung über den Baufortschritt gemäß Muster
Bautagebuch.  (auch elektronisch)

- Bauüberwacher BAHN = BÜB = Der Bauüberwacher BAHN erfüllt die Voraussetzungen der VV BAU / BAUSTE in ihrer
jeweils gültigen Fassung. Pflichten / Aufgaben / Verantwortungen leiten sich aus der VV BAU / BAUSTE in ihrer jeweils
gültigen Fassung ab.

- Bauüberwachungsprotokoll = Vordruck für die Dokumentation der Bauüberwachung für Einzelmaßnahmen.

- BBK = Baubetriebskoordinator

- BHW = Betreiberhinweise

- BÜW = Bauüberwachung

- Bauvorlageberechtigter = BVB = Bauvorlageberechtigter sind Beschäftigte der Eisenbahnen des Bundes (EdB) oder
von diesen bevollmächtigte Personen. Sie sind bevollmächtigt, im Namen und auf Rechnung der EdB im Rahmen einer
Baumaßnahme zu handeln. Sie sind dem Eisenbahnbundesamt vor Beginn der Bauanzeige namentlich zu benennen.

- Checkliste Baudurchführung BÜW: Liste zur Prüfung wichtiger Arbeitsschritte bei der Baudurchführung

- Checkliste operative Qualität = Checkliste zur Überprüfung der in den einzelnen Prozessschritten notwendigen
Maßnahmen der Bauüberwachung.

- Checkliste Qualifikation = Liste zur Prüfung der Qualifikation als Bauüberwacher Bahn

- EBA = Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist als selbständige Bundesoberbehörde zur Erfüllung der Aufgaben der
Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes errichtet worden und untersteht dem Bundesministerium für Verkehr und
Infrastruktur (BMVI). Das EBA ist die Eisenbahnaufsichtsbehörde für die Eisenbahnen in Deutschland und die
zuständige Aufsichtsbehörde für alle bundeseigenen Eisenbahnen sowie für die Eisenbahnunternehmen, die zwar nicht
in Bundesbesitz sind, aber einer Sicherheitsbescheinigung oder Sicherheitsgenehmigung bedürfen.

- EIGV = Verordnung über die Erteilung von Inbetriebnahmegenehmigungen für das Eisenbahnsystem;

Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung vom 11. 08. 2018 (BGBl. I S. 1270)

- einzugsberechtigte Stelle = durch Regelwerk, Prozesse oder. AA des GF/GE festgelegter Personenkreis, der den
Befähigungsausweis Bauüberwacher einziehen darf

- EIU = Eisenbahninfrastrukturunternehmen

- Ernennungsschreiben BÜB = Namentliche Ernennung des verantwortlichen Bauüberwachers, wenn die
Bauüberwachung durch Mitarbeiter der EIU  wahrgenommen wird. (Benennungen erfolgen Maßnahmen bezogen nur
gegenüber dem EBA; Ril 806.0000 Kapitel 5)

- Fachstelle  = Fachstelle Bauüberwachung der DB Netz AG

- Fachstellen BÜW  = Fachstellen Bauüberwachung GF/GE des VRI

(BÜW DB Netz AG , BÜW DB S&S, BÜW DB Energie, BÜW DB E&C, BÜW DB KT und BÜW DB PSU)

- FBÜ = Fachbauüberwacher

- Fotodokumentation = Fotodokumentation des Baugeschehens.

- Genehmigte Ausführungspläne = Durch einen Bauvorlageberechtigten und Projektleiter des AG zur Ausführung
freigegebene Baupläne.

- IbN = Inbetriebnahme

- Krananweisung = Krananweisung für mobile und stationäre Baukrane an bzw. in der Nähe von Anlagen der
Infrastrukturbetreiber.

- Leistungsbild BÜW = Beschreibung der durch die Bauüberwachung zu erbringende Grundleistung. Es gilt die RRil
208.1212Z46-Z60. Bei Eigenregieprojekten der EIU kann als beauftragtes Leistungsbild die Stellenbeschreibung in
Verbindung mit der Aufgabenstellung der konkreten Maßnahme herangezogen werden.

...Fortsetzung nächste Seite
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Begriffe 2/2 Begriffe/Abkürzungen

- Musterbaustellenordnung = Vorlage für die projektspezifische Erstellung einer Baustellenordnung.

- Muster-Startordner Arbeitsgrundlage Bauüberwachung = Ordner mit Dokumenten die für eine ordnungsgemäße
Bauüberwachung notwendig sind.

- Projektleiter = Der Projektleiter ist verantwortlich für die Durchführung des Projektauftrages zur Erreichung
des Projektziels entsprechend der Qualitäts-, Zeit-, Kostenvorgaben im Projektplan. Er hat den
Projektauftraggeber zeitnah über den fortschritt des Projektes zu berichten. Dem Projektleiter wird dazu die
Kompetenz zu gegeben:

- im Rahmen des Projektplans alle  Projektentscheidungen bezüglich Wirtschaftlichkeit, Terminen und Qualität
selbständig zu treffen.

- allen festen Projektmitarbeitern fachliche und dispositive Weisungen zu geben.
- ggfs. die Freistellung von Mitarbeitern durch deren Linienvorgesetzte verlangen.
- Der Projektleiter hat ein Vortragsrecht gegenüber dem Projektauftraggeber und kann Forderungen ablehnen,

die den Projekterfolg gefährden.

- Projektteam = Das Projektteam besteht aus dem Projektleiter, Mitarbeitern der betroffenen
Organisationseinheiten, Beteiligten der vor- und nachgelagerten Prozesse. Bei Bedarf werden
Sachverständige, Spezialisten, Experten und Arbeitnehmervertreter hinzugezogen.

- Quittierte Übergabe = Dokumentation der Übergabe der Bauakte

- Ril = Richtlinie

- RRil = Rahmenrichtlinie

- SiGeKo = Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

- technisch kaufmännisches Auftaktgespräch (Bauauftaktgespräch) = Projektgespräch zur Information aller
Mitarbeiter des Bauvorhabens  mit dem ANBau / AN Ausrüstung über die wesentlichen Projektrahmenbedingungen.

- Tätigkeitsuntersagung = alle Tätigkeiten, für die ein Befähigungsausweis / Bevollmächtigung / Ernennung
notwendig ist

- Vertragsauftaktgespräch = Projektgespräch zur Information aller Mitarbeiter des Projektteams des AG und der
BÜW über die wesentlichen Projektrahmenbedingungen und Strategien. (ohne AN Bau / ohne AN Ausrüstung)

- Untersuchende Stelle des betroffenen EIU = Benannter Mitarbeiter des EIU, das durch den Vorfall betroffen ist

- Vertragsverantwortlicher = der im Arch./Ing.-Vertrag benannte Verantwortliche des Auftraggebers

- Vollmacht BÜB/FBÜ = Bevollmächtigung eines Bauüberwachers Bahn bzw. Fachbauüberwacher

- Vollmachtgeber = Verantwortliche des GF/GE gemäß Organisationsweisung.

- Vorkommnis / Ereignis = Schlechtleistung des Bauüberwachers = Abweichung vom vertraglich geschuldeten
Soll bzw. Handlungsverstoß gegen Regelungen aus den VV’en, Richtlinien und der Betra die die Qualität der
Leistung erheblich beeinflussen bzw. wenn durch Handlung des Bauüberwachers ein betriebsgefährdenter
Zustand eingetreten ist.

- VV BAU = Verwaltungsvorschrift für die Überwachung der Erstellung  im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau

- VV BAU STE = Verwaltungsvorschrift für die Überwachung der Erstellung von Signal-, Telekommunikations- 
und Elektrotechnische Anlagen.

- VV IBG Infrastruktur = zur  Anwendung  der Verordnung  über  die  Erteilung  von Inbetriebnahme-
genehmigungen  für  das Eisenbahnsystem  (Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung  –  EIGV) in
Bezug  auf  die  Teilsysteme  Infrastruktur,  Energie,  streckenseitige  Zugsteuerung,  Zugsicherung  und
Signalgebung  sowie  für  die  übrige  Eisenbahninfrastruktur
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Regelwerk

- RRil 208.1212Z46-Z60  (Leistungsbild Bauüberwacher)

- Ril 806.0000 Bauüberwachung im Vorstandsressort Infrastruktur

- Ril 809.1000 Infrastrukturmaßnahmen realisieren

- Alle gültigen Richtlinien, Konzernrichtlinien, Dienstvorschriften und Technische Mitteilungen

- ZTV - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

- ZVB  - Zusätzliche Vertragsbedingungen

- VOB /B und /C - Verdingungsordnung für Bauleistungen

- EIGV Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung

- ESiV Eisenbahn-Sicherheitsverordnung

- EiBT Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmungen  (Ersatz für die ELTB und EBRL)

- VV BAU - Verwaltungsvorschrift für die Überwachung der Erstellung  im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau

- VV BAU-STE - Verwaltungsvorschrift für die Überwachung der Erstellung von Signal-, Telekommunikations- und
Elektrotechnische Anlagen.

- VV IBG Infrastruktur – Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der Verordnung über die Erteilung von
Inbetriebnahmegenehmigungen für das Eisenbahnsystem (Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung -
EIGV) in Bezug auf die Teilsysteme Infrastruktur, Energie, streckenseitige Zugsteuerung, Zugsicherung und
Signalgebung sowie für die übrige Eisenbahninfrastruktur (VV IBG Infrastruktur)

- BGB - Bürgerliches Gesetzbuch

- AEG - Allgemeines Eisenbahngesetz

- EBO - Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung

- EBKrG - Eisenbahnkreuzungsgesetz

- BNatSchG - Bundes-Naturschutzgesetz

- WHG - Wasserhaushaltsgesetz

- BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz

- KrWAbfG - Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz

- BImSchG - Bundesimmissionsschutzgesetz

- ChemG - Chemikaliengesetz

- PflSchG - Pflanzenschutzgesetz

- VDE-Normenreihe

- VWVfG - Verwaltungs-Verfahrensgesetz

- GefStoffG – Gefahrstoffgesetz

- GGVSEB - Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt

- GGBefG - Gefahrgutbeförderungsgesetz

- StGB - Strafgesetzbuch

- OWiG - Ordnungswidrigkeitengesetz

- AVwV - Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz von Baulärm

- SchlärmSchG - Schienenlärmschutzgesetz

- Technische Lieferbedingungen

- DIN – Normenreihe

- Landesbauordnungen

Regelwerk
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Erläuterungen

Teilnahme am internen Vertragsauftaktgespräch (ohne Teilnahme bauausführende 

Auftragnehmer)

Der Projektleiter / Planer erläutert in Abstimmung mit dem kaufmännischen Projektleiter (ggf. mit 

Unterstützung vom Einkauf) der Bauüberwachung im Vertragsauftaktgespräch das Projekt inkl. der

spezifischen Besonderheiten, der Chancen und Risiken des Bauvertrages und stellt die baubetrieblichen 

Unterlagen zur Verfügung. Er benennt die arbeitsschutz- und umweltrelevanten Fundstellen in den 

Projekt- und Vertragsunterlagen und übergibt die ordnungsrechtlichen Unterlagen (z.B. 

Nachtarbeitserlaubnis, Sondernutzung von Straßenflächen, etc..).

FD 2, Schritt 2

Baubeginnanzeige / Bauanzeige ausfüllen und weiterleiten

Der Bauvorlageberechtigte füllt die Bauanzeige für die Leistungen nach VV BAU  aus, holt die 

Unterschrift des Bauüberwachers Bahn ein, leitet die Anzeige fristgerecht vor Baubeginn an das 

Eisenbahn-Bundesamt weiter und informiert den Projektleiter.

Der Bauvorlageberechtigte füllt die Baubeginnanzeige für die Leistungen nach VV BAU-STE aus, holt die 

Unterschrift des Bauüberwachers Bahn ein, leitet die Anzeige fristgerecht vor Baubeginn an das 

Eisenbahn-Bundesamt weiter und informiert den Projektleiter. 

Für IOH Leistungen füllt der Bauvorlageberechtigte die Baubeginnanzeige IOH aus, holt die Unterschrift 

des Bauüberwachers Bahn ein, leitet die Anzeige vor Baubeginn an den IBV weiter und informiert den 

Projektleiter.

FD 2, Schritt 5

Erläuterung

Legende:

Text

Text

Zu erstellendes Ergebnisdokument mit zu verwendender verlinkter Vorlage

Zu erstellendes Ergebnisdokument ohne Formvorgabe

Vertragsabweichung festgestellt

Vertragsabweichungen = VOB-Anzeigen wie Bedenken- und Behinderungsanzeigen, Anzeigen von 

Leistungsänderungen (Mehrkostenanzeigen)

FD 3-1, Schritt 2

Teilnahme am technisch-kaufmännischen Auftaktgespräch (Bauauftaktgespräch) mit 

bauausführenden Auftragnehmern

Das Auftaktgespräch bietet die Möglichkeit wesentliche Punkte aus Sicht der Bauüberwachung vor 

Baubeginn abzustimmen. Die Festlegungen sind im Protokoll zu dokumentieren.

FD 2, Schritt 10

Bevollmächtigung externer Bauüberwacher (Dritte)

Die projektbezogenen und zeitlich befristeten Bevollmächtigungen sind nach Ablauf der Projekte 

unaufgefordert an die ausgebende Stelle (Leiter OE/ Fachstelle Bauüberwachung oder AGL BÜW) 

zurückzugeben. 

FD 1 , Schritt 3 
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Änderungshistorie

Änderungen mit der Revision 05.00 per 01.10.2022

- Anpassung wegen Aktualisierung der Ril 806.0000 -> redaktionelle Änderungen (z.B. OE-Änderungen, Aktualisierung
von Verweisen, Versionierung) bei den Anlagen/Arbeitshilfen des Prozesses

Änderungen mit der Revision 05.01 per 18.10.2022

- Aufnahme eines Hinweises bzgl. „Baubeginnanzeige IOH“ (FD 2 und Erläuterungen)

- Aufnahme der Tätigkeitsuntersagung bei „erhebliche BÜB Pflichtverletzung festgestellt“ (FD 3-6)

Änderungen mit der Revision 05.02 per 01.01.2023

- Aufnahme der Arbeitshilfe „Einweisung in die Standorte der Sh-2 Signale“

- redaktione le Änderungen bei der Fragen in der „Checkliste operative Qualität“

- redaktione le Anpassungen im Vorgabeprozess
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− Bei UIG bzw. ZIE: Status Antragsunterlagen zur Zustimmungserlangung


− Sind weitere zusätzliche Genehmigungen erforderlich? Wann hat wer welche 


Unterlagen einzureichen bzw. aktueller Status?


− Gibt es ein Auftrags-LV, in dem alle vertraglich vereinbarten Änderungen 


aufgenommen wurden? Ist es an alle Beteiligte verteilt worden? Gibt es dazu 


eine neue D-86 Datei für den AN?


− Wie und wann erfolgt eine Übergabe zu Ausschreibungsveränderungen und 


ggf. Anpassung von voraussichtlichen Abrechnungsmengen (VAM-0 ff), z.B. 


mit Übergabe jeder Ausführungsplanung?


− Prozess der Bauabrechnung


− Beigestellte Stoffe (z.B. Oberbaumaterialien)/ Bauteile durch den AG: Welche 


Mengen sind wann durch wen zu liefern? Aktueller Status? Übergabeort? Gibt es 


Regelungen zum Gefahrenübergang bei der Übergabe?


− Liegt Kampfmittelfreiheit vor? Sind Bauleistungen durch den Kampfmittelsuch-


dienst zu begleiten und sind diese mit den Beteiligten abgestimmt?


− Ist die Vergabe an Sicherungsleistungen erfolgt und sind die Einsätze zwischen 


AG, AN und Bewachungsunternehmen abgestimmt?


− Hat der AN auf festgestellte Fehler/ Widersprüche und Unstimmigkeiten im LV 


hingewiesen?


− Nutzung von Grundstücken Dritter durch den AN über die Bauzeit: gibt es 


hierzu Regelungen z.B. für Gestattungen, bauzeitliche Einschränkungen bzw. 


sind dauerhafte Inanspruchnahme mit Grunddienstbarkeiten abgesichert?


− Sind Bescheinigungen zur Herstellung des ursprünglichen Zustands und 


Auflagenerfüllungen vorzulegen?


− Nacht-/ Sonn-/ Feiertagsarbeiten: der AN informiert wann und mit welchem 


Vorlauf? Wie erfolgt der Genehmigungslauf durch die BÜW dazu?


Vertragsauftaktgespräch ohne den AN BAU


Erfolgreicher Start der Baumaßnahme
Wesentliche Themen / Fragen (Auszug) in einem Bauauftakt- bzw. Vertragsauftaktgespräch aus Sicht der BÜW


Voraussetzung: Vorlage des vollständigen Startordners


− Angaben: bis wann und in welchem Detailierungsgrad und Übergabeformat sind 


Detailprojektterminplan und Bauablaufpläne für die Sperrpausen vorzulegen?


− Terminangaben zur spätesten Vorlage inkl. Abgabe erforderlicher Freigaben durch 


den AG von u.a. koordiniertem Bauablaufplan, AP, div. Beweissicherungen


− Besondere Hinweise/ Angaben zum Baugrund, Grundwasserständen, 


Schadstoffbelastungen, Immissionssituationen, Kampfmittelfreiheiten, 


bahnbetriebliche/ straßenbetriebliche Bedingungen


▪ Bauvertrag


− Was gehört zum Leistungsumfang? (z.B. Vermessung, Leistungsgrenzen Ver-/ 


Entsorgung)


− Sind Leitungen umzulegen, Bäume zu fällen, Tiere umzusiedeln?


− Gibt es Einschränkungen in der Erreichbarkeit des Baufeldes/ Betretungsverbote?


− Nebenangebote: mgl. Auswirkungen der Beauftragung auf die Projektrealisierung?


− Gibt es Lohn-/ Materialpreisgleitklauseln?


− Gibt es Genehmigungen/ Vereinbarungen, die vom AG beizustellen sind, bzw. 


fehlende Vorunternehmerleistungen? (z.B. Kreuzungsvereinbarungen, 


verkehrsrechtliche Genehmigungen, vertraglich gesicherte Nutzung von 


Grundstücken Dritter, zu beschaffende Planungsunterlagen)


− Wie ist der Stand der Betra-Genehmigungen? (Stimmt BBPL mit Vertragsanlage zu 


Sperrpausen überein?)


▪ (Bieter-)Aufklärungsgespräch


− Gibt es noch offene Punkte aus dem Gespräch? Sind noch Unterlagen nachzu-


reichen? Gibt es Ansatzpunkte zu möglichen Risiken?
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− Wurden Leistungen zum Schutz vor Winter-/ Grundwasser-schäden/ 


Schneeräumarbeiten in den Bauvertrag übernommen?


− Wurden bei Schadstofffeststellungen die notwendigen Angaben 


zu Schadstoffen und Verfahrensabläufe (z.B. elektronisches 


Abfallnachweisverfahren) eingerichtet?


− Überwachung von Leistungen anderer Unternehmer bei dem Bauvorhaben: 


Wurde es in der Leistungsbeschreibung festgehalten/ vereinbart? 


− Sind im LV besondere Schutzmaßnahmen gegen Witterungsschäden, 


Hochwasser bzw. Grundwasser enthalten?


− Bei erforderlichen Hilfsbrücken: ist die Bestellung durch den AG termingerecht 


veranlasst? Wann und wo erfolgt die Abholung/ Bereitstellung?


− Nachweise für Fahr-/ Bedienpersonal für gleisfahrbare Baumaschinen


− Sind Einsatzgenehmigungen für Nebenfahrzeuge, spätestens vor Baustellen-


einsatz, erforderlich?


− Ist der Einsatz von Mobilkränen bei unter Betrieb stehenden Oberleitungen 


vorgesehen? Wer erteilt ggf. bauseitige Genehmigung?


− LV: Sind Alternativ-/ Eventualpositionen beauftragt worden?


− Übergabe von Dokumenten: tägliche Übergabe Bautageberichte an BÜW 


und Übergabebestätigung für Erhalt Betra durch den AN


− Bereitgestellte Stoffe/ Bauteile durch den AG: Art des Verbrauchsnachweises


− Werden Zustimmungen von BÜW/ für Bahnbetrieb zuständige Stelle für Einsatz/ 


bewegen von Schienenfahrzeugen, gleisfahrbaren und anderen Baumaschinen/ 


Geräten innerhalb/ außerhalb der Baustelle erforderlich, wenn 


der AN dafür die Mitarbeiter/Erfüllungsgehilfen stellt? 


− Ist dem AN vom AG ein Baustellenorganisationsplan vorgelegt worden, in dem 


die jeweiligen Kompetenzen, Zuständigkeiten, Erreichbarkeiten und 


Unterschriftenregelungen aufgeführt ist


− Wurde die Verfahrensregelung von Ankündigung bis hin zur Bezahlung von 


Nachträgen vertraglich vereinbart?


− Planfeststellungsbeschluss: Sind darin Auflagen oder Angaben enthalten, wo 


die Erfüllung durch den AG Voraussetzung für die Leistungserbringung des 


AN ist (z.B. Lärmschutz, Sicherungsmaßnahmen)?


− Baustellenverordnung: Status Bestellung SiGeKo, SiGe-Plan und Koordi-


nation Sicherungspläne


Erfolgreicher Start der Baumaßnahme
Wesentliche Themen / Fragen (Auszug) in einem Bauauftakt- bzw. Vertragsauftaktgespräch aus Sicht der BÜW
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Erfolgreicher Start der Baumaßnahme
Wesentliche Themen / Fragen in einem Bauauftakt- bzw. Vertragsauftaktgespräch aus Sicht der BÜW


Vor dem Gespräch: Klärung mit der Projektleitung


nochmalige Kontrolle ob:


▪ der Startordner vollständig übergeben wurde


▪ Nachfrage an Projektleitung DB Netz, wann ggf. die Nachlieferung erfolgt


▪ Prozesse, Prüf- und Genehmigungsläufe


Terminangaben zur Durchführung von u.a. diversen Einweisungen, Übergabe 


Vermessungsunterlagen, ggf. Übergabe Kabelmerkblatt


▪ Qualitätssicherung


Liste Ausführungsunterlagen, Darstellung Prüfläufe, baustellenbezogenes 


Organigramm, ggf. Verfahrensanweisungen der ARGEN


▪ Umwelt – Natur


Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen, Schutzgebiete,


Altlasten, Anforderungen an vorhandene und erforderliche Be- und 


Entwässerungsinfrastruktur, Kampfmittelfreiheit


▪ Genehmigungen


Planfeststellungsbeschluss, Sonstige Genehmigungen


▪ Organisation


Baubesprechungen, Bautagesberichte des Auftragnehmers, Festlegungen zur 


Arbeitszeit


Bauauftaktgespräch mit dem AN BAU


▪ Benennung der verantwortlichen Ansprechpartner


(AG, AN, BÜW, ALV, IBN, BzS, BBK, SiGeKo, BVB)


▪ Abwicklungsgrundlagen


− Planungsunterlagen durch den AN– Ansprechpartner (u.a. Planer, Statiker, 


ZTV-ING Koordinator Beweissicherungsgutachter)


− Nachunternehmerverzeichnis: Ergänzungen und noch fehlende Unterlagen


− Terminfestlegung Übergabe Bauvorbereitende Konzepte / Unterlagen des AN


› für Übergabe Entsorgungs-/ Logistik-/ Verkehrsführungs-/ Abbruch-/ Rückbau-/ 


Baustelleneinrichtungskonzepte 


› für Beweissicherungsgutachten (Zufahrtsstraßen, Gebäude, Baustellen-


einrichtungsplätze, Lager, Gleisanlagen, etc.)


› Detaillierter Bauzeitenplan, Bauzeitenplan der Sperrpausen, Koordinierter 


Bauzeitenplan


− Abrechnung und Zahlungen 


› Ist die optimierte Bauabrechnung dem AN bekannt?


› Wird das Verfahren „optimierte Bauabrechnung 2.0“ angewendet?


› Termin zur Vorlage des Zahlungsplans (u.a. Zeitpunkt der 


Abschlagsrechnungsstellung)


− Nachträge 


› Gilt die Verfahrensregelung für Nachtragserstellung / -bearbeitung


› Fristen Vorlage Nachtragsangebote und Mehrkostenanzeigen
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Allgemeines 


 


Diese Checkliste dient als Arbeitsmittel für den Bauüberwacher und ist in die 


nachstehenden Phasen untergliedert:     


 


1 Prüfung vor Baubeginn  (Seite 2 und 3) 


 


2 Prüfung der Baustelleneinrichtung  (Seite 4) 


 


3 Prüfung während der Bauausführung (Seite 5 und 6) 


 


Diese Checkliste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. es können in 


Abhängigkeit vom Projekt weitere Handlungen / Prüfungen notwendig sein   


(ggf. ergänzen).  


 


Kursiv geschriebene Punkte finden nu r bei den in Klammern stehenden Unternehmen 


Anwendung. (DB E  DB Energie; DB S&S   DB Station&Service; DB N   DB Netz; 


DB PB  DB ProjektBau) 


 


Die Verantwortlichkeiten sind im Einzelnen in den Prozessen geregelt. * 


 


Projektbezeichnung:       


 


Projektleiter:         


 


Bauüberwacher:        


 


 


 


 


 


 


 


      


 


 


Ersteller:       Datum:       


 


 


 


 


 


*Das Ausfüllen der Checkliste ist, soweit nicht anders geregelt, freiwillig. Gleichwohl dient die Anwen dung der Vollständigkeit der Dokumentation, sowie deren 


Qualität.




Kopfbogen des GF/GE
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Checkliste Baudurchführung Büw


Allgemeines


Diese Checkliste dient als Arbeitsmittel für den Bauüberwacher. 


Inhaltsverzeichnis:   


1
Prüfung vor Baubeginn (Seiten 2 und 3)

2
Prüfung der Baustellensicherheit (Seiten 4 bis 6)


3
Prüfung während der Bauausführung (Seiten 7 bis 11)


Diese Checkliste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. es können in Abhängigkeit vom Projekt weitere Handlungen/Prüfungen ergänzt werden. 

Die Verantwortlichkeiten sind im Einzelnen in den Prozessen geregelt. Das Ausfüllen der Checkliste ist, soweit nicht anders geregelt, freiwillig. Gleichwohl dient die Anwendung der Vollständigkeit der Dokumentation sowie deren Qualität.

Projektbezeichnung:



     

Projektleiter (AG):




     








Firma/Name, Vorname/Telefon-Nr.

Bauüberwachung:




     








Firma

Bauüberwacher: 




     





Datum/Name, Vorname/Telefon-Nr. 

Anlagen

Verteiler

Checkliste Baudurchführung Büw

1. Prüfung vor Baubeginn

[image: image2.png]











          

Ja Nein entf.

1.1
Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen 






Liegt die nachstehende Unterlage vor Baubeginn vor?


· Projektspezifisch angepasster Startordner 

(Checklisten Startordner Teil 1 und 2 als Anlage beigefügt)


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegt eine vom Projektmanagement / Projektleitung erstellte Liste
der bauwerksabhängigen, notwendigen Sachkunde vom ANBau
gemäß Paragraph 15 VVBau vor? 





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 




· Wird die Liste (s. vorhergehender Anstrich) nachgehalten? 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.2     
Durchführung von Besprechungen


Haben folgende Besprechungen stattgefunden?


· 
Vertragsauftaktgespräch (ohne AN)





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



· 
Technisch-kaufmännisches Auftaktgespräch (mit AN)


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.3
Bauabrechnung


· Liegen die notwendigen systemtechnischen Voraussetzungen für die 


     Elektronische Bauabrechnung/Optimierte Bauabrechnung 2.0 vor?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind Vereinbarungen gem. Bauvertrag hinsichtlich der Abrechnung 

festgelegt (z.B. digitales Geländemodell)?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.4
Abfallentsorgungskonzept 









· Fand eine Anlaufbesprechung statt?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind die Voraussetzungen für den elektronischen Abfall- und 


     Entsorgungsnachweis geschaffen?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegt das vorbereitete Formblatt „Entsorgungsnachweis“ vor?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.5
Sind Maßnahmen zur archäologischen Baubegleitung erforderlich?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.6
Sind Kabeltrassen, Fundamente, Gebäude fachgerecht eingemessen?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf.

1.7
Liegen Informationen über vom PL bereits angemeldete






110-kV-Schaltungen vor?(DB E)






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.8
Liegt die Zustimmung von Zes/Sls/Leiter Betrieb über Schalt- und 
Umbauarbeiten vor? (DB E)







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.9 
Wurden Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt?





· für Baustellenzufahrten







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· für Anlagen und Gebäude Dritter






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· hydrologische Beweissicherung






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· …………………………………………………………..



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.10
Sind die Baufeldübergaben erfolgt?


· Baustelle


· Baustelleneinrichtungsfläche


· …………………………………………………………..


1.11
Kabel


· Ist eine Kabeleinweisung des ANBau erfolgt?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurden die Kabelmerkblätter übergeben und unterschrieben?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.12
Krananweisungen


· Sind Arbeiten mit mobilen oder stationären Baukranen, Hubsteigern
Betonpumpen o.ä. an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastruktur-
betreiber der DB AG (VR I) geplant?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegen dazu Krananweisungen vor?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Anmerkungen zu 1.1 - 1.12:      

Checkliste Baudurchführung Büw

 2. Prüfung zur Baustellensicherheit












Ja Nein entf.

2.1
Leistungen nach Baustellenverordnung




          


· Ist ein SiGeKo erforderlich? 






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Falls SiGeKo erforderlich, ist er bekannt?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Bei Übernahme der Leistung nach der Baustellenverordnung

Liegen folgende Unterlagen vor?


· SiGe-Plan (Fortschreibung aus der Planungsphase)



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Gefährdungsbeurteilungen vom ANBAU 





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Erläuterungsbericht zur Baumaßnahme





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Wurde die Vorankündigung getätigt?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Liegt die durch den PL (AG) freigegebene Baustellordnung vor?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Wurden folgende Einweisungen nachweislich durchgeführt?


· Einweisung in den SiGe-Plan






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Einweisung in die Baustellenordnung 





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Wurden folgende Leistungen durchgeführt?


· Finden regelmäßige/vereinbarungsgemäße Begehungen durch 

den SiGeKo statt? 








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird die Abarbeitung der vom SiGeKo in den Begehungsprotokolle


festgestellten Sicherheitsmängel überprüft und dokumentiert? 

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



Keine Übernahme der Leistung nach Baustellenverordnung

· Liegt die durch den PL (AG) freigegebene Baustellenordnung vor?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Erfolgte eine nachweisliche Einweisung des Bauüberwachers in die Baustellenordnung?







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Finden regelmäßige Begehungen des SiGeKo statt und werden diese 

auch dokumentiert?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird die Abarbeitung der festgestellten Sicherheitsmängel überprüft


und dokumentiert?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf

2.2 
Einweisungsprotokolle



Einweisung durch den Anlagenverantwortlichen 

· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt? 


· Ril 806.0000V03 

    „Bescheinigung über die Einweisung des Bauüberwachers in die 

    Örtlichkeit und in die bahnbetrieblichen Gegebenheiten“) 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



Einweisung aller am Bau Beteiligten durch den Bauüberwacher 


· Ist die Einweisung nachweislich erfolgt?

· RRil 132.0108V11 (zus. 132.0108V12 bei S&S)

    „Bescheinigung über die Einweisung in die Örtlichkeit und die 

     bahnbetrieblichen Gegebenheiten“





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



Einweisung durch den Anlagenverantwortlichen OLA

· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt? 


· RRil 132.0123V11 

     „Beauftragung mit Aufgaben des Anlagenverantwortlichen für Arbeiten 

     an oder in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlage“
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Bzw.


· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt? 


· RRil 132.0123V41

„Beauftragung von Aufgaben des Anlagenverantwortlichen für    Fahrleitungsanlagen (DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg)“

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



Einweisung durch den Anlagenverantwortlichen/Anlagenbeauftragten


· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt?


· RRil 132.0123V12





„Einweisung von AN oder dessen Vertreter in die Gefahren aus der Oberleitung, Bahnerdung und Rückstromführung sowie in den 
Arbeitsbereich“








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Bzw.


· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt?


· RRil 132.0123V42





„Einweisung des Arbeitsverantwortlichen für Arbeiten an oder in der 
Nähe von Fahrleitungsanlagen (DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg)“
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Ist der Bahnerdungsberechtigte nachweislich eingewiesen?


· RRil 132.0123V13








„Einweisung des Bahnerdungsberechtigten von Dritten“


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Bzw.

Ja Nein entf

· Ist der Bahnerdungsberechtigte nachweislich eingewiesen?


· RRil 132.0123V43








„Einweisung Kurzschließer“






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Ist der Schaltantragsteller nachweislich eingewiesen?


· RRil 132.0123V14







„Einweisung des Schaltantragstellers“




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Bzw.


· Ist der Schaltantragsteller nachweislich eingewiesen?


· RRil 132.0123V44







„Einweisung des Schaltantragstellers für Fahrleitungsanlagen 
(DC-S-Bahnen   Berlin und Hamburg)“




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt?


· RRil 132.0123V21


„Übertragung der Anlagenverantwortung bei Baumaßnahmen EEA“
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· RRil 132.0123V22


„Einweisung als Arbeitsverantwortlicher für Arbeiten an oder in der 

Nähe unter Spannung stehender Teile von elektrischen 

Energieanlagen“








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


2.3
Baustelleneinrichtungsflächen


· Liegt ein vom AG bestätigter Baustelleneinrichtungsplan vor?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurde durch den ANBAU ein Gefahrstoffverzeichnis übergeben?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurde durch den ANBAU ein Brandschutzbeauftragten/-helfer benannt?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind die anzuschlagenden Aushänge (u.a. Vorankündigung, SiGe-Plan) vollständig?









 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind die anzuschlagenden Aushänge aktuell?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


2.4.      Fahrzeuge

· Wurden bei den eingesetzten schienengebundenen Fahrzeugen 


nachweislich die Zulassungen für den Eisenbahnbetrieb geprüft?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurden Führerscheine der Bediener von Zwei-Wege-Fahrzeuge 


kontrolliert und dokumentiert?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die eingesetzten Fahrzeuge und Baumaschinen hinsichtlich der




im Vorfeld vom AN anzugebenen Partikelminderungssysteme 

stichprobenartig überprüft?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf


2.5
Sicherungsüberwachung/Sicherungsleistungen


· Sind gültige Sicherungspläne vorhanden?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Ist die Einweisung der Beteiligten (z.B. Büw, ANBAU, etc.) in die Sicherungsmaßnahme nachweislich dokumentiert?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden Bedarfsmeldungen hinsichtlich der gewünschten 
Sicherungsleistungen seitens des ANBaus fristgemäß vorgelegt? 
(Formulierung Standard - Bauvertrag BVB 16.3.9)



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Stimmen die Arbeiten seitens des ANBau mit seinen Angaben im 
Abschnitt 1 des Sicherungsplanes überein (Maschinen, Geräte, 
Störschall, Einsatzzeit, Beschäftigte)? 





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Erfolgt die Sicherung seitens der Sicherungsfirma nach dem
gültigen Sicherungsplan?







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird eine Übersicht über den Einsatz der Personale (z.B. 
Sicherungsposten/Sicherungsaufsicht geführt?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Werden die Ausweise/Einsatznachweise der Sicherungspersonale
geprüft und nachweislich dokumentiert?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird vor Beginn der Arbeiten die optische und/oder akustische 
Wahrnehmbarkeitsprobe der Sicherungsmaßnahme durchgeführt?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Anmerkungen zu 2.1 - 2.5:      

Checkliste Baudurchführung Büw

3. Prüfung während der Bauausführung am: ………….
















Ja Nein entf.


3.1
Dokumentation


· Sind die Eintragungen im Bautagebuch auf aktuellem Stand?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden Unregelmäßigkeiten auf der Baustelle dokumentiert?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden betriebsrelevante Gespräche im Fernsprechbuch

dokumentiert?

· Wird die Bauakte gemäß Vorgabe (EIU-Ablagestruktur) geführt?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird die Baubesprechung durch die Bauüberwachung regelmäßig 

durchgeführt?  








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Baubesprechungen durch die BÜW protokolliert?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegen die Bautagesberichte des ANBAU dem Büw arbeitstäglich vor?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurden nach Baubeginn weitere erforderliche Beweissicherungs-
maßnahmen durchgeführt? 






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegen Eignungs-, Qualitäts- und Konformitätserklärungen der 


eingebauten Stoffe und /oder der Komponenten vor (incl. Interoperabilitätskomponenten)?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die eingebauten Stoffen auf Übereinstimmung mit der zur 
Ausführung freigegebenen Planung geprüft?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegt ein vom PL bestätigter Vertragsterminplan vor?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden Soll-Ist-Vergleiche zu den vertraglich vereinbarten
Terminen (u.a. § 5 Bauvertrag; Anlage 3.1 Bauvertrag, bestätigter
Vertragsterminplan geführt?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.2
Abrechnung und Rechnungsprüfung 

3.2.1
Auftragnehmer Bau


· Liegen durch den AN zu liefernde nachvollziehbare Abrechnungs-


zeichnungen gem. BVB zur Abrechnung vor?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf.


· Werden örtliche Aufmaße nur als Ausnahme verwendet und auf die 
Fälle beschränkt, für die die Mengenermittlungen nach 
Abrechnungszeichnungen nicht möglich oder sinnvoll sind?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden in der REB-Liste/D11-Datei Formelnummern verwendet,


die den geometrischen Körpern entsprechen?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.2.2
Auftragnehmer Sicherungsleistungen

· Wurden die Nachweise (Stundenzettel) der geleisteten Arbeitszeit/ 

Einsätze nach Vorgabe des AG zeitnah übergeben?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Erfolgt ein Abgleich zwischen den eingereichten Nachweisen und 

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


den Befähigungsausweisen, den Sicherungsplänen usw.?

· Erfolgt die Abrechnung entsprechend der Gliederung des Leistungs-


verzeichnisses?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 






3.3
Nachtragsmanagement 


3.3.1
Nachtragsmanagement ANBAU

· Werden die Mehrkostenanzeigen des AN innerhalb einer ggf.


vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Behinderungsanzeigen des AN innerhalb einer ggf.


vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird, soweit im Bauvertrag Nachtrags-, Einreichungs- und Prüfplan 

(NEUPP) vereinbart wurde, auf der Baustelle fristgerecht nach NEUPP 

gehandelt?









 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Stellungnahmen zu Nachtragsangeboten des AN innerhalb


einer ggf. vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.3.2  Nachtragsmanagement ANSICH

· Werden die Mehrkostenanzeigen des AN innerhalb einer ggf.


     vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Behinderungsanzeigen des AN innerhalb einer ggf.


     vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf.


· Werden die Stellungnahmen zu Nachtragsangeboten des AN innerhalb


einer ggf. vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.4
Mängelverfolgung vor der Abnahme


· Wird eine Mängelverfolgungsliste geführt?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Mängel dem PL (AG) angezeigt?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Erfolgt eine zeitnahe Stellungnahme zu Mängelbeseitigungskonzepten?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegen die Zustimmungen der PL (AG) zu Mängelbeseitigungskonzepten 
vor?










 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird die Mängelbeseitigung durch den AN bei der Bauüberwachung 


schriftlich angezeigt?







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind weitere Maßnahmen gegenüber dem AN erforderlich?

Wenn ja, welche: 








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Wurde die Mängelabarbeitung kontrolliert und das Ergebnis 
dokumentiert?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.5
Abnahmen


· Wurden alle organisatorischen Maßnahmen (Absicherung, Hilfsmittel, 
Geräte, Prüfunterlagen, qualifiziertes Personal) für die Abnahme 


vorbereitet?









 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegt, ein Prüfkatalog/Prüfplan AN nach der RRil 208.1213V30 auf 

der Baustelle zur Erfassung notwendiger Abnahmen vor?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Abnahmepflichten (z.B. Teilnahme an


gemeinsamen Feststellungen mit dem AN, Erstellen von Abnahme-

niederschriften) durchgängig ausgeführt und dokumentiert?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.5.1
Abnahmen nach der VVBAU


· Werden die Fristen für die Anzeigen der Abnahmen, nach 
der VVBAU eingehalten?


· Für Zwischenabnahmen?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Für protokollpflichtige Tätigkeiten?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf.


· Wurden Abstimmungen mit dem IBV in Vorbereitung der IBN 
geführt?









 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.5.2
Abnahmen nach der VVBAU-STE


· Ist der Abnahmeprüfer bekannt?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind die Voraussetzungen für eine Abnahmeprüfung sichergestellt?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurde der Abnahmetermin mit einem EBA-anerkannten


Abnahmeprüfer (und bei EBA-Beteiligung mit EBA) vereinbart?

· mind. 2 Wochen








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· für Neubauten 2 Monate






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurden Abstimmungen mit dem IBV geführt?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurden alle organisatorischen Maßnahmen (Absicherung, Hilfsmittel, 
Geräte, Prüfunterlagen, qualifiziertes Personal) für die Abnahme 


vorbereitet?









 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



· Liegt die vollständige Abnahmeniederschrift beim EBA vor?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.5.3
Abnahmen nach VV IST


· Sind die Abnahmeunterlagen für die strukturellen Teilsysteme 
nach TEIV vorbereitet? 







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind die Abstimmungen mit dem IBV geführt?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.5.4
Bauvertragliche Abnahme

· Liegen alle Abnahmeprotolle mit Bestätigung der Abarbeitung von 

Mängeln vor?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden Experten, Dritte für die Abnahme benötigt?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind Sicherungsleistungen für die Abnahme veranlasst?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 

· Sind betriebliche Maßnahmen erforderlich?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



· Wurden alle Unterlagen für die bauvertragliche Abnahme incl. 
notwendiger Dokumentationsunterlagen vorbereitet?


 
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
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Baustellenordnung (Muster)

Projektbezeichnung:
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Teilobjekt.:


__________________________________________________






__________________________________________________











   



                                   __________________________________________________

Aufgestellt:


__________________________________________________
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Datum


Unterschrift


Abgestimmt mit (Büw)
__________________________________________________





Name
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Unterschrift


Abgestimmt mit (SiGeko)
__________________________________________________





Name
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Freigegeben (PL)

__________________________________________________





Name


Datum


Unterschrift


		Die Baustellenordnung wird in Kraft gesetzt ab: 




		



		

		Datum






[Hinweise zur Verwendung dieses Musters: 


1. Dieses Muster enthält Regeln, die für die meisten Baustellen zutreffen. Es ist projektspezifisch zu ergänzen, anzupassen, ggf. zu erweitern. Insbesondere sind eventuelle Auflagen aus der Planfeststellung oder anderen Genehmigungen, den Arbeits- und Gesundheitsschutz, Lärmbelästigungen, Umweltschutz etc. betreffend, einzuarbeiten. 


2. Alle kursiv gedruckten Hinweise vor dem Druck, Versandt oder Abspeichern löschen.

3. Sollte ein Punkt dieser Baustellenordnung oder eine Anlage für die konkrete Baustelle nicht maßgebend sein, sind die betreffenden Teile unbedingt um einen Vermerk mit Begründung zu ergänzen.
Beispiel: „Anlage 7 entfällt, da kein Kraneinsatz vorgesehen ist.“
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Präambel


Diese Baustellenordnung beschreibt Maßnahmen:

Zur Abwendung von Gefährdungen und Gefahren für am Bau beteiligte Personen, 
für den Schutz der Umwelt, zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten und
für den störungsfreien Bauablauf.


A) Allgemeine Anforderungen


1. Geltungsbereich und Ziele der Baustellenordnung


Diese Baustellenordnung gilt für alle Personen, die an dem Projekt beteiligt sind oder sich auf der Baustelle aufhalten. 


Die Baustellenordnung ist allen Auftragnehmern und deren Nachunternehmern zur Kenntnis zu geben und von diesen zu befolgen. Alle Beteiligten sind nachweislich vor deren Einsatz in diese Baustellenordnung und in die örtlichen Verhältnisse der Baustelle einzuweisen. Die Verantwortung für die Einweisung der Nachunternehmer und Lieferanten liegt bei den Auftragnehmern.


2. Lage der Baustelle


Pläne über die Lage und Anbindung der Baustelle sind als Anlage (aus Teil D „Anlagen zur Baustellenordnung) zur dieser Baustellenordnung beigefügt (Anlagen 1 und 2). Zur Baustelle gehören das Baugrundstück und alle Flächen, die zum Betreiben der Baustelle notwendig sind und durch den Baustellenbetrieb beeinträchtigt werden.


3.  Organisation der Baustelle


Bauherr ist die

………………………………………………………………….……..             





            (Auftraggeber) 

(    Herr/Frau xx, 
……………………………………………………………………….. 


(Name, Vorname; OE- Bezeichnung)

nimmt die Bauherren- und Hausherrenfunktionen wahr.


(    Sie wird von der ………………………………………………………………………., 





(rechtsgeschäftliche Bezeichnung des AN gem. Bauvertrag)


die im Namen und für Rechnung des vorgenannten Auftraggebers handelt. Innerhalb dieses Regionalbereiches nimmt die Projektleitung Herr/Frau 

……………………, die Bauherren- und Hausherrenfunktionen wahr.


Auftragnehmer im Sinne dieser Baustellenordnung sind alle an der Ausführung beteiligten Firmen und deren Nachunternehmer.


Die Verantwortlichen und deren Erreichbarkeit (Telefonnummern) sind in Anlage 3 dargestellt.


4.  Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz


Die Auftragnehmer sind für die Erfüllung der Unternehmerpflichten im Arbeitsschutz gegenüber ihren Beschäftigten verantwortlich.


Die Auftragnehmer sind im Rahmen ihrer Unternehmerpflichten zur unverzüglichen Beseitigung dieser Gefahrenzustände verpflichtet. 

5.  Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der gemäß Baustellenverordnung eingesetzte SiGeKo hat gegenüber den Auftragnehmern und ihren Beschäftigten eine Koordinierungspflicht zur Vermeidung von Unfall- und Gesundheitsgefahren.


Die Auftragnehmer haben dem SiGeKo vor Beginn ihrer Arbeiten die Arbeitsverfahren und die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen anzugeben. Die Auftragnehmer verpflichten sich, dem SiGeKo Gefährdungsbeurteilungen gemäß ArbSchG für die von ihnen durchzuführenden Arbeiten vorzulegen. Auf der Grundlage des Bauablaufs und des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) prüft der SiGeKo, ob gegenseitige Gefährdungen ausgeschlossen werden können. Ergibt die Prüfung, dass die Sicherheitsmaßnahmen unzureichend sind, veranlasst der Koordinator notwendige Änderungen der Arbeitsverfahren oder des Arbeitsablaufs. 


Der SiGeKo kontrolliert durch Stichproben die Einhaltung und Umsetzung des SiGe-Planes und der Baustellenordnung. Die Auftragnehmer sind im Rahmen ihrer Unternehmerpflichten zur unverzüglichen Beseitigung dieser Gefahrenzustände verpflichtet. 


Die Tätigkeit des SiGeKo befreit die Auftragnehmer nicht von ihrer Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmen entsprechend ArbSchG und DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“. Die Verantwortlichkeit der Auftragnehmer für die Erfüllung der Unternehmerpflichten gegenüber ihren Beschäftigten bleibt unberührt.


6.  Meldungen


Alle meldepflichtigen Ereignisse sind unverzüglich bei der Bauüberwachung (AG) und sofern vorhanden beim SiGeKo anzuzeigen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Meldefristen an Behörden und gesetzliche Unfallversicherungsträger bleiben davon unberührt. 

Zum Umgang mit meldepflichtigen Ereignisse sind die vertraglichen Vereinbarungen aus dem Bauvertrag einzuhalten.

7.  Personaleinsatz und Vorsorge


Das Personal des Unfallversicherungsträgers muss für die ihm übertragene Arbeit geeignet und gemäß den Bestimmungen einsatzbezogen arbeitsmedizinisch untersucht sein. 

Personen die gegen Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder Anweisungen des Bauherren oder seiner Beauftragten hierzu nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen. 

Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner vor Ort sein. Außerdem müssen ggf. Betriebsanweisungen in die betreffende Landessprache übersetzt werden.

8.  Arbeitszeit


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Grundsätzlich gilt für den werktägliche Rahmen der Arbeitszeit die Vorgaben des BImSchV, das heißt die Regelarbeitszeit ist von montags bis freitags nach AVV Baulärm begrenzt auf 7:00 bis 20:00 Uhr. Abweichungen hiervon sind mit dem Auftraggeber sowie den örtlichen Behörden auf Basis der Ländergesetzgebung abzustimmen. Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes bleiben hiervon unberührt.


Erforderliche Ausnahmegenehmigungen für Arbeiten während der schutzbedürftigen Zeit und für das Unterhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Ausnahmezulassungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die der Bauherr zu erwirken hat, sind vom Auftragnehmer rechtzeitig und vollständig mit den erforderlichen Anlagen vorzubereiten und beim Bauherrn oder seinem hierzu Bevollmächtigten zu beantragen.



9.  Weitervergabe von Arbeiten


Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seiner Abstimmungspflicht entsprechend ArbSchG sowie DGUV Vorschrift 1„Grundsätze der Prävention“ nachzukommen und den SiGeKo rechtzeitig zu informieren. Im Übrigen gelten die diesbetzüglichen Regelungen des Bauvertrages.

10.   Baustellenbesuche

Besucher der Baustelle haben sich rechtzeitig vor dem Besuchstermin beim Bauherren oder seinem Vertreter anzumelden. Sie sind vor dem Betreten der Baustelle in die für sie wichtigen Bestimmungen aktenkundig einzuweisen. Die Besucher sind auf der Baustelle durch einen vom Auftraggeber bestimmten Verantwortlichen zu begleiten und haben die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu benutzen.


11.   Fotografieren


Das Fotografieren und Filmen auf der Baustelle ist nur mit Einwilligung durch den  Auftragsgeber und weiterer Beteiligter gestattet. Der AN unterliegt nicht dieser Regelung sofern das Fotografieren und Filmen zur Erfüllung seiner vertraglich geschuldeten Leistung dient.

12.
Winterdienst


Im Winter sind durch den Auftragnehmer die benötigten Verkehrswege von Schnee und Eis frei zu halten und zu streuen.

13.
 Aushänge

Die folgenden Aushänge und Bekanntmachungen müssen auf der Baustelle angeschlagen sein:


· Zuständiges Amt für Arbeitsschutz (Sozialgesetzbuch/Arbeitsschutzgesetz)


· Bekanntgabe Unfallversicherungsträger (Sozialgesetzbuch VII § 138)


· Betriebsarzt (DGUV Vorschrift 1, § 2 (3))


· Fachkraft für Arbeitssicherheit (DGUV Vorschrift 1, § 2 (3))


· Sicherheitsbeauftragter (DGUV Vorschrift 1, § 2 (3))


· Ersthelfer (DGUV Vorschrift 1, § 24)


· Anleitung zur Ersten Hilfe (DGUV Vorschrift 1, § 24)


· Notfallplan mit Durchgangsarzt / Krankenhaus (DGUV Vorschrift 1, §24)


· Brandschutzordnung (DGUV Vorschrift 1, § 22)


· Baustellenordnung (BaustellV)


· SiGePlan (BaustellV)


· Vorankündigung (BaustellV)

B) Baustellenspezifische Anforderungen



1. Baustelleneinrichtung


Die Auftragnehmer haben die Baustelleneinrichtung auf den vom Auftraggeber zugewiesenen Flächen einzurichten, sicher zu betreiben und die Festlegungen des Baustelleneinrichtungsplans umzusetzen. 


Der Baustelleneinrichtungsplan hat u.a auszuweisen:


· Baustellensicherungen

· Gebäude, Bauwagen und Container

· Medienversorgung

· Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Einrichtungen


· Lager- und Bereitstellungsflächen


· Verkehrs- u. Transportwege (mit Feuerwehrzufahrten)

· Parkplätze / Sammelpunkte

· Aufstellflächen für Großgeräte

· Schutz- und Arbeitsgerüste

· Abfallentsorgung

· Betankungsstellen


· die Standorte der vorgeschriebenen Aushänge 


2. Baustellenverkehr und Verkehrswege


Zufahrten und Verkehrswege sind vom Auftragnehmer auf der Grundlage des Baustelleneinrichtungsplans festzulegen und zu errichten. Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten. 


Die Auftragnehmer haben die angelieferten Materialien, Maschinen und Geräte sicher zu lagern. Nach Fertigstellung der Leistungen ist die Baustelle innerhalb von 8 Werktagen  zu räumen.

Die Genehmigung zur Nutzung von Straßen und Gehwegen ist vom Auftragnehmer einzuholen. Bei Arbeiten an und im öffentlichen Verkehrsraum ist die Verkehrsführung während der verschiedenen Bauzustände und die Sicherung der Baustelle unter Berücksichtigung der Auflagen der zuständigen Verkehrsbehörden zu planen und durchzuführen. Die Bauüberwachung ist über alle Vereinbarungen mit der Polizei und den Ordnungsbehörden zu informieren.


Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht einschließlich der Säuberung und Beräumung der Verkehrswege. Hierzu gehört u.a. das Einrichten, das Betreiben, die laufende Funktionskontrolle und der Abbau von Signalanlagen, Fahrbahnmarkierungen, Beschilderungen, Absperrungen, Abweisblenden, Umleitungsausschilderungen und erforderliche Beleuchtungen.


Nach dem Arbeitsende und zu Ruhezeiten auf der Baustelle, ist diese vor einem unbefugten Betreten zu sichern.

Vom Auftragnehmer sind Maßnahmen zu treffen, die sicher stellen, dass Unbefugte nicht in der Lage sind, Fahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen, Baustoffe usw. missbräuchlich zu benutzen.

Bezüglich Ausnahmezulassungen nach BImSchV sei auf Absatz A) 8. Abschnitt 2 verwiesen.

3. Notfall- und Rettungsplan, Erste-Hilfe-Einrichtungen

Abschnittsbezogene Flucht-und Rettungspläne sind unter Beachtung der ASR A2.3 Flucht- und Rettungsplan durch den Arbeitnehmer zu erstellen und an geeigneten Stellen auszuhängen. 


Die im Notfall zu benachrichtigenden Hilfsdienste, Unfallärzte, Rettungs- und Bergungsdienste, Behörden und Unfallversicherungsträger ergeben sich aus dem beigefügten Alarmplan (Anlage 4).


Die Erste-Hilfe-Einrichtungen sind sichtbar zu kennzeichnen. Es ist sicherzustellen, dass während der Bauzeit alle Erste-Hilfe-Einrichtungen allen Beschäftigten der Baustelle zugänglich sind. 


4. Unterkünfte, soziale Anlagen, Sauberkeit und Hygiene


Für die Ausstattung der Baustelle mit Sozialräumen und weiterem Bedarf sind die Auftragnehmer verantwortlich.  Arbeitsbereiche, Unterkünfte und sanitäre Anlagen sind in ordnungsgemäßem Zustand nach den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung sowie der ASR A4.1  Sanitärräume, zu errichten und zu betreiben. 

Das Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn bei der Wasseraufbereitung und der Wasserverteilung mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden und das Trinkwasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung § 5 bis 7 entspricht.

5. Persönliche Schutzausrüstung


Die Auftragnehmer haben dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter bei Aufenthalt auf der Baustelle ihre gemäß der Gefährdungsbeurteilung erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) benutzen. Hierzu können z.B zählen u.a.:


· Geschlossene Warnweste (DIN EN 471 Klasse 2),


· Fußschutz (DIN EN 345, mindestens Schutzkategorie S 3),


· Kopfschutz (DIN EN 397),


· Gehör- und Atemschutz und ggf. weitere Ausrüstungen.




6. Rauschmittelmissbrauch


Die Auftragnehmer haben Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol- oder Drogeneinfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der Auftraggeber behält sich vor, solchen Personen ein Baustellenverbot zu erteilen.


7. Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung


Für die Versorgung der Baustelle mit Baustrom und für die Bereitstellung ausreichender Arbeitsplatzbeleuchtung nach Arbeitsstättenverordnung sowie der ASR A3.4 Beleuchtung sind die Auftragnehmer nach Abstimmung mit dem Auftraggeber verantwortlich. Der Eisenbahnbetrieb, der öffentliche Straßenverkehr bzw. die Nachbarschaft darf durch die Baustellenbeleuchtung nicht beeinträchtigt werden. 

8. Einrichtungen, Baumaschinen und Geräte


Bei Maschinen, Geräten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie überwachungsbedürftigen Anlagen, die einer Prüfpflicht durch befähigte Personen unterliegen, haben die Auftragnehmer die entsprechenden Nachweise, Anleitungen, Zulassungen, Erlaubnisse, Prüf- und Kontrollbücher auf der Baustelle vorzuhalten.

Die Bestimmungen nach der BetrSichV, Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen sind vom Auftragnehmer einzuhalten.

Die Auftragnehmer haben dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und Geräte nur von dazu beauftragten Beschäftigten bedient werden.Die erforderlichen Nachweise sind durch die Beschäftigten mitzuführen. Gefahrenbereiche sind zu sichern. Personen dürfen sich dort nicht aufhalten.


Einrichtungen, und hier insbesondere Gefahrenbereiche, sind mit den einschlägigen Verbots-, Gebots- und Rettungszeichen und den Gefahrensymbolen zu kennzeichnen. Betriebsanweisungen sind auszuhändigen.  

9. Montagearbeiten


Die Montage- und Abbruchanweisungen bzw. Arbeitsanweisungen für Schwarz-Weiß-Bereiche mit den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und den zum Einsatz vorgesehenen Maschinen, Geräten und Werkzeugen sind vor Beginn der Arbeiten der Bauüberwachung und dem SiGeKo vorzulegen.


10. Gerüste


Die Auftragnehmer haben die sichere Verwendbarkeit der von ihnen eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggerüste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu überwachen. Jeder Benutzer hat den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Veränderungen an Gerüsten dürfen nur vom Gerüstersteller vorgenommen werden. Gerüste sind vor ihrem Gebrauch von einer hierzu befähigten Person abzunehmen. Die Abnahme ist zu dokumentieren und am Gerüst mit Angabe der Verantwortlichen und deren Erreichbarkeit (Telefon) wetterfest auszuhängen.

11. Arbeiten mit Gefahr des Versinkens


Bei Arbeiten mit Gefahr des Versinkens sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen Abstürzen von Beschäftigten und geeignete Rettungsmittel zur Personenrettung einzurichten und wenn erforderlich anzuwenden, zu unterhalten und die Beschäftigten in deren Gebrauch nachweislich zu unterweisen.


12. Arbeiten auf Brücken, auf hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an Baugruben

Bei Arbeiten auf oder an Brücken, auf hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an Baugruben sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen Abstürzen von Beschäftigten einzurichten und wenn erforderlich anzuwenden, zu unterhalten und die Beschäftigten in deren Gebrauch nachweislich zu unterweisen. 

13. Gefahrstoffe


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Beim Umgang mit Gefahrstoffen haben die AN die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter der für die auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Gefahrstoffen (Bauhilfstoffe) vorzuhalten und vom AN in einem Gefahrstoffverzeichnis (Anlage 9) zusammen zu fassen.

Die  Betriebsanweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und die betreffenden Mitarbeiter aktenkundig darin zu unterweisen. Gefahrstofflager sind zu kennzeichnen. Zusammenlagerungsverbote sind zu beachten.

Das Gefahrstoffverzeichnis ist dem Auftraggeber sowie dem SiGeKo auszuhändigen und wird Bestandteil dieser Baustellenordnung.


14. Brand- und Explosionsschutz


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Der Auftragnehmer hat die Angaben  der Brandschutzordnung (Anlage 5) zu befolgen. 

Der Auftragnehmer hat Feuerlöscheinrichtungen nach Art und Umfang der Brandgefährdung und der Größe des zu schützenden Bereiches in ausreichender Anzahl nach der ASR A2.2, Maßnahmen gegen Brände, bereitzustellen.

Personen die Arbeiten mit einer Brandgefährdung durchführen sind durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen. 

Durch die Auftragnehmer sind bei feuer- und explosionsgefährlichen Arbeiten Brandschutzbeauftragte/-helfer namentlich zu benennen. Zu deren Aufgaben gehört die Durchsetzung der Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen. Jeder Auftragnehmer muss die für seinen Arbeitsbereich erforderlichen Brand- bzw. Explosionsschutzmaßnahmen mit dem Brandschutzbeauftragten abstimmen.

Werden in brandgefährdeten Bereichen Schweiß- , Brenn-und andere thermische Arbeiten durchgeführt, ist eine schriftliche Erlaubnis vom Auftragnehmer beim AG/Alv einzuholen. Diese Beschäftigten müssen im Gebrauch der Löscheinrichtungen durch AN nachweislich unterwiesen sein.


15. Umweltschutz

[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten] 


Die Auftragnehmer haben alle einschlägigen Bestimmungen zum Schutz der Umwelt zu beachten. In Anlage 12 sind die örtlich bekannten umweltrelevanten Schutzanweisungen sowie die baubegleitenden Anlagen auszuweisen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bauvertrages.

16. Abfallentsorgung


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Jeder Auftragnehmer hat seinen anfallenden Abfall den gesetzlichen Vorschriften entsprechend zu beseitigen. Das Verbrennen von Abfällen ist untersagt. Abfälle und Bauschutt sind sortenrein getrennt zu lagern und umgehend an geeignete Sammelstellen zu verbringen und zu entsorgen.

Zum Umgang mit Abfällen des AG sind die gesetzlichen Vorschriften und der Bauvertrag einzuhalten.

17. Lärmschutz


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Arbeiten, bei denen voraussichtlich der Beurteilungspegel von 70-90 dB(A) überschritten wird, sind dem SiGeKo und der Bauüberwachung anzuzeigen. Die gesetzlichen Vorgaben und behördlichen Auflagen zum Lärmschutz gegenüber den Beschäftigten und gegenüber Dritten sind vom verursachenden Auftragnehmer umzusetzen.

18. Gewässerschutz


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Die Einleitung von flüssigen Stoffen in das Erdreich ist verboten. Abwässer sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung behält sich der Auftraggeber ggf. einen Bodenaustausch zu Lasten des Verursachers vor. Zur Betankung von Baumaschinen und Fahrzeugen sind geeignete Betankungsplätze anzulegen und zu benutzen. Eine ausreichende Menge an Ölbindemitteln ist am Betankungsplatz vorzuhalten.


19.  Auftreten von Bodenverunreinigungen / Kontaminationen / Kampfmitteln


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Werden bei der Durchführung der Bauarbeiten Gefährdungen für Schutzgüter oder Dritte bekannt, die als Altlasten oder Kampfmittel einzuschätzen sind (Bodenverunreinigungen, starker Geruch u. dgl.), so sind die Bauarbeiten sofort einzustellen. Der Sachverhalt ist unverzüglich der Bauüberwachung und dem SiGeKo anzuzeigen.


Bei einer Freisetzung bodengefährdender Stoffe sind Sofortmaßnahmen (Eindämmen, Aufnehmen usw.) einzuleiten. 

Die Bauüberwachung und der SiGeKo sind unverzüglich zu informieren. Kampfmittel dürfen auf keinen Fall berührt oder in ihrer Lage verändert werden. Falls erforderlich, sind zusätzlich Feuerwehr, Polizei und ggf. weitere zuständige Behörden zu beteiligen. Ohne jede Verzögerung sind die Maßnahmen entsprechend dem Alarm- bzw. Evakuierungsplan durchzuführen.


Eine Wiederaufnahme der Arbeiten ist grundsätzlich erst nach Freigabe durch die Bauüberwachung zulässig.


20. Historische Funde, geologische Aufschlüsse


Treten bei der Durchführung der Baumaßnahme historisch bedeutsame Funde oder geologische Aufschlüsse zutage, deren sachgerechte Weiterbehandlung den Bauablauf in Frage stellen kann, ist dies unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Verwertbarkeit der Funde ist solange sicherzustellen, bis eine Entscheidung über das weitere Vorgehen vorliegt. Diese Entscheidung ist im Benehmen mit der zuständigen Landesbehörde zu treffen.


C) Eisenbahnspezifische Anforderungen


1. Baustellenverkehr


Wege im und zum Baufeld sind so anzulegen, dass der Gleisbereich möglichst nicht überquert werden muss. Verkehrswege im Gleisbereich sind im Sicherungsplan festzulegen. 

Erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer bei der für den Bahnbetrieb zuständige Stelle zu beantragen.

2. Festlegungen für das Verhalten im Gleisbereich und auf der Baustelle


Nach den Festlegungen der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle und der örtlichen Einweisung darf mit den Arbeiten erst begonnen werden, wenn die Sicherungsmaßnahmen gemäß Rahmenrichtlinie Modul 132.0118 “Arbeiten im Gleisbereich”  durchgeführt worden sind.

Erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer bei der für den Bahnbetrieb zuständige Stelle zu beantragen.

Die Auftragnehmer haben alle Arbeiten so auszuführen, dass keine Gefährdung des Eisenbahnbetriebes eintritt. Insbesondere haben sie dafür zu sorgen, dass Baustoffe, Baumaterialien und Maschinen nicht in den Gleisbereich hineinragen oder hineingeschwenkt werden. Lässt sich dies nicht sicher ausschließen,


z. B. beim Versetzen von Großflächenschalungen oder beim Rammen von


Spundbohlen dicht am Gleis, muss das betreffende Gleis gesperrt werden.

Geräte, Baustoffe und Bauteile dürfen im Gleisbereich nur abgelegt werden, wenn die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen getroffen sind (z.B. Sichern gegen Verschieben, Ausschluss von Sendungen mit Lademaßüberschreitungen) – siehe auch DGUV Vorschrift 78 (GUV-V D33).

Bei Gefährdungen des Eisenbahnbetriebes ist entsprechend der DB-Richtlinie Modul 408.0581 “Züge fahren – Verhalten bei Gefahr” zu verfahren und nach Abwendung der unmittelbaren Gefahren weiter der Alarmplan (Anlage 4) zu befolgen.

Bei Änderung der Unfallgefahren dürfen die Arbeiten erst weitergeführt werden, wenn die Sicherungsmaßnahmen den neuen Gegebenheiten angepasst und durchgeführt sind und darüber eine erneute Einweisung erfolgt ist.

Personen, die an Bahnanlagen im Gleisbereich arbeiten, müssen über die Gefahren des Bahnbetriebes unterwiesen sein.


Die Unterweisung ist zu dokumentieren.

3. Bewegen von nicht DB AG-eigenen Nebenfahrzeugen auf Betriebs- und   Baugleisen und Einsatz von Arbeitszügen


Nur vom Netzbetreiber zugelassene und mit gültiger Prüfplakette versehene Fahrzeuge dürfen vom Auftragnehmer eingesetzt werden. Das Fahrpersonal und die Arbeitszugführer haben die Anforderungen der EBO zu erfüllen und die erforderliche Zulassung auf der Baustelle mitzuführen. Zweiwegefahrzeuge dürfen Gleisschaltmittel nur mit vom Gleis abgehobenen Straßenrädern überfahren.


Arbeitszugführer und Führer gleisfahrbarer Baumaschinen sind durch die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle in die örtlichen baubetrieblichen Belange einzuweisen.
Die Einweisung ist zu dokumentieren und der Bauüberwachung vorzulegen. 
Abgestellte Fahrzeuge und Baumaschinen sind vor unbefugter Inbetriebnahme und unbeabsichtigter Bewegung besonders zu sichern.

4. Auffinden von Leitungen


Werden Kabel oder andere Versorgungsleitungen aufgefunden, die nicht im Leitungsbestandsplan enthalten sind, so ist sofort die Bauüberwachung zu verständigen. Die Leitungen dürfen weder berührt noch bewegt werden. Die Arbeiten sind bis zur Freigabe durch den zuständigen Versorgungsträger einzustellen. Die Kabelmerkblätter der jeweiligen Leitungsbetreiber sind zu beachten.

5.  Einsatz von Kranen, Mobilkranen und Betonpumpen


Für den Einsatz von Kranen, Mobilkranen, Betonpumpen oder anderen Geräten mit schwenkbaren Auslegern ist eine von der DB Netz akzeptierte Krananweisung inkl. Anlagen aufzustellen und mit der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle abzustimmen. Das Bedienpersonal ist darin nachweislich zu unterweisen.

6.  Funkbetrieb und sonstige Kommunikationsmittel


Die Auftragnehmer dürfen nur solche Funkgeräte und Kommunikationsmittel auf der Baustelle verwenden, die nachweislich keine störenden Auswirkungen auf den Eisenbahnbetrieb auslösen. Die Vorgaben des Eisenbahnbetreibers sind einzuhalten.

7. Arbeiten im Bereich an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen und elektrischer Energieanlagen

Vor Beginn von Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen / elektrischen Energieanlagen hat der Auftragnehmer einen Arbeitsverantwortlichen zu benennnen. Die Arbeiten sind anzuzeigen, damit die erforderlichen Einweisungen vom Anlagenverantwortlichen vorgenommen werden können.

Alle Beschäftigten, die Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel durchführen, sind speziell für diese Tätigkeiten und über mögliche Gefahren der Tätigkeiten sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen


und Schutzmaßnahmen zu unterweisen.

Für das Einhalten der im Modul 132.0123A01 der RRil 132.0123 aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen gegen Gefahren aus der Oberleitung bzw. Maßnahmen gegen Gefahren aus dem elektrischen Strom gemäß Modul 132.0123A02 der RRil 132.0123 ist der Arbeitsverantwortliche verantwortlich.

Beim Einsatz von gleisfahrbaren Baumaschinen, Kränen, Baugeräten, Zweiwegefahrzeugen und sonstigen nicht schienengebundenen Baufahrzeugen ist sicherzustellen, dass der Schutzabstand von 1,5 m zur Oberleitung immer


eingehalten wird oder es sind die Maßnahmen zur elektrischen Sicherheit gemäß Ril 824.0106 einzuhalten.


Auch bei den Arbeiten mit Geräten, Werkzeugen und Ladungsstücken ist ein Schutzabstand von mindestens 1,5 m zu unter Spannung stehenden, der Berührung


zugänglichen Teilen der Oberleitungsanlage eingehalten wird.


Kann dieser Schutzabstand nicht eingehalten werden, dürfen die Ladearbeiten nicht ausgeführt werden.


Die Unterweisungen der Beschäftigten sollen anhand des SiGe-Plans und weiterer Checklisten erfolgen; z.B. nach den in Anlage 11 beigefügten Muster: 

„Merkblatt für das Führen / Bedienen von Baumaschinen“

Anlage 4

Alarmplan
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Feuerwehr 112 
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Anlage 5 Brandschutzordnung





		Brände verhüten
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Keine offenen Flammen, Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten



		Verhalten im Brandfall



		



		

		



		

		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		

		





		

		

		



		

		1. Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen


· Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, durch größte Vorsicht zur Verhütung von Bränden und anderen
Schadensereignissen beizutragen. Insbesondere ist zu beachten:


· Wichtige Voraussetzungen sind Ordnung und Sauberkeit.


· Abfälle sind regelmäßig zu entfernen. Gebrauchte Putzlappen sind in dafür vorgesehenen Behältern zu sammeln.


· Streichhölzer und Tabakreste dürfen nicht in Papierkörbe entleert werden.


· In Lagerräumen für brennbare Materialien wie Holz, Papier, brennbare Flüssigkeiten und Garagen ist der Umgang mit Feuer, offenem Licht und Rauchen verboten.


· Brennbare Flüssigkeiten dürfen höchstens bis zur Menge eines Tagesbedarfs am Arbeitsplatz bereitgehalten werden.


· Die Aufstellung und Benutzung von nicht dienstlich zur Verfügung gestellten Geräten ohne Genehmigung ist untersagt.


· Brennende Kerzen sind in den Betriebsräumen verboten.


· Mängel an Brandschutzeinrichtungen und Schäden an elektrischen Betriebsmitteln sind sofort dem Vorgesetzten zu melden.


· Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nur durch Fachkräfte vorzunehmen.


· Bei Dienstschluss ist dafür zu sorgen, dass Licht und alle elektrischen Geräte abgeschaltet sind. Fenster und Türen sind zu schließen.


· Fluchtwege, Treppen, Verkehrswege, Türen, Notausgänge müssen ständig freigehalten werden.


· Die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen ist regelmäßig zu kontrollieren.


· Alle Mitarbeiter sind über die Vorgehens- und Verhaltensweise bei Ausbruch eines Brandes zu unterrichten. Die Handhabung von Feuerlöschern ist zu üben.


· Allen Mitarbeitern einschließlich Mitarbeitern von Fremdfirmen ist diese Brandschutzordnung bekannt zumachen. Sie muss eingehalten werden.


2. Verhalten im Brandfall


· Die Mitarbeiter sollen Ruhe und Besonnenheit bewahren.


· Jeder Brand ist entsprechend des Alarmplanes sofort zu melden.


· Bei unmittelbarer Gefährdung von Personen geht Menschenrettung vor Brandbekämpfung. Brennende Personen darf man nicht fortlaufen lassen. Sie sind mit geeigneten Mitteln (Decken, Jacken etc.) einzuhüllen und auf dem Boden zu wälzen.


· Bei Brand an elektrischen Anlagen ist der Strom sofort abzuschalten.


· Der Brand sollte möglichst mit dem am nächsten erreichbaren Feuerlöscher bekämpft werden.


· Fenster und Türen sind zu schließen.


· Die Angriffswege der Feuerwehr sind freizuhalten, die Feuerwehr ist durch einen ortskundigen Betriebsangehörigen einzuweisen.


· Den Anordnungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.


· Bei drohender Gefahr ist der Gefahrenbereich zu verlassen. Stark verqualmte Räume sind gebückt oder kriechend zu verlassen.


· Wichtige Sachwerte sollten, wenn möglich, geborgen werden.


3. Verhalten nach Bränden


· Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverzüglich der Betriebsleitung zu melden.


· Folgeschäden sollten durch Sichern der Brandstelle, Lüften und Beseitigen von Löschwasser geringgehalten werden.


· Feuerlöscheinrichtungen sind unverzüglich wieder einsatzbereit zu machen.


· Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor Wiederinbetriebnahme zu prüfen.


· Begehung der durch den Brand kontaminierten Räume nur in entsprechend geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (Einweg-Schutzanzug, Atemschutz, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe etc.).




		



		

		

		





Anlage 11 


Merkblatt / Checkliste für Führer / Bediener von Baumaschinen


Rahmenrichtlinie 132.0123Z91; Fachautor: I.NAI 4461; Wolfram Vogt; Tel.: +49 69 265-45232; Gültig ab: 01.06.2019


1. Allgemeines


Oberleitungen und Bahnenergieleitungen (BEL), unter denen mit Baumaschinen gearbeitet wird, sind grundsätzlich auszuschalten und bahnzuerden. Die im Abschnitt 3 und 4 aufgeführten Hinweise gelten sinngemäß auch für den Einsatz von Baumaschinen neben und über der Oberleitung, wenn die Gefahr besteht, dass während der Arbeiten die Baumaschinen oder die angehängten Lasten in den Gefahrenbereich der Oberleitung hineinragen oder umstürzen können. Das Ausschwingen der Lasten ist stets mit zu berücksichtigen. Die Führer und Bediener von Baumaschinen müssen in die Arbeitsstelle durch ihren Arbeitsverantwortlichen eingewiesen sein. Die Einweisung beinhaltet die Festlegung, ob unter ein- oder ausgeschalteter Oberleitung gearbeitet wird.


2. Bauarbeiten bei ausgeschalteter und bahngeerdeter Oberleitung


Fahrzeuge unter ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitungen brauchen nicht bahngeerdet zu werden. Zur Vermeidung mechanischer Schäden muss die Hub- und Schwenkbegrenzung eingeschaltet und wirksam sein (Baumaschinen mit Ausleger ohne Hub- und Schwenkbegrenzung dürfen hier nicht eingesetzt werden). Es ist ein Mindestabstand von 0,10 m zur ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitung einzuhalten. Je nach Bauart der Baumaschine müssen folgende Abstandszuschläge zum Mindestabstand von 0,10 m für unkontrollierte Bewegungen während der Arbeit, z. B. Auslegerschwankungen bei Kränen, Baggern usw., zusätzlich berücksichtigt werden:


· schienengebundene Baumaschinen 0,30 m (ggf. erhöhen, wenn mit größeren Schwankungen des Auslegers zu rechnen ist),


· dieser Zuschlag kann auf 0,15 m reduziert werden, wenn Fahrzeugschwankungen zuverlässig ausgeschlossen sind. Voraussetzung hierzu ist, dass Arbeitsgeräte, Ausleger usw. erst in Betrieb gesetzt werden können, wenn zuvor die Fahrzeugfederung, durch eine in ihrer Funktion ständig überwachte Federblockierung, außer Wirkung gesetzt ist.


· nicht schienengebundene Baumaschinen wegen Fahrwegunebenheiten größer 0,30 m wählen.


3. Bauarbeiten bei eingeschalteter Oberleitung mit Einhaltung des Schutzabstandes 1,50 m 


Können Oberleitungen und/oder Bahnenergieleitungen nicht ausgeschaltet und bahngeerdet werden, gelten folgende Regelungen:


· Es ist stehts darauf zu achten, dass im Arbeitsbereich dieser Abstand (z. B. bei Auslegerbewegungen) nicht unterschritten wird.


· Durch Hub- und Schwenkbegrenzung sowie Berücksichtigung ausreichender Zuschläge (s. Festlegungen im Abschnitt 2) muss unbeabsichtigten oder unkontrollierbaren Auslegerbewegungen Rechnung getragen werden.


· Die Baumaschinen müssen bahngeerdet sein. (RRil 132.0123Z92)


4. Bauarbeiten bei eingeschalteter Oberleitung bei Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m für Baumaschinen


Bei Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m muss:


· einwandfreie Sicht herrschen;


· bei Dunkelheit muss die Arbeitsstelle - auch in Höhe der Oberleitung/BEL - ausreichend beleuchtet sein. Eine besondere Leuchte, die ein Erkennen der Oberleitung gewährleistet, muss an der Arbeitsmaschine vorhanden sein.


Ist aufgrund besonderer Witterungsverhältnisse ein Erkennen der Oberleitung nicht möglich, muss die Oberleitung für die Zeit der fehlenden Sicht ausgeschaltet und bahngeerdet werden.


Bei Arbeiten mit bahngeerdeten Baumaschinen darf ein Abstand von Teilen dieser Fahrzeuge zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung von

· 0,30 m bei 15-kV-Nennspannung und

· 0,50 m bei 25-kV-Nennspannung 

keinesfalls unterschritten werden.

· Bei höhenverstellbaren Arbeitsgeräten und Maschinen muss immer die Hubbegrenzung eingeschaltet sein. Sie darf während der Arbeitsausführung nicht unwirksam gemacht werden.

· Zu den Mindestabständen von 0,30 m und 0,50 m müssen je nach Bauart Zuschläge für unkontrollierte Bewegungen, wie im Abschnitt 2 festgelegt, gesondert zugeschlagen werden. Um Arbeitskräfte, die vom Boden aus bewegten Lasten an Auslegern führen, vor einem Stromüberschlag zu schützen, muss eine elektrische Trennung von geführter Last und Tragmittel, wie z. B. durch

· isolierte Aufhängung der Last,

· aus Isolierstoff bestehende Anschlagmittel oder

· isolierende Leitseile zum Führen der Last

hergestellt werden.


5. 110 kV-Bahnstromleitungen an Oberleitungsanlagen


· Werden an den Oberleitungsanlagen 110-kV-Bahnstromleitungen mitgeführt, darf von unter Spannung stehenden Teilen dieser Leitungen ein Schutzabstand von 2,00 m nicht unterschritten werden.


· Zuschläge für unkontrollierte Bewegungen des Kranauslegers müssen, wie im Abschnitt 2 festgelegt, je nach Bauart gesondert zugeschlagen werden.

6. Bahnerdung von Fahrzeugen


· Schienenfahrzeuge sind durch den Rad-Schienen-Kontakt bahngeerdet. Dabei muss mindestens ein Rad auf einer als Rückleitung dienenden, nicht unterbrochenen Schiene stehen, an der die Erdungsleitungen angeschlossen sind. Dies gilt auch für Zweiwegefahrzeuge, wenn diese schienengebunden eingesetzt werden.


· Nicht schienengebundene Baumaschinen sind bahngeerdet, wenn sie über eine Erdungsleitung mit Hilfe einer “Vorrichtung zum Bahnerden von Baumaschinen, Hebezeugen sowie Bahndienstwagen” (RRil 132.0123Z92) mit einem bahngeerdeten Schienenfahrzeug oder einer zur Bahnerdung benutzten Schiene verbunden sind.


· Baumaschinen mit Kranfahrbahn sind bahngeerdet, wenn der Güterwagen oder die schienengebunden eingesetzte Baumaschine mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene steht und die Kranfahrbahnen elektrisch leitend mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sind.


· Fahrzeuge, Kräne, Baumaschinen und Baugeräte, die auf einem Güterwagen stehen, können an diesem bahngeerdet werden (RRil 132.0123Z92), wenn sich der Wagen mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene befindet.


· Für ständig hin- und herfahrende Baumaschinen sind besondere Vorkehrungen zu treffen. Bei der Bewegung der Baumaschine ist darauf zu achten, dass die Bahnerdungsleitung (Schlepperde) nicht beschädigt wird. Schlepperden bis 50 m Länge müssen mit Cu-Kabel 50 mm², Schlepperden bis 100 m Länge mit Cu-Kabel 70 mm² ausgeführt werden.


· Es ist sicherzustellen, dass bei allen Bauzuständen die Bahnerdung und Rückstromführung immer gewährleistet ist.


7. Wartung der Erdungsvorrichtungen


· Die Erdungsvorrichtungen werden bei einem Kurzschluss mechanisch und thermisch sehr stark belastet, so dass eine Erdungsvorrichtung, über die ein Kurzschlussstrom geflossen ist, anschließend durch eine Elektrofachkraft für Oberleitungsanlagen zu kontrollieren ist.


· Die Erdungsvorrichtung ist vor jeder Benutzung durch Inaugenscheinnahme auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Bei dieser Überprüfung ist darauf zu achten, dass das Erdungsseil unbeschädigt und fest mit den Anschlussteilen verbunden ist.


· Sind Risse oder Quetschungen im Kabelmantel zu erkennen, darf das Erdungsseil nicht verwendet werden.


Meldepflichtiges Ereignis





Unfall, Feuer,


Gefährdung für Menschen, Bahnbetrieb, Umwelt





Meldung an Verantwortliche





Maßnahmen





Maßnahmen





�Notfallmeldung





 Fahrdienstleiter


Tel.-Nr.: ____________________





- Bauüberwachung (Beachtung der Meldeordnung)


    Tel.-Nr.: ____________________





 SiGeKo


Tel.-Nr.: ____________________
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Wo	ist der Notfall?


Was	ist geschehen?


Wie viele	Verletzte gibt es?


Welche	Verletzungen liegen vor?


Warten	auf Rückfragen?








Feuerlöscher benutzen
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Gefährdete Personen warnen!


Hilflose mitnehmen!





�


Gekennzeichnete Fluchtwege folgen! 





Auf Anweisung achten!





��





Ruhe bewahren





Brand melden





in Sicherheit bringen
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Protokoll

Erläuterungsgespräch / Bauauftaktgespräch*

mit dem Auftragnehmer (Bau)

*)Nicht Zutreffendes bitte streichen.

		1.  Projektdaten 







		Bauvorhaben:

		







		Auftraggeber (AG):

		





 

		Vertragsabwickelnde Stelle*:

		





*Eine vom Projektleiter benannte oder neben dem Projektleiter im Vertrag hinterlegte Person. welche die Abwicklung des Vertrages aus Sicht des Auftraggebers vollzieht/betreut. Hat ein Projekt organisatorisch keine vertragsabwickelnde Stelle, nimmt der Projektleiter diese Aufgabe wahr.



		Auftragnehmer (AN):

		







		Vertragsnummer:

		







		Bestellnummer des Vertrages:

		







		Vergabenummer:

		







		Projektnummer:

		







		Teilprojektnummer:

		







		2.  Funktionsfestlegungen / Benennung der Verantwortlichen







		2.1  Auftraggeber







		2.1.1  Projektleiter des Auftraggebers (AG)*





* Für den Auftraggeber vertretungsberechtigt nach § 13 Abs. 1 des Bauvertrages und Ziffer 3 der ZVB-DB



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.1.2  Projektingenieur des Auftraggebers (AG)*





* Für den Auftraggeber nicht vertretungsberechtigt nach § 13 Abs. 2 des Bauvertrages in Verbindung mit Ziffer 3 der ZVB-DB



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2 Auftragnehmer







		2.2.1  Bauleiter des Auftragnehmers (AN) – gemäß „Besondere Vertragsbedingungen (zu § 16)“







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		Vertretungsberechtigung des Bauleiters (AN) besteht für (zutreffendes ist anzukreuzen):

		







		

		„Anzeige von Leistungsänderungen“ (Formblatt 2.12.1 - wenn die Verfahrensregelung NEuPP vereinbart wurde)







		 

		Schriftliche Mehrkostenanzeige nach Ziffer 6 ZVB-DB (wenn die Verfahrensregelung NEuPP nicht vereinbart wurde)







		 

		„Bedenkenanmeldungen“ nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B







		 

		„Bedenkenanmeldungen“ nach § 4 Abs. 3 VOB/B







		 

		„Behinderungsanzeigen“ nach § 6 Abs. 1 VOB/B







		 

		Nachtragsangebote







		 

		Sonstige Änderungen und Ergänzungen des Bauvertrags (z.B. Nebenabreden)







		2.2.2  Stellvertretender Bauleiter des Auftragnehmers (AN) – gemäß „Besondere Vertragsbedingungen (zu § 16)“







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		Vertretungsberechtigung des stellvertretenden Bauleiters (AN) besteht für (zutreffendes ist anzukreuzen):

		







		

		„Anzeige von Leistungsänderungen“ (Formblatt 2.12.1 - wenn die Verfahrensregelung NEuPP vereinbart wurde)







		 

		Schriftliche Mehrkostenanzeige nach Ziffer 6 ZVB-DB (wenn die Verfahrensregelung NEuPP nicht vereinbart wurde)







		 

		„Bedenkenanmeldungen“ nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B







		 

		„Bedenkenanmeldungen“ nach § 4 Abs. 3 VOB/B







		 

		„Behinderungsanzeigen“ nach § 6 Abs. 1 VOB/B







		 

		Nachtragsangebote







		 

		Sonstige Änderungen und Ergänzungen des Bauvertrags (z.B. Nebenabreden)







		2.2.3  Betra-Verantwortlicher des Auftragnehmers (AN) – gemäß „Besondere Vertragsbedingungen (zu § 16)“







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2.4  Stellvertretender Betra-Verantwortlicher des Auftragnehmers (AN) – gemäß „Besondere Vertragsbedingungen (zu § 16)“







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2.5  Abfallverantwortlicher der Baustelle (i.S.d. § 59 KrWG) mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten / Fachbauleiters*





* Sofern vertraglich geschuldet (z.B. gemäß LV / Baubeschreibung etc.)



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2.6  Logistikverantwortlicher / Logistiker*





* Sofern vertraglich geschuldet (z.B. gemäß LV / Baubeschreibung etc.)



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2.7  Verantwortlicher für Aufstellung und Fortführung des Bauzeitenplanes / koordinierten Bauablaufplanes*





* Sofern vertraglich geschuldet (z.B. gemäß LV / Baubeschreibung etc.)



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2.8  Verkehrs- / Verkehrswegekoordinator*





* Sofern vertraglich geschuldet (z.B. gemäß LV / Baubeschreibung etc.)



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.3  Bauüberwachung







		2.3.1  Leitender Bauüberwacher (LBÜ)*





*Der PL benennt einen Leitenden Bauüberwacher (LBÜ), wenn dies zur Koordination von Maßnahmen, die aufgrund ihrer Größe und räumlichen Ausdehnung bzw. unterschiedlichen fachlichen Infrastruktureinrichtungen den Einsatz mehrerer Bauüberwacher Bahn (BÜB) erfordern, notwendig ist.



		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.3.2  Bauüberwacher Bahn (BÜB), Gewerk …







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.3.3  Fachbauüberwacher (FBÜ), Gewerk …







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.3.6  Umweltfachliche Bauüberwachung







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.4  Anlagenverantwortlicher (ALV)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.5  Inbetriebnahmeverantwortlicher (IBV)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.6  Für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.7  Baubetriebskoordinator (BBK)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.8  Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.9  Bauvorlageberechtigter (BVB)









		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.  Abwicklungsgrundlagen 







		3.1  Erstellung von Planungsunterlagen durch den Auftragnehmer*  (Nachunternehmer im Arch./Ing.-Bereich)





*Sofern vom Auftragnehmer vertraglich geschuldet



		3.1.1  Ausführungsplanung 







		Aufsteller Unternehmen:

		







		Verfasser Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.2  Tragwerksplanung / Statik 







		Aufsteller Unternehmen:

		







		Verfasser Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.3  Sonstige Planungen







		Aufsteller Unternehmen:

		







		Welche Planungsleistungen:

		







		Verfasser Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.4  Koordinator (ZTV-ING Teil 1 Allgemeines - Abschnitt 2 Technische Bearbeitung)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.5  Interner Qualitätsprüfer des Auftragnehmers (Erklärung Qualitätssicherung der Ausführungsplanung – Anlage 3.10)







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.6  Externer Qualitätsprüfer des Auftragnehmers (Erklärung Qualitätssicherung der Ausführungsplanung – Anlage 3.10)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.7  Gutachter für Beweissicherungsgutachten







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.2  Bauleistungen / sonstige Leistungen  - Nachunternehmer den Auftragnehmersm







Der Auftragnehmer wird in Abweichung von seinen Angaben in Anlage 2.7 „Nachunternehmerverzeichnis“ folgende Leistungen durch die nachfolgend benannten Nachunternehmer erbringen:



		Nr.:

		Leistungsteile / Einsatzbereiche:

		Nachunternehmer:



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		









		Nach Vorlage aller erforderlichen Angaben / Unterlagen durch den Auftragnehmer erfolgt die Prüfung durch den Auftraggeber bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







Für folgende vom Auftragnehmer benannte Nachunternehmer liegen dem Auftraggeber die vertraglich vereinbarten Nachunternehmerkalkulationen vor:



		Nachunternehmer:



		



		



		



		



		







Für folgende vom Auftragnehmer benannte Nachunternehmer liegen dem Auftraggeber die vertraglich vereinbarten Nachunternehmerkalkulationen noch nicht vor:



		Nachunternehmer:



		



		



		



		



		







		Die Vorlage der noch fehlenden Nachunternehmerkalkulation(en) erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		Bei einem Wechsel von Nachunternehmern durch den Auftragnehmer oder der Beauftragung neuer Nachunternehmer während der Projektrealisierung durch den Auftragnehmer beträgt die Frist zur Prüfung und Zustimmung zum neuen Nachunternehmer durch den Auftraggeber und DB GS.EI („Einkauf“):

		…. Tage







		3.3  Bauvorbereitende Konzepte / Unterlagen des Auftragnehmers*





* Sofern vertraglich geschuldet (z.B. gemäß LV / Baubeschreibung etc.) und nicht bereits in § 5 des Bauvertrages als Vertragsfrist / Vertragstermin vereinbart



		3.3.1  Vorlage des Entwurfes des Entsorgungskonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.2  Vorlage des Entsorgungskonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.3  Vorlage des Entwurfes des Logistikkonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.4  Vorlage des Logistikkonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.5  Vorlage des Entwurfes des Abbruch-/Rückbaukonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.6  Vorlage des Abbruch-/Rückbaukonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.7  Vorlage des Entwurfes des Verkehrsführungskonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.8  Vorlage des Verkehrsführungskonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.9  Vorlage des Baustelleneinrichtungsplanes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10  Vorlage Beweissicherungsgutachten







		3.3.10a  Vorlage Beweissicherung öffentliche Zufahrtsstraßen / Straße erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		



		Es handelt sich um folgende Straßen:



		







		3.3.10b  Vorlage Beweissicherung nichtöffentliche Straßen (Verbindungswege) innerhalb der Baustelle sowie der nichtöffentlichen Straßen (Zufahrtswege) ab Abzweig vom öffentlichen Straßennetz erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10c  Vorlage Beweissicherung Baustelleneinrichtungsflächen erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10d  Vorlage Beweissicherung Lagerflächen erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10e  Vorlage Beweissicherung Montageflächen erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10f  Vorlage Beweissicherung Gleisanlagen erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10g  Vorlage Beweissicherung Oberleitungsmaste / -Fundamente erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10h  Vorlage Beweissicherung Gebäude (TT.MM.JJJJ):

		



		Es handelt sich um folgende Gebäude:



		







		3.3.10i  Vorlage Beweissicherung „sonstiges“ erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		



		Es handelt sich um folgende Anlagen / Bauteile etc.:



		







		3.3.11  Vorlage des detaillierten Bauzeitenplanes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.12  Vorlage der Bauzeitenpläne der Sperrpausen erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.13  Vorlage des „koordinierten Terminplanes / Bauzeitenplanes“ erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.4  Zahlungen







		3.4.1 Abrechnung der Hauptvertragsleistungen







Zutreffendes ist anzukreuzen:



		

		Aufgrund des geringen Bauumfanges / -volumens ist die „Optimierte Bauabrechnung 2.0“ nicht vereinbart.







		

		Die Abrechnung erfolgt nach dem Verfahren „Optimierte Bauabrechnung 2.0“







		 

		Die Abrechnung nach dem Verfahren „Optimierte Bauabrechnung 2.0“ ist dem Auftragnehmer bekannt.







		 

		Der Auftragnehmer legt einen Zahlungsplan vor.

		Vorlage erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		



		

		Der Zahlungsplan hat mindestens folgende Angaben zu enthalten:

- den Zeitpunkt der jeweiligen Abschlagsrechnungslegung,

- den vorgesehenen Leistungsstand zum Zeitpunkt der Rechnungslegung,

- die Bewertung der Einzelleistung (z. B. Gewerke) in finanzieller Hinsicht.

Grundlage der Zahlung ist der abgestimmte Bauzeitenplan. Bei Leistungsverschiebung ist der Zahlungsplan leistungsgerecht anzupassen.









		3.4.2  Rechnungsadresse







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.4.3 Vorlage* der Vertragserfüllungsbürgschaft erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		





* Nach § 17 Abs. 7 VOB/B ist die Sicherheit binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (= Zuschlag) zu leisten.



		[bookmark: _Hlk5361657]3.4.3 Nachträge 







Zutreffendes ist anzukreuzen:



		

		Für die Nachtragseinreichung ist die Nachtragsplattform (NTP) zu verwenden.





Zur Identifikation in der Nachtragsplattform sind folgende Angaben zu verwenden:

		Vertragsnummer:

		



		Projektnummer:

		







		

		Aufgrund des geringen Bauvolumens ist die „Verfahrensregelung NEuPP“ (Anl. 2.12 ff) nicht vereinbart.







		 

		Frist für die Vorlage von Nachtragsangeboten nach Vorlage einer Mehrkostenanzeige:

		 .. Wochen



		

		Der Anforderungen an die Aufstellung und Einreichung von Nachtragsforderungen gemäß der „Besonderen Vertragsbedingungen (zu § 16)“ sind zu beachten. Für jede der dort genannten Unterziffern ist zum Zwecke der Prüfungsbeschleunigung eine Anlage im Nachtragsangebot darzustellen.







		

		Für die Nachtragserstellung / -bearbeitung gilt die „Verfahrensregelung NEuPP“ (Anl. 2.12 ff).







		

		Das „NEuPP – Startgespräch“ wird zeitnah durchgeführt. Der Auftraggeber lädt hierzu schriftlich ein.







		 

		 Vertragsniveaufaktor / Leitlinien Einheitliche Auftrags- und Nachtragskalkulation



		

		Der Anwendung des Vertragsniveaufaktors (VNF / VIKTOR) und der Leitlinien Einheitliche Auftrags- und Nachtragskalkulation (ANKE) sind dem Auftragnehmer im Angebots-Aufklärungsgespräch dargestellt worden und sind dem Auftragnehmer bekannt.







		3.4.4 Regelungen Bauabrechnung 







		

		Durchsprache der Regelungen zur Bauabrechnung gemäß BVB 16.1.x „Abrechnung, Mengenermittlung“



		

		(Hilfsmittel Chartsatz „Regelungen Bauabrechnung“)







		4.  Prozesse, Prüf- und Genehmigungsläufe







		4.1 Baubeginnanzeige







		BVB und BÜB zeigen den Baubeginn anzeige-/vorlagepflichtiger Maßnahmen mind. 2 Wochen vorher bei dem EBA mit Anh. 5 VV BAU / Anh. 2.4 VV BAU-STE (je Betriebsanlage und je Gewerk) sowie den erforderlichen Unterlagen an. Anzeigen erfolgen am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.2 Einweisung in die Örtlichkeit







		Der BÜB/FBÜ weist die verantwortlichen Personen des Auftragnehmers in die örtlichen Verhältnisse anhand baustellenbezogener Unterlagen ein und dokumentiert dieses (Ril 132.0108V11). 

Einweisung erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.3 Einweisung Fahrleitungsanlagen







		Der Anlagenverantwortliche weist den Auftragnehmer bei Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehender Teile der Fahrleitungsanlagen, bei denen der Schutzabstand unterschritten wird, zusätzlich nach Ril 132.0123A01/A04 mit Vordruck 132.0123V12 bis V14 bzw. V42 bis V44 ein. 

Einweisung erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		Der Bauleiter des Auftragnehmers gibt die Einweisung an seine Mitarbeiter sowie Nachunternehmer dokumentiert weiter. 

Übergabe dieser kopierten Dokumentation an den Auftraggeber erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.4 Sicherungsmaßnahmen







		Die Sicherungsaufsicht weist den Auftragnehmer in die Sicherungsmaßnahmen der Baustelle ein und lässt sich dies im Sicherungsplan dokumentieren. Der AN informiert seine Mitarbeiter entsprechend. 

Einweisung erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.5 Vermessungsunterlagen







		Der BÜB/FBÜ übergibt die Vermessungsunterlagen mit eingetragenen Grenzen des Baugeländes sowie abgesteckten Hauptachsen der baulichen Anlagen und vorhandene Kabellagepläne an den Aufragnehmer. 

Übergabe erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.6 Kabelmerkblatt







		Bei allen Arbeiten wird zur Vermeidung einer Beeinträchtigung von Kabeln bzgl. Aufsuchen, Schützen und Verlegen das Kabelmerkblatt Ril 892.9122A01 dokumentiert durch den Bauüberwacher übergeben (V01), insofern nicht bereits mit dem Vertrag ausgehändigt. 

Übergabe erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.7 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan







		Aufbauend auf der Bauphasen- und Baubetriebsplanung wurde eine baustellenbezogener Si-Ge-Plan (BaustellV § 3 (2) 2) erarbeitet. Finden Arbeiten in kontaminierten Bereichen statt, sind die Regelungen der TRGS524 zu berücksichtigen.

Einweisung erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.8 UVV-Einweisung







		Einweisung in die Unfallverhütungsvorschriften erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		5.  Qualitätssicherung* 





* Wenn nach den „Besonderen Vertragsbedingungen (zu § 16)“ und nach Anlage 2.8 „Qualitätssicherungsregelung“ vereinbart.



		5.1  Prüfplan







		Erstellung des Prüfplans durch den Auftragnehmer mit dem vom Auftraggeber bereitgestellten „Prüfkatalog für Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen“. 

Übergabe erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		5.2  Liste Ausführungsunterlagen







		Erstellung der Liste aller zur Prüfung und Freigabe vorzulegenden Ausführungsunterlagen (Ausführungsplansätze / Plan-pakete), Ausführungspläne und sonstigen Planungen. 

Übergabe durch den Auftragnehmer erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		5.3  Darstellung Prüfläufe







		Darstellung der Prüfläufe für Ausführungsunterlagen, Ausführungspläne und sonstigen Planungen unter Berücksichtigung der im Bauvertrag und seinen Anlagen vereinbarten Vertragsfristen und -termine sowie sonstiger dort vereinbarter Zeiträume und Zeitpunkte. Bei der Darstellung der Prüfläufe sind auch Planungsbesprechungen sowie angemessene Korrekturzeiträume für die Ausführungsunterlagen, Ausführungspläne und sonstigen Planungen zu berücksichtigen und zu benennen.

Übergabe durch den Auftragnehmer erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		5.4  Organigramm







		Vorlage eines baustellenbezogenes Organigramms. In diesem Organigramm sind insbesondere auch die Beziehungen zum Aufsteller der Ausführungsunterlagen, zum (Planungs-Koordinator, zum Prüfingenieur und zum Verfasser der Ausführungsunterlagen darzustellen. 

Übergabe durch den Auftragnehmer erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		5.5  Verfahrensanweisungen







		Sofern der Auftragnehmer eine ARGE ist und diese ARGE kein Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001 führt, sind die in der Anlage 2.8 des Bauvertrages benannten Verfahrensanweisungen durch die ARGE zu erstellen.

Übergabe durch den Auftragnehmer erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		6.  Umwelt - Natur







Zutreffendes ist anzukreuzen:



		 

		 Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen



		

		Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen (z.B. Immissionen, insbes. Anforderungen und Randbedingungen für Schall- und Erschütterungsschutzmaßnahmen, Gewässer- und Naturschutz) von Schutzgütern der Umwelt sind dem Auftragnehmer aus den Vertragsunterlagen bekannt.







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		 Schutzgebiete



		

		Lage zu Schutzgebieten und daraus resultierender Schutzbedarf ist dem Auftragnehmer aus den Vertragsunterlagen bekannt.







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		 Altlasten



		

		Vorhandensein ökologischer Altlasten ist aus den Vertragsunterlagen bekannt







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		Anforderungen an vorhandene und erforderliche Be- und Entwässerungsinfrastruktur



		

		Anforderungen an vorhandene und erforderliche Be- und Entwässerungsinfrastruktur (z.B. 3-Stufen-Kanalprogramm, integrierte Wasserkonzepte) sind dem Auftragnehmer aus den Vertragsunterlagen bekannt.







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		Kampfmittelfreiheit



		

		







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		7.  Genehmigungen







Zutreffendes ist anzukreuzen:



		 

		 Planfeststellungsbeschluss



		

		Der Planfeststellungsbeschluss – insbesondere die Nebenbestimmungen sind dem Auftragnehmer aus den Vertragsunterlagen bekannt.







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		 Plangenehmigung



		

		Die Plangenehmigung – insbesondere die Nebenbestimmungen sind dem Auftragnehmer aus den Vertragsunterlagen bekannt.







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		 Sonstige Genehmigungen



		

		







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		









		8.  Organisation







		[bookmark: _Hlk32572903]8.1 Örtliche Einweisung







		Die örtliche(n) Einweisung(en) der Beteiligten erfolgt(en) am (TT.MM.JJJJ; HH:mm) Ort (Treffpunkt):  

		







Die Auftragnehmer sind verpflichtet die Einweisung in die Örtlichkeit an seine Nachunternehmer weiterzugeben (Unterweisung). Die Bauüberwachung des Auftraggebers (siehe 2.3) prüft die Weitergabe der Einweisung anlassbezogen. Die Dokumentation der Einweisung der Mitarbeiter der Nachunternehmer ist zur Prüfung durch den AN vorzuhalten.



		8.2 Baubesprechungen







		Die erste Baubesprechung erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		Baubesprechung finden danach in folgendem Zyklus statt:

		







		8.3 Bautagesberichte des Auftragnehmers







		Der Auftragnehmer sendet seine Bautagesberichte täglich als pdf-Datei per Email an folgende Anschriften:







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		Der Auftragnehmer sendet die Originale der Bautagesberichte einmal in der Woche an folgende Anschrift:







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		8.4 Festlegungen zur Arbeitszeit







		Der Auftragnehmer beginnt die Ausführung der Leistungen auf der Baustelle am (TT.MM.JJJJ):

		







		Der Auftragnehmer arbeitet jeweils zunächst an folgenden Werktagen:

		







		Die tägliche Arbeitszeit beginnt um:

		







		Die tägliche Arbeitszeit endet um:

		







		Sonstige Regelungen zur Arbeitszeit:



		









		8.5 Erreichbarkeit der Verantwortlichen seitens AG und AN während der Bauausführung







		Funktion

		Unternehmen

		Name, Vorname

		Telefon

		Ansprechzeiten



		Bauleiter

		Fa. Musterbau

		Max Mustermann

		0123 456789

		TT.MM. – TT.MM.

H:MM – H:MM



		Bauüberwacher

		Fa. BÜW

		Erster BÜW

		

		TT.MM – TT.MM.

Mo – Fr

H:MM – H:MM



		Bauüberwacher

		Fa. BÜW

		Zweiter BÜW [footnoteRef:1] [1:  Beispieleinträge löschen] 


		

		



		Weitere, z.B. BzS, Projektleiter

		

		

		

		







		Datum des Erläuterungsgesprächs / Bauauftaktgesprächs:

		







		Ort: Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Ort: Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Teilnehmer:

		Gemäß Teilnehmerliste







		Unterschrift Projektleiter des Auftraggebers:

		







		Unterschrift Bauleiter des Auftragnehmers:
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Bauüberwachung 
Start-Ordner 


Projektbezeichnung:  __________________________ 


Teilprojekt:  __________________________ 


Beauftragter ANBau (Bezeichnung) __________________________ 


__________________________ 


__________________________ 


Vertragsnummer-ANBau __________________________ 


Projektleiter/ Auftraggeber: __________________________ 
GF/ OE/ Name


Die Bauüberwachung erfolgt durch*: __________________________ 


__________________________ 


__________________________ 


Dieser Startordner wurde erstellt am: __________________________ 


Unterschriften:  __________________________ 


__________________________ 


__________________________


* Bitte die rechtsgeschäftliche Bezeichnung des AN  eintragen, der die Leistung  der Bauüberwachung übernimmt.
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1 Einleitung 


Der Start-Ordner ist eine mitgeltende Unterlage des VR I-Vorgabeprozess 
„Bauüberwachung“.  


Ziel ist es, die Bauüberwachung (Büw) in die Lage zu versetzen, ihre vertraglich geschuldete 
Leistung zu erbringen.   


Der Start-Ordner dient als Checkliste:  er beinhaltet eine Auflistung aller  notwendige 
Unterlagen, welche zu Beginn des Projektes an die Büw zu übergeben sind. Er soll damit 
eine Aufwandsminimierung bei der Informationsbeschaffung erzeugen und dokumentiert den 
Umfang der durch das Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU zur Verfügung gestellten 
Unterlagen. Es sind die zum Zeitpunkt der Erstellung des Start-Ordners geltenden 
Dokumentenvorlagen zu verwenden. 


Aufgrund von geschäftsfeldspezifischen Unterschieden sind einzelne Bestandteile des Start-
Ordners nicht für alle Geschäftsfelder relevant und können daher entfallen. Näheres ist im 
Kapitel „Geschäftsfeldspezifische Gebrauchsanleitung“ beschrieben. 


Der Startordner besteht aus zwei Teilen. 


Der Teil 1  ist als „Handakte“ vorgesehen, mit allen Inhalten, die für die Abwicklung des 
Projektes für die Büw wichtig sind, aber nicht Bestandteil der Bauakte werden. Diese 
notwendigen Unterlagen sind im Punkt 2.4 „Inhaltsverzeichnis „grün“ hinterlegt.  


Im Teil 2 ist die projektspezifisch angepasste Ablagestruktur der Bauakte mit den 
zugeordneten weiteren Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Dies gilt als „Erstbefüllung“ der 
Bauakte zum Beginn des Projektes.  


Weitere Unterlagen zur Vervollständigung der Bauakte werden im Laufe des Projektes durch 
die Büw ergänzt. Die Bauakte wird am Ende des Projektes dem Projektmanagement EIU/ 
Projektleitung EIU mit der „Quittierten Übergabe“ gem. „VRI Prozess Bauüberwachung“ 
übergeben. 
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2 Gebrauchsanleitung 


Im Folgenden sind  die Verfahrensweisen im Allgemeinen, in den einzelnen 
Geschäftsbereichen sowie die Ansprechpartner für Rückfragen und Hinweise näher 
beschrieben. 


2.0 Allgemein gültige Grundsätze 


Der Startordner, getrennt nach den Teilen 1 und 2, ist vom Projektmanagement EIU/ 
Projektleitung EIU projektspezifisch angepasst an die Bauüberwachung zu übergeben. 


Die im Teil 2 enthaltene angepasste EIU – Ablagestruktur ist Grundlage für die durch die 
Bauüberwachung zu erstellende Bauakte.  


Es sind die auf das Projekt zutreffenden Unterlagen im Startordner zu übergeben. Die nicht 


erforderlichen Punkte sind im Inhaltsverzeichnis zu kennzeichnen und mit einem 


Kurzkommentar zu versehen. Die Verantwortung für die Vollständigkeit der Unterlagen zur 


ordnungsgemäßen Durchführung der Bauüberwachungsleistungen obliegt dem 


Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU.  


Der Bauüberwacher / die Bauüberwachung übernimmt den Startordner vom 


Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU bei Auftragsbeginn. Bei fehlenden oder nicht 


aktuellen Unterlagen ist grundsätzlich unmittelbar nach Übernahme des Startordners nach 


Punkt 2.3.2 zu verfahren.


Bei Bauüberwachern, die nicht Mitarbeiter der EdB sind, ist der Vertragspartner für den 


Architekten- / Ingenieurvertrag zu informieren, bei Mitarbeitern der EdB der disziplinarisch 


Vorgesetzte.  


2.1 Geschäftsfeldspezifische Gebrauchsanleitung 


2.1.1 DB Netz AG 


Zur Erstellung der Bauakte gelten die Regelung der Ril 809.0501. 


2.1.2 DB Station & Service AG 


Zur Erstellung der Bauakte gelten die Regelungen gemäß Praxishandbuch Baumanagement 


(PHBau) und Ril 813. 


Quelle: PHB Prozess:  PHBau Lph. 8-9 Ausführung & Übergabe an den Betreiber 



http://wiki.bahn-net.db.de/confluence/pages/viewpage.action?pageId=78484237
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2.1.3 DB Energie GmbH 


Es gilt der Prozess zur Projektabwicklung Model L 4.1.4 – 5 Ausführung, Abnahme, 


Inbetriebnahme, Projektabschluss durchführen. Freigegebene Ausführungsunterlagen sind 


rechtzeitig vor Baubeginn zu übergeben. 


Projektmanagement (PM) 


 Der Start-Ordner wird bei der Auftragserteilung vom PM an die Bauüberwachung 
(BÜW) übergeben. 


 Dazu ist die Vorlage zur Leistungsanforderung_BÜB_2016 von I.ETP 1 an I.ETP 3 zu 
verwenden. 


 Die Struktur der Baudokumentation ist projektspezifisch anzuwenden. Es gelten die 
Vorgaben von I.ETP 1. 


2.2 Ansprechpartner 


Zu inhaltlichen Rückfragen und Verständnisfragen zu dieser Unterlage stehen folgende 
Fachstellen der Bauüberwachung in den GF / GE zur Verfügung: 


Fachstelle Bauüberwachung: 


Ansprechpartner/in:  


Fachstelle Bauüberwachung: 


Ansprechpartner/in:  


Fachstelle Bauüberwachung: 


Ansprechpartner/in:  


Fachstelle Bauüberwachung 


Ansprechpartner/in:  


Fachstelle Bauüberwachung 


Ansprechpartner/in:  


Fachstelle Bauüberwachung 


Ansprechpartner/in:  


DB Netz AG 


Herr Heinz-Ulrich Günther, Herr André Werner 


DB Station & Service AG 


Herr Helgo Bätza 


DB Energie GmbH 


Herr Sven Voltjes 


DB Kommunikationstechnik GmbH 


Herr Peter Seidel 


DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH 


Herr Francisco Orellana-Calderon 


DB Engineering & Consulting GmbH 


Herr Andreas Tietz


2.3 Anleitung für den Verantwortlichen Bauüberwacher (BÜW) 


2.3.1 Verantwortlicher BÜW 


Der Verantwortliche BÜW übernimmt den Startordner Teil 1 und 2 vom Projektmanagement 
EIU/ Projektleiter EIU gem. Punkt 2.4 und legt die Ordner der Bauakte an.  


Bauüberwachung und Bauausführung Vorgabeprozess im VRI, Muster-Start-Ordner, Version 05.01 vom 01.10.2022
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Die Befüllung der Bauakte (Register B2 – B7 bzw. K und Z) nach der EIU- Ablagestruktur) ist 
kontinuierlich während der Projektlaufzeit fortzuführen und zum Projektende an den 
Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU quittiert zu übergeben. 


2.3.2 Vorgehensweise bei fehlender Dokumentation oder nicht aktuellen Dokumenten 


Nach Übernahme des Start-Ordners werden anhand des nachfolgenden 
Inhaltsverzeichnisses die übergebenen Unterlagen  


1. auf Vollständigkeit überprüft,


2. im Inhaltsverzeichnis Punkt 2.5 dokumentiert (Spalte 3 und 4),


3. zu einem späteren Zeitpunkt festgestellte oder nicht aktuelle Dokumente in der Spalte
5 mit Datum erfasst und


4. eine Kopie des Inhaltsverzeichnisses (mit den Eintragungen zum Übernahmedatum)
an das Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU bzw. an den Vorgesetzten
versendet.


5. Die fehlenden Unterlagen werden nachweislich mit Nennung der ggf. entstehenden
Konsequenzen für die Baumaßnahme beim Projektmanagement EIU/ Projektleitung
EIU eingefordert.


Nachgereichte oder aktualisierte Dokumente sind mit dem Übernahmedatum in der Spalte 6 
zu dokumentieren.  


Nachdem alle fehlenden oder aktualisierten Dokumente eingeholt sind, ist die 
Dokumentation abzuschließen und eine weitere Kopie des Inhaltsverzeichnisses (Stand: 
Abschluss Start-Ordner) an den Vorgesetzten und den Projektmanagement EIU/ 
Projektleitung EIU zu schicken. 


Das Datum der Feststellung „vorhanden“ oder „nicht vorhanden“ entspricht im Allgemeinen 
dem Übergabedatum des Start-Ordners. 
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2.4 Übernahmeprotokoll 


Name Unterschrift Datum 


Übernahme des Start-Ordners: 


Abschlusses des Start-Ordners: 


Prüfung der Unterlagen: 


Abschluss Startordner: 


Anlagen 


Teil 1 Start-Ordner als Handakte 


Zwischenblätter Teil 1 


Teil 2  Bauakte mit einer Erstbefüllung durch Projektmanagement EIU/ 


Projektleitung EIU  


 Erläuterungsblätter Teil 2 






[image: DB_rgb]





Startordner als Handakte (Teil 1) 



Startordner als „Handakte“ mit allen Inhalten, die für die Abwicklung des Projektes wichtig sind.



		

		

		vorhanden

		Nicht  vorhanden

		abweichendes Feststellungs-datum

		Datum Eintreffen der Unterlagen

		Bemerkungen



		

		

		1

		2

		3

		4

		5



		01

		Auftrag an Bauüberwachung 

(bei  DB Energie: IPS-Auftrag)

		

		

		

		

		



		02

		Vertragsunterlagen der Bauüberwachungsleistung mit Leistungsbildern (RRil 208.1212Z46-Z60)

		

		

		

		

		



		03

		Vertragsunterlagen u.a. AN Bau, AN Ausrüstung, AN Sicherung

		

		

		

		

		



		04

		Vorbereitete Formblätter DVA

		

		

		

		

		



		05

		Auflagen aus Genehmigungsprüfungen des EBA 

		

		

		

		

		



		06

		Auftragsbuch 

(entfällt bei DB Energie)

		

		

		

		

		



		07

		Ernennung / BÜB / FBÜ  bei EIU 

		

		

		

		

		



		08

		Bevollmächtigungen BÜB /FBÜ

(entfällt bei EIU)

		

		

		

		

		



		09

		Liste Projektbeteiligte

		

		

		

		

		



		10

		Planrechtsbeschluss und Liste Auflagen aus der Planfeststellung

		

		

		

		

		



		11

		Vereinbarungen mit Dritten

		

		

		

		

		



		12

		Bestandsunterlagen (u.a. Kabel, Leitungen)

		

		

		

		

		



		13

		Integrierte Bündelung und Baukapazitäten-management, Unterlagen mit Genehmigung

		

		

		

		

		



		14

		Baubetriebsmanagement

(Voraussetzung für den Betra-Antrag)

		

		

		

		

		



		15

		SiGeKo/ Arbeitsschutz/ Baufeldübergaben

		

		

		

		

		



		16

		Prozesse / Verfahrenshilfen Bauüberwachung

		

		

		

		

		



		17

		Dokumentation Kampfmittelfreiheit/ Auftrag zur Prüfung

		

		

		

		

		



		18

		Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK)

		

		

		

		

		





















[bookmark: _Toc411580658][bookmark: _Toc453667746]Registerblätter Start-Ordner (Teil 1)



Die Start-Ordner Registerblätter dienen als Deckblatt für das jeweilige Thema und geben eine inhaltliche Übersicht zu den hinterlegten Unterlagen
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Auftrag an Bauüberwachung
 

· Vertragsnummer (Ingenieurvertrag/ Leistungsvereinbarung)

· Projekt- Bezeichnung

· Projekt- Nummer

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………




02

Vertragsunterlagen der Bauüberwachungsleistungen mit Leistungsbildern



· Leitungsbeschreibung laut Leistungsbild RRil 208.1212Z46ff

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………




03 Vertragsunterlagen Bauvertrag, Ausrüstung, Sicherung



03.01

Bauvertrag



Es wird eine Kopie des vollständigen Bauvertrags mit allen zugehörigen Anlagen übergeben. 

· Vorbemerkungen

· Besondere-/ Allgemeine Vertragsbestandteile

· Leistungsverzeichnisse (Lang/ Kurz)

· Mitschriften aus den Bietergesprächen

· Vertragsterminpläne

· ggf. Bauablaufpläne / Bauphasenpläne

· Ausschreibungspläne

· Nachunternehmerliste

· Nachtragsabwicklung

· Stoff- Bestellung/ -Entsorgung

· Nebenangebote/ Sondervorschläge

· unterschriebene Kabelmerkblätter von AN

· Baugrundgutachten

· Angebotserklärung

· ZVB-DB

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………




03 Vertragsunterlagen Bauvertrag, Ausrüstung, Sicherung



03.02

Vertrag Ausrüstung



Es wird eine Kopie des vollständigen Vertrags mit allen zugehörigen Anlagen übergeben. 




03 Vertragsunterlagen Bauvertrag, Ausrüstung, Sicherung



03.03

Bestellung und Vertrag des Sicherungsunternehmens



· Verträge Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen einschließlich Anlagen

· Firmenname

· Ansprechpartner/ Funktion

· Mobilrufnummer

· Bürorufnummer

· Faxnummer

· E-Mail Adresse

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Vorbereitete Formblätter DVA



· Projektspezifisch vorbereitetes Schadensformularblatt DVA

· Projektspezifische Meldewege

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………




05

Auflagen aus der 

Genehmigungsprüfung des EBA



· Auflagen aus der Genehmigungsprüfung des EBA

· Anträge auf Inbetriebnahme durch die BVB der Eisenbahnen

· Anzeigen ans EBA und Antworten vom EBA nach VV BAU, VV BAU-STE und VV IBG Infrastruktur

· Ggf. Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………


06

Auftragsbuch



· je GF/GE unterschiedliche Unterlage

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………


07

Ernennung Bauüberwacher Bahn (BÜB)/ Fachbauüberwacher (FBÜ) 

(nur für MA der EIU)



· namentliche Zuordnung nach Fachlinien

· Ernennung gemäß Vordruck als Bauüberwacher 

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Bevollmächtigung als 

Bauüberwacher Bahn (BÜB)/

Fachbauüberwacher (FBÜ) 

(nur für MA von nicht EIU)



· namentliche Zuordnung nach Fachlinien

· Kopie der Bevollmächtigung 

(zeit- und projektbezogen, nicht DB Mitarbeiter)

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Liste Projektbeteiligte

(BVB, PSV, IBV, Gutachter, weitere Sachverständige, interne Dritte, TÖB, etc.)



· Firmenname

· Ansprechpartner/ Funktion

· Mobilrufnummer

· Bürorufnummer

· Faxnummer

· E-Mail-Adresse

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Planrechtsbeschluss und Liste der Auflagen aus der Planfeststellung



Eine zusammengefasste Liste dient der Übersichtlichkeit.



· Planrechtsbeschluss

· Liste der Auflagen

· Zuständigkeiten für die Erfüllung der Auflagen aus der Plan-feststellung

· Grundstücke

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Vereinbarungen mit Dritten bzw. 
Liste Auflagen mit Verantwortlichkeiten



Zusammengefasste Listen dienen der Übersichtlichkeit.



· Kreuzungsvereinbarungen / Liste der Auflagen, Zuständigkeiten

· Leitungsvereinbarungen / Liste der Auflagen, Zuständigkeiten

· Vereinbarungen zur Nutzung von Grundstücken 
(vorübergehend, abschließend) / Liste der Auflagen, Zuständigkeiten 

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………






12

Bestandsunterlagen



Es ist darauf zu achten, dass aktuelle Pläne bereitgestellt werden.



· LST (u.a. Kabellagepläne, Signallagepläne, schematische Übersichtspläne)

· Fahrbahn (u.a. Leitungskreuzungsplan, Trassenplan) 

· E- Technikpläne

· DB Kommunikationstechnik

· Kabelmerkblatt (Ril 892.9122A01)

· externe Versorger, z. B. Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Fernmeldepläne

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Integrierte Bündelung und 

Baukapazitätenmanagement,

Unterlagen mit Genehmigung 



Als Kopie ausreichend.



· Integrierte Bündelung

· Baukapazitätsmanagement

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Baubetriebsmanagement

(Voraussetzung für den Betra-Antrag)



· Baubetriebsmanagement (BBM)

· Lageplanskizze aus Railsys

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………




15

SiGeKo/ Arbeitsschutz/ Baufeldübergaben



· SiGeKo

· Benennungsschreiben	 SiGeKo	

· Mobilnummer

· Büronummer

· Faxnummer

· E-Mail Adresse

· Unterlagen

· Baustellenordnung

· SiGe- Plan aus der Planungsphase

· Vorankündigung durch den Bauherrn (PL)

· Baufeldübergabeprotokoll

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Prozesse / Verfahrenshilfen Bauüberwachung



· Spezifische Prozesse GF

· Entsorgung von Abfällen:

Ist Zedal vereinbart sind die berechtigten Abfallbeauftragten zu benennen (Abfallerzeugernummer muss bekannt sein)

· Verfahrenshilfen 

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Dokumentation Kampfmittelfreiheit/ Auftrag zur Prüfung



Ist die Kampfmittelfreiheit zur Startbesprechung nicht nachgewiesen, muss der Auftrag zur Prüfung mitgeliefert werden.



· Erklärung zur Kampfmittelfreiheit durch die Projektleitung

· Ausgewertete Luftbilder

· Zuständigkeiten/ Ansprechpartner

· Leitfaden -Einleitung Vorgabe aus Prozess „Kampfmittel“

· Auftrag zur Prüfung

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………






18

Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK)



Eine Kopie ist ausreichend.

· Abfalltechnische Gutachten aus Planungsphase, z.B. aktuelle Altschotteranalysen

· Bovek- Check 

· Grob- und Feinkonzept bzw. für die Büw relevante Ausschnitte

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Bauüberwachung und Bauausführung Vorgabeprozess im VRI, Muster-Start-Ordner, Version 06.01 vom 01.10.2022	
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Bauakte mit einer Erstbefüllung durch Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU (Teil 2)



Bauakte mit einer Erstbefüllung zum Beginn des Projektes. Weitere Inhalte werden im Laufe des Projektes ergänzt. Die Übergabe der Bauakte erfolgt am Ende des Projektes (siehe Quittierte Übergabe).



		

		

		vorhanden

		Nicht  vorhanden

		abweichendes Feststellungs-datum

		Datum Eintreffen der Unterlagen

		Bemerkungen



		

		

		1

		2

		3

		4

		5



		

		Projektspezifische EIU Ablagestruktur

(s. Tabelle)

		

		

		

		

		



		B0

		Ansprechpartner/Beteiligte Firmen und Ingenieurbüros (Liste Projektbeteiligte)

		

		

		

		

		



		B1

		Ausführungsplanung 

		

		

		

		

		



		B1.1

		Beweissicherungsunterlagen 

		

		

		

		

		



		B1.2

		Bodenuntersuchungen 

		

		

		

		

		



		B1.3

		Berechnungen für den Nachweis der Sicherheit und Funktionsfähigkeit 

		

		

		

		

		



		B1.4

		Ausführungsplanung

		

		

		

		

		



		B1.5

		Bauaufsichtliche Genehmigungen
UiG/ZiE

		

		

		

		

		



		B2

		Baudurchführung

		

		

		

		

		



		B2.1

		Bauablaufpläne

(Vertragsterminplan mit Unterschrift AG / AN)

		

		

		

		

		



		B2.7

		Betrieb- und Baustellensicherheit

Betra-Antrag/ Betra/ Sicherungsplan

La-Planung/La-Antrag (entfällt bei DB E.)

		

		

		

		

		



		B5.3

		Abfallmanagement

		

		

		

		

		



		B5.4

		Grunddienstbarkeit 
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B 1.4

Ausführungspläne mit Baufreigaben 

inkl. Planlieferliste



· LST (u.a. Grundpläne/PT1)

· Fahrbahn (u.a.1000er Lagepläne, Querprofile, Ausführungsübersichtspläne)

· E-Technik (u.a. Ebsü, Kabeltrassenpläne, OSE, Weichenheizung, Beleuchtung, Stromversorgung)

· ………………………………………………………………………………

· ………………………………………………………………………………







Muster (Tabellenkopf) für eine Planlieferliste 



· Planlieferlisten sind tabellarisch in Excel zu führen.



		Lfd

Nr.

		Plan

Bezeichnung

		Plan- Nr.

Index

		Planer

Datum

		Planprüfer

Datum

		EBA

Datum

		Gleich-stellung

Datum

		Übergeben

Datum



		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		






















B 5.3

Entsorgungskonzept (Unterlagen zum Entsorgungsmanagement)



Eine Kopie ist ausreichend.



· Abfallerzeugernummer

· Entsorgungskonzept

· ………………………………………………………………………………

· ………………………………………………………………………………
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Bauüberwachung und Bauausführung Vorgabeprozess im VRI, Muster-Start-Ordner, Version 05.01 vom 01.10.2022
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20150211_ Inhalt 


Baudokumentation.xlsx




20150211_ Inhalt Baudokumentation.xlsx

EIU Ablagestruktur (Grundlage)


			Nr.			Unterlagen			nach Richtlinie, VV, Gesetz						Filter setzen


Gunnoltz, Jana: Gunnoltz, Jana:
abzustimmender Teil
															Filter setzen									Fachbereich
DB Netz AG																														Fachbereich
DB Station&Service AG																								Aufbe-wahrung (gilt nicht für S&S)						Medium
(gilt nicht für S&S)												Übergabezeitpunkt																					Bemerkungen





															PL / BÜW / BBPL: 
Übergabe 1 Woche vor Startgespräch			vorhanden (x) / nicht vorhanden (-)			abweichendes Feststellungsdatum			Datum Eintreffen der Unterlagen						für
DB Netz
relevant			für
St&S
relevant						 Oberbau			 Tiefbau			 Konstr. Ingenieurbau			 Hochbau			 Elektrotechnik 50 Hz			 LST			 Tk (incl. HOA, FBOA)			 Oberleitung 16,7 Hz			 Maschinentechnik						Hoch-, Tief- und Ingenieurbau/Verkehrsanlagen inkl. baulichen Brandschutz			HLS (KG 410, 420, 430, 435)			Starkstromanlagen 50 Hz, Erdung (KG 440)			Blitzschutz (KG 446)			TK - Anlagen (KG 450; FIA, Beschallungsanlagen, 3-S-Technik, Zugabfertigungsanlagen, Funkanlagen, Zeitdienstsysteme)			Fördertechnik   (KG 460)			Gebäudeautomation (KG 480)						Nutzungsdauer     			Jahre nach Bauschlussmeldung			Mikrofiche			Systeme / Digital			Papierakte						Inbetriebnahme                                                                                        			bei St&S: Bauakte Teil II IBN-Akte			3 Monate nach IBN			6 Monate nach IBN                                                                                                                                                                                            			bei St&S: Bauakte Teil I / 6 Mon. n. Bauende			Projektabschluss (PA)





			 			Planungsakte																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X															X						X


			0			Arbeitsgrundlagen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X															X						X


						Projektmanagement																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X															X						X


						   • Projektauftrag 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X															X						X


						   • Projektplan			809.0201A02/A03 neu A01/A02																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	≤ 38									X															X						X


						Ernennungsschreiben Projektleiter (PL) 			138.0301A04 bzw. PHBau																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X															X						X


						Projektorganisation																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	≤ 38									X												X


						Projektorganigramm									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X												X									X


						Projektbeteiligtenliste									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X												X									X


						Meilensteinpläne (neu)			809.0201V08 																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	≤ 38									X															X


						Rahmenterminpläne (alt)			V06 																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	≤ 38									X															X


						Terminpläne									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X												X			X						X


						Planungsobjektverwaltung (POV) 																											X																																				X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X																					X


						Projektberichte / Sachstandsberichte																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X															X						X


						Management - Summary 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X															X						X


						Chancen-/Risiken - Betrachtung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X															X						X


						Quality - Gate - Sitzungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X															X						X


						Öffentlichkeitsarbeit																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38									X															X						X


			1			Vor-/Entwurfsplanung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


			1.1			Vorplanung mit Varianten 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


			1.1.1			Aufgabenstellung/Lastenheft																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


						St&S Aufgabenstellung (AST) Verkehrsstation Original			813.0102																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						St&S Aufgabenstellung (AST) Verkehrsstation Fortschreibung			813.0102																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						St&S Aufgabenstellung (AST) Vermietung Original			813.0102																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						St&S Aufgabenstellung (AST) Vermietung Fortschreibung			813.0102																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


			1.1.2			Machbarkeitsstudie																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


			1.1.3			Grundlagenermittlung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


						Checkliste Bestandsunterlagen									PL																		X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


			1.1.4			Vorplanung 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


						Entwurfsheft Vorplanung			809.0201																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						Vorplanungheft gemäß Ril 813 (ggf. je Fachbereich separat )			81301																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						Checkliste Qualitätssicherung Planung			PHBau																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						fachtechnische Prüfung Vorplanung																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						formale schriftliche Abnahme der Planungsleistung																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


			1.2			Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK)																								X			X						X			X			X			X																					X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


						   • Grobkonzept			137.0101						PL															X			X						X			X			X			X																					X																											10									X															X						X


						   • Feinkonzept			137.0410						PL															X			X						X			X			X			X																					X																											10									X															X						X


			1.3			Niederschriften und Schriftverkehr 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


			1.3.1			allgemeiner Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


			1.3.2			Schriftverkehr mit EBA																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


						   • Anzeige einer Baumaßnahme nach TEIV			BAU/BAU-STE						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X						Anhang 3.2 / Anhang 3.3


						   • Antrag auf Inbetriebnahmegenehmigung (Großmaßnahmen)			BAU/BAU-STE						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X						Anhang 3.2 / Anhang 3.3


			1.3.3			Protokolle																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


			1.3.4			sonstige Unterlagen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


						Anfrage zur strategischen Einordnung von Maßnahmen			406.1103V01																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X																											10									X															X						X						Meldung auf elektronischem Weg


						Anzeige von Gleissperrungen zur Integrierten Bündelung			406.1103V02						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X																											10									X															X						X						Meldung auf elektronischem Weg


						Prüfberichte TEI2, Bau																								X									X			X			X			X																																																10									X															X						X						HDF


						Prüfbericht TEI2, 50 Hz																								X																					X																																													10									X															X												HDF


						Prüfbericht/Freigabe Fachbeauftragter Fernüberwachung																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X												HDF


			1.4			Abstimmungen mit Dritten																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


						Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


			1.5			Entwurfsplanung			809.0201, 81301																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X						X


						Entwurfsheft gemäß Ril 813 (ggf. je Fachbereich separat )			81301																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


			1.5.1			Entwurfsheft gemäß Ril 809 mit:			809																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X						X


						   • Objektblatt			809.0201V02																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Beiblatt Brücken			809.0201V03																					X															X																																																			10									X															X


						   • Erläuterungsbericht			809.0201A01                                     A03 (neu)																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X												Gliederung


						   • BAst/Musterplanungsheft/Projektanforderungskatalog/Lastenheft																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10			 						X															X												nach fachtechnischen Vorgaben


						   • Stellungnahmen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Übersichtspläne																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • bestehender Zustand der Anlage																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						     Ø Skizzen,																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						     Ø Fotos,																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						     Ø Pläne																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Entwurfspläne (Gesamt-/Teilentwurf)																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Kostenzusammenstellung (neu)			809.0201V04																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Kostenübersicht 			809.0201V05               V04 (alt)																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Kostenberechnung			215.01																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Verhandlungskostenanschlag																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Ablöseberechnung EKrG (vorläufig)																								X															X																																																			10									X															X


						   • Vereinbarungsentwürfe																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Bauzeiten- und Finanzierungsplan (alt)			809.0201V05																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Bauzeitenplan			809.0201V06																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Finanzierungsplan			809.0201V07																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						   • Wirtschaftlichkeitsrechnung			DB-Invest																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X												 


						   • Teilplanungen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						Anmeldung einer Baumaßnahme zum Kapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement			406.1104V01						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X																											10									X															X						X


						Angaben zu DB-Freigaben			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X												DIN VDE 0185-2


						Angaben zu DB-Rahmenverträgen			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X												DIN VDE 0185-2


						Blitzschutz Risikomanagement			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X												DIN VDE 0185-2


						Angaben zur Einstufung von elektrischen Anlagen im explosionsgefährdeten Bereich			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X												DIN VDE 0185-2


						Kreuzungen und Längsführungen von Kabeln/Leitungen			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						qualifizierte Aufgabenstellung			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						Angabe der angewendeten			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						   • Rechtsvorschriften			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						   • Regeln und Techniken			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						   • Regelwerke der DB AG			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						Lagepläne mit Darstellung der			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						   • Transformatorenstationen			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						   • Kabellegungen			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						   • Elektrische Zugvorheizanlagen			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						   • Elektrische Weichenheizanlagen			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						   • Beleuchtungsanlagen			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						Beleuchtungskonzept			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						Netzsystem mit Angaben zu den Schutzmaßnahmen beim indirektem  Berühren 			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						Gesamterdungskonzept			954.0102A01																					X																					X									X			X																																	10									X															X


						Ernennungsschreiben BHV, IBV			809.0804V01																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						EG Prüfverfahren Teilphase Entwurf																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						Checkliste Qualitätssicherung Planung			PHBau																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						fachtechnische Prüfung Entwurfsplanung																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						TBQ Qualitätsprüfung																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						formale schriftliche Abnahme der Entwurfsplanung																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


			1.5.2			Niederschriften und Schriftverkehr/Entwurfsplanung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X												X									X


						Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X												X									X


						Protokolle																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X												X									X


			1.6			Finanzierungsvereinbarungen, Zuwendungsbescheide 																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						Finanzierungskonzepte																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						Finanzierungsanträge																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						Finanzierungsfreigaben																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						Finanzierungsvereinbarungen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						Aufteilungsbeleg bzgl. Refinanzierung																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						Zuwendungsbescheide in finanzieller Hinsicht 																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


			P 1.7			Baufreigaben (finanztechnisch)/Planänderungen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


						- in finanzieller Hinsicht																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	10									X															X


			1.8			Gutachten/Prüfungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X												X															X						X


						Boden/Baugrund/Sonstige			TM 2008-178						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X												X															X						X						Einstellung in Baugrunddatenbank


						geprüftes und freigegebenes Brandschutzkonzept 			123.0105                     EBA-Leitfaden						PL															X			X						X			X			G			X						G															X			X			X			X			X			X			X						X												X															X						X						Brandschutz in Personenverkehrsanlagen/Erläuterungen Prozess UN01-03-08 Arbeitsanweisung …. 


						Betrieblicher Alarm- u. Gefahrenabwehrplan 			123.0105                     EBA-Ril						PL															X									X			X			X																																																X												X															X												EBA-Ril: Brand- u. Katastrophenschutz (Tunnel/Freie Strecke) Änderung Carr


						fahrdynamische und oberbautechnische Prüfung 			823.0900																					X			X						X																														X																								X												X															X						X


						IVE - Gutachten																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						Schallgutachten/Planung																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						Umweltverträglichkeitsprüfung/Vorplanung																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						Risikoanalyse gemäß Ril 			513.2010																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


			2			Genehmigungsplanung:									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X												X1)			X			X															X						X


			2.1			Planfeststellung/Plangenehmigung									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X												X1)			X			X															X						X


						Antrag auf planungsrechtliche Zulassung			PF-RL																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Checkliste Qualitätssicherung Planung			PHBau																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						TBQ-Vorprüfung der Antragsunterlagen																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																							X


						Schreiben an die Anhörungsbehörde m.d.B. um Durchführung des Anhörungsverfahrens			PF-RL                       Muster 13.2																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						Feststellung über das Unterbleiben einer UVP			Muster 9.1																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						Anzeige über den Beginn der Bauarbeiten			Muster 37.1																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						Anzeige über die Fertigstellung der Bauarbeiten			Muster 37.2																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


			2.1.1			planfestzustellende Unterlage			PF-RL 12.(2)						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Inhaltsverzeichnis									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • ggf. Abkürzungsverzeichnis									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Erläuterungsbericht									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Übersichtskarte mit Darstellung der geprüften Varianten									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Übersichtsplan									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Lageplan mit Bauwerksnummer									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Höhenplan									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Regelquerschnitte und kennzeichnende Querschnitte									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Bauwerksplan (z.B. Grundriss, Schnitte, Ansichten)									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Bauwerksverzeichnis			Muster 12.2						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Grunderwerbsverzeichnis			Muster 12.3						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Grunderwerbsplan									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Baustelleneinrichtungsplan und Baustraßen									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Leitungslageplan									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						Gutachten und sonstige Unterlagen			PF-RL 12. (2)						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Unterlagen zur Regelung wasserwirtschaftlicher Sachverhalte, z.B. zur Einleitung von Oberflächenwasser in oberirdische Gewässer und in das Grundwasser									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Landschaftspflegerischer Begleitplan									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Unterlagen für die artenschutzrechtliche Prüfung									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Umweltverträglichkeitsstudie									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Unterlagen zur FFH-Verträglichkeit									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Gutachten zu Schall, Erschütterung und elektromagnetischen Feldern									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						   • Gutachten zum Brandschutz- und Katastrophenschutz									PL															X			X												X																								X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X															X						X


						   • Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						  • Baugrundgutachten									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						Planfeststellungsbeschluss			PF-RL Must. 27.1						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X						s. a. Abschn. KVDB (Konzernvertragsdatenbank)


						Plangenehmigungsbeschluss			PF-RL Must. 27.2						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


			2.1.2			Bescheid zum Entfallen der Planfeststellung und Plangenehmigung			PF-RL Must. 27.3 § 35 VwVfG						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X						Prüfung bzgl. Aufnahme KVDB


			2.1.3			Planänderungsbeschluss			PF-RL 32 (6)						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X						s. a. Abschn. KVDB (Konzernvertragsdatenbank)


			2.2			Beschreibungen, Erläuterungen, Stellungnahmen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X												X1)			X			X															X						X


						Erläuterungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Berechnungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Zustimmung der Betroffenen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Stellungnahmen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Nachweis des besonders überwachten Gleises																								X									X																																																						X						X1)			X			X															X


			2.3			Niederschriften/Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Protokolle																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Erörterungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Einwendungen, Gegenäußerungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


			2.4			Raumordnungsverfahren																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Beschlüsse aus Raumordnungsverfahren																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X						Prüfung bzgl. Aufnahme KVDB


						Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Protokolle																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


			2.5			Vereinbarungen mit Dritten									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Genehmigungen nach Landesbauordnung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X						Prüfung bzgl. Aufnahme KVDB


			2.6			Genehmigungen/Erklärungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Unbedenklichkeitserklärung des EBA																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


						Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X						X


			B			Baudokumentation/Bauakten																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X			X			X


						Teil I / Bau-Akte 																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


			0			Ansprechpartner/beteiligte Firmen und Ingenieurbüros									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


						Auflistung aller beteiligten Firmen und Personen nach Gewerken									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


						Auflistung aller (Fach-) Planer 									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


						Auflistung aller Bauvorlagenberechtigter 									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


						Auflistung aller (Fach-) Bauüberwacher									BÜW															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


						Auflistung der Projektleiter und Bauherrenvertreter									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


						Gesamtübersichtsplan des Projektes									PL															X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X						X


			1			Ausführungsplanung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X			X			X


			1.1			Beweissicherungsunterlagen 			ZPO § 487																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Fotodokumentation																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Zustand örtliche Verhältnisse																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						   • Zufahrtstraßen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						   • Feuerwehrlagepläne																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						   • benachbarte Gebäude und Flächen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Vermessungsunterlagen									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Kampfmittelgutachen									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Nachweis über kampfmittelfreie Baufläche																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			1.2			Bodenuntersuchungen 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Baugrundgutachten			TM 2008-178																					X			X						X			X			X			X																					X																								X									X			X															X			X			X						Einstellung in Baugrunddatenbank


						   • Baugrunddokumentation																								X			X						X			X			X			X																					X																								X									X			X															X			X			X


						   • geotechnischer Bericht																								X			X						X			X			X			X																					X																								X									X			X															X			X			X


						   • Grundwasser-, hydrologische Untersuchung																								X			X						X			X			X			X																					X																								X									X			X															X			X			X


						   • felsmechanische, seismologische Untersuchung																								X			X						X			X			X			X																					X																								X									X			X															X			X			X


			1.3			Berechnungen für den Nachweis der Sicherheit und Funktionsfähigkeit 																								X			X									X			X			X			X									X									X																								X									X			X															X			X			X


						statische Berechnungen:																								X			X									X			X			X												X									X																								X									X			X															X			X			X						wenn Auswahl nach Ebs nicht möglich (Diese Bemerkung gilt nur für Oberleitungsanlagen)


						   • Bauwerk, Gründungen																								X			X									X			X			X			X									X									X																								X									X			X															X			X			X


						   • Baubehelfe																								X			X									X			X			X			X									X									X																								X									X			X															X			X			X


						   • Festigkeitsberechnungen																								X			X									X			X			X																					X																								X									X			X															X			X			X


						   • Druck und Sog																								X			X									X			X			X																					X																								X									X			X															X			X			X


			1.4			Ausführungsplanung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X			X			X


			1.4.1			Erläuterungsbericht																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X						K									X			X			X


						Planverzeichnis			BAU-STE																					X			X																		X			X			X			X			X												X			X			X												X									X			X						K			X						X						X						Anhang 3.5


			1.4.2			Planprüfberichte			BAU-STE																					X			X																		X			X			X			X			X												X			X			X												X									X			X															X			X			X						Anhang 3.4


						Prüfliste																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X												HDF


						Gutachten, Stellungnahmen, Sachverständigenfreigaben (z.B. TÜV)/ Freigaben kommunaler Behörden																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Prüfberichte TBQ																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X																								X									X			X															X			X			X


						Prüfberichte Fachspezialisten																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Prüfberichte Planprüfer																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X						X						X									X			X															X			X			X


			B 1.4.3			fachtechnisch freigegebene Ausführungspläne/-unterlagen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


						   • Übersichtsplan																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						   • Lagepläne																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						   • Höhenpläne																								X									X			X			X			X																																													X									X			X															X


						   • Regelquerschnitte, Querprofile																								X									X			X			X			X												X																																	X									X			X															X


						   • Absteckungsunterlagen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						   • Bauwerkspläne, Detailpläne																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   • Bauzustände, Baubehelfe (Verbau-/Baugrubenpläne)																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						   • Baustelleneinrichtungspläne																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						   • Betonierpläne																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   • Schweißpläne																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   •  Bohrpfahlpläne																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   •  Lehrgerüst-/Traggerüstpläne																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   •  Korrosionsschutzpläne																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   • Lagerversetzpläne 																								X															X																																																X									X			X															X


						   • Lehrrohrplan																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Schnitte																								X												G			G			X																																													X									X			X															X


						   • Außenanlagen/Freiflächen																								X												G			G			X																																													X									X			X															X


						   • Flachgründungen																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   • Tiefgründungen																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   • Bauwerksabdichtung																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   • Dränagen																								X									G			X						X																																													X									X			X															X


						   • Außenstützen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Innenwände, Sonstiges																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Innenstützen																								X																		X																																													X									X			X															X


						   • Innentüren und Fenster																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • allgemeine Einbauten																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • allgemeine Einbauten Ansicht																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • besondere Einbauten																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Gerüste																								X															X			X																																													X									X			X															X


						   • Sicherungsmaßnahmen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Abbruchmaßnahmen																								X									X			X			X			X																																													X									X			X															X


						   • Abwasseranlagen																								X															X			X																																													X									X			X															X


						   • Wasseranlagen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Feuerlöschanlagen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Lüftungsanlagen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Lufttechnische Anlagen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Eigenstromversorgungsanlagen																								X																		X			X																																										X									X			X															X


						   • Niederspannungsschaltanlagen																								X															G			X			X																																										X									X			X															X


						   • Niederspannungsinstallationsanlagen																								X															G			X			X																																										X									X			X															X


						   • Beleuchtungsanlagen																								X															G			X			X																																										X									X			X															X


						   • Blitzschutz- und Erdungsanlagen																								X															G			X			X																																										X									X			X															X


						   • Telekommunikationsanlagen																								X																		X																																													X									X			X															X


						   • Such- und Signalanlagen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Fernseh- und Antennenanlagen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Gefahrenmelde- und Alarmanlagen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Aufzugsanlagen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Entsorgungsanlagen																								X												G						X																																													X									X			X															X


						   • Straßen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Plätze, Höfe																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Stellplätze																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Gleisanlagen																								X									X						G			X																																													X									X			X															X


						   • befestige Flächen, Sonstiges																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Einfriedungen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Mauern, Wände																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Rampen, Treppen, Tribünen																								X															G			X																																													X									X			X															X


						   • Brücken, Stege																								X															X			X																																													X									X			X															X


						   • Kanal- und Schachtbauanlagen																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   • wasserbauliche Anlagen																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   • Baukonstruktion in Außenanlagen, Sonstiges																								X												G			G			X																																													X									X			X															X


						   • Abwasseranlagen (Kläranlagen)																								X												G			G			X																																													X									X			X															X


						   • Entwässerungspläne																								X												X			X			X																																													X									X			X															X


						   • Starkstromanlagen in Außenanlagen																								X																		X			X																																										X									X			X															X


						   • Weichenbeschaffungs- und –verlegeskizzen, Montageanweisungen, Stücklisten																								X									X																																																						X									X			X															X												mit Freigabe-/Prüfvermerk zur fahrdynamischen/oberbautechni-schen Prüfung


						   • Oberleitungslagepläne			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X


						   • Querprofilplan des Bahnhofs			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X


						   • Querprofilplan der freien Strecke			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X


						   • Stromlaufpläne (Übersichtsschaltpläne)			954.0102A01																					X																		X			X																																										X									X			X															X


						   • Stromlaufpläne (mehrpolig)			954.0102A01																					X																		X			X																																										X									X			X															X


						   • Steuerungspläne (schematisch)			954.0102A01																					X																		X			X									X																																	X									X			X															X


						   • detaillierte Steuerungspläne			954.0102A01																					X																					X									X																																	X									X			X															X


						   • schutztechnische Pläne (schematisch)			954.0102A01																					X																					X									X																																	X									X			X															X


						   • detaillierte schutztechnische Pläne			954.0102A01																					X																					X									X																																	X									X			X															X												Verriegelungen, Überwachungen, Messungen


						   • Beleuchtungspläne			954.0102A01																					X																					X									X																																	X									X			X															X												einschl. Beleuchtungsberechnungen


						   • Erdungspläne			954.0102A01																					X																					X			X			X			X			X																														X									X			X															X												Verbindungspläne von Erdung, PE, PA


						   • Installationspläne			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Kettenwerkstabellen/-absenkungen			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X


						   • Mast- und Fundamenttafeln			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X


						   • Speiseleitungshöhenplan u. Abstandsnachweise			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X


						   • Steuerkabellageplan			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X


						   • Klemmenbelegungspläne/Adressierungspläne			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X												Incl. Erdungsanlagen, HES/HPAS, PAS


						   • Klemmenbelegungspläne für Schalterfernbedienung			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X


						   • Kabellageplan 15 kV			954.0102A01      997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X


						   • Kabellagepläne für Starkstromkabel 50 Hz			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Schaltbelegungspläne			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Lageplan der Gleisanschlüsse			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Schutzplan (explosionsgefährdete Bereiche)			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Schlitz- und Durchbruchspläne			954.0102A01																					X																		X			X																																										X									X			X															X


						   • konkrete Aufbauzeichnungen von Verteiler- und Schaltschränke			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X												genaue Angaben


						   • spezielle Konstruktionszeichnungen			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						- Angaben zum Blitz- und Überspannungsschutz			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						- Angaben zur EMV-Verträglichkeit			954.0102A01																					X																					X									X																																	X									X			X															X


						- Kreuzungs- und Längsführungsunterlagen für Kabel und Leitungen   im Bereich von Gleisanlagen			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						- Erfassungsblatt für Erdungs- und Rückleitungsverhältnisse gemäß  Ril 997.0201V01			954.0102A01																					X									X			X			X						X			X						X																																	X									X			X															X												bei elektrifizierten Strecken


						Angaben zu Erdung und Potentialausgleich:			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Gesamterdungskonzept			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Netzsystem der Energieversorgung und Verbraucheranlagen			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Dimensionierung der Erdungsanlagen			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Festlegung der auszuführenden Rückleitungs- und Erdungsmaßnah-    men auf elektrifizierten Strecken			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Kabellisten (incl. Erdung, PE, PA)			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						Prüfbericht des Prüfingenieurs																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						Prüfliste																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X												HDF


						Auflagenliste																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X												HDF


						Berechnungs- u. Bemessungsunterlagen wie			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Überlast			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Dauerlast			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Kurzschlussfestigkeit			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Selektivitätsnachweis			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • maximaler Spannungsfall Verteilernetze			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						   • Ermittlung der erforderlichen Leistung für Ersatzstromquellen			954.0102A01																					X																					X																																										X									X			X															X


						statische Nachweise			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X


						Bevollmächtigungen für BVB (Bauvorlageberechtigte) in Kopie			809.0803V02 neu bzw. PHBau																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X						809.0301V05 alt bzw. PHBau


						   • Gebäudeautomation																								X																		X			G			G						G																																	X									X			X															X


						   • Heizung, Lüftung, Sanitär																								X																		X						X									G																														X									X			X															X


						   • baulicher Brandschutz																								X																		X						X						X			G																														X									X			X															X


						   • TK – Anlagen, Videoüberwachung, 3-S-Technik, graphische Bedien-
      oberfläche																								X																		X						X			X			X																																	X									X			X															X


						Hängerberechnung			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X												nur mechanischer Umbau; kein Barcode


						Auslegerberechnung			997.9113																					X																														X																																	X									X			X															X												kein Barcode


						Polygonberechnung																								X																														X																																	X									X			X															X												kein Barcode


						Graphik der Fahrdrahthöhenmessung																								X																														X																																	X									X			X															X												Fahrdrahthöhenmessungsdiagramm


						Erdungs- und Rückstromführungspläne			997.9113																					X																														X																																	X									X			X


						EIU freigegebene Ausführungsplanung mit allen Ausführungszeichnungen, Erläuterungsberichten und Standsicherheitsnachweisen inkl.  Prüfbescheid & Planprüfbericht			813																								X																																				X			X			X			X			X			X			X																											X												X


						geprüftes und freigegebenes Brandschutzkonzept 																											X																																				X						X																																							X												X


						Prüfbericht zum Brandschutzkonzept (vom EBA anerkannter Prüf-sachverständiger bzw. Fachstelle des EBA																											X																																				X																																													X												X


						Abstimmungsprotokolle mit Behörden (u. a. Prüfsachverständiger,  Feuerwehr)																											X																																				X																																																						X			X


						Sondernachweise (Bauteilfeuerwiderstand, Entrauchung, Sprachver-  ständlichkeit [SAA] usw..)																											X																																				X																																																						X			X


						Maßnahmenliste gemäß Ril 813.0105 A01																											X																																				X																																													X												X


						Schallgutachten																											X																																				X																																																						X			X


						Wärmeschutznachweis																											X																																				X																																																						X			X


						Umweltverträglichkeitsprüfung																											X																																				X																																																						X			X


						Denkmalschutz 																											X																																				X																																																						X			X


						Plausibilisierung der Beauftragung eines Blitzschutzrisikonachweises (BSR) zur Änderung der Blitzschutzklasse (BSK) (Vordruck 813.0440V41) gemäß Ril 813.0440 Absatz 5 Blitz- und Überspannungsschutz.			813.0440																								X																																													X																																				X												X


						EIU freigegebene Ausführungsplanung Blitzschutz mit allen Ausführungszeichnungen, Erläuterungsberichten inkl. Prüfbescheid & Planprüfbericht gem. Ril 954.9105 Abschnitt 7 Absatz 1 (Vordruck 954.9105V01 Prüfungsnachweis).			954.9105																								X																																													X																																				X												X


						freigegebener Trassierungsentwurf (fahrdynamisch und vermessungstechnisch geprüft)																											X																																				X																																																						X			X


			1.4.4			Änderungen gegenüber der Ausführungsplanung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


			1.5			Bauaufsichtliche Genehmigungen, UiG/ZiE																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


						Bauvoranzeigen			BAU/BAU-STE						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X						Anhang 3.2/Anhang 3.3


						Unternehmensinterne Genehmigungen (UiG)									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


						Zustimmungen im Einzelfall (ZiE)									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


						   • Nachweise mindestens der gleichen Sicherheit									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X						X						X


			1.6			Kostenanschläge/-pläne																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	≤ 38						X			X															X


						Kostenanschläge			215.01																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	≤ 38						X			X															X


						Kostenpläne																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	≤ 38						X			X															X


			1.7			Niederschriften und Schriftverkehr 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38						X			X															X			X			X


						allgemeiner Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38						X			X															X			X			X


						Protokolle/Niederschriften																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38						X			X															X			X			X


						Meldung an Baubetriebsplanung			406.1104																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38						X			X															X			X			X


						Schriftverkehr mit EBA																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38						X			X															X			X			X


						Schriftverkehr mit benannter Stelle																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									≤ 38						X			X															X			X			X


			1.8			Bauzeiten-/Finanzierungsplan (fortgeschrieben)																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	≤ 38						X			X															X


						Bauzeitenpläne			809.0201V05																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	≤ 38						X			X															X


						Finanzierungspläne			809.0201V06																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	≤ 38						X			X															X


			2			Baudurchführung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.1			Bauablaufpläne 									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Aufschreibungen über Bauverlauf einschl. besondere Vorkommnisse									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Baubetriebspläne			u.a. 406.1102						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Bauphasenpläne			u.a. 406.1102						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.2			Bautagebuch			809.0301V01																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.3			Bautagesberichte des AN																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.4			Schriftverkehr 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.4.1			Schriftverkehr mit EBA/mit benannter Stelle																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.4.2			Schriftverkehr mit Auftragnehmer																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.4.3			Schriftverkehr mit DB AG																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.4.4			Schriftverkehr mit DB ProjektBau																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.4.5			Schriftverkehr mit Sicherungsunternehmen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.4.6			Sonstiger Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.4.7			Schriftverkehr BÜZ																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.5			Meldungen/Anzeigen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.5.1			Behinderungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.5.2			Mehrkostenanmeldungen/AvL (Anordnung v. Leistungen)																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.5.3			Bedenkenanzeigen 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.5.4			Mängelanzeigen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.5.5			Schadensmeldungen			106.9004,  226																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.5.6			Unfallanzeigen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.5.7			Sofortmeldungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.5.8			Freistellungserklärungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.5.9			Baubeginnanzeigen  an EBA			PF-RL/BAU/BAU-STE																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X						Anhang 3.3 / Anhang 4.2


			2.5.10			Fertigstellungsmeldungen, Abnahmeverlangen 			809.0401V04 alt bzw. Vorgaben St&S																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X						809.0401V03 neu bzw. Vorgaben St&S


			2.5.11			Fernsprechbücher			406.1201																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X						X


			2.6			Protokolle/Niederschriften/Berichte																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.6.1			Monatsberichte																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.6.2			Wochenberichte																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.6.3			Bauprotokolle/Baubeschreibung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.6.4			Begehungsprotokolle																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.6.5			Bereitschaftspläne																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.6.6			Pressemitteilungen/Veröffentlichungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.6.7			Fotodokumentation des Bauablaufes																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


			2.6.8			Prüfberichte aus sekundärer Bauüberwachung (PL, BHV, TBQ)																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																				X			X


			2.7			Betrieb- und Baustellensicherheit																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Ersteinweisungen/Baustellenbelehrungen			809.0301V03 132.0108V11																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X						ggf. 132.0123V12-V14 o. V42-V44


						Betra-Anträge, Betren			406.1201																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X												X															X			X			X						mit Ablauf des Kalenderjahres, indem die Betra in Kraft war


						SiGeKo-Pläne/Sicherungspläne			132.0118V03						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Bereitschafts-, Bauphasen-, Baubetriebspläne																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Bevollmächtigungen für BÜB/FBÜ (Kopie)			809.0803V02 bzw. PHBau						Büw															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X						Niederschriften der Bevollmächtigungsgespräche


						über ausgebildetes Personal			99701																					X			X																		X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X						Ausführungs-/Wartungsfirma/DBT, Abnahmeprüfer, IH-Verantwort-licher, EVU-Zulassung


						Weisung der DB Netz AG zur Aufnahme des elektrischen Zugbetriebes																											X																																				X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Weisung des Betriebsstandortes zur Aufnahme des elektrischen Zugbetriebes																								X			X																											X									X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Einweisungsprotokoll Instandhalter																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																				X			X


						Gefährdungsprotokolle			Verordnung (EG) Nr. 352/2009 der Kommission																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X												EG-Verordnung vom 24.04.2009; insofern für die Maßnahme zutreffend ; Änderungen Carr


						Sicherheitsbewertungsbericht																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						   • Beschreibung der Organisation																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						   • Angaben zu den Sachverständigen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						   • Ergebnisse der verschiedenen Phasen der Risikobewertung																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						   • Auflistung aller Sicherheitsanforderungen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X															X


						Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz,  Betriebssicher-  heitsverordnung																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																																				X			X


			3			Übergabe/Bestandsunterlagen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X									X			X			X			X			X


			3.1			Bestandsunterlagen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X									X			X			X			X


			3.1.1			Beweissicherung Endzustand (Fotodokumentation)																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X												X			X			X			X


			3.1.2			endrevidierte Bestandspläne																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X									X						X			X									nur DB Netz: 2 x Papier (1 x Alv; 1 x Planverwaltung) AutoCad o. MicroStation // DWG o. DGN + TIFF


						   • Planverzeichnis - Liste der Metadaten																								X									X			X			X			X			X			X						X			X																														X						X1)			X			X															X												Datenformat (MS-Excel)


						   • Kabellageplan M. 1:1000																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Querprofile																								X									X			X																																																			X						X1)			X			X															X


						   • Trassenplan			824.2310																					X									X			X																																																			X						X1)			X			X															X


						   • Absteckungsunterlagen																								X									X			X			X			X																																													X						X1)			X			X															X


						   • Schallschutzanlagen																								X												X			X																																																X						X			X			X															X


						   • Erdungsplan, M 1:1000																								X																					X			X			X						X																														X						X			X			X															X												EMA/BMA, ZN, ZL, HOA/FBOA, EBL, MAS 90


						   • Übersichtsschaltplan - Ebsü																								X																					X						X			X			X																														X						X			X			X															X												AutoCad o. MicroStation // DWG o. DGN + TIFF; nur Endzustand für Dokumentation


						   • Stromlaufplan			954.0102A01																					X																					X						X			X			X																														X						X			X			X															X


						Stromlaufpläne der Verteilungen und Schaltschränke mit Klemmen- und Aufbauplänen, Bestückungslisten, etc.																											X																																										X						X			X																														X												X


						   • Anschlussbelegung																								X																					X						X			X			X																														X						X			X			X															X


						   • Bauplan 1 und 2 jeweils PT I, II (mit Nummernschaltung, Kabelver-  teilerplänen usw.)																								X																								X																																							X						X			X			X															X												Abnahmeprüfpläne als Rücklauf zur Bestandsplanerstellung. Monteurpläne verbleiben als Arbeitsunterlage im Stellwerk


						   • Auslagepläne (Bestandspläne in Stellwerken)																								X																								X																																							X						X			X			X															X												für alle weiteren von der Baumaßnahe betroffenen Stellwerke, periphere Anlagen


						   • Oberleitungslageplan, M. 1:1000			954.0102A01																					X																														X																																	X						X			X			X															X


						   • Mast- und Fundamenttafeln			954.0102A01																					X																														X																																	X						X			X			X															X


						   • Kettenwerksabsenkung			954.0102A01																					X																														X																																	X						X			X			X															X


						   • Regulierungsplan			954.0102A01																					X																														X																																	X						X			X			X															X


						   • Kettenwerksaufstellung			954.0102A01																					X																														X																																	X						X			X			X															X


						   • Kabellängenplan																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Kabelzubehörplan																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Kabelspleißplan																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Übersichtsplan Freileitung																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Kabelübersichtsplan																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Systemübersichtsplan																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • System-Blockdiagramm																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Verbindungsübersichtsplan																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Kabelübersichtsplan RB																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Notruflinien-Übersichtsplan																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Anhaltestrecke HOA/FBOA																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Tastenfeldbelegung																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Standortplan - Mast																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Standortplan Tunnel																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Aufstellungsplan TK																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Inhouse-Verkabelungsschema																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Gestell-/Verteiler-/Schrankbelegungsplan																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • Sicherungsverteilungsplan																								X																											X																																				X						X			X			X															X


						   • BÜ-Lageplan																								X									X																																																						X						X			X			X															X


						   • RÜ-Pass																								X									X			X			X												X																																				X						X			X			X															X


						Lagepläne mit Installation und Kabellage																											X																																							X			X						X			X																														X												x


						Erdungspläne mit Erdungslageplan, Strangschema und Belegungsplänen																											X																																										X						X			X																														X												x


						Strangschema Energieversorgung und Verteilungsnetz																											X																																										X																																							X												x


						   • Bauwerkspläne																								X												X			X			X			G			X			X			X			X																														X						X			X			X															X												Datenformate (AutoCad/DWG + TIFF)


						   • Erd- und Stützbauwerke																								X												X			X																																																X						X			X			X															X												mit im Baugrund verbliebenen Bauzuständen


						   • Pläne neu verlegter/aufgefundener Kabel/Leitungen einschl. Einmessung M 1:1000 bzw. 1:500 u. Einarbeitung In DB-GIS																								X												X			X																																																X						X			X			X															X												Arbeitsauftrag DB-GIS/DWG und TIFF


						   • Bestückungspläne																								X															G			X																																													X						X			X			X															X


						   • Zeichnungsunterlagen, Sonderzeichnungen																								X																					X						X						X																														X						X			X			X															X												Sondermaste


						   • Belegungspläne																								X																					X						X						X																														X						X			X			X															X


						   • endrevidierte Pläne für End- und S-Bauzustände																								X																					X			X			X						X																														X						X			X			X															X												PT1 und PT2


						Übersichtsschema																								X																					X			G			X			X			X																														X						X			X			X															X


						Erdungsnachweise, MAS 90,																								X																					X						X						X																														X						X			X			X															X


						Aufstellung BEL																								X																														X																																	X						X			X			X															X


						Übersicht z. Neubau, Rückbau und Nichtvorhandensein von Durchlässen für V=230 km/h																								X												X																																																			X						X			X			X															X


						Zusammenstellung/Dokumentation																								X												X																																																			X						X			X			X															X												der Stützbauwerke/im Baugrund verbleibende Bauzustände


						Bauwerksliste																								X																					X												X																														X						X			X			X															X												Dateiformat (MS-Excel)


						Anlagenkataster																								X												X																																																			X						X			X			X															X


						Kopie Prüfbericht fachtechnische Prüfung der Ausführungsplanung																											X																																																			X																																	X						x			X


						Bestandspläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) gem. Ril 813.0104 durch Aufsteller und Bauüberwachung mit Bestätigung der Übereinstimmung mit der Örtlichkeit unterzeichnet			813.0104																								X																																				X			X			X			X			X			X			X															X			X												X						X			X


						Kabellagepläne nach Umbau																											X																																				X																																																X						X			X


						Berechnung der Flächen nach DIN 277 und GIF bei Hochbauten 			DIN 277																								X																																				X																																																X						X			X


						Gleichgestelltes, geprüftes und genehmigtes Brandschutzkonzept																											X																																				X																																																X						X			X


						Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten																											X																																				X																																													X			X									X


						Flucht- und Rettungswegpläne																											X																																				X																																													X			X									X


						Betriebsbuch BMA (Brandmeldeanlage)																											X																																				X																																													X			X									X


						Planverzeichnis																											X																																							X															X																											X			X									X


						Grundrisse																											X																																							X												X																														X			X									X


						Schnitte																											X																																																			X																														X												X


						Detail- und Schnittzeichnungen																											X																																							X																																													X						X			X


						Schalt-, Stromlaufpläne, Klemm- und Bestückungslisten																											X																																							X			X									X																														X			X									X


						Koordinationspläne aller TGA-Gewerke																											X																																							X																																													X						X			X


						Strangschema 																											X																																							X																																										X			X									X


						Funktions- und Regelschema (Anlagenschema)																											X																																							X																																										X			X									X


						Lagepläne mit Installation und Kabellage einschl. Erdungspläne mit Erdungslageplan und Belegungsplan der PAS																											X																																										X																																							X			X									X


						Kabelliste 																											X																																										X																																							X			X									X


						bei Änderungen zur Ausführungsplanung, z.B. EBA 2 mit "Braun-Eintragungen																											X																																										X																																										X						X			X


						Lageplan des Gebäudes mit Angabe aller Ableitungen, Trenn- und Verbindungsstellen sowie aller relevanten Gebäude- und Dachaufbauten. 																											X																																													X																																							X						X			X						Elektrisch leitfähige Teile oder elektrische Leitungen, die sich in der Nähe der Ableitungen befinden, müssen dargestellt sein.


						Anschaltungsübersicht (Kabelbelegungsplan)																											X																																																X																																	X			X									X


						Aufstellungs- und Lageplan (schematisch und maßstäblich mit Darstellung der Standorte des TK-Equipments und der Kabeltrassen)																											X																																																X																																	X			X									X


						3-S-Übersichtsplan 																											X																																																X																																	X			X									X


						ELA-Übersichtsplan 																											X																																																X																																	X			X									X


						Erdungsplan																											X																																																X																																	X			X									X


						EtA-Übersichtsplan 																											X																																																X																																	X			X									X


						Fernmeldeverbindungsplan																											X																																																X																																	X			X									X


						Kabelgestell-Belegung																											X																																																X																																	X			X									X


						Kabelliste Elektrotechnik und TK																											X																																																X																																	X			X									X


						Kabelübersichtsplan																											X																																																X																																	X			X									X


						Kabelverbindungsplan																											X																																																X																																	X			X									X


						Konfiguration des Managementsystems (auch auf CD)																											X																																																X																					X												X			X									X


						Konfigurator (Gesamt- und Teilsysteme)																											X																																																X																																	X			X									X


						Layoutplan Bedienoberfläche Managementsystem																											X																																																X																																	X			X									X


						Montageplan 																											X																																																X																																	X			X									X


						Schematische Kamerasichtbereiche																											X																																																X																																	X			X									X


						Schrankbelegung																											X																																																X																																	X			X									X


						Softwareversion 																											X																																																X																																	X			X									X


						Switch- und Patchfeldbelegung																											X																																																X																																	X			X									X


						Technische Datenblätter 																											X																																																X																																	X			X									X


						Übersichtsplan 																											X																																																X																																	X			X									X


						Übersichtsplan Unterverteilung 230 V																											X																																																X																																	X			X									X


						Verteiler-Belegung																											X																																																X																																	X			X									X


						Lageplan/Bestandsplan																											X																																																			X																																	X						X			X


						Erdungspläne u. Potentialausgleich (bezogen auf die techn. Anlage)																											X																																																			X																														X			X									X


						Regelschemata/Automationsschemata																											X																																																						X																											X			X									X


						Stromlaufpläne 			DIN EN 61082																								X																																																						X																											X			X									X


						Übersichtsplan mit Eintragung der Standorte der Bedieneinrichtungen und Informationsschwerpunkte																											X																																																						X																											X			X									X


						Automationsstations-Belegungspläne einschl. Adressierung																											X																																																						X																											X			X									X


						Anschlussplan 			DIN EN 61082-3																								X																																																						X																											X			X									X


						Datenpunktliste																											X																																																						X																											X			X									X


			3.2			Übergabeprotokolle 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X									X						X			X			X


						Übergabeprotokolle an Anlagenbetreiber																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X			X			X


						   • Nachweis der Aktualisierung im DB-GIS																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X																								X						X1)			X			X															X			X			X


						   • Nachweis Fortschreibung Engstellenpläne und Engstellenprofile      DB Netz AG			458.0108																								X																																				X																																																						X			X


						   • Übergabe Bestandsunterlagen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X															X			X			X


						   • Lieferung und Übergabe von Geräten 																								X																														X																																	X						X			X			X															X												EuK, Kurbel, Schlüssel, Spannungsprüfer


						   • Protokoll zur Inbetriebsetzung einer funktionsfähigen Anlage			809.0401V02 alt																					X									X			X			X			X			X			X						X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Protokoll zur Inbetriebnahme einer funktionsfähigen Anlage			809.0401V01 neu																					X									X			X			X			X			X			X						X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Protokoll zur Übergabe einer fertig gestellten Anlage			809.0401V01 alt             809.0401V03 neu																					X									X			X			X			X			X			X						X			X																														X						X1)			X			X															X


						   • Protokoll zur Inbetriebnahme einer funktionsfähigen Tk-Anlage (neu)			809.0401V02 neu																					X																											X																																				X						X			X			X															X


						Übergabevermerke																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X									X						X						X


						Teil II / Betreiber-Akte 																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																							X			X															X


			4			Soll- und Ist-Vergleiche der Vermessung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X															X			X															X			X			X


			4.1			Lage und Höhe der Gleise/der baulichen Anlagen 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X															X			X															X			X			X


						Vermessung Bauwerk/Messprogramm 			ZTV–K, ZTV-Verm																					X			X									X			X																								X			X			X			X			X			X			X						X									X			X															X			X			X


						Vermessung Gleislage auf Tragwerk																								X												G			X																																																X									X			X															X


						Einrechnungsskizze/Einrechnungsplan																								X									X			X			G			X																																													X									X			X															X


						Feldrisse																								X									X			X			G			X																																													X									X			X															X


						Messstreifen mit mindestens 6 Kanalschreiber			821.2001                 824.0520																					X									X																																																						X									X			X															X												sowie 824.2310/820.03.07


						Pfeilhöhen in Bögen und Übergangsbögen 																								X									X																																																						X									X			X															X												gemessen alle 5 m


						gegens. Höhenlage beider Schienen in Bögen u. Rampen																								X									X																																																						X									X			X															X												gemessen alle 5 m


						Aufmessung Spurweite																								X									X																																																						X									X			X															X


						Soll-/Ist-Gradiente																								X									X						G																																																X									X			X															X												VERM.ESN-Format


						- Soll-Ist-Vergleich einschließlich Eintragung in Lagepläne und Längsschnitte für																								X									X			X			X			X						X			X			X			X																														X									X			X															X


						   • Erdplanum																								X									G			X																																																			X									X			X															X												TIFF


						   • Bodenaustausch																								X									X			X																																																			X									X			X															X												TIFF


						   • Frostschutzschicht (FSS)																								X									X			X																																																			X									X			X															X												TIFF


						   • Planumsschutzschicht (PSS)																								X									X			X																																																			X									X			X															X												TIFF


						   • OK verdichteter Schotter																								X									X			X																																																			X									X			X															X												TIFF


						   • Kabeltrassen																								X									X			X			X			G						X			X																																				X									X			X															X												TIFF


						   • Rohrsohlen (Entwässerung)																								X									X			X			X			X																																													X									X			X															X												TIFF


						   • Absteckung, Abstand GVP zur Gleisachse   																								X									X																																																						X									X			X															X												TIFF, EM-SAT


						   • angepasste Lagepläne in DB GIS (Ivl - Pläne)																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																							X															X			X						X


			4.2			Festpunktnachweise																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X						K									X			X			X


						Seitenabstände und Höhen einschl. der errechneten Differenzen																								X									X			X			X			G																																													X									X			X						K									X												gemessen an allen Messpunkten


						Vermessungskonzept Oberbau auf Tragwerk																								X												G			X																																																X									X			X						K									X


						Flächennivellement Betonüberbau																								X															X																																																X									X			X						K									X


			4.3			Zwangspunkte																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X									X			X						K									X			X			X


			4.4			Engstellen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X						X						X			X									X									X			X						K									X			X			X


						Seitenabstände und Höhen an Bahnsteigen																								X			X						X			G			G			X																					X																								X									X			X						K									X			X			X						gemessen alle 10 m


						Einhaltung der Regellichtraumprofile			EBO																					X			X						X			X			X			X												X									X						X						X			X									X									X			X						K									X			X			X


						Profilfreiheit für SÜ und EÜ																								X									X			X			X			G												X																																	X									X			X						K									X						X


						Abstand zu Bauwerken																								X									X			X			X			X												X																																	X									X			X						K									X						X


						Richtung in den Geraden																								X									X			X			X			X																																													X									X			X						K									X						X						mit Freigabe-/Prüfvermerk zur fahrdynamischen/oberbautechni-schen Prüfung


						Längshöhe im gesamten Gleis																								X									X																																																						X									X			X						K									X						X


						aktualisierter Trassenplan mit Gleisvermarkung																								X									X																					X																																	X									50			X						K									X						X


						Geländerabstände z. d. Betriebsgleisen																								X												X			X			G																																													X									X			X						K									X						X


						Fortschreibung Engstellenpläne und Engstellenprofile DB Netz AG 			458.0108																								X																																				X																																																						X			X


			4.5			Lichtraumnachweise																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X						X						X			X									X									X			X						K									X			X			X


						Lichtraumdokumentation																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X						X						X			X									X									X			X						K									X			X			X


						lichte Höhen bei Straßenkreuzungen																								X									X			X			X																																																X									X			X						K									X


			5			Nachweisführung																								X			X						X			X			X			X												X									X			X			X			X			X			X			X												X			X			X						K			X						X			X			X


			5.1			Kontrollmessungen/Qualitätsprüfungen/Eigenüberwachung																								X			X						X			X			X			X												X									X			X			X			X			X			X			X												X			X			X						K			X						X			X			X


						Eigenüberwachungsergebnisse/Ausführungskontrolle																								X			X									X			X			X																					X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X						K			X						X						X						Güteprüfungen


						Bodenaustausch/Hinterfüllmaterial:																											X																																				X																								X						X			X			X						K									X			X			X


						   • Materialnachweis																								X			X						X			X			X			X																					X																								X						X1)			X			X						K									X			X			X


						   • Verdichtungsnachweis																								X			X						X			X			X			X																					X																								X						X1)			X			X						K									X			X			X


						erforderliche Dichte und Tragfähigkeit i. d. jeweiligen Ebenen																								X			X						X			X			X			G																					X																								X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Filterstabilitäten bei Entwässerungsanlagen																								X			X						G			X			X			X																					X																								X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Materialnachweis für Filtermaterial																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Funktionsfähigkeit der Entwässerungsanlagen durch Höhennivellement																								X			X						X			X			X			X																					X																								X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Schachtverzeichnis bei Entwässerung,																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						behördliche Einleitgenehmigung 																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X						für Entwässerungsanlagen


						entsprechendes erforderliches Gefälle:																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Kappen (Quergefälle)																								X			X									X			X			G																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Fahrbahn (Quer-/Längsgefälle)																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Entwässerungsrinnen/-leitungen 																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X						Längsgefälle


						Freigabe der Gründung																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Freigabe des Oberbaues			820.0120																					X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						verwendete Schweißportionen entspr. d. vorh. Schienengüte			824.5510																					X			X						X																														X																								X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Schweißprotokolle			824.9006																					X			X						X																														X																								X						X1)			X			X						K			X						X						X						820.0307  


						Schweißnachweise																								X			X												X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Schweißverfahren																								X			X												X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Schweißnahtangabe																								X			X												X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Zulassung des Ausführenden																								X			X												X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Güteprüfprotokoll/Bescheinigung Q1-Lieferant																								X			X						X																					X									X																								X						X1)			X			X						K			X						X						X


						über den Spannungsausgleich lückenloser Gleise			824.5010																					X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						- dynamische Messfahrt mit vmax			821.2002																					X									X																					X																																	X						X1)			X			X						K									X												kein Barcode


			5.2			Zulassungsbescheide/Zertifikate/Prüfberichte/Protokolle																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X			X			X


						Prüfblätter für: 																								X			X						X															X			X												X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Eisenbahnoberbau für Gleise/Weichen																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Schienenauszüge																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Weichen			821.2005																					X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X												mit dv-gestützten Messgerät einschl. elektr. Datenübermittlung (einschl. IIS), einschl. Montagemessung


						   • Weichenhöhenplan																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Hemmschuhauswurfvorrichtungen																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Bahnübergänge			815																					X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Stromversorgung			954																					X																								X			X																																				X						X			X			X						K									X


						Vorspannen																								X			X												X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Verfahrensgenehmigung																								X			X												X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Zulassung Spannstahl																								X			X												X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Zulassung Betonzusatzmittel																								X			X												X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Spannprotokolle																								X			X												X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Verpressprotokoll																								X			X												X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Stoßlückenprüfung																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						Prüfnachweise Überstoßmessung,																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Gleisabschlüsse mit Dokumentation																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X												Prellböcke


						stichprobenweise Prüfung der Verspannung der Schienenbefestigungsmittel			824.5050																					X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X												Streckenband, auch Mängelansprüche


						Kontrollvermessung SO/Gleislängsverbau																								X			X						X																														X																								X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Vermessung Bauzustände und Baubehelfe																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Regelbettungsquerschnitt			820.2010A07																					X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						Höhenabtrag und Messung des Schienenkopfprofiles			824.8310																					X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X												nach Schleifen der Neuschienen


						Spurweite im gesamten Gleis																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						Höhenlage des Schotterplanums																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X												gemessen an allen Messpunkten


						Erdbaustoffuntersuchungen																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X						bzgl. Ungleichförmigkeit und Durchlassbeiwert


						Einhaltung der Anforderungen an Erdbauwerke			836																					X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Einpressmörtel 																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X						Eignungsnachweis/Prüfbericht


						Gründungen, Rammarbeiten, Rammprotokolle																								X			X									X			X						G			G						G			G						X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						ordnungsgemäßen Herstellung der Rand- und Rangierwege sowie  der Böschungen																								X			X						X			X			X						X						X			X			X						X																								X						X1)			X			X						K			X						X						X


						ordnungsgemäße Herstellung der Erdungsanlagen																								X			X						X			X			X																								X																								X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Baugrubensohlen																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Lager, Lagersockel																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Geländer																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Erdbau																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Betonarbeiten																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Ebenflächigkeit gemäß			ZTV – K																					X			X									X			X			G																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Temperaturmessungen																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Bewehrung																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Betondeckung																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Überwachungsbescheinigung																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Abdichtung																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Abreißprobe für Rohbeton																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Abreißprobe für Beton/Grundierung																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Rauhtiefeprüfung																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Grundierung/Versiegelung																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Bitumenanstrich erdberührte Flächen																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Anstrich für Geländer nach			TL 918300																					X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Schichtdickennachweis Verzinkung																								X			X									X			X			X												X									X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Schichtdickennachweis Anstriche																								X			X									X			X			X												X									X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Werkstoff - Nr.																								X			X									X			X			X												X									X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Chargen – Nr.																								X			X									X			X			X												X									X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Prüfzeugnis																								X			X									X			X			X												X									X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Grundierung/Versiegelung/Abdichtung 																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Grundbeschichtung, Grundanstrich																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						   • Deckschicht, Schutzschicht																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Erstellung der Sichtnachweise																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X												für Signalstandorte


						galvanischer Trennung 																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X												zu Versorgungsleitungen Dritter


						Korrosionsschutzplan																								X			X												X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Bericht zur fachtechnischen Prüfung Korrosionsschutzplan																								X			X												X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Schalung																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Wände																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Widerlager																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Stützen/Pfeiler																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Traggerüste/Baubehelfe																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Verblendung																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Überbau, schlaff bewehrt																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						ÜKO – Einbau																								X			X												X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Lagereinbau, Lagersockel																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Schutzplanken																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X						ggf. Schiedsuntersuchungen


						Kappen																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Koppelfugen																								X			X												X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						absteckgerechte Herstellung der Anlagen; Errichtererklärungen																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Vorlage Errichter-/Herstellerbescheinigungen sowie Bestätigungen			GUV - V A 2 																					X			X																											X									X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Standsicherheit, Tragfähigkeit und Betriebssicherheit der vorh. und  neuen Erdbauwerken, Durchlässe für 230 km/h																								X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Übergabe Mess- und Prüfmittel																								X																					X			X			X			X																																	X						X			X			X						K									X


						Wirksamkeit der Schutzmaßnahme/Isoliervermögen 																								X																					X			X			X			X			X																														X						X			X			X						K									X


						GUV																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X			X			X						K									X						X


						Elektromagnetische Verträglichkeit  (EMV)																								X																					X			X			X			X																																	X						X			X			X						K									X


						Statik der Maste																								X																					X			X						X																																	X						X			X			X						K									X						X						1 x Papier; 1 x CD-ROM


						Profilfreiheit der LST-Anlagen																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Anschlusswerterhöhung/-werte																								X																					X			X			X			X			X																														X						X			X			X						K									X												VNB (alt EVU)


						Betriebsfähigkeit (NdB)																								X																											X																																				X						X			X			X						K									X												RfO-Erklärung


						Resonanzmessungen an den EÜ´s																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X												Einhaltung der zul. Endtangentendrehwinkel


						Herstellernachweis für Oberleitungsmaste																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X


						Lichtsignale,																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Netzleit-/Fernwirktechnik,																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X


						Elektrifizierungsfestigkeit best. LST-/Elt-Anlagen																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X												bzw. Fertigstellung aller erforderlichen Anpassungsmaßnahmen


						Mess- und Prüfprotokolle von Kabeln																								X																					X						X			X			X																														X						X			X			X						K									X


						Messprotokolle und Prüfnachweise 																								X																					X			X			X			X			X																														X						X			X			X						K									X												für  Anlagen bis und über 1000 V


						Messprotokolle Weiche																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Messprotokolle Lichtsignale																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Messprotokoll/Absteckrisse Gleisachse zu Bahnsteigkante																											X																																				X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Messprotokoll/Absteckrisse f. Abstände Dachkante zu Lichtraumprofil																											X																																				X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Isolierfähigkeit der Anlage,																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						Ausbau von Schutzmaßnahmen																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X												Bauzustände


						Baulicher Brandschutz																								X															G			X			G			G									G																														X						X			X			X						K									X						X


						Heizung, Lüftung, Sanitär																								X																		X						G									G																														X						X			X			X						K									X


						Starkstromanlagen 50 Hz																								X															G			X			X												X																														X						X			X			X						K									X


						fachtechnische Prüfung 50 Hz Teil 1 + 2																								X																					X																																										X						X			X			X						K									X


						fachtechnische Prüfung (TK-FIA) T. 1+2																								X																											X																																				X						X			X			X						K									X


						fachtechnische Prüfung (Aufzüge u. Fördertreppen) Teil 1 und 2																								X																																	X																														X						X			X			X						K									X


						Sicherheitsdatenblätter																								X																					X						X						X																														X						X			X			X						K									X


						galvanischen Trennung von Nebenverbrauchern																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X


						TK-Anlagen																								X																		X									X																																				X						X			X			X						K									X


						Gewährleistungsbedingungen zu Geräten, Anlagenteilen bzw.    Gesamtanlagen																								X																								X			X																																				X						X			X			X						K									X												1 x Papier (Archiv)


						LWL-Prüfprotokoll																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X												HDF


						Gleisstromkreise, Achszähler u. Zugbeeinflussung,																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Motorrelais																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Erdschlussfreiheit von Signalanlagen																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X												Verf. HVSF, SF – III – 3 vom 15.02.85


						Einhaltung der DIN/VDE und Ril																								X																								X			X																																				X						X			X			X						K									X


						nach Ril 892.03 u. weiterhin geltender Regeln der DR			892.03																					X																								X			X																																				X						X			X			X						K									X


						 La-Eintrag																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						Zulassung d. eingebauten Materialien/Baustoffe/Bauteile/Baugruppen Anlagen			BAU/BAU-STE																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X						K									X


						   • Betonschwellen																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Gleisschotter																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Geotextil																								X									X			X																																																			X						X1)			X			X						K									X


						   • Unterschottermatten																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Zwischenlagen																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Planumsschutzschicht																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Maschinen/Geräte																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Schienentechnik																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						   • Verankerungen																								X												X			X			X																																													X						X			X			X						K									X


						   • Beton																								X												X			X			X						G						G			G																														X						X			X			X						K									X


						DIN-Zulassung der Mischanlage																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X						Betonlieferscheine


						Herstellererklärung																								X			X																		X						X						X						X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Herstellerzertifikate																								X			X																		X						X						X						X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Errichtererklärung																								X			X																		X						X						X						X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Lieferscheine																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Wiegescheine,																								X			X									X			X			X																					X																								X						X			X			X						K			X						X						X


						Freigabebescheid MS (Trafostation)																								X																					X												X																														X						X			X			X						K									X


						Betriebsbereitschaftserklärung 																								X																											X			X																																	X						X			X			X						K									X												des zukünftigen Betreibers


						Eignungsbescheinigungen/Zulassungen/Prüfzeugnisse für Bau-  produkte, Bauarten und Komponenten/technische Datenblätter																											X																																				X																																													X						X						X


						Übereinstimmungszertifikate und Einbau- bzw. Installationsanleitung/   Verwendbarkeitsnachweise																											X																																				X																																													X						X						X


						Konformitätserklärung (inkl. aller Anlagen)																											X																																				X						X						X			X																														X						X						X


						Fachkompetenz-/Befähigungsnachweise																											X																																				X																																													X						X						X


						Fachunternehmererklärung																											X																																				X																																													X						X						X


						Nachweise Feuerwehr/Vorbeugender Brandschutz; Bezirksschorn-  steinfeger; TÜV																											X																																				X																																													X						X						X


						Bauphysikalische Nachweise (z.B. Wärme-, Schall-, Brandschutz, etc.),  Energie-/Wärmebedarfsausweis																											X																																				X																																																			X			X			X


						Dokumentation der Programmierung und Steuermatrix Brandmeldeanlage (BMA)																											X																																				X																																													X						X						X


						Betriebsbuch BMA; hier: Nachweis der eingewiesenen Personen																											X																																				X																																													X						X						X


						Vorlage/Verteilung Ebsü																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X


						Protokoll der Inbetriebsetzung und Einregulierung – systematische Inbetriebsetzung																											X																																							X																																										X			X									X


						Druck- und Dichtheitsprüfung (Protokoll)																											X																																							X																																										X			X									X


						Spülprotokoll																											X																																							X																																										X			X									X


						Wasseranalyse für Trinkwasser durch Prüflabor																											X																																							X																																													X						X			X


						Prüflisten prüfpflichtiger Anlagen																											X																																							X																																										X			X									X


						Protokoll zum Nachweis Schallschutz 4108/09 und Brandschutz																											X																																							X																																										X			X									X


						Nachweis Präqualifikation, MLAR und DVGW 																											X																																							X																																										X			X									X


						Fachunternehmererklärung/Errichter Bescheinigung																											X																																							X			X						X						X																											X			X									X


						Messprotokoll mit Gegenüberstellung der Soll-/Istwerte																											X																																							X																																										X			X									X


						Schornsteinfegerprotokoll																											X																																							X																																										X			X									X


						Einweisungsprotokoll (Anlagenverantwortlicher, Bedienpersonal und Instandhalter)																											X																																							X			X						X						X																											X			X									X


						Protokoll zum Nachweis Schallschutz 4108/09 und Brandschutz																											X																																							X																																										X			X									X


						Nachweis Forderung DGNB bzw. LEED, LCC und Energiepass 			EnEV 2009																								X																																							X																																										X			X									X


						Sachverständigenprotokoll Brandschutzklappen																											X																																							X																																										X			X									X


						Bescheinigung vom Bezirkschornsteinfegermeister für Fettabluft																											X																																							X																																										X			X									X


						Nachweis Luftdichtigkeit vom Kanalsystem, Dichtheitsklasse C			EnEV 2009																								X																																							X																																										X			X									X


						Nachweis BGV D 4 																											X																																							X																																										X			X									X


						Nachweis Kältemittel			EnEV 2009																								X																																							X																																										X			X									X


						bauaufsichtliche Zulassungen für eingebaute Brandschottungen inkl. Übereinstimmungserklärung des Errichters																											X																																										X						X																																	X			X									X


						Unterlagen Erstprüfung DIN VDE 0100-600, Vordrucke nach Ril 			954.0102																								X																																										X																																							X			X									X


						Meßprotokoll Erdung (Tiefenerder, …)																											X																																										X																																							X			X									X


						Meßprotokoll Beleuchtungsstärke Allgemeinbeleuchtung																											X																																										X																																							X			X									X


						Meßprotokoll Notbeleuchtung (Sicherheits- oder Ersatzbeleuchtung)																											X																																										X																																							X			X									X


						Nennbetriebsdauerprüfung Batterieanlage																											X																																										X																																							X			X									X


						Standsicherheitsnachweise für Masten und statischer Nachweis bei  Montage von Leuchtenbändern an Überdachungen																											X																																										X						X																																	X												X


						Prüfungsnachweis für Blitzschutzsysteme 			954.9105V01																								X																																													X																																				X			X									X


						Plausibilisierung der Beauftragung eines Blitzschutzrisikonachweises (BSR) zur Änderung der Blitzschutzklasse (BSK) (Vordruck 813.0440V41) gemäß Ril 813.0440 Absatz 5 Blitz- und Überspannungsschutz.			813.0440																								X																																													X																																				X			X									X


						Blitzschutzrisikonachweis gemäß DIN EN 62305-2 (siehe Ril 813.0440 Abschnitt 5 (Blitz- und Überspannungsschutz)			DIN EN 62305-2																								X																																													X																																				X			X									X


						Meßprotokoll LWL-Kabel																											X																																																X																																	X			X									X


						Meßprotokoll Cu-Kabel (Widerstandsmessung)																											X																																																X																																	X			X									X


						Meßprotokoll für elektrische Energieanlagen bis 1000 V																											X																																																X																																	X			X									X


						Nachweis elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)																											X																																																X																																	X			X									X


						Messung des Schalldruckpegels (Tag/Nacht)																											X																																																X																																	X			X									X


						Messung der Sprachverständlichkeit (nur Anlagen AN1 oder Sprachalarmierung																											X																																																X																																	X			X									X


						Messung Bildqualität																											X																																																X																																	X			X									X


						Messung Pegel																											X																																																X																																	X			X									X


						Messung Synchronisation																											X																																																X																																	X			X									X


						Baumusterprüfbescheinigungen/Bauteilzertifikate 																											X																																																			X																														X			X									X


						STB/GBU einschließlich Prüf- u. Wartungsfristvorgaben																											X																																																			X																																	X						X			X


						Einweisungsprotokolle (Betreiber - und Bedienpersonal)																											X																																																			X																														X												X


						Datenblatt mit techn. Daten																											X																																																			X																														X			X									X


						Errichter Bescheinigung für elektr. Zuleitung ("Braunsche Kiste")																											X																																																			X																														X			X									X


						ggf. Unbedenklichkeitserklärung nach WHG																											X																																																			X																																	X						X			X


						Herstellererklärung über halogenfreie Kabel-u. Elektroinstallationsteile																											X																																																			X																																	X						X			X


						Prüfungsnachweise zur Erstprüfung von elektr. Energieanlagen nach 			DIN VDE 0100 T 610																								X																																																			X																														X			X									X


						Meßprotokolle (ggf. Auszug) Messung Beleuchtungsstärke Zugangsbeleuchtung																											X																																																			X																														X			X									X


						Berechnungen und Nachweise (Mindestumfang gemäß DIN EN 81-1/2   bzw. DIN EN 115-1) 			DIN EN 81-1/2, DIN EN 115-1																								X																																																			X																														X			X									X


						vorgeschriebene Werk- und Prüfbescheinigung																											X																																																						X																											X			X									X


						projektspezifische Meldeliste																											X																																																						X																											X			X									X


						Protokoll BIT - Test,  1:1-Test , Bescheinigung des fehlerfreien  Betriebs durch Bauüberwacher u. Fachfirma																											X																																																						X																											X			X									X


						Maßnahmenplan für Mitarbeiter der 3-S-Zentrale																											X																																																						X																											X			X									X


			5.3			Abfallmanagement																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X			X			X


						Abfallkonzept																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10									X															X			X			X


						BoVEK-Fein-/Entsorgungskonzept, aktualisiert			137.0101																					X			X						X			X																											X																											10									X															X			X			X


						Prüfberichte Umweltverträglichkeit																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X																											10									X															X			X			X


						Ergebnisse von Kontaminationsuntersuchungen																								X			X						X			X			X			X																					X																											10									X															X			X			X


						Entsorgung unbrauchbarer Boden																								X			X						X			X			X			X						G			G			G			G						X																											10									X															X			X			X


						Aufbereitungsnachweise																								X			X						X			X			X			X																					X																											10									X															X			X			X


						Entsorgung Betonschwellen, Zwischenlagen																								X									X			X			G																																																			10									X															X


						Entsorgung Schienen, Weichen																								X									X			X			G																																																			10									X															X


						Restbaustoffe																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X																											10									X															X			X			X						Original


						Wagenkontrollbuch			202.0302A40																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X																											10									X															X			X			X


						wiederverwendbare Stoffe																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X																											10									X															X			X			X


			5.4			Grunddienstbarkeit 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10						X			X						K									X			X			X


						Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10						X			X						K									X			X			X


						aller nach Grunderwerbsverzeichnis zeitweilig genutzten Flächen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									10						X			X						K									X			X			X						durch die jeweiligen Freistellungsprotokolle, Grunddienstbarkeit


			6			Abnahme/Mängelansprüche																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X						K			X						X			X			X


			6.1			Inbetriebnahmeregelungen/-niederschriften																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X						K			X						X						X


						Vorlage Inbetriebsetzungsprogramm																								X			X																											X									X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X						K			X						X						X


						 Inbetriebnahmeregelungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			G						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Ausnahmegenehmigungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			G						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Checklisten bauliche Anlagen																								X																		X															G																														X						X			X			X						K									X


						Übersicht anlagenbezogener UiG, ZiE, TM																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			G						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Zustimmung des Errichters zur Inbetriebnahme u. Entstörung durch DB Netz AG/DB Station&Service AG																								X			X																											X									X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X						K			X						X						X


						Vorlage der betrieblichen Anweisung																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X


						Nutzungsgenehmigung			BAU/BAU-STE																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			G						X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X						K			X						X						X


			6.2			Abnahmeniederschriften und Prüfbescheinigungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X												X1)			X			X						K			X						X			X			X


			6.2.1			Bauaufsichtliche Anzeigen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																				X1)			X			X						K									X


						Antrag auf/Anzeige Zwischenabnahme			BAU																					X			X						X			X			X			X																					X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X						Anhang 3.4


						Antrag auf/Anzeige Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten			BAU																					X			X						X			X			X			X																					X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X						Anhang 3.4


						Antrag auf/Anzeige Endabnahme			BAU																					X			X						X			X			X			X																					X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X						Anhang 3.4


						Antrag auf Zusicherung/Typzulassung/Betriebserprobung																								X									X			X			X			X																																													X						X			X			X						K									X												Anhang 2.4


						Anzeige einer Abnahmeprüfung			BAU-STE																					X			X																		X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X						K			X						X						X						Anhang 4.4


						Antrag auf Nutzungsgenehmigung			BAU/BAU-STE																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X						Anhang 3.2 / Anhang 3.3


						   • Erklärung zum Antrag auf Nutzungsgenehmigung			BAU																					X			X						X			X			X			X																					X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X						Anhang 3.6


						Antrag auf Inbetriebnahmegenehmigung			BAU/BAU-STE																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X						Anhang 3.2 / Anhang 3.3


						 • Inbetriebnahmedossier			VV IST																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X			X			X						HINWEIS: Der Regelfall ist die Inbetriebnahme unter "rollendem" Rad gemäß § 9 (8) VV IST. Nur wenn der § 9 (8) VV IST (Inbetrieb-nahme unter "rollendem" Rad) NICHT angewendet werden kann, ist diese Unterlage Bestandteil der Bauakte Teil II (IBN - Akte), anson-sten im Regelfall immer Bestandteil der Bauakte Teil I.


						  • Erklärung zu den betrieblichen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme des Projektes			VV IST																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X			X			X						HINWEIS: Der Regelfall ist die Inbetriebnahme unter "rollendem" Rad gemäß § 9 (8) VV IST. Nur wenn der § 9 (8) VV IST (Inbetrieb-nahme unter "rollendem" Rad) NICHT angewendet werden kann, ist diese Unterlage Bestandteil der Bauakte Teil II (IBN - Akte), anson-sten im Regelfall immer Bestandteil der Bauakte Teil I.


						  • EG-Prüferklärung inkl. der ggf. erforderlichen EG-Konformitäts- oder Gebrauchstauglichkeitserklärung			VV IST																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X			X			X						HINWEIS: Der Regelfall ist die Inbetriebnahme unter "rollendem" Rad gemäß § 9 (8) VV IST. Nur wenn der § 9 (8) VV IST (Inbetrieb-nahme unter "rollendem" Rad) NICHT angewendet werden kann, ist diese Unterlage Bestandteil der Bauakte Teil II (IBN - Akte), anson-sten im Regelfall immer Bestandteil der Bauakte Teil I.


						  • Erklärung des Inbetriebnahmeverantwortlichen			IST																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X						K									X


						Anzeige der Nutzung			BAU																					X			X						X			X			X			X																					X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X						Anhang 3.5


						Inbetriebnahmeanzeige			BAU-STE																					X			X																		X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X						K			X						X						X						Anhang 4.7


			 6.2.2			Zwischenabnahmen/Abnahmen protokollpflichtiger Tätigkeiten																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X			X			X						K						X


						Baubehelfe, einschl. Hilfsbrücken			BAU																					X															X			X


						Baubehelfe, Schweißtechnik auf der Baustelle 			BAU																					X															X			X																																													X						X			X			X						K						X


						Traggerüst, Freivorbaugeräte u. ä. 			BAU																					X															X			X																																													X						X			X			X						K						X


						Verpressanker (Kurzzeit)			BAU																					X															X																																																X						X			X			X						K						X


						Verpressanker (Dauer)			BAU																					X															X																																																X						X			X			X						K						X


						Gründungssohle 			BAU																					X															X			X						X						X																																	X						X			X			X						K						X


						Tiefgründung 			BAU																					X												X			X			X						X						X																																	X						X			X			X						K						X


						Erdung 			BAU																					X															X			X						X						X																																	X						X			X			X						K						X


						Bewehrung 			BAU																					X															X			X						X						X																																	X						X			X			X						K						X


						Spannbewehrung 			BAU																					X															X																																																X						X			X			X						K						X


						Vorspannen Spannglieder			BAU																					X															X																																																X						X			X			X						K						X


						Verpressen Spannkanäle 			BAU																					X															X																																																X						X			X			X						K						X


						Beton 			BAU																					X															X			X																																													X						X			X			X						K						X


						Stahlbau			BAU																					X															X			X						X						X																																	X						X			X			X						K						X


						HV-Schrauben 			BAU																					X															X																																																X						X			X			X						K						X


						Schweißtechnik bei Werksfertigung			BAU																					X															X			X																																													X						X			X			X						K						X


						Schweißtechnik auf der Baustelle			BAU																					X															X																																																X						X			X			X						K						X


						Lager			BAU																					X															X																																																X						X			X			X						K						X


						Oberbau im Bau- und Endzustand 			BAU																					X									X			X																																																			X						X			X			X						K						X


						Brandschutz, soweit als Zwischenabnahme erforderlich 			BAU																					X																		X									X																																				X						X			X			X						K						X


						Abnahme Unterschottermatten der erdbautechnischen Teilfreigabe  je Bauzustand für:			824.8001V01																					X									X			X																																																			X						X1)			X			X						K									X


						   • Erdplanum (Tragfähigkeit, Dichte)																								X												X																																																			X						X			X			X						K									X


						   • FSS (Tragfähigkeit, Dichte),																								X												X																																																			X						X			X			X						K									X												a Schichtstärke


						   • PSS (Tragfähigkeit, Dichte)																								X												X																																																			X						X			X			X						K									X												a Schichtstärke


						   • die Hinterfüllbereiche an den EÜ´s																								X												X																																																			X						X			X			X						K									X												hydraulisch geb. Tragschicht, USM


						   • Tiefenentwässerung,																								X												X																																																			X						X			X			X						K									X


						   • Randwegverbreiterung und Verbau																								X												X																																																			X						X			X			X						K									X


						fahrbahntechnischen Teilfreigaben 																								X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X												je Bauzustand zur vorläufigen Nutzung


						Abnahme Gleis			824.8001V01																					X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						Abnahme Weiche			824.8001V01																					X									X																																																						X						X1)			X			X						K									X


						Abnahme Hochbauten																								X																		X			X			X									X																														X						X			X			X						K									X												nicht DB S&S Anlagen, die geändert bzw. neu erstellt wurden


						Schweißarbeiten			824.9006																					X									X																																																						X						X			X			X						K									X												820.0307


						Abnahmepläne			819.0101-0104																					X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Abnahmemessblätter für Signalkabel																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Abnahme mit 1. Abnahmeprüfbuch			892.0102V05																					X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Abnahmeprüfblätter																								X																								X																																							X						X			X			X						K									X


						Abnahme anderer Gewerke m. Bezug zu LST																								X																								X			X																																				X						X			X			X						K									X												TK, Klima, Hochbau usw. in Kopie


						Abnahme der inneren und äußeren Erdung zur Fertigstellung und abgeschlossenen Inbetriebnahme der einspeis. BEV-Anlagen/ Anpassung OL-Schutz																								X																														X																																	X						X			X			X						K									X


			B 6.2.3			Sachverständigerabnahmen/Fachtechnische Prüfungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X																											X									X			X


						Protokoll Inspektion Heft- und Buchbauwerke gemäß 			804.8001         836.8001                             853.8001																					X			X									X			X																								X																								X						X			X			X						K			X			X									X


						Protokoll Sachverständigenabnahme (SPrüfV Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung, TÜV, DEKRA, Abnahmeprüfer o.ä.)																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																											X												X


						Protokoll Fachtechnische Prüfung Brandschutz																											X																																				X																																													X												X


						Protokoll  Abnahmeprüfer 																								X			X																		X			X			X			X			X												X						X												X						X			X			X						K			X			X									X


						Protokoll Fachtechnische Prüfung 																											X																																							X			X			X			X			X			X																											X												X


			B 6.2.4			End-/Teilabnahmen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X


						Abnahme Rohbau 			BAU 																					X															X			X


						Abnahme Teilbauwerk 			BAU 																					X															X			X


						Endabnahme/Abnahmeniederschrift incl. Anlagen			BAU/BAU-STE																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X


						Erklärung der Inbetriebnahmefähigkeit			BAU/BAU-STE																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X																											X												X


			B 6.2.5			VOB - Abnahme (je Auftragnehmer)																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X																											X												X


						VOB Abnahmeprotokoll je Auftragnehmer																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X																											X												X


						Darlegung offener Auflagen/Mängel mit Festlegung der Verantwortlichkeiten und Fristen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X			X			X						K			X						X						X


			6.4			Mängelbeseitigung/Erfüllung der Auflagen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Mängellisten																								X			X						X			X			X			X			G			G			G			G			G						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Mängelbeseitigungsprotokolle/Mängelbeseitigungsanzeige																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X


			6.5			Ausnahmegenehmigungen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X						X1)			X			X						K									X												DB Netz


			6.6			Fristenblätter zu Mängelansprüchen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			G						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X						2 x Papier (Archiv, Anlage)


						Fristenblatt (Auflistung der Mängelanspruchsfristen)																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X


						Klärung, wer für die Überwachung der Mängelanspruchsfristen verantwortlich ist inkl. Fristsetzung 																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																											X												X


						wesentlicher Schriftverkehr im Verlauf der Mängelanspruchsfrist 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X						X						Fristenblätter sind bis zur Erledigung bei den überwachenden Stellen aufzubewahren


						Kopien der Gewährleistungs- und Vertragserfüllungsbürgschaften																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																											X												X


			7			Bestands-/Planunterlagen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X						X			X			X


			B 7.0			Bauwerksverzeichnis, Anlagenliste, gewerkeübergreifende Unterlagen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X			X			X			x			X


						Gesamtübersichtsplan des Projektes																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X			X			X						X


						Bauwerksverzeichnis																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K						X			X			X			X


						Verzeichnis aller überwachungspflichtigen Bauwerke und technischen Anlagen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X						K			X			X			X						X


						aktualisiertes Formblatt "technische Projektinhalte" für Abschluss Projekt - Gate 3 gemäß LP04-01-07 "Planungsobjektverwaltung (POV) pflegen"																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																											X			X									X


						Raumbuch (entfällt bei Außenanlagen)																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																														X						X			X


						Betreiberkonzept																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																														X						X			X


						Abrechnungskonzept Energie (alle Medien)																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																														X						X			X


			7.1			Bedienungs-/Wartungsanleitungen/Anlagenbeschreibung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X												X			X			X									X			X						X			X


						Wartungsangebote, Wartungsverträge																											X																																				X			X			X			X			X			X			X																											X			X									X


						Bedienungs- und Wartungsanleitungen																											X																																				X			X												X																														X			X									X


						Pflege- und Reinigungsanweisungen																											X																																				X																																													X			X									X


						Protokolle der Schlüsselübergaben an den Betreiber																											X																																				X																																																X						X			X


						Schließpläne mit Sicherungsscheinen																											X																																				X																																																X						X			X


						Raumliste																											X																																				X																																																X						X			X


						Türliste																											X																																				X																																													X			X									X


						Schottliste																											X																																				X																																													X			X									X


						Protokoll über die Einweisung des Betreibers																											X																																				X																																													X			X									X


						Betriebsanweisungen nach GefahrstoffVO/Maschinenrichtlinie																											X																																				X																																													X			X									X


						Hersteller-, Fabrikat- und Ersatzteilliste																											X																																				X			X												X			X																											X			X									X


						Liste der Anlagenteile BMA																											X																																				X																																																X						X			X


						Brandschutzverzeichnis gemäß Ril			Ril 123.0105 A03																								X																																				X																																													X			X									X


						Abfallkonzept																											X																																				X																																													X			X									X


						Benutzerhandbuch																											X																																							X																																										X			X									X


						Messkonzept																											X																																							X																																										X			X									X


						Berechnungs- und Auslegungsdaten für die Dimensionierung der Anlagen  z.B. Rohrnetz, Heizlast, Kanalnetz, Ausleger, Geräte																											X																																							X																																													X						X			X


						Aufstellung über Inspektions- und Wartungsarbeiten sowie Wartungsintervalle gemäß VDMA																											X																																							X																																										X			X									X


						Hygiene Erstinspektion																											X																																							X																																										X			X									X


						Anlagenbeschreibung																											X																																										X						X			X																														X			X									X


						Bedienungs – und Wartungsanleitungen
   • Verteilung
   • Beleuchtung
   • Installation
   • Brandschutz																											X																																										X																																							X			X									X


						Anlagenliste																											X																																																X																																	X			X									X


						Bedienungsanleitung Administrator																											X																																																X																																	X			X									X


						Bedienungsanleitung Bediener																											X																																																X																																	X			X									X


						Bedienungsanleitung Fahrplan																											X																																																X																																	X			X									X


						Serviceanleitung/Nachweis Einweisung Instandhalter & Bediener																											X																																																X																																	X			X									X


						Bedienungsanleitungen für Fremdgeräte (z.B. FU, Türantrieb, Sprachcomputer)																											X																																																			X																														X			X									X


						Schmiermitteltabelle mit Schmierstoffen und Intervallen																											X																																																			X																														X			X									X


						Funktions- und Steuerungsbeschreibung der Mikroprozessor-Steuerung (sofern vereinbart einschließlich vollständiger Software)																											X																																																			X																														X			X									X


						Prüfbuch																											X																																																			X																														X			X									X


						Regelungen Notruf/Personenbefreiung																											X																																																			X																														X			X									X


						Informationen zu Rufnummern (AZ und Zentrale)																											X																																																			X																														X			X									X


						Information zu FÜ mit Server u. übertragene Information 																											X																																																			X																														X			X									X


						Berechnungs- und Auslegungsdaten für die Dimensionierung der   Komponenten z.B. Ventile , Feldgeräte																											X																																																						X																														X						X			X


						Bedienungs- und Wartungsanleitung Gerätedatenblätter																											X																																																						X																											X			X									X


						Bedienungs- und Wartungsanleitung System - und Installations  handbücher																											X																																																						X																											X												X


						Funktionsbeschreibungen einschl. Systembeschreibung mit Schema   des Systemaufbaus  u. Anlagenbeschreibungen																											X																																																						X																											X			X									X


						Instandhaltungspläne																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X									X			X						X									X												TSI HGV/Konv., 132.0118, 821. 2001 / 2005, GUV-VD 30.1/ 33, GUV-VA 1 / 3


						Signalanlagen (auch BÜ)																								X																								X																																							X									X			X						K									X


						Weichenvorzugsanlage																								X																		 						X																																							X									X			X						K									X


						Netzaggregate																								X																								X			X																																				X									X			X						K									X												1 x Papier; 1 x CD-ROM


						Batterien, Gleichrichter und Umformer																								X																								X			X																																				X									X			X						K									X												1 x Papier; 1 x CD-ROM


						Tabellen der Schlüsselformen																								X																								X																																							X									X			X						K									X												1 x Papier; 1 x CD-ROM


						EMA/BMA, ZN, ZL, MAS 90, Klima usw.																								X																								X			X																																				X									X			X						K									X												1 x Papier; 1 x CD-ROM


						Servicecodes z.B. für Klimaanlagen																								X																								X			X																																				X									X			X						K									X												1 x Papier; 1 x CD-ROM


						weitere Unterlagen je nach Sonderbauform von Stellwerken																								X																								X																																							X									X			X						K									X												1 x Papier; 1 x CD-ROM


						Verschlussunterlagen			482.9001																					X																								X																																							X									X			X						K									X												1 x Papier; 1 x CD-ROM


						Beschreibung der Signalanlagen			482.9001																					X																								X																																							X									X			X						K									X												1 x Papier; 1 x CD-ROM


						Aufzugsuntersuchungsbuch (TÜV)																								X																																	X																														X									X			X						K									X


						Stromversorgungs-, INA-, Beeinflussungsberechnungen																								X																								X			X																																				X									X			X						K									X


						Betriebsanweisung nach GefahrstoffVO/Maschinenrichtlinie																								X																																	X																														X									X			X						K									X


						Prüfplanung ortsveränderlicher Anlagen																								X																																	X																														X									X			X						K									X


			7.2			Bauwerksbücher/-hefte 			804, 836, 853																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X																																																						X			X


						objektspezifische Begleithefte																								X			X						X			X			X																								X																								X												X						X												X			X


						bei Brücken/Signalbrücken			804																					X			X												X									X															X																								X												X						X												X			X


						   • Bauwerksbuch			804.8001V01																					X			X												X									X															X																								X												X						X												X			X


						   • Bauwerksheft			804.8001V02																					X			X												X									X															X																								X												X						X												X			X


						bei Erdkörpern BWKL 2 und 3			836.6002																					X			X									X																											X																								X												X						X												X			X


						   • Bauwerksbuch/Bauwerksheft			836.6002V04																					X			X									X																											X																								X												X						X												X			X


						   • Entwässerungsheft 			836.6002V05																					X			X									X																											X																								X												X						X												X			X


						   • Bauwerksbuch			836.6002V05																					X															X																																																X												X						X


						 bei Tunneln			853																					X															X																																																X												X						X


						   • Bauwerksbuch			853.6001V05																					X															X																																																X												X						X


						   • Wartungshandbuch Tunnelentwässerung			853.6001V06																					X															X																																																X												X						X


						zus. bei Leichtflüssigkeitsabscheider und Abwassermesseinrichtungen																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			G																														X												X						K									X


			7.3			handrevidierte Bestandspläne 																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X												X						X															X


						siehe Punkt B 3.1 (Platzhalter für das Zweitexemplar)																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X												X						X															X


			7.4.			Revisionsunterlagen/endrevidierte Bestandspläne																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																														X												X						X															X


						siehe Punkt B 3.1 (Platzhalter für das Zweitexemplar)																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																																															X


			K			Kaufmännische Akte																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X						vor Vernichtung der Unterlagen, Abstimmung mit regionalem Finanzierer


			K 0.1			Beauftragung DB ProjektBau GmbH																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 0.1.1			EVD																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 0.1.2			PVP																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 0.1.3			EVP																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 0.1.4			ÄVL																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 0.2			Projektstruktur																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 0.3			Kosten																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Grobkostenschätzung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Kostenschätzung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Kostenberechnung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Kostenanschlag																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Kostenfeststellung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Schlussblatt Kostenermittlung																											X																																				X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 0.4			Finanzierung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Finanzierungskonzept/Finanzierungsplan			809.0201V07																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Finanzierungsanträge																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Finanzierungsverträge 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Finanzierungsfreigaben																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Verwendungsprüfungen (Verwendungsnachweise)																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 0.5			Wirtschaftlichkeitsrechnungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 0.6			Interne Genehmigungen & Freigaben																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 1			Vergabeunterlagen			200, 202																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 1.1			Bekanntmachung/Ausschreibung									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Ausschreibungsunterlagen									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)			 						X																					X


						Redaktionsschluss																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Verpflichtungserklärung			809.0201V08 alt      V09 neu																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	18*)									X																					X


						Checkliste Redaktionsschluss für die Vergabe			809.0201V09 alt   V10 neu																					X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	18*)									X																					X


						Prüfliste Vergabeunterlagen Bauleistungen			PHBau bzw. E20_07																								X																																				X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Übergabeprotokoll Kabelmerkblatt			892.9122V01						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						bei nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit Aufruf  zum Wettbewerb			200.0218																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 1.2			Bewerber/Bieter																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


						Liste der Bewerber																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 1.3			Vermerk über Bieterauswahl																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


						Vermerk über Bieterauswahl																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 1.4			Aufforderung zur Angebotsabgabe																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


						Aufforderung zur Angebotsabgabe																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 1.5			Angebote																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


						Angebote																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 1.6			Niederschrift über Erörterungstermin																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


						Niederschrift über Erörterungstermin																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 1.7			Vergabevorgang 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


						Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 1.8			Angebotsentscheidung/-auswertung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


						Angebote																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Preisspiegel																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Fabrikateliste																											X																																				X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


						Einheitspreisliste																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 1.9			Auftragsschreiben/Aufhebung oder Einstellung des Verfahrens																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


			K 2			Vertragsabschluss																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


			K 2.1			Protokolle Vertragsverhandlungen 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


						Vergabeprotokoll																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)									X																					X


			K 2.2			Verträge									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)																														X


			K 2.2.1			Ingenieurverträge									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X						Prüfung bzgl. Aufnahme in Konzernvertragsdatenbank


						   • Hauptvertrag			200, 202.0201, 200.0218						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X						Kopien


						   • Nachträge 			200, 202.0201, 200.0218																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X						Kopien


						   • Bestellungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X						Kopien


						   • Schriftverkehr/Lieferantenbewertung			202.0205																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 2.2.2			Bauverträge			200.0218						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X						Prüfung bzgl. Aufnahme in Konzernvertragsdatenbank


						   • Hauptvertrag			200.0218						PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • Nachträge 			200.0218																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • Bestellungen			200.0218																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • Schriftverkehr/Lieferantenbewertung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 2.2.3			Kreuzungsvereinbarungen, Leitungskreuzungen			180																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X																					X						Prüfung bzgl. Aufnahme in Konzernvertragsdatenbank


						   • Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X						X						X1)			X			X																					X


			K 2.2.4			Sonstige Verträge																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X						Prüfung bzgl. Aufnahme in Konzernvertragsdatenbank


						Leistungsvereinbarungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • mit DB Netz AG																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • mit DB Systel																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • mit DB Station&Service AG																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	18*)						X			X


						   • mit DB Energie GmbH																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • mit DB Services																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • mit DB Bahnbau																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • mit Sonstigen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Sicherungsleistungen									PL															X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						bauaffinen Dienstleistungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 2.2.5			Versicherungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • Schriftverkehr																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung			106.9001																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • Schadensfälle																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X						 


			K 2.2.6			Grunderwerb/Grundstücksveräußerung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • Kaufverträge/Gestattungsverträge (Kopie),			Gestattungsril.																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X						alt: DS 103; s. a. Abschn. K 5 Konzernvertragsdatenbank


						   • Unbedenklichkeitserklärung des EBA,																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						   • Entbehrlichkeitsprüfung bei Veräußerung			138.0901-03																					X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K2.2.7			Rechtsangelegenheiten																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Vertrag 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Schriftverkehr 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 2.3			Bürgschaften																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 3			Abrechnung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 3.1			Abschlagsrechnung Hauptvertrag																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Hauptvertrag																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 3.2			Abschlagsrechnung Nachträge																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Nachträge																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 3.3			Aufmassblätter/Massenberechnungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Aufmaß Blätter																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Massenberechnungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 3.4			Stundenlohnzettel																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Stundenlohnzettel																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 3.5			Schlussrechnung 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Schlussrechnung 																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 3.6			Abrechnung mit Dritten einschl. LAB																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Abrechnung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 3.7			Ablöseberechnung nach EKrG																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Ablöseberechnung nach EKrG																								X			X												X																								X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 3.8			Fertigstellungsmeldung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Fertigstellungsmeldung																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 3.9			Bauschlussmeldung																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	18*)						X			X


						Bauschlussmeldung																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	18*)						X			X																											incl. Nachweis dokumentierte Übergabe Projektdokumentation/Bestandspläne


			K 4			EIU - Eigenleistungen																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Stundennachweise																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


			K 5			Projektabschluss (PA)																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Projektabschlussmeldung (unterzeichnet aus IT-System Projektabschlussmeldung "PAM")																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Projektabschlussbericht (Pflicht nur bei A1 und A-Projekten gem. Leitfaden Projektabschluss)																								X			X						X			X			X			X			X			X			X			X			X						X			X			X			X			X			X			X									18*)						X			X																					X


						Schriftverkehr 																								X									X			X			X			X			X			X			X			X			X																																	18*)						X			X																					X


																																																																																																*) nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises
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1)	Bezeichnung der Bauleistung

[bookmark: Text2]	     

[bookmark: VV_VORGANGSNUMMER][bookmark: _GoBack]	Vergabevorgang-Nr.:	     	

	(SAP-) Vertrag-Nr.:	     		vom	     	





2)	Auftragnehmer:	     	

		



3)	Die Arbeiten wurden begonnen am      		beendet am	     	



4)	|_|	Die Abnahme ist beantragt für die Gesamtleistung

[bookmark: Kontrollkästchen2]	|_|	Die Abnahme ist beantragt für folgende, in sich geschlossene Teile der Leistung

		     	

		     		

		     	



5)	Die Abnahme gemäß § 12 VOB/B fand statt am	     	

	Teilnehmer:

	Für den Auftragnehmer:	     	

	     	

	     	

	Für den Auftraggeber:	     	

	     	

	     	



6)	Bei der Abnahme wurden folgende Mängel bzw. noch auszuführende Restarbeiten festgestellt und 	unbeschadet der Erklärung in Nr. 8 nachstehende Maßnahmen festgelegt.

     	

     	

     	

     	

     	

     	

     	

     	




7)	Vorbehalte des Auftraggebers

	-	Alle Mängelansprüche aufgrund der Feststellungen in Nr. 6 bleiben vorbehalten. Ebenfalls vorbehalten bleibt die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 4 Abs. 7 Satz 2 VOB/B wegen Ausführungsmängeln, die zwischenzeitlich beseitigt wurden.



	-	Die Geltendmachung der vereinbarten Vertragsstrafe wird vorbehalten.





	-	     	



8)	Der Auftraggeber erklärt:

[bookmark: Kontrollkästchen3]	|_|	Die Leistung wird abgenommen.

[bookmark: Kontrollkästchen5]	|_|	Die Leistung wird abgenommen. Die Mängel und Restleistungen gemäß Nr. 6 werden spätestens		bis zum      		 beseitigt bzw. ausgeführt.

	Nachabnahmetermin am:	     	

[bookmark: Kontrollkästchen4]	|_|	Die Abnahme der Leistung wird wegen wesentlicher Mängel verweigert. 



9)	Der Auftragnehmer erklärt:

     	

     	



10) Verjährungsfristen für die Mängelansprüche (§ 13 VOB/B)



	 Bezeichnung der Leistung/ der Teilleistung/ des Bauteils	Beginn	Ende

[bookmark: _Hlk32212272]	 a)	     	     	     	

	 b)	     	     	     	

	 c)	     	     	     	

	 d)	     	     	     	





Anerkannt	     			     	

	(Ort) 	(Datum)









			

	(Unterschrift des Auftraggebers)	(Unterschrift des Auftragnehmers)

		208.1403V20

		Abnahmeniederschrift

		Seite 1



		

		Fachautor: FE.EI-W-B | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719

		Gültig ab: 18.04.2016







		Gültig ab: xx.xx.xxxx

		Seite 2

		[bookmark: VV_VORGANGSNUMMER_1]	 

		Gültig ab: 18.04.2016








[image: ] 

 

[image: ] 

Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung

 

		(Bau-) Vertrag: 

Bezeichnung Baumaßnahme:



		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		





Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass bei der Prüfung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung mindestens folgende Qualitätsanforderungen beachtet werden:



Leistungserfassung zur Abrechnung



Es werden Abrechnungszeichnungen sowohl nach Anlage 01, das Muster- Leistungsblatt Anlage 02 oder/und Abrechnungs-Aufmaß Anlage 03 als mögliche Verfahren der Mengenermittlung verwendet. Die Entscheidung darüber, welches Erfassungsverfahren angewendet wird ist in Abhängigkeit vom Gewerk und vom anlagenspezifischen Schwerpunkt zu treffen.



Abrechnungszeichnungen

· Aus den Abrechnungszeichnungen werden alle Maße, die in die Mengenberechnung übernommen werden, unmittelbar entnommen. Werden hierfür Ausführungszeichnungen herangezogen, sind diese durch zusätzliche Schnitte, Details und Maßketten zu ergänzen. 

· Die zur Abrechnung zu bringenden Leistungen sind auf den Abrechnungszeichnungen eindeutig erkennbar und werden von bereits abgerechneten bzw. noch nicht erbrachten Leistungen deutlich abgegrenzt.

· Die Abrechnungszeichnungen haben einen Plankopf mit dem Hinweis „Gilt nur für die Abrechnung“ und weisen einen eindeutigen Bezug zur geschuldeten Leistung aus.

· Die Abrechnungszeichnungen besitzen eine schlüssige Plannummerierung ggf. mit Versionierung. 



Örtliche Aufmaße / Leistungsfeststellungen

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) enthalten genaue Beschreibungen, Ortsangaben und eine eindeutige Vermaßung gemäß Muster örtliches Aufmaß (Anlage 02) oder gemäß Muster-Abrechnungs-Aufmaß (Anlage 3)und sind auf Fälle beschränkt, für die Mengenermittlung nach Abrechnungszeichnungen nicht möglich oder sinnvoll sind.

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind eindeutig nachvollziehbar, fortlaufend nummeriert und unterschrieben mit Datum von AN und BÜB abgelegt.



Mengenermittlung

· Die Mengenermittlungen erfolgen gemäß den Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB). 

· Alle Mengen sind direkt und ohne Zwischenrechnung aus den Unterlagen zu entnehmen.

· Aus den Mengenermittlungen sind die kumulierten, bereits abgerechneten Mengen pro Position und die zur Abrechnung zu bringenden Zuwachsmengen erkennbar.



Die Prüfvermerke der Bauüberwachung sind den Abrechnungsunterlagen inkl. Anlagen zu entnehmen. Abrechnungszeichnungen und Leistungsfeststellungen (örtliches Aufmaß), die den o.g. Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, werden nicht anerkannt und werden dem Auftragnehmer zur Überarbeitung zurückgegeben. 

		Bauüberwacher (Name): 

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		GF/GE/Firma

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		Datum:

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		Unterschrift:  

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.





Anlage 01: Muster – Abrechnungszeichnung 

Anlage 02: Muster – örtliches Aufmaß

Anlage 03: Muster – Abrechnungsaufmaß
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Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung

 

		(Bau-) Vertrag: 

Bezeichnung Baumaßnahme:



		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		







Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass bei der Prüfung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung mindestens folgende Qualitätsanforderungen beachtet werden



Abrechnungszeichnungen (Regelfall)

· Es werden grundsätzlich Abrechnungszeichnungen als Basis der Mengenermittlung gemäß Muster Abrechnungszeichnung aus dem Prozess Bauüberwachung (Anlage 01) verwendet.

· Aus den Abrechnungszeichnungen werden alle Maße, die in die Mengenberechnung übernommen werden, unmittelbar entnommen. Werden hierfür Ausführungszeichnungen herangezogen, sind diese durch zusätzliche Schnitte, Details und Maßketten ergänzt. 

· Die zur Abrechnung zu bringenden Leistungen sind auf den Abrechnungszeichnungen eindeutig erkennbar und werden von bereits abgerechneten bzw. noch nicht erbrachten Leistungen deutlich abgegrenzt.

· Die Abrechnungszeichnungen haben einen Plankopf mit dem Hinweis „Gilt nur für die Abrechnung“ und weisen einen eindeutigen Bezug zur geschuldeten Leistung aus.

· Die Abrechnungszeichnungen besitzen eine schlüssige Plannummerierung ggf. mit Versionierung. 



Örtliche Aufmaße / Leistungsfeststellungen (Ausnahmefall)

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) stellen die Ausnahme dar und sind auf die Fälle beschränkt, für die Mengenermittlungen nach Abrechnungszeichnungen nicht möglich oder sinnvoll sind. 

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) enthalten genaue Beschreibungen, Ortsangaben und eine eindeutige Vermaßung gemäß Muster örtliches Aufmaß (Anlage 02). 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind eindeutig nachvollziehbar. 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind fortlaufend nummeriert und abgelegt.

· Auf den Aufmaßblättern sind die Unterschriften des AN/  BÜW vorhanden (Name, Datum Unterschrift).

Mengenermittlung

· Die Mengenermittlungen erfolgen gemäß den Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB). 

· Alle Mengen sind direkt und ohne Zwischenrechnung aus den Unterlagen zu entnehmen.

· Aus den Mengenermittlungen sind die kumulierten, bereits abgerechneten Mengen pro Position und die zur Abrechnung zu bringenden Zuwachsmengen erkennbar.



Die Prüfvermerke der Bauüberwachung sind den Abrechnungsunterlagen inkl. Anlagen zu entnehmen. 

Abrechnungszeichnungen und Leistungsfeststellungen (örtliches Aufmaß), die den o.g. Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, werden nicht anerkannt und werden dem Auftragnehmer zur Überarbeitung zurückgegeben. 

		Bauüberwacher (Name): 

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		GF/GE/Firma

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		Datum:

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		Unterschrift:  

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.





Anlage 01: Muster – Abrechnungszeichnung 

Anlage 02: Muster – Muster örtliches Aufmaß
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Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung

 

		(Bau-) Vertrag: 

Bezeichnung Baumaßnahme:



		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		







Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass bei der Prüfung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung mindestens folgende Qualitätsanforderungen beachtet werden



Abrechnungszeichnungen (Regelfall)

· Es werden grundsätzlich Abrechnungszeichnungen als Basis der Mengenermittlung gemäß Muster Abrechnungszeichnung aus dem Prozess Bauüberwachung (Anlage 01) verwendet.

· Aus den Abrechnungszeichnungen werden alle Maße, die in die Mengenberechnung übernommen werden, unmittelbar entnommen. Werden hierfür Ausführungszeichnungen herangezogen, sind diese durch zusätzliche Schnitte, Details und Maßketten ergänzt. 

· Die zur Abrechnung zu bringenden Leistungen sind auf den Abrechnungszeichnungen eindeutig erkennbar und werden von bereits abgerechneten bzw. noch nicht erbrachten Leistungen deutlich abgegrenzt.

· Die Abrechnungszeichnungen haben einen Plankopf mit dem Hinweis „Gilt nur für die Abrechnung“ und weisen einen eindeutigen Bezug zur geschuldeten Leistung aus.

· Die Abrechnungszeichnungen besitzen eine schlüssige Plannummerierung ggf. mit Versionierung. 



Örtliche Aufmaße / Leistungsfeststellungen (Ausnahmefall)

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) stellen die Ausnahme dar und sind auf die Fälle beschränkt, für die Mengenermittlungen nach Abrechnungszeichnungen nicht möglich oder sinnvoll sind. 

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) enthalten genaue Beschreibungen, Ortsangaben und eine eindeutige Vermaßung gemäß Muster-örtliches Aufmaß (Anlage 02). 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind eindeutig nachvollziehbar. 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind fortlaufend nummeriert und abgelegt.

· Auf den Aufmaßblättern sind die Unterschriften des AN/  BÜW vorhanden (Name, Datum Unterschrift).

Mengenermittlung

· Die Mengenermittlungen erfolgen gemäß den Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB). 

· Alle Mengen sind direkt und ohne Zwischenrechnung aus den Unterlagen zu entnehmen.

· Aus den Mengenermittlungen sind die kumulierten, bereits abgerechneten Mengen pro Position und die zur Abrechnung zu bringenden Zuwachsmengen erkennbar.



Die Prüfvermerke der Bauüberwachung sind den Abrechnungsunterlagen inkl. Anlagen zu entnehmen. 

Abrechnungszeichnungen und Leistungsfeststellungen (örtliches Aufmaß), die den o.g. Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, werden nicht anerkannt und werden dem Auftragnehmer zur Überarbeitung zurückgegeben. 

		Bauüberwacher (Name): 

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		GF/GE/Firma

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		Datum:

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		Unterschrift:  

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.





Anlage 01: Muster – Abrechnungszeichnung 

Anlage 02: Muster – Muster örtliches Aufmaß 
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Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung

 

		(Bau-) Vertrag: 

Bezeichnung Baumaßnahme:



		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		







Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass bei der Prüfung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung mindestens folgende Qualitätsanforderungen beachtet werden



Abrechnungszeichnungen (Regelfall)

· Es werden grundsätzlich Abrechnungszeichnungen als Basis der Mengenermittlung gemäß Muster Abrechnungszeichnung aus dem Prozess Bauüberwachung (Anlage 01) verwendet.

· Aus den Abrechnungszeichnungen werden alle Maße, die in die Mengenberechnung übernommen werden, unmittelbar entnommen. Werden hierfür Ausführungszeichnungen herangezogen, sind diese durch zusätzliche Schnitte, Details und Maßketten ergänzt. 

· Die zur Abrechnung zu bringenden Leistungen sind auf den Abrechnungszeichnungen eindeutig erkennbar und werden von bereits abgerechneten bzw. noch nicht erbrachten Leistungen deutlich abgegrenzt.

· Die Abrechnungszeichnungen haben einen Plankopf mit dem Hinweis „Gilt nur für die Abrechnung“ und weisen einen eindeutigen Bezug zur geschuldeten Leistung aus.

· Die Abrechnungszeichnungen besitzen eine schlüssige Plannummerierung ggf. mit Versionierung. 



Örtliche Aufmaße / Leistungsfeststellungen (Ausnahmefall)

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) stellen die Ausnahme dar und sind auf die Fälle beschränkt, für die Mengenermittlungen nach Abrechnungszeichnungen nicht möglich oder sinnvoll sind. 

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) enthalten genaue Beschreibungen, Ortsangaben und eine eindeutige Vermaßung gemäß Muster- örtliches Aufmaß (Anlage 02). 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind eindeutig nachvollziehbar. 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind fortlaufend nummeriert und abgelegt.

· Auf den Aufmaßblättern sind die Unterschriften des AN/  BÜW vorhanden (Name, Datum Unterschrift).

Mengenermittlung

· Die Mengenermittlungen erfolgen gemäß den Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB). 

· Alle Mengen sind direkt und ohne Zwischenrechnung aus den Unterlagen zu entnehmen.

· Aus den Mengenermittlungen sind die kumulierten, bereits abgerechneten Mengen pro Position und die zur Abrechnung zu bringenden Zuwachsmengen erkennbar.



Die Prüfvermerke der Bauüberwachung sind den Abrechnungsunterlagen inkl. Anlagen zu entnehmen. 

Abrechnungszeichnungen und Leistungsfeststellungen (örtliches Aufmaß), die den o.g. Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, werden nicht anerkannt und werden dem Auftragnehmer zur Überarbeitung zurückgegeben. 

		Bauüberwacher (Name): 

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		GF/GE/Firma

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		Datum:

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		Unterschrift:  

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.





Anlage 01: Muster – Abrechnungszeichnung 

Anlage 02: Muster – Musterörtliches Aufmaß



 Anlage 01: Muster-Abrechnungszeichnung gemäß Vorgabeprozess
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Anlage 02: Muster- örtliches Aufmaß gemäß Vorgabeprozess

 

 [image: ]

 

Bauüberwachung und Bauausführung Vorgabeprozess im VR I		Seite 3 von 3

DB Station & Service AG, Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung

Version 01.01 vom 01.10.2022 



Bauüberwachung und Bauausführung Vorgabeprozess im VR I		Seite 3 von 3

DB Station & Service AG, Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung

Version 01.01 vom 01.10.2022 



Bauüberwachung und Bauausführung Vorgabeprozess im VR I		Seite 3 von 3

DB Station & Service AG, Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung

Version 01.01 vom 01.10.2022 



image1.jpg



image2.jpg



image3.png






Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Information zur einheitlichen Verfahrensweise


Deutsche Bahn AG | Version 1.0 | Stand August 2019


Zur Sicherung eines einheitlichen Verständnisses für die Bauabrechnung ist diese Unterlage im


„Technisch-kaufmännischen Auftaktgespräch mit dem Auftragnehmer Bau“ zu erörtern und zu


dokumentieren.







Deutsche Bahn AG | Version 1.0 | Stand August 20192


Leistungsabrechnung nach Bauvertrag*


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Der folgende Ablauf orientiert sich 


zunächst am Regelfall:


nach 16.1.6 BVB findet die Abrechnung 


und die Mengenermittlung nach dem Verfahren


„OptimierteBauabrechnung 2.0“ statt


* Bezieht sich auf Hauptvertragsleistungen und Nachträge


aufgrund eines vorhandenen Bestellscheins







3


Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


in 7 Schritten zur Rechnungserstellung


Abrech-


nungs-


zeichnung


Mengen-


berech-


nung


Übergabe 


DA-11-Datei


Prüfung
Erzeugung 


Buchungs-


liste


Aufstellung 


Rechnung


Leistungs-


erbringung


laufende 


Abstimmung


AN AG


Prüfung 


Abrechnungs-


zeichnung


Der folgende Ablauf orientiert sich 


zunächst am Regelfall:


nach 16.1.6 BVB findet die Abrechnung


und die Mengenermittlung nach dem Verfahren


„Optimierte Bauabrechnung 2.0“ statt


Abstimmungs-


termin


* sachl. richtig


zeichnen


* Gem. Ziff. 16.1.6, „Leistungsabstimmung“, Ziffer
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Bauvertrag


§ 3: Bestandteile des Vertrags/Rangfolgeregelung


3.2.4.6 § 16 dieses Vertragstextes


16.1.1 (BauV) Die Bauabrechnung erfolgt elektronisch durch Datenaustausch 


gemäß REB


oder alternativ


16.1.1 (BauV) Die Bauabrechnung erfolgt nicht elektronisch


und


16.1.5 und 6 (BVB) Die Mengenabrechnung erfolgt auf der Grundlage von


Abrechnungszeichnungen!


8. VOB/B


9. VOB/C


gilt vorrangig


gilt nachrangig


Regelungen Bauvertrag
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Erläuterung Regelung 16.1.1 BauV und 16.1.5/6 BVB


➔ Grundlage der Bauausführung ist immer ein genehmigter und 


freigegebener Ausführungsplan (in Ausnahmefällen: andere, durch den 


AG freigegebene Pläne)


➔ Grundlage der abzurechnenden Leistung ist immer eine Abrechnungs-


zeichnung, die als Grundlage i.d.R. o. g. Ausführungsplan* hat.


➔ Gibt es für die Ausführung keine planerische Unterlage (Ausführungsplan), 


ist (und nur dann) ein örtliches Aufmaß zu erstellen.


[Siehe 16.1.5/6 BVB: gemeinsame Feststellungen auf der Baustelle


– örtliches Aufmaß – … nur, wenn …. Mengenermittlungen


nach Abrechnungszeichnung nicht möglich oder sinnvoll sind]


Regelungen Bauvertrag


5


* Siehe Klammervermerk 1. Aufzählung auf dieser Seite
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Abrechnungszeichnung (16.1.5/6 BVB)


➔ aus der Abrechnungszeichnung müssen alle Maße zu entnehmen sein,
da Mengenansätze nur mit den unmittelbaren Werten aufgestellt werden
dürfen (ggf. sind zusätzliche Schnitte, Maßketten erforderlich)


➔ Beispiel „Brücke“ (Quelle: REB-VB-23-003; s. folgende Seiten) 


Abschlag a: Längsträger


Abschlag b: Fahrbahnplatte


Abrechnungszeichnung
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Abrechnungszeichnung


Abschlag a Abschlag a


Abschlag a


bereits 


abgerechnet


Abschlag a


bereits 


abgerechnet


s


Abschlag b
(= Leistungszuwach 


ggü Abschl. a)


Beispiel „Brücke“ (Quelle: REB-VB-23-003) 


Abschlag a: Längsträger


Abschlag b: Fahrbahnplatte
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Feststellung


der sachlichen Richtigkeit


Sachliche Richtigkeit der Abrechnungszeichnung


➔ die BÜW des AG stellt die sachliche Richtigkeit nach Ort,
Zeit und Mengenansätzen mit dem ANBau fest
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Mengenberechnung


➔ Mengenberechnung erfolgt nach/mit Formeln und Figuren nach REB
(Formel 91 nur im Ausnahmefall!) und Maßen der Zeichnung


➔ durch Verwendung von Freitexten ist für jeden Rechenansatz das 
betroffene Bauteil und die dazugehörigen Dokumente 
(Abrechnungszeichnungen, örtliches Aufmaß, etc.) mit eindeutiger 
Bezeichnung anzugeben.


➔ (bei der Aufstellung der Mengenermittlung werden bei fortlaufenden 
Abschlagsrechnungen nur Zuwachsmengen übergeben)


➔ Beispiel „Brücke“ (Quelle: REB-VB-23-003; s. folgende Seiten) 


Abschlag a: Längsträger


Abschlag b: Fahrbahnplatte


Mengenberechnung
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Mengenberechnung auf Grundlage 


der Abrechnungszeichnung


Abschlag a


Abschlag b
(= Leistungszuwachs 


ggü Abschl. a)


Abschlag a


bereits 


abgerechnet


Dieser Teil 


wird als Zuwachs 


in neuer D11-Datei


übergeben
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


DA-11-Datei (16.1.5/6 BVB)


➔ die abzurechnende Leistung wird nun als DA-11-Datei erzeugt (AN) 


und an die Bauüberwachung übergeben.


[DA-11 ist die Abkürzung einer Austauschdatei gemäß REB (Regelungen für 


die elektronische Bauabrechnung). Das Austauschformat ist eine Erleichterung 


für die Prüfung von Baumaßnahmen, da eine manuelle Prüfung der 


Berechnung, wie z. B. das Nachrechnen mit dem Taschenrechner damit 


entfallen kann.]


Erzeugung der Abrechnungsunterlage 


und Übergabe an AG (BÜW)
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Prüfung, Abstimmung und Freigabe 


der Abrechnungsunterlage


Prüfen und Freigabe


➔ Prüfen der DA-11-Datei auf Übereinstimmung mit den
Abrechnungszeichnungen/ Mengenberechnungen


zu den unstrittig festgestellten Leistungen seitens der BÜW des AG


➔ (bei Unrichtigkeiten erhält der AN die geänderte DA-11-Datei 
mit vorgenommenen Korrekturen)


➔ Im gemeinsamen Endabstimmungstermin (mit dem AN),


der spätestens zwei Werktage nach Übersendung der Leistungs-
daten statt zu finden hat:
Ausdruck der Mengen-/Preisermittlungsliste aus AVA-Programm
und „sachlich richtig“ -Zeichnung durch BÜW
(zusammen mit Unterzeichnung seitens AN)


Jetzt beginnt die Zahlungsfrist !
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Buchungsliste/Wareneingangsliste


➔ nach dem gemeinsamen Termin der Endabstimmung 
übergibt BÜW sofort die DA-11-Datei
und die unterzeichnete Mengen-/ Preisermittlungsliste an den „Abrechner“
des AG


➔ vom „Abrechner“ des AG erhält AN danach EDV-Ausdruck
„Buchungsliste“ oder “Wareneingangsliste“


Erzeugung EDV-Ausdruck
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Rechnungsaufstellung (Abschlagsrechnung)


➔ Zeitpunkt: unmittelbar nach Eingang der


Buchungsliste/Wareneingangsliste beim AN


➔ die Buchungsliste ist hierbei die erste beizufügende Anlage


Rechnungsaufstellung
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


in 7 Schritten zur Rechnungserstellung


Abrech-


nungs-


zeichnung


Mengen-


berech-


nung


Übergabe 


DA-11-Datei


Prüfung


sachl. richtig 


zeichnen


Erzeugung 


Buchungs-


liste


Aufstellung 


Rechnung


Prüfung 


Abrechnungs-


zeichnung


Abstimmungs-


termin
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise


Rechnungserstellung ohne „Optimierte Bauabrechnung 2.0“


Leistungs-


erbringung


laufende 


Abstimmung


AN AG


Der vorangestellte Ablauf nach 16.1.6 BVB – das Verfahren „Optimierte Bauabrechnung 2.0“ –


findet Anwendung 


1.


bei Abschlagsrechnungen nach § 16 Abs. 1 VOB/B und ausschließlich für Leistungen,


die nach den Positionen des Hauptvertrags-Leistungsverzeichnisses abgerechnet werden können 


und


2.


verbindlich bei DB Station & Service AG, bei DB Netz AG bei Bauvertragsvergabevolumen 


ab 500 TEUR und ansonsten bei individueller Vereinbarung


➔ im Übrigen findet nach 16.1.5 BVB die herkömmliche „Abrechnung, Mengenermittlung“ Anwen-


dung, die aber eine zeitliche Verzögerung mit sich bringt, weil die prozessualen Schritte „laufende


Abstimmung“, „Feststellung der sachl. Richtigkeit der Abrechnungspläne“,


„Mengen-/Preisermittlungsliste“, „Abstimmungstermin“ sowie „Buchungsliste“ fehlen.


Abrech-


nungs-


zeichnung


Mengen-


berech-


nung


Aufstellung 


Rechnung
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Übergabe 


Rechnung &


DA-11-Datei


Prüfung


sachl. richtig 


zeichnen


Erzeugung 


Buchungs-


liste


Aufstellung 


Rechnung


Prüfung 


Abrechnungs-


zeichnung
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur Verfahrensweise bei Pauschalpositionen


Allgemein gilt:


Voraussetzung für den Anspruch auf die volle Pauschale nach § 2 Abs. 7 Nr. 1, Satz 1 VOB/B ist, dass der Auftragnehmer die


vertraglich festgelegte Leistung innerhalb des im Vertrag vorgesehenen Leistungszieles voll erfüllt hat.


Der Auftragnehmer muss nachweisen, welche Leistungen er von der insgesamt pauschal beauftragten Leistung erbracht hat und 


welche nicht.


§ 14 Abs. 1 Satz 3 VOB/B befasst sich mit Unterlagen, die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlich 


sind.


Die Unterlagen müssen hinreichend genau aufgestellt sein, um dem Auftraggeber ein für ihn abschließendes Bild


über die tatsächlich erbrachten Leistungen zu vermitteln. Insbesondere muss er auch hier in der Lage sein, die Richtigkeit 


der Angaben des Auftragnehmers an Ort und Stelle nachzuprüfen.


Beim Pauschalvertrag ist insbesondere die für die Abrechnung in § 14 Abs. 2 VOB/B geregelte Feststellung des 


Leistungsumfangs – in erster Linie das Aufmaß, also die Feststellung der Vordersätze – im Allgemeinen ohne Bedeutung, 


da sich die Vergütung grundsätzlich nach dem vereinbarten Pauschalpreis richtet und nicht nach dem tatsächlich 


erbrachten Leistungsumfang, sofern der Leistungsinhalt unverändert geblieben ist.


Praxistipp:


Die Art und Weise der Nachweisführung ist mit hinreichender Klarheit im techn./kfm. Auftaktgespräch festzulegen. 


Dabei ist unter Zuhilfenahme der jeweiligen 5. Kapitel der DIN aus der VOB/C einzugehen auf einmalige bzw. 


wiederkehrende sowie werthaltige Positionen und außerdem solche, deren Ausführung lange Zeiträume in Anspruch 


nehmen.
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag


Informationen zur Verfahrensweise bei Pauschalpositionen


Beim Nachweis der Leistungserbringung einer Pauschalposition ist zu unterscheiden,


▪ ob der Leistung eine Planung zugrunde liegt und diese der ‚Einfachheit halber‘ pauschaliert wurde


(Folge: qualifizierter Nachweis erforderlich),


▪ der Leistung keine (eindeutige) Planung zugrunde liegt sondern der beschriebene Erfolg geschuldet ist 


(Folge: einfacher Nachweis ausreichend).


Grundsatz: Die Nachweisführung erfolgt in der Regel nach


1. Plan; 2. Foto(s); 3. Abnahmeprotokolle


Beispiel: Sicherung / Instandhaltung bestehender Anlagen


Wenn zum Zeitpunkt der Abnahme keine Mängel festgehalten 


werden/wurden, gilt mit dem Abnahmeprotokoll der Nachweis als erbracht


Beispiel: Fertigteile liefern / einbauen


1. Wie oben „Grundsatz“ sowie zusätzlich


2.Lieferschein und ggf. Qualitätsnachweis, wenn Lieferschein 


keine Angabe (z. B. kein U-EBA-Zeichen) enthält


Beispiel: Vermessungsarbeiten


1. Absteckplan und sog. MKS/DAS-Messschrieb


2. Unterlagen des Vermessers


Beispiel: Baubüro-Container


Bestätigter Baustelleneinrichtungsplan und Erfüllung Leistungsmerkmale


Wird die Abrechnung gesplittet, ist jeweils ein geeigneter Nachweis über den Leistungsstand (-zuwachs) zu erbringen.
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Bauüberwachung und Bauausführung Vorgabeprozess im VR I 
Muster Abrechnungszeichnung, Version 01.01; Stand: 01.10.2022 


Musterabrechnungsplan


129,55 üNN 


123,75 üNN 


9,800 


5,
80


0 


Aus den Abrechnungszeichnungen müssen 
alle Maße, die in die Mengenberechnung 
übernommen werden, unmittelbar zu 
entnehmen sein. Sie sollen nicht (z.B. durch 
Berechnung aus den Höhenkoten) ermittelt 
werden müssen! 


Planspiegel: 
Zur eindeutigen Zuordnung müssen sich 
Angaben zum gezeichneten Objekt wieder 
finden. 
Hierzu zählen z.B. das Projekt, örtliche 
Angaben oder die Bezeichnung des Objekts. 


Schnitt A-A 


Werden für Abrechnungszeichnungen (elektronische Mengenermittlung) 
Ausführungszeichnungen herangezogen und wird dabei auf ein Maß verwiesen, 
das ggf. nicht in der Zeichnung erkennbar ist (hier z.B. die Dicke der Wand mit 
1,200 m), muss die Zeichnung durch zusätzliche Schnitte, Details und 
Maßketten ergänzt werden! 


Schnitt A-A 


5,
80


0 


1,200 


Anmerkung: 
In diesem Fall ist zur Berechnung des 
Volumens nicht die freie Formel 91, 
sondern die Formel 04 zu verwenden: 
Schreibweise im elektr. Aufmaß: 
91    9,800x1,200x5,800 
04    9,800   1,200   5,800 


Hilfe: 
Idealerweise werden Bauteile, die in der jeweiligen 
elektronischen Mengenermittlung verwendet werden, 
in dem Abrechnungsplan farblich markiert. Wird der 
Plan für mehrere Mengenermittlungen verwendet, 
können mehrere Farben genutzt werden. 








Bauüberwachung und Bauausführung Vorgabeprozess im VR 
I Muster örtliches Aufmaß; Version 03.01; Stand: 01.10.2022


Firmenkopf 


NUR FÜR ÖRTLICHES AUFMAß ZU VERWENDEN! 
Grundsätzlich ist nach Abrechnungszeichnung bzw. -plan 


abzurechnen! 
Leistungsfeststellungsblatt 


AN 
Name und Anschrift 


AG Blatt-Nr.: 


Bezeichnung des Projekts 


Suchschachtung für Kabelsuche ausheben 


0,500 m 12.04.12 Schmitz 
 2,000 m x 0,800 m x 0,800 m 


- Anlagen (z.B. Fotos) müssen einen Bezug zum örtlichen Aufmaßblatt
haben


- ggf. örtliches Aufmaß mit Bautagebuch abgleichen


Name AN und Firma 
in Druckbuchstaben 


Datum, Unterschrift 


Name BÜW und Firma 
in Druckbuchstaben 


Datum, Unterschrift 


Mast Nr. 17-4 


X-Stadt


Baugrube T=80 


genaue Ortsangabe (Strecke x-y) ist erforderlich 
z.B. durch Skizze


bei etwaiger Korrektur: 
Streichung mit Datum und Name 


Ausführliche 
Beschreibung ist 
anzugeben (ohne 
Positionsnummer)


immer auf drei 
Nachkommastellen angeben 


50 


ca. 12,00 


Rechenergebnis ist 
nicht anzugeben/ 


auszurechnen 


2,00 


bahnlinks 


bahnrechts 


km: 112,y km: 100,x 










Inhalt





								Datei zur Nachtragsbewertung 





						Kurzanleitung -->









				Bauvorhaben:



				Auftragnehmer:



				Nachtragsangebot Nr.:





				Inhalt:



				Reiter 1:				LV / D86 Datei einlesen

								Musterschreiben/Stellungnahme der BÜW



				Reiter 2:				Bewertungstabelle der Bauüberwachung zu § 2 Abs. 5, 6 VOB/B



				Reiter 3:				Bewertungstabelle der Bauüberwachung zu § 2 Abs. 8 VOB/B



				Reiter 4:				Bewertungstabelle der Bauüberwachung zu § 2 Abs. 9 VOB/B



				Reiter 5:				Bewertungstabelle der Bauüberwachung zu § 2 Abs. 3 VOB/B



				Reiter 6:				zusammengefasste Bewertungstabelle der Bauüberwachung  (Übernahme

								relevanter Werte aus den Mappen 2 bis 4) / Anlage zur Stellungnahme



				Reiter 7:				Bewertungstabelle der Projektleitung / Entscheidung

								(Anmerkungen der PL zu den Einzelpositionen) 



				Reiter 8:				EK / vorbereitete Einheitspreisvereinbarung



				Reiter 9:				EK / vorbereitetes Prüf- und Verhandlungsergebnis (mit Hinterlegung BGK)



				GRUNDSÄTZE:
(1)
Es ist nur diejenige Anspruchsgrundlage zu prüfen, die der Anspruchsteller (also der Auftragnehmer) glaubt zu haben.
Scheitert die Prüfung an einer bestimmten Stelle, so ist diese zu Ende. Eine Ersatzprüfung zugunsten des Auftragnehmers (hier: in den übrigen Mappen der Bewertungsmatrix) findet nicht statt.
(2)
Wie sonst auch bei Prüfung zivilrechtlicher Ansprücher gilt auch für die Fälle der § 2 Abs. 5, 6, 8, 9 und 
§ 2 Abs. 3 VOB/B:
Derjenige, der gegenüber einem anderen einen Anspruch behauptet, hat alle anspruchsbegründenden Tatsachen darzutun und zu beweisen.
Vorliegend obliegt die Pflicht also dem Auftragnehmer.







				DB Engineering & Consulting GmbH ∙ R. Kügler // F. Wagner // O. Schöpe



Bauüberwachung VR I
Nachtragsbewertungsmatrix
		Stand: 07.12.2021
Revision 1.0


LV / D86 Datei einlesen



BÜW § 2 Abs. 5 u 6



		Gemäß Vortrag AN: Anspruchsgrundlage § 2 Abs. 5 bzw. 6 VOB/B

Schöpe, Olaf: Änderung des Bauentwurfs (geänderte Leistungen) - § 2 Abs. 5 VOB/B:
Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden. // in Verbindung mit:

§ 1 Abs. 3 VOB/B:
Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.
______________________________________________________________

Nicht vorgesehene Leistung (zusätzliche Leistungen) - § 2 Abs. 6 VOB/B:
1. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankündigen, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt.
2. Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist möglichst vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren. // in Verbindung mit:

§ 1 Abs. 4 VOB/B:
Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen können dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden.				Hinweis: Bei der Bearbeitung / Prüfung und Auswertung sind die Kommentare/Hinweise in den Köpfen der Spalten zu beachten!

		Nachtrag Nr. 				0

		Anmerkungen der BÜW zu den Einzelpositionen 

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		NT-		Kurzbeschreibung der NT-Leistung		Abweichung		Übereinstimmung		Eingriff des AG 		hierzu		Anspruch		bestätigt auf		geforderte		ME		erfasste 		ME		Leistung		Bezugspos.		Leistungsansatz		ergänzende Bemerkungen zum Prüfergebnis/den Eintragungen in den einzelnen Spalten (unter Berücksichtigung des Anschreibens)		Auswirkung(en)		Anlagen

		Pos.				vom Bausoll?		der Leistung		im Sinne des		die MKA		dem Grunde		Grundlage des		Menge				bzw. 				bereits vollständig		HLV bzw. NT		in der NT-Kalk.		z. B. ergänzende Anmerkungen: zum Ergebnis des Abgleichs Bau-Soll zu Bau-Ist / zu dem nachträglichen Eingriff des AG (den konkreten Vorgaben) / den näheren Umständen der Leistungserbringung wie auch zu den Mengen (z. B. "inneren" Mengen von Pauschalen) / zu den leistungsbezogenen Ansätzen der NT-Kalkulation / zu den angeführten Bezugspositionen (Angabe von Mehr- bzw. Minderaufwendungen) /
zu den Auswirkungen auf die Bauzeit (hier: auf den Gesamtablauf, den Endtermin bzw. auf Einzelvorgänge des Vertragsterminplanes) usw.

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		auf die Bauzeit?

		Nr.						mit NT-Inhalt?		§ 1 VOB/B 		des AN		nach bestätigt?		§ 2 Absatz … 		gemäß NT-				bestätigte				erbracht?				plausibel?

		

Kügler, Rico: Die NT-Titel und Positionsnummern werden über die d86-Datei eingelesen.

Anmerkung: Sofern hier wie auch in den nachfolgenden Spalten, fehlerhafte Angaben erkannt werden bzw. eine Fehlermeldung beim Einlesen erfolgte, hat der AN die d86-Datei zu korrigieren.		

OlafSchoepe: Hinweis: Der zugehörige Langtext ist in dieser Spalte im Kommentar der jeweiligen NT-Position hinterlegt.

Die entsprechenden Angaben werden über die d86-Datei eingelesen.		(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob das Bau-Ist vom Bau-Soll abweicht.

Eine der ersten Voraussetzungen für alle Ansprüche auf geänderte oder zusätzliche Vergütung ist, dass Bau-Soll und Bau-Ist voneinander abweichen. Es ist positionsscharf zu überprüfen, ob der Inhalt des NT-Angebotes der aufgetretenen bzw. vorgegebenen Abweichung entspricht.
Das Bau-Soll ergibt sich aus allen Bestandteilen den Bauvertrages (siehe § 3 Bauvertrag). Daher reicht insbesondere ein Abgleich der LV-Positionen nicht aus, sondern es sind alle Vertragsbestandteile (insbesondere alle Teile Leistungsbeshreibung*) in die Betrachtung und Wertung einzubeziehen, v.a. auch die allgemeinen Vorbemerkungen, Pläne etc.

Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 16). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein. Zusätzlich sollten in Spalte 16 alle Quellen benannt und in Spalte 18 als Unterlage hinterlegt werden, in denen zu der gegenständlichen Leistung Aussagen getroffen werden sowie eine kurze Bewertung vorgenommen werden, worin die Abweichung gesehen wird.

* Alle Bestandteile der Leistungsbeschreibung sind im Grundsatz gleichrangig (kein genereller Vorrang Text vor Zeichnung / vielmehr gilt: neu vor alt und speziell vor allgemein)  

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob die die Differenz von vertraglich geschuldeter Leistung (= Bau-Soll) und der auszuführenden bzw. ausgeführten Leistung (= Bau-Ist) mit dem Inhalt des NT übereinstimmt.

Das Bau-Ist ist die Leistung, die tatsächlich ausgeführt wurde bzw. zur Ausführung kommen soll. Es ist zu prüfen, ob die Differenz zwischen Bau-Soll und Bau-Ist mit dem im NT-Angebot vorgetragenen Sachverhalt (und dem Inhalt der jeweiligen NT-Position) übereinstimmt.
Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 16). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		erfolgte über …

Kügler, Rico: In Betracht kommen hier:
- Anordnungen im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B bzw.
- Forderungen im Sinne des § 1 Abs. 4 Satz 1 bzw. Satz 2 VOB/B.

In dieser Spalte sind z. B. folgende – positive – Eintragungen möglich: "AvL Nr. …"; "Protokoll vom …"; "Notiz vom … unter Pkt. …" 

oder eben negative Eintragungen, wie z. B.: "im NT nicht dokumentiert"; "Zusatzauftrag vom ..." bzw. für den Fall, dass kein AG-seitiger Eingriff erfolgte: "ohne"

Anmerkungen:
- Genaue Quellenangabe ist zwingend erforderlich. Ist die Anordnung/Forderung nicht im Nachtrag dokumentiert, ist eine weitere Prüfung nicht möglich. Sollte die Voraussetzung nicht gegeben sein, ist bei Bejahung des Anspruches eine ausführliche Begründung in Spalte 16 erforderlich.
- Das festgestellte Bau-Ist ist vollständig von der Anordnung des AG erfasst.
- Abgrenzung von Anordnungen zur vertragsgemäßen Ausführung gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B erforderlich.
- Leistungen, die der AN ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag ausführt, werden gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B nicht vergütet.
- Die "reine" AG-seitige Freigabe einer Ausführungsplanung, ist in der Regel nicht als Eingriff im Sinne des § 1 Abs. 3 bzw. 4 VOB/B zu werten.
- Gesonderte Betrachtung von geforderten "anderen Leistungen" im Sinne des § 1 Abs. 4 Satz 2 VOB/B (d. h. Leistungen, welche zur Ausführung der vertraglichen Leistung nicht erforderlich wären/keine technische Abhängigkeit zur vereinbarten Leistung) bzw. auch von "neuen, selbstständigen Leistungen". In diesem Fall handelt es sich NICHT um einen Nachtrag, sondern es liegt eine Leistung vor, die den vergabe- und zuwendungsrechtlichen Regelungen unterliegt. Sie darf nicht als Nachtragsleistung vergeben werden, sondern regelmäßig gem. den Konzernbestimmungen im Wettbewerb. Es ist dann in Spalte 16 ein entsprechender Hinweis zu hinterlegen und Spalte 8 leer zu lassen.		Nr. …

Kügler, Rico: In dieser Spalte wird durch Eintrag der Nr. der jeweils zugehörigen "Anzeige von Leistungsänderungen" bzw. der Mehrkostenanzeige des AN bestätigt, dass: - die „Anzeige von Leistungsänderungen“/MKA  richtig bezeichnet ist - sich die NT-Leistung mit der aus den NT-Unterlagen benannten/beigefügten „Anzeige von Leistungsänderungen“/MKA deckt   (= Übereinstimmung von MKA und NT) und - die MKA rechtzeitig vor Ausführungsbeginn dem AG zugegangen ist.

Sollte eine Voraussetzung nicht gegeben sein, ist bei der Bejahung des Anspruches in Spalte 7 eine ausführliche Begründung erforderlich (Eintragungen in Spalte 16).

Sofern es der AN versäumt hat, die Änderung und seinen Mehrvergütungsanspruch anzuzeigen, erfolgt hier der Eintrag: "ohne" (Anmerkung: Sollte eine Anzeige im Ausnahmefall als entbehrlich betrachtet werden, sind in der Spalte 16 entsprechende Hinweise/Begründungen zu hinterlegen).		(ja/nein)

Kügler, Rico: Eine Bejahung erfordert das Vorliegen aller Anspruchsvoraussetzungen, deren Nachweisführung dem AN obliegt und über das NT-Angebot zu erfolgen hat.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Bestehen beim Bearbeiter Zweifel hinsichtlich der Beantwortung der Frage, ist die Frage zu verneinen und im Bemerkungsfeld (Spalte 16) zu begründen.		VOB/B

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte „ Abs. 5" oder „Abs. 6" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Im Vorfeld der Bestätigung ist zu prüfen, ob – gemäß der jeweiligen Zuordnung – tatsächlich alle Anspruchsvoraussetzungen (Spalte 3 bis 7) gegeben und vom AN belegt sind.		Angebot

OlafSchoepe: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz den NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen. 				NT-Menge 

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen
(im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß). 

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.
				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.						

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		

Kügler, Rico: Diese Spalte ist für den Einkauf ein besonderer Hinweis.
Mögliche, aber nicht begrenzte bzw. abschließende Eingabewerte lauten:

*
steht für: Bei der angeführten Bezugsposition handelt es sich um eine direkte Vergleichsposition (identische Leistung / keine Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der im Nachtrag hinterlegten Leistung) 

**
steht für: Die angeführte Position sollte sich für einen Abgleich einzelner Ansätze eignen (enthält vergleichbare Teilleistungen --> diese sollten - wie auch die Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der angeführten Bezugsposition - in Spalte 16 angeführt werden) 

kein Eintrag
steht für: in Spalte 14 soll lediglich die vertragliche Position (welche nunmehr über die NT-Leistung ggf. gänzlich entfällt o. ä.) angeführt werden  Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.		(ja/nein)

Kügler, Rico: Beachtung der vertraglichen Regelungen (insbesondere der Vorgaben der Besonderen Vertragsbedingungen zu § 16 / Anlage 2.1 zum Bauvertrag / hier: „Preisermittlung, Kalkulation von Nachträgen“ (Vorgabe: "Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen", entsprechend auch die Angabe von Bezugspositionen mit Darlegungen zu Mehr- und Minderaufwendungen bzw. zu besonderen Kosten erforderlich / Beachtung der Vorgaben zu Nachunternehmerleistungen).

Im Vorfeld der Aussage zum Leistungsansatz in dieser Spalte erfolgt(e) die Überprüfung bzgl. des erforderlichen und wirtschaftlichen Einsatzes der angebotenen Geräte und Materialien / des erforderlichen Einsatzes der angeführten Personale / der in der NT-Kalkulation ggf. hinterlegten Teilmengen (im Abgleich mit den Aufzeichnungen der BÜ und den Leistungsinhalten von Bezugspositionen) / Hinweise zu differenten Standpunkten wie auch ergänzende Angaben zu Mehr- und Minderaufwendungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen (zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt ggf. eine Unterteilung gemäß Struktur der NT-Kalkulation).
Sofern im Falle von Nachunternehmerleistungen keine zugehörige Nachunternehmerkalkulation ausgereicht wurde, können leistungsbezogene Ansätze nicht bewertet werden (erfordert einen Hinweis in Spalte 16).

Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

bei ja: (Eintrag in Spalte 16:)
(ca.) Angaben: in Stunden (h), Tagen (d), Wochen (Wo), Monaten (Mo)
Ein Eintrag ist auch bei Verkürzung der Bauzeit (z. B. durch vereinfachte Abläufe bei geänderten Leistungen o. ä.) vorzunehmen.
Ergänzende Hinweise zu den erkannten konkreten Auswirkungen, sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.

bei nein: Sofern die NT-Leistungen keinerlei Auswirkungen auf die Bauzeit haben (z. B. in Fällen von Leistungen "anstatt" bzw. bei Leistungserbringung durch eine gesonderte Bauspitze oder einen weiteren NAN o. ä.) ist hier in der betreffenden Zeile in der Auswahl der Eingabewert „nein" hinterlegt.

























																																				

Kügler, Rico: Mit einem "Doppelklick" auf die jeweilige Zeile in dieser Spalte, lassen sich pdf- Dateien - wie Planauszüge, Fotos oder Aufmaße - hinterlegen.

Hinterlegung ergänzender Hinweise in Spalte 16 .

Achtung! Gesamtdatenvolumen beim Versenden per E-Mail beachten.

Bauüberwachung VR I
Nachtragsbewertungsmatrix		Stand: 07.12.2021
Revision 1.0




BÜW § 2 Abs. 8 Nr. 2



		Gemäß Vortrag AN: Anspruchsgrundlage § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B

Schöpe, Olaf: Nicht angeordnete bzw. geforderte geänderte oder zusätzliche Leistungen - § 2 Abs. 8 VOB/B:

1. Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.
 
2. Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, wenn die Leistungen für die Erfüllung des Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm unverzüglich angezeigt wurden. Soweit dem Auftragnehmer eine Vergütung zusteht, gelten die Berechnungsgrundlagen für geänderte oder zusätzliche Leistungen der Absätze 5 oder 6 entsprechend.
				Hinweis: Bei der Bearbeitung / Prüfung und Auswertung sind die Kommentare/Hinweise in den Köpfen der Spalten zu beachten!

		Nachtrag Nr. 																0

		Anmerkungen der BÜW zu den Einzelpositionen 

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

		"		Betrachtung gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1 VOB/B / nachträgliche Anerkennung durch den AG

Schöpe, Olaf: Text VOB/B § 2 Abs. 8 Nr. 1:

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitige; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Text VOB/B § 2 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1:

Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachträglich anerkennt.


		"		Betrachtung gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 2 Satz 2 VOB/B /
Leistung war für die Erfüllung des Vertrages notwendig …

		NT-		Kurzbeschreibung der NT-Leistung		Abweichung		Übereinstimmung		auftragslos		Nachträgliches		Anerkenntnis		Anspruch nach		für Vertragserfüllung		ausgeführte		unverzügliche		Anzeige des		Anspruch nach		geforderte		ME		erfasste 		ME		Leistung		Bezugspos.		Leistungsansatz		ergänzende Bemerkungen zum Prüfergebnis/den Eintragungen in den einzelnen Spalten (unter Berücksichtigung des Anschreibens)		Auswirkung(en)		Anlagen

		Pos.				vom Bausoll?		der Leistung		ausgeführte		Anerkenntnis		des AG erfolgte		§ 2 VIII Nr. 2 Fall 1		notwendige		Leistung entspricht		Anzeige des AN		AN erfolgte		§ 2 VIII Nr. 2 Fall 2		Menge				bzw. 				bereits vollständig		HLV bzw. NT		in der NT-Kalk.		z. B. ergänzende Anmerkungen: zum Ergebnis des Abgleichs Bau-Soll zu Bau-Ist / zu dem nachträglichen Eingriff des AG (den konkreten Vorgaben) / den näheren Umständen der Leistungserbringung wie auch zu den Mengen (z. B. "inneren" Mengen von Pauschalen) / zu den leistungsbezogenen Ansätzen der NT-Kalkulation / zu den angeführten Bezugspositionen (Angabe von Mehr- bzw. Minderaufwendungen) /
zu den Auswirkungen auf die Bauzeit (hier: auf den Gesamtablauf, den Endtermin bzw. auf Einzelvorgänge des Vertragsterminplanes) usw.

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen (insbesondere zu Spalte 5, 9 und 10) zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		auf die Bauzeit?

		Nr.						mit NT-Inhalt?		Leistung?		der Leistung?		durch …		VOB/B bestätigt?		Leistung?		AG-Willen?		erfolgt?		durch …		VOB/B bestätigt?		gemäß NT-				bestätigte				erbracht?				plausibel?

						(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob das Bau-Ist vom Bau-Soll abweicht.

Eine der ersten Voraussetzungen für alle Ansprüche auf geänderte oder zusätzliche Vergütung ist, dass Bau-Soll und Bau-Ist voneinander abweichen. Es ist positionsscharf zu überprüfen, ob der Inhalt des NT-Angebotes der aufgetretenen bzw. vorgegebenen Abweichung entspricht.
Das Bau-Soll ergibt sich aus allen Bestandteilen den Bauvertrages (siehe § 3 Bauvertrag). Daher reicht insbesondere ein Abgleich der LV-Positionen nicht aus, sondern es sind alle Vertragsbestandteile (insbesondere alle Teile Leistungsbeshreibung*) in die Betrachtung und Wertung einzubeziehen, v.a. auch die allgemeinen Vorbemerkungen, Pläne etc.

Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 16). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein. Zusätzlich sollten in Spalte 16 alle Quellen benannt und in Spalte 18 als Unterlage hinterlegt werden, in denen zu der gegenständlichen Leistung Aussagen getroffen werden sowie eine kurze Bewertung vorgenommen werden, worin die Abweichung gesehen wird.

* Alle Bestandteile der Leistungsbeschreibung sind im Grundsatz gleichrangig (kein genereller Vorrang Text vor Zeichnung / vielmehr gilt: neu vor alt und speziell vor allgemein)  

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

		(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob die die Differenz von vertraglich geschuldeter Leistung (= Bau-Soll) und der auszuführenden bzw. ausgeführten Leistung (= Bau-Ist) mit dem Inhalt des NT übereinstimmt.

Das Bau-Ist ist die Leistung, die tatsächlich ausgeführt wurde bzw. zur Ausführung kommen soll. Es ist zu prüfen, ob die Differenz zwischen Bau-Soll und Bau-Ist mit dem im NT-Angebot vorgetragenen Sachverhalt (und dem Inhalt der jeweiligen NT-Position) übereinstimmt.
Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 21). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		(ja/nein)

Kügler, Rico: In dieser Spalte ist zu beurteilen, ob eine Leistung des Auftragnehmers vorliegt, die er „ohne Auftrag“ oder unter „eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag“ ausgeführt hat. Es handelt sich um eine nicht nur geringfügige Leistung, die der Auftragnehmer vertraglich nicht schuldet und die er zusätzlich, also ohne bestehende Vertragsbasis und ohne Aufforderung bzw. Anordnung durch den AG, eigenmächtig, aus eigenem Antrieb erbracht hat.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Entsprechende Hinweise zur Entscheidungsfindung sind in Spalte 21 darzulegen.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Liegt eine wie in Spalte 5 beschriebene Leistung vor, erhält der AN gleichwohl eine Vergütung, wenn der Auftraggeber die Leistung nachträglich anerkennt. „Nachträglich“ ist jedes Anerkenntnis nach Beginn der Ausführung der Leistung. Es setzt nicht voraus, dass die außervertragliche Leistung bereits vollständig erbracht ist. Die Frage, ob ein Anerkenntnis vorliegt, ist im Einzelfall zu bewerten und insgesamt mit äußerster Vorsicht zu handhaben.
 
Die Abnahme der abweichenden Leistung ist für sich genommen noch kein Anerkenntnis. Anders kann es sein, wenn der Auftraggeber die abweichende Leistung ohne Einwände abnimmt und sie gleichzeitig auch als vergütungswürdig anerkennt. Dabei ist zu trennen zwischen der Frage der Abnahmefähigkeit der abweichenden Leistung (im Sinne der Funktionalität bzw. technischer Gleichwertigkeit) und der weiterführenden Frage, ob die abweichende Leistung vergütungswürdig ist. Z.B. ist eine technisch gleichwertige, qualitativ „nach oben“ abweichende Leistung abnahmefähig, aber nicht vergütungswürdig, wenn sie eigenmächtig durchgeführt wurde. Der Auftraggeber schuldet nur die vertraglich vereinbarte Vergütung. 
In der Regel liegt ebenfalls kein Anerkenntnis vor bei Abschlagszahlungen auf Rechnungen, die sich (auch) auf die abweichende Leistung beziehen, oder bei Mängelrügen bezüglich der betreffenden Leistung (Hinweis: Mängelrügen sollten von der Formulierung her immer eindeutig erkennen lassen, dass mit ihnen keine Anerkennung der Leistung verbunden ist). Weiter liegt in der Regel kein Anerkenntnis vor bei einem gemeinsamen Aufmaß, der Prüfung der Rechnung oder der schlichten Leistungsausführung ohne Protest des Auftraggebers.
Das Anerkenntnis setzt keine Schriftform voraus, sondern kann auch mündlich oder durch konkludentes (schlüssiges) Handeln erfolgen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Wurden alle vorangegangen Anspruchsvoraussetzungen bejaht und belegt, ist der Anspruch im Ergebnis gegeben. Eine weitere Prüfung gemäß den nachfolgenden Spalten (Spalten 9 bis 13)  ist dann nicht statthaft und technisch nicht möglich (gesperrt).

(Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung richten sich in entsprechender Anwendung nach den Absätzen 5 und 6 des § 2 VOB/B.)

Liegen indes nicht alle Voraussetzungen vor, ist der Anspruch nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 Fall 1 VOB/B abzulehnen. Gleichwohl ist eine Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 Fall 2 VOB/B in den folgenden Spalten vorzunehmen.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Zu beurteilen ist an dieser Stelle, ob die Leistung für die Erfüllung des Vertrages notwendig war. Es geht um die technische Feststellung, ob die mit der Bauerrichtung verfolgte Ziel- und Zwecksetzung des AG anders als auf diese – außervertragliche – Weise, die der AN gewählt hat, gar nicht erreicht werden kann/konnte und daher alternativlos ist/war. Der AN muss also davon ausgehen, dass im wohlverstandenen Interesse des AG die von ihm (= AN) gewählte und technisch erforderliche Ausführung geboten und erforderlich war, also nicht nur zweckmäßig und/oder nützlich.
Wird der Ziel- und Zweck sowohl nach dem Vertragsinhalt als auch nach der abweichenden Leistung erreicht, kann das Merkmal „notwendig“ nicht bejaht werden.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Hier ist eine Entscheidung darüber zu treffen, ob die tatsächlich ausgeführte, zur Vertragserfüllung notwendige Leistung dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprach. Der mutmaßliche Wille des Auftraggebers ist dann anzunehmen, wenn er, hätte er Kenntnis von der Notwendigkeit der abweichenden Leistung gehabt, bei objektiver Würdigung einen entsprechenden Willen geäußert hätte.
Der mutmaßliche Wille liegt z.B. nicht vor, wenn der Auftragnehmer von den tatsächlich in Betracht kommenden Varianten A und B die teurere/weniger wirtschaftliche Variante wählt.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Die unverzügliche Anzeige der abweichenden Leistung gegenüber dem Auftraggeber ist eine echte Anspruchsvoraussetzung. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann der Anspruch nicht bejaht werden. 

Das heißt, der Auftragnehmer muss die abweichend vom Vertrag vorgenommene Leistung ohne schuldhaftes Zögern angezeigt haben. Er muss die nicht beauftragten Leistungen nach Art und Umfang so beschreiben, dass der Auftraggeber rechtzeitig informiert wird und er ggf. billigere Alternativen wählen kann. Daraus folgt, dass eine Anzeige nicht notwendigerweise vor oder mit Beginn der Arbeiten erfolgen muss. Es genügt auch eine Anzeige unmittelbar nach Beginn der Ausführung. Auch die Anzeige im Rahmen einer nachträglichen Baubesprechung oder in einem Baubesprechungsprotokoll kann genügen, sofern die Baubesprechung selbst unverzüglich stattgefunden hat. Die Anzeige muss dem Auftraggeber zugehen. Sie unterliegt keinem Formerfordernis.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Wurden alle vorangegangen Anspruchsvoraussetzungen bejaht und belegt, ist der Anspruch im Ergebnis gegeben. (Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung richten sich in entsprechender Anwendung nach den Absätzen 5 und 6 des § 2 VOB/B.)
Liegen indes nicht die vorgeprüften Voraussetzungen vor, ist der Anspruch abzulehnen.

Wurden beide Anspruchsgrundlagen des Reiters verneint, sind nachfolgende Zellen gesperrt.
		Angebot

OlafSchoepe: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz den NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen. 				NT-Menge 

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen
(im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß). 

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Beachtung der vertraglichen Regelungen (insbesondere der Vorgaben der Besonderen Vertragsbedingungen zu § 16 / Anlage 2.1 zum Bauvertrag / hier: „Preisermittlung, Kalkulation von Nachträgen“ (Vorgabe: "Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen", entsprechend auch die Angabe von Bezugspositionen mit Darlegungen zu Mehr- und Minderaufwendungen bzw. zu besonderen Kosten erforderlich / Beachtung der Vorgaben zu Nachunternehmerleistungen).

Im Vorfeld der Aussage zum Leistungsansatz in dieser Spalte erfolgt(e) die Überprüfung bzgl. des erforderlichen und wirtschaftlichen Einsatzes der angebotenen Geräte und Materialien / des erforderlichen Einsatzes der angeführten Personale / der in der NT-Kalkulation ggf. hinterlegten Teilmengen (im Abgleich mit den Aufzeichnungen der BÜ und den Leistungsinhalten von Bezugspositionen) / Hinweise zu differenten Standpunkten wie auch ergänzende Angaben zu Mehr- und Minderaufwendungen sind in der Spalte 21 zu hinterlegen (zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt ggf. eine Unterteilung gemäß Struktur der NT-Kalkulation).
Sofern im Falle von Nachunternehmerleistungen keine zugehörige Nachunternehmerkalkulation ausgereicht wurde, können leistungsbezogene Ansätze nicht bewertet werden (erfordert einen Hinweis in Spalte 21).

Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

bei ja: (Eintrag in Spalte 21:)
(ca.) Angaben: in Stunden (h), Tagen (d), Wochen (Wo), Monaten (Mo)
Ein Eintrag ist auch bei Verkürzung der Bauzeit (z. B. durch vereinfachte Abläufe bei geänderten Leistungen o. ä.) vorzunehmen.
Ergänzende Hinweise zu den erkannten konkreten Auswirkungen, sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.

bei nein: Sofern die NT-Leistungen keinerlei Auswirkungen auf die Bauzeit haben (z. B. in Fällen von Leistungen "anstatt" bzw. bei Leistungserbringung durch eine gesonderte Bauspitze oder einen weiteren NAN o. ä.) ist hier in der betreffenden Zeile in der Auswahl der Eingabewert „nein" hinterlegt.



																																														

Kügler, Rico: Mit einem "Doppelklick" auf die jeweilige Zeile in dieser Spalte, lassen sich pdf- Dateien - wie Planauszüge, Fotos oder Aufmaße - hinterlegen.

Hinterlegung ergänzender Hinweise in Spalte 16 .

Achtung! Gesamtdatenvolumen beim Versenden per E-Mail beachten.		

Schöpe, Olaf: Nicht angeordnete bzw. geforderte geänderte oder zusätzliche Leistungen - § 2 Abs. 8 VOB/B:

1. Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.
 
2. Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, wenn die Leistungen für die Erfüllung des Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm unverzüglich angezeigt wurden. Soweit dem Auftragnehmer eine Vergütung zusteht, gelten die Berechnungsgrundlagen für geänderte oder zusätzliche Leistungen der Absätze 5 oder 6 entsprechend.
		

Schöpe, Olaf: Text VOB/B § 2 Abs. 8 Nr. 1:

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitige; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Text VOB/B § 2 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1:

Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachträglich anerkennt.
		

OlafSchoepe: Die NT-Titel und Positionsnummern werden über die d86-Datei eingelesen.

Anmerkung: Sofern hier wie auch in den nachfolgenden Spalten, fehlerhafte Angaben erkannt werden bzw. eine Fehlermeldung beim Einlesen erfolgte, hat der AN die d86-Datei zu korrigieren.

		

OlafSchoepe: Hinweis: Der zugehörige Langtext ist in dieser Spalte im Kommentar der jeweiligen NT-Position hinterlegt.

Die entsprechenden Angaben werden über die d86-Datei eingelesen.		

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob das Bau-Ist vom Bau-Soll abweicht.

Eine der ersten Voraussetzungen für alle Ansprüche auf geänderte oder zusätzliche Vergütung ist, dass Bau-Soll und Bau-Ist voneinander abweichen. Es ist positionsscharf zu überprüfen, ob der Inhalt des NT-Angebotes der aufgetretenen bzw. vorgegebenen Abweichung entspricht.
Das Bau-Soll ergibt sich aus allen Bestandteilen den Bauvertrages (siehe § 3 Bauvertrag). Daher reicht insbesondere ein Abgleich der LV-Positionen nicht aus, sondern es sind alle Vertragsbestandteile (insbesondere alle Teile Leistungsbeshreibung*) in die Betrachtung und Wertung einzubeziehen, v.a. auch die allgemeinen Vorbemerkungen, Pläne etc.

Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 16). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein. Zusätzlich sollten in Spalte 16 alle Quellen benannt und in Spalte 18 als Unterlage hinterlegt werden, in denen zu der gegenständlichen Leistung Aussagen getroffen werden sowie eine kurze Bewertung vorgenommen werden, worin die Abweichung gesehen wird.

* Alle Bestandteile der Leistungsbeschreibung sind im Grundsatz gleichrangig (kein genereller Vorrang Text vor Zeichnung / vielmehr gilt: neu vor alt und speziell vor allgemein)  

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

		

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob die die Differenz von vertraglich geschuldeter Leistung (= Bau-Soll) und der auszuführenden bzw. ausgeführten Leistung (= Bau-Ist) mit dem Inhalt des NT übereinstimmt.

Das Bau-Ist ist die Leistung, die tatsächlich ausgeführt wurde bzw. zur Ausführung kommen soll. Es ist zu prüfen, ob die Differenz zwischen Bau-Soll und Bau-Ist mit dem im NT-Angebot vorgetragenen Sachverhalt (und dem Inhalt der jeweiligen NT-Position) übereinstimmt.
Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 21). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		

Kügler, Rico: In dieser Spalte ist zu beurteilen, ob eine Leistung des Auftragnehmers vorliegt, die er „ohne Auftrag“ oder unter „eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag“ ausgeführt hat. Es handelt sich um eine nicht nur geringfügige Leistung, die der Auftragnehmer vertraglich nicht schuldet und die er zusätzlich, also ohne bestehende Vertragsbasis und ohne Aufforderung bzw. Anordnung durch den AG, eigenmächtig, aus eigenem Antrieb erbracht hat.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Entsprechende Hinweise zur Entscheidungsfindung sind in Spalte 21 darzulegen.
		

Kügler, Rico: Liegt eine wie in Spalte 5 beschriebene Leistung vor, erhält der AN gleichwohl eine Vergütung, wenn der Auftraggeber die Leistung nachträglich anerkennt. „Nachträglich“ ist jedes Anerkenntnis nach Beginn der Ausführung der Leistung. Es setzt nicht voraus, dass die außervertragliche Leistung bereits vollständig erbracht ist. Die Frage, ob ein Anerkenntnis vorliegt, ist im Einzelfall zu bewerten und insgesamt mit äußerster Vorsicht zu handhaben.
 
Die Abnahme der abweichenden Leistung ist für sich genommen noch kein Anerkenntnis. Anders kann es sein, wenn der Auftraggeber die abweichende Leistung ohne Einwände abnimmt und sie gleichzeitig auch als vergütungswürdig anerkennt. Dabei ist zu trennen zwischen der Frage der Abnahmefähigkeit der abweichenden Leistung (im Sinne der Funktionalität bzw. technischer Gleichwertigkeit) und der weiterführenden Frage, ob die abweichende Leistung vergütungswürdig ist. Z.B. ist eine technisch gleichwertige, qualitativ „nach oben“ abweichende Leistung abnahmefähig, aber nicht vergütungswürdig, wenn sie eigenmächtig durchgeführt wurde. Der Auftraggeber schuldet nur die vertraglich vereinbarte Vergütung. 
In der Regel liegt ebenfalls kein Anerkenntnis vor bei Abschlagszahlungen auf Rechnungen, die sich (auch) auf die abweichende Leistung beziehen, oder bei Mängelrügen bezüglich der betreffenden Leistung (Hinweis: Mängelrügen sollten von der Formulierung her immer eindeutig erkennen lassen, dass mit ihnen keine Anerkennung der Leistung verbunden ist). Weiter liegt in der Regel kein Anerkenntnis vor bei einem gemeinsamen Aufmaß, der Prüfung der Rechnung oder der schlichten Leistungsausführung ohne Protest des Auftraggebers.
Das Anerkenntnis setzt keine Schriftform voraus, sondern kann auch mündlich oder durch konkludentes (schlüssiges) Handeln erfolgen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		

Kügler, Rico: In dieser Spalte hat der Nachweis zu erfolgen, in welcher Form das Anerkenntnis des AG erfolgte.
So sind z. B. folgende Eintragungen möglich:
"Protokoll vom …"; "Notiz vom … unter Pkt. …"; „mit Schreiben vom …“  
Anmerkungen:
- Genaue Quellenangabe ist zwingend erforderlich. Ist das Anerkenntnis nicht im Nachtrag dokumentiert, ist eine weitere Prüfung für den Anspruch nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 Fall 1 VOB/B nicht möglich. Regelmäßig wird der NT bei Fehlen dieser Voraussetzung dem Grunde nach nicht berechtigt sein.
- Abgrenzung des Anerkenntnisses von einer Aufforderung bzw. Anordnung zur vertragsgemäßen Ausführung gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B muss ersichtlich sein. 		

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Wurden alle vorangegangen Anspruchsvoraussetzungen bejaht und belegt, ist der Anspruch im Ergebnis gegeben. Eine weitere Prüfung gemäß den nachfolgenden Spalten (Spalten 9 bis 13)  ist dann nicht statthaft und technisch nicht möglich (gesperrt).

(Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung richten sich in entsprechender Anwendung nach den Absätzen 5 und 6 des § 2 VOB/B.)

Liegen indes nicht alle Voraussetzungen vor, ist der Anspruch nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 Fall 1 VOB/B abzulehnen. Gleichwohl ist eine Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 Fall 2 VOB/B in den folgenden Spalten vorzunehmen.
		

Kügler, Rico: Zu beurteilen ist an dieser Stelle, ob die Leistung für die Erfüllung des Vertrages notwendig war. Es geht um die technische Feststellung, ob die mit der Bauerrichtung verfolgte Ziel- und Zwecksetzung des AG anders als auf diese – außervertragliche – Weise, die der AN gewählt hat, gar nicht erreicht werden kann/konnte und daher alternativlos ist/war. Der AN muss also davon ausgehen, dass im wohlverstandenen Interesse des AG die von ihm (= AN) gewählte und technisch erforderliche Ausführung geboten und erforderlich war, also nicht nur zweckmäßig und/oder nützlich.
Wird der Ziel- und Zweck sowohl nach dem Vertragsinhalt als auch nach der abweichenden Leistung erreicht, kann das Merkmal „notwendig“ nicht bejaht werden.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		

Kügler, Rico: Hier ist eine Entscheidung darüber zu treffen, ob die tatsächlich ausgeführte, zur Vertragserfüllung notwendige Leistung dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprach. Der mutmaßliche Wille des Auftraggebers ist dann anzunehmen, wenn er, hätte er Kenntnis von der Notwendigkeit der abweichenden Leistung gehabt, bei objektiver Würdigung einen entsprechenden Willen geäußert hätte.
Der mutmaßliche Wille liegt z.B. nicht vor, wenn der Auftragnehmer von den tatsächlich in Betracht kommenden Varianten A und B die teurere/weniger wirtschaftliche Variante wählt.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		

Kügler, Rico: Die unverzügliche Anzeige der abweichenden Leistung gegenüber dem Auftraggeber ist eine echte Anspruchsvoraussetzung. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann der Anspruch nicht bejaht werden. 

Das heißt, der Auftragnehmer muss die abweichend vom Vertrag vorgenommene Leistung ohne schuldhaftes Zögern angezeigt haben. Er muss die nicht beauftragten Leistungen nach Art und Umfang so beschreiben, dass der Auftraggeber rechtzeitig informiert wird und er ggf. billigere Alternativen wählen kann. Daraus folgt, dass eine Anzeige nicht notwendigerweise vor oder mit Beginn der Arbeiten erfolgen muss. Es genügt auch eine Anzeige unmittelbar nach Beginn der Ausführung. Auch die Anzeige im Rahmen einer nachträglichen Baubesprechung oder in einem Baubesprechungsprotokoll kann genügen, sofern die Baubesprechung selbst unverzüglich stattgefunden hat. Die Anzeige muss dem Auftraggeber zugehen. Sie unterliegt keinem Formerfordernis.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		

Kügler, Rico: In dieser Spalte hat mit genauer Quellenangabe der Nachweis zu erfolgen, in welcher Form und wann die Anzeige des AN erfolgte.
So sind z. B. folgende Eintragungen möglich:
„Nachtrag vom …“; "Protokoll vom …"; "Notiz vom … unter Pkt. …"; „mit Schreiben vom …„; „Mehrkostenanzeige vom …";  		

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Wurden alle vorangegangen Anspruchsvoraussetzungen bejaht und belegt, ist der Anspruch im Ergebnis gegeben. (Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung richten sich in entsprechender Anwendung nach den Absätzen 5 und 6 des § 2 VOB/B.)
Liegen indes nicht die vorgeprüften Voraussetzungen vor, ist der Anspruch abzulehnen.

Wurden beide Anspruchsgrundlagen des Reiters verneint, sind nachfolgende Zellen gesperrt.
		

OlafSchoepe: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz den NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen. 				

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen
(im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß). 

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.				

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.						

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen (insbesondere zu Spalte 5, 9 und 10) zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		

Kügler, Rico: Diese Spalte ist für den Einkauf ein besonderer Hinweis.
Mögliche, aber nicht begrenzte bzw. abschließende Eingabewerte lauten:

*
steht für: Bei der angeführten Bezugsposition handelt es sich um eine direkte Vergleichsposition (identische Leistung / keine Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der im Nachtrag hinterlegten Leistung) 

**
steht für: Die angeführte Position sollte sich für einen Abgleich einzelner Ansätze eignen (enthält vergleichbare Teilleistungen --> diese sollten - wie auch die Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der angeführten Bezugsposition - in Spalte 21 angeführt werden) 

kein Eintrag
steht für: in Spalte 19 soll lediglich die vertragliche Position (welche nunmehr über die NT-Leistung ggf. gänzlich entfällt o. ä.) angeführt werden  Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.		

Kügler, Rico: Beachtung der vertraglichen Regelungen (insbesondere der Vorgaben der Besonderen Vertragsbedingungen zu § 16 / Anlage 2.1 zum Bauvertrag / hier: „Preisermittlung, Kalkulation von Nachträgen“ (Vorgabe: "Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen", entsprechend auch die Angabe von Bezugspositionen mit Darlegungen zu Mehr- und Minderaufwendungen bzw. zu besonderen Kosten erforderlich / Beachtung der Vorgaben zu Nachunternehmerleistungen).

Im Vorfeld der Aussage zum Leistungsansatz in dieser Spalte erfolgt(e) die Überprüfung bzgl. des erforderlichen und wirtschaftlichen Einsatzes der angebotenen Geräte und Materialien / des erforderlichen Einsatzes der angeführten Personale / der in der NT-Kalkulation ggf. hinterlegten Teilmengen (im Abgleich mit den Aufzeichnungen der BÜ und den Leistungsinhalten von Bezugspositionen) / Hinweise zu differenten Standpunkten wie auch ergänzende Angaben zu Mehr- und Minderaufwendungen sind in der Spalte 21 zu hinterlegen (zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt ggf. eine Unterteilung gemäß Struktur der NT-Kalkulation).
Sofern im Falle von Nachunternehmerleistungen keine zugehörige Nachunternehmerkalkulation ausgereicht wurde, können leistungsbezogene Ansätze nicht bewertet werden (erfordert einen Hinweis in Spalte 21).

Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

bei ja: (Eintrag in Spalte 21:)
(ca.) Angaben: in Stunden (h), Tagen (d), Wochen (Wo), Monaten (Mo)
Ein Eintrag ist auch bei Verkürzung der Bauzeit (z. B. durch vereinfachte Abläufe bei geänderten Leistungen o. ä.) vorzunehmen.
Ergänzende Hinweise zu den erkannten konkreten Auswirkungen, sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.

bei nein: Sofern die NT-Leistungen keinerlei Auswirkungen auf die Bauzeit haben (z. B. in Fällen von Leistungen "anstatt" bzw. bei Leistungserbringung durch eine gesonderte Bauspitze oder einen weiteren NAN o. ä.) ist hier in der betreffenden Zeile in der Auswahl der Eingabewert „nein" hinterlegt.
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BÜW § 2 Abs. 9



		Gemäß Vortrag AN: Anspruchsgrundlage § 2 Abs. 9 VOB/B

Schöpe, Olaf: Besondere planerische Leistungen des AN auf Verlangen des AG - § 2 Abs. 9 VOB/B:

1.  Verlangt der Auftraggeber Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte, nicht zu beschaffen hat, so hat er sie zu vergüten. 
2.  Lässt er vom Auftragnehmer nicht aufgestellte technische Berechnungen durch den Auftragnehmer nachprüfen, so hat er die Kosten zu tragen. 

				Hinweis: Bei der Bearbeitung / Prüfung und Auswertung sind die Kommentare/Hinweise in den Köpfen der Spalten zu beachten!

		Nachtrag Nr. 				0

		Anmerkungen der BÜW zu den Einzelpositionen 

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				11		12		13		14		15		16		17		18

		NT-		Kurzbeschreibung der NT-Leistung		bisher nicht		Übereinstimmung		Leistung steht im		ausdrückliches Verlangen		Begründung		Anspruch nach		geforderte		ME				erfasste 		ME		Leistung		Bezugspos.		Leistungsansatz		ergänzende Bemerkungen zum Prüfergebnis/den Eintragungen in den einzelnen Spalten (unter Berücksichtigung des Anschreibens)		Auswirkung(en)		Anlagen

		Pos.				vom Bausoll		der Leistung		Zusammenhang mit		des AG nach		für Spalten 3 bis 6		§ 2 Abs. 9 VOB/B		Menge						bzw. 				bereits vollstän.		HLV bzw. NT		in der NT-Kalk.		z. B. ergänzende Anmerkungen: zum Ergebnis des Abgleichs Bau-Soll zu Bau-Ist / zu dem nachträglichen Eingriff des AG (den konkreten Vorgaben) / den näheren Umständen der Leistungserbringung wie auch zu den Mengen (z. B. "inneren" Mengen von Pauschalen) / zu den leistungsbezogenen Ansätzen der NT-Kalkulation / zu den angeführten Bezugspositionen (Angabe von Mehr- bzw. Minderaufwendungen) /
zu den Auswirkungen auf die Bauzeit (hier: auf den Gesamtablauf, den Endtermin bzw. auf Einzelvorgänge des Vertragsterminplanes) usw.

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		auf die Bauzeit

		Nr.				erfasste Leistung		mit NT-Inhalt?		der Bauvertragsleistung?		Vertragsabschluss?				bestätigt?		gemäß NT-						bestätigte				erbracht?				plausibel?

		

OlafSchoepe: Die NT-Titel und Positionsnummern werden über die d86-Datei eingelesen.

Anmerkung: Sofern hier wie auch in den nachfolgenden Spalten, fehlerhafte Angaben erkannt werden bzw. eine Fehlermeldung beim Einlesen erfolgte, hat der AN die d86-Datei zu korrigieren.

		

OlafSchoepe: Hinweis: Der zugehörige Langtext ist in dieser Spalte im Kommentar der jeweiligen NT-Position hinterlegt.

Die entsprechenden Angaben werden über die d86-Datei eingelesen.		(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist in dieser Spalte zunächst zu prüfen, welche Planungsleistungen bzw. Überprüfungsleistungen im Einzelnen bereits vom Vertrag umfasst sind. Neben ausdrücklichen Regelungen im Vertrag, den Ausschreibungsbedingungen oder den Technischen Vertragsbedingungen kann sich auch aus der Verkehrssitte ergeben, dass der Auftragnehmer bestimmte Planungsleistungen ohne zusätzliche Vergütung zu erbringen hat, z.B. weil sie keinen nennenswerten Eigenaufwand bedeuten. Liegen z.B. Kenntnisse über den Fertigungsprozess von zu verbauenden Fertigelementen nur beim Auftragnehmer vor, schuldet er bereits aus dem Hauptvertrag die entsprechenden Planungsleistungen.

Für die zutreffende Entscheidung in dieser Spalte bedeutet das, dass es sich nur um Planungsunterlagen/ Überprüfungen handeln kann, die der Auftragnehmer nach allen Bestandteilen des Bauvertrages, den Technischen Vertragsbedingungen oder der Verkehrssitte selbst nicht zu erstellen/ vorzunehmen hat. Hat der Auftragnehmer mit dem Abschluss des Bauvertrags z.B. die Verpflichtungen nach VOB/C ohnehin übernommen, scheidet diesbezüglich eine Vergütungspflicht aus.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist in dieser Spalte zu bestätigen, dass die Differenz von vertraglich geschuldeter Leistung (= Bau-Soll) und der auszuführenden bzw. ausgeführten Leistung (= Bau-Ist) mit dem Inhalt des NT übereinstimmt.

Konkret geht es bei der ausgeführten Leistung um Planungsleistungen, d.h. die Erstellung von Zeichnungen, Berechnungen oder anderen Unterlagen gemäß § 2 Abs. 9 Nr. 1 VOB/B

oder um die Nachprüfung von nicht vom AN aufgestellten technischen Berechnungen (z.B. Mengenberechnungen oder statische Berechnungen) gemäß § 2 Abs. 9 Nr. 2 VOB/B.

Liegt die Voraussetzung nicht vor, wird der NT dem Grunde nach regelmäßig nicht berechtigt sein.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Die Verpflichtung des AN, dem Verlangen des AG zur Beschaffung oder Anfertigung von Ausführungsunterlagen bzw. der Nachprüfung technischer Berechnungen nachzukommen, beschränkt sich auf Unterlagen, die im Zusammenhang mit der auszuführenden vertraglichen Bauleistung stehen. Das ist nach einer wertenden Gesamtbetrachtung des vorliegenden Nachtrags zu beurteilen.
Folglich kommen hier solche Unterlagen nicht in Betracht, die mit dem speziell auszuführenden Bauprojekt nicht im Zusammenhang stehen und dafür nicht benötigt werden.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Eine weitere Voraussetzung des Vergütungsanspruchs des AN ist das ausdrückliche Verlangen des AG nach einer Beschaffung oder Anfertigung von Ausführungsunterlagen bzw. nach der Nachprüfung technischer Berechnungen. Es muss ein darauf bezogener besonderer Auftrag des AG vorliegen. Ein Verlangen im Sinne einer Auftragserteilung kann nur dann bejaht werden, wenn dieses von Seiten des AG hinreichend klar und bestimmt gestellt wird.

Überdies muss dieses Verlangen erst nach erfolgtem Abschluss des Bauvertrages zum Ausdruck gekommen sein.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		

Kügler, Rico: In dieser Spalte 7 sind alle Kriterien und Hinweise, die der Entscheidung bzw. Bewertung der vorangegangenen Spalten zugrunde lagen, ausführlich mit genauer Quellenangabe zu begründen.
Dabei kann sich der Bearbeiter am Anspruchsvortrag des AN orientieren. Es ist ebenso darauf zu achten ist, dass alle Anspruchsvoraussetzungen im Nachtrag dokumentiert sind.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Wurden alle vorangegangen Anspruchsvoraussetzungen bejaht und belegt, ist der Anspruch im Ergebnis gegeben. (Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung richten sich in entsprechender Anwendung nach § 2 Absatz 6 VOB/B oder nach § 632 Absatz 2 BGB.)
Liegen indes nicht die vorgeprüften Voraussetzungen vor, ist der Anspruch abzulehnen.

Wurde die Anspruchsgrundlage des Reiters verneint, sind nachfolgenden Zellen 9 bis 15 gesperrt.		Angebot

Kügler, Rico: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz den NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen. 
						NT-Menge 

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen
(im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß). 

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.						

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		

Kügler, Rico: Diese Spalte ist für den Einkauf ein besonderer Hinweis.
Mögliche, aber nicht begrenzte bzw. abschließende Eingabewerte lauten:

*
steht für: Bei der angeführten Bezugsposition handelt es sich um eine direkte Vergleichsposition (identische Leistung / keine Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der im Nachtrag hinterlegten Leistung) 

**
steht für: Die angeführte Position sollte sich für einen Abgleich einzelner Ansätze eignen (enthält vergleichbare Teilleistungen --> diese sollten - wie auch die Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der angeführten Bezugsposition - in Spalte 16 angeführt werden) 

kein Eintrag
steht für: in Spalte 14 soll lediglich die vertragliche Position (welche nunmehr über die NT-Leistung ggf. gänzlich entfällt o. ä.) angeführt werden  Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.		

Kügler, Rico: Beachtung der vertraglichen Regelungen (insbesondere der Vorgaben der Besonderen Vertragsbedingungen zu § 16 / Anlage 2.1 zum Bauvertrag / hier: „Preisermittlung, Kalkulation von Nachträgen“ (Vorgabe: "Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen", entsprechend auch die Angabe von Bezugspositionen mit Darlegungen zu Mehr- und Minderaufwendungen bzw. zu besonderen Kosten erforderlich / Beachtung der Vorgaben zu Nachunternehmerleistungen).

Im Vorfeld der Aussage zum Leistungsansatz in dieser Spalte erfolgt(e) die Überprüfung bzgl. des erforderlichen und wirtschaftlichen Einsatzes der angebotenen Geräte und Materialien / des erforderlichen Einsatzes der angeführten Personale / der in der NT-Kalkulation ggf. hinterlegten Teilmengen (im Abgleich mit den Aufzeichnungen der BÜ und den Leistungsinhalten von Bezugspositionen) / Hinweise zu differenten Standpunkten wie auch ergänzende Angaben zu Mehr- und Minderaufwendungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen (zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt ggf. eine Unterteilung gemäß Struktur der NT-Kalkulation).
Sofern im Falle von Nachunternehmerleistungen keine zugehörige Nachunternehmerkalkulation ausgereicht wurde, können leistungsbezogene Ansätze nicht bewertet werden (erfordert einen Hinweis in Spalte 16).

Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

bei ja: (Eintrag in Spalte 16:)
(ca.) Angaben: in Stunden (h), Tagen (d), Wochen (Wo), Monaten (Mo)
Ein Eintrag ist auch bei Verkürzung der Bauzeit (z. B. durch vereinfachte Abläufe bei geänderten Leistungen o. ä.) vorzunehmen.
Ergänzende Hinweise zu den erkannten konkreten Auswirkungen, sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.

bei nein: Sofern die NT-Leistungen keinerlei Auswirkungen auf die Bauzeit haben (z. B. in Fällen von Leistungen "anstatt" bzw. bei Leistungserbringung durch eine gesonderte Bauspitze oder einen weiteren NAN o. ä.) ist hier in der betreffenden Zeile in der Auswahl der Eingabewert „nein" hinterlegt.



																																						

Kügler, Rico: Mit einem "Doppelklick" auf die jeweilige Zeile in dieser Spalte, lassen sich pdf- Dateien - wie Planauszüge, Fotos oder Aufmaße - hinterlegen.

Hinterlegung ergänzender Hinweise in Spalte 16 .

Achtung! Gesamtdatenvolumen beim Versenden per E-Mail beachten.
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BÜW § 2 Abs. 3

		Hinweis: Bei der Bearbeitung / Prüfung und Auswertung sind die Kommentare/Hinweise in den Köpfen der Spalten zu beachten!																		* Bewertung von AN-seitigen Forderungen bzgl. abweichender Mengen
Abgrenzung von Mengenmehrungen oder -minderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 VOB/B
gegenüber geänderten bzw. zusätzlichen Leistungen (Letzteres: infolge eines AG-seitigen Eingriffs bzw. auch über Leistungen ohne Auftrag).
Hinweis: Bei der Prüfung sind die Kommentare/Hinweise in den Köpfen der Spalten zu beachten!

		Gemäß Vortrag AN: Anspruchsgrundlage § 2 Abs. 3 VOB/B

Schöpe, Olaf: Mengenabweichungen (bei vertraglichen Leistungen) - § 2 Abs. 3 VOB/B:

1.  Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis. 
2.  Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.                                         
3.  Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet. 						Bewertung von Mengenänderungen*  

		NT:						0

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13								14		15		16

		NT-		Kurzbeschreibung der NT-Leistung		Abweichung		Menge /		ME		über NT-Angebot		ME		erfasste		ME		Abweichung der		Mengenänderung		Mengenänderung		bestätigt wird ein Anspruch								ergänzende Bemerkungen zum Prüfergebnis/den Eintragungen in den einzelnen Spalten 		Auswirkung(en)		Anlagen

		Pos.				 vom Bausoll?		Vordersatz				geforderte				bzw.				bestätigten Menge		ohne nachträglichen		ohne eigenmächtige		auf Grundlage								(unter Berücksichtigung des Anschreibens) // Darlegungen zu den Mengenabweichungen /		auf die Bauzeit

		Nr.						gemäß				Mehr- bzw.				bestätigte				gegenüber HLV		Eingriff des AG?		Abweichung des AN?		des § 2 Abs. 3 Nr. … VOB/B								Angaben zu Mengenverschiebungen, erkannten Abweichungen vom Vertrag o. ä.

						(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob das Bau-Ist vom Bau-Soll abweicht.
Eine der ersten Voraussetzungen für die Anspruchsprüfung nach § 2 Abs. 3 VOB/B ist, dass Bau-Soll und Bau-Ist nicht voneinander abweichen. Es ist positionsscharf zu überprüfen, ob der Inhalt des NT-Angebotes der aufgetretenen bzw. vorgegebenen Abweichung entspricht.
Das Bau-Soll ergibt sich aus allen Bestandteilen den Bauvertrages (siehe § 3 Bauvertrag). Daher reicht insbesondere ein Abgleich der LV-Positionen nicht aus, sondern es sind alle Vertragsbestandteile in die Betrachtung und Wertung einzubeziehen, v.a. auch die allgemeinen Vorbemerkungen, Pläne etc.

Zusätzlich sollten in Spalte 14 alle Quellen benannt werden, in denen zu der gegenständlichen Leistung Aussagen getroffen werden.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Eine Bearbeitung der folgenden Spalten ist nur dann möglich, wenn die Frage „Abweichung vom Bausoll“ verneint wurde.
		HLV

Kügler, Rico: In diese Spalte müssen - sofern keine Abweichung vom Bausoll erkannt wurde und es sich zweifelsfrei um vertragliche Leistungen handelt, welche über die vom AN benannte HLV-Position abzurechnen sind (bestätigte Mehrmenge bzw. Mindermenge) - die vereinbarten/beauftragten Vordersätze der jeweils angesprochenen HLV-Position händisch übernommen/eingetragen werden. 				Mindermenge

Kügler, Rico: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz der NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen.				NT-Menge

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen (im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß).

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 14 zu hinterlegen.				in %

Kügler, Rico: Formel in Excel hinterlegt		

Schöpe, Olaf: Mengenabweichungen (bei vertraglichen Leistungen) - § 2 Abs. 3 VOB/B:

1.  Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis. 
2.  Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.                                         
3.  Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet. 																				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die Mengenänderung darf nicht Folge einer Anordnung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B oder einer Forderung im Sinne des § 1 Abs. 4 Satz 1 bzw. Satz 2 VOB/B sein. Eine Mengenänderung im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B liegt demnach nur vor, wenn sich die neue Menge quasi automatisch bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung ergeben hat.

weitere Anmerkungen:
- Wäre eine solche Anordnung/Forderung im Nachtrag dokumentiert, ist eine weitere Prüfung nicht möglich.
- Abgrenzung von Anordnungen zur vertragsgemäßen Ausführung gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B erforderlich.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: In dieser Spalte ist zu beurteilen, ob die Mengenänderung auf eine Leistung des Auftragnehmers zurückzuführen ist, die er „ohne Auftrag“ oder unter „eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag“ ausgeführt hat. Es darf sich nicht um eine Leistung handeln, die der Auftragnehmer vertraglich nicht schuldet und die er zusätzlich, also ohne bestehende Vertragsbasis und ohne Aufforderung bzw. Anordnung durch den AG, eigenmächtig, aus eigenem Antrieb erbracht hat.

Eine Mengenänderung im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B liegt demnach nur vor, wenn sich die neue Menge quasi automatisch bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung ergeben hat. Wäre eine eigenmächtige Abweichung des AN vom Vertrag im Nachtrag dokumentiert, ist eine weitere Prüfung nicht möglich.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		

Kügler, Rico: NT-Titel und Positionsnummern werden über die d86-Datei eingelesen.

Anmerkung: Sofern hier wie auch in den nachfolgenden Spalten, fehlerhafte Angaben erkannt werden bzw. eine Fehlermeldung beim Einlesen erfolgte, sollte der AN (in Rücksprache mit PM) zur Überarbeitung der d86-Datei aufgefordert werden.																								1		2		3		4		

Kügler, Rico: In dieser Spalte sind alle Hinweise und Bemerkungen zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Grundsätzlich wären, sofern nicht bereits auf den zugehörigen Aufmaßen geschehen, die Mengenabweichungen (für die ein Anspruch auf Grundlage des § 2 Abs. 3 VOB/B erkannt und bestätigt wurde) stichpunktartig zu begründen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		

Kügler, Rico: Der zugehörige Langtext ist in dieser Spalte im Kommentar der jeweiligen NT-Position hinterlegt.

Die entsprechenden Angaben werden über die d86-Datei eingelesen.
																																(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

bei ja: (Eintrag in Spalte 16:)
(ca.) Angaben: in Stunden (h), Tagen (d), Wochen (Wo), Monaten (Mo)
Ein Eintrag ist auch bei Verkürzung der Bauzeit (z. B. durch vereinfachte Abläufe bei geänderten Leistungen o. ä.) vorzunehmen.
Ergänzende Hinweise zu den erkannten konkreten Auswirkungen, sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.

bei nein: Sofern die NT-Leistungen keinerlei Auswirkungen auf die Bauzeit haben (z. B. in Fällen von Leistungen "anstatt" bzw. bei Leistungserbringung durch eine gesonderte Bauspitze oder einen weiteren NAN o. ä.) ist hier in der betreffenden Zeile in der Auswahl der Eingabewert „nein" hinterlegt.

































						

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob das Bau-Ist vom Bau-Soll abweicht.
Eine der ersten Voraussetzungen für die Anspruchsprüfung nach § 2 Abs. 3 VOB/B ist, dass Bau-Soll und Bau-Ist nicht voneinander abweichen. Es ist positionsscharf zu überprüfen, ob der Inhalt des NT-Angebotes der aufgetretenen bzw. vorgegebenen Abweichung entspricht.
Das Bau-Soll ergibt sich aus allen Bestandteilen den Bauvertrages (siehe § 3 Bauvertrag). Daher reicht insbesondere ein Abgleich der LV-Positionen nicht aus, sondern es sind alle Vertragsbestandteile in die Betrachtung und Wertung einzubeziehen, v.a. auch die allgemeinen Vorbemerkungen, Pläne etc.

Zusätzlich sollten in Spalte 14 alle Quellen benannt werden, in denen zu der gegenständlichen Leistung Aussagen getroffen werden.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Eine Bearbeitung der folgenden Spalten ist nur dann möglich, wenn die Frage „Abweichung vom Bausoll“ verneint wurde.
		

Kügler, Rico: In diese Spalte müssen - sofern keine Abweichung vom Bausoll erkannt wurde und es sich zweifelsfrei um vertragliche Leistungen handelt, welche über die vom AN benannte HLV-Position abzurechnen sind (bestätigte Mehrmenge bzw. Mindermenge) - die vereinbarten/beauftragten Vordersätze der jeweils angesprochenen HLV-Position händisch übernommen/eingetragen werden. 				

Kügler, Rico: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz der NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen.				

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen (im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß).

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 14 zu hinterlegen.
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BÜW Zusammenfassung

		Stellungnahme --->

OlafSchoepe: In dem nebenstehenden Feld kann die zugehörige Stellungnahme der BÜW als pdf-Datei eingefügt/hinterlegt werden!

Hierzu nebenstehendes Feld anklicken und die Datei (abschließend bearbeitete Stellungnahme) auswählen und einfügen!
																				Kennziffer NT-Ursache gem. KoRil 208.1403A05:

				Bearbeiter/In:

		Nachtrag Nr. 				0																0

		Anmerkungen der BÜW zu den Einzelpositionen 

		1		2		3		4		5		6		7		8				9		10		11		12

		NT-		Kurzbeschreibung der NT-Leistung		"dem Grunde		bestätigt  auf Grundlage des § 2  ... VOB/B		erfasste 		ME		Leistung		Bezugspos.				Leistungs-		ergänzende Bemerkungen zum Prüfergebnis/den Eintragungen in den einzelnen Spalten (unter Berücksichtigung des Anschreibens) // z. B. ergänzende Anmerkungen: zum Ergebnis des Abgleichs Bau-Soll zu Bau-Ist / zu dem nachträglichen Eingriff des AG (den konkreten Vorgaben) / den näheren Umständen der Leistungserbringung / zu den leistungsbezogenen Ansätzen der NT-Kalkulation / zu den angeführten Bezugspositionen (Angabe von Mehr- bzw. Minderaufwendungen) /  zu den Auswirkungen auf die Bauzeit ...		Auswirkung(en)		Anlagen

		Pos.				nach"				bzw. 				bereits		HLV bzw. NT				ansatz in 				auf die Bauzeit

		Nr.				bestätigt?				bestätigte				erbracht?						der NT-Kalk.

		

OlafSchoepe: Die NT-Titel und Positionsnummern werden über die d86-Datei eingelesen.

Anmerkung: Sofern hier wie auch in den nachfolgenden Spalten, fehlerhafte Angaben erkannt werden bzw. eine Fehlermeldung beim Einlesen erfolgte, hat der AN die d86-Datei zu korrigieren.

		

OlafSchoepe: Hinweis: Der zugehörige Langtext ist in dieser Spalte im Kommentar der jeweiligen NT-Position hinterlegt.

Die entsprechenden Angaben werden über die d86-Datei eingelesen.		(ja/nein)				NT-Menge 				(ja/nein)		

Wagner, Frank : Erklärung :


* steht für: Bei der angeführten Bezugsposition handelt es sich um eine direkte Vergleichsposition (identische Leistung / keine Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der hierin hinterlegten Leistung).

** steht für: Die angeführte Position sollte sich für einen Abgleich einzelner Ansätze eignen (enthält vergleichbare Teilleistungen --> diese sollten - wie auch die Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der angeführten Bezugsposition - in Spalte 15 angeführt werden).

Es erfolgt kein Eintrag (* bzw. **), sofern in Spalte 13 lediglich die vertragliche Position (welche nunmehr über die NT-Leistung ggf. gänzlich entfällt o. ä.) angeführt werden soll. Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 15 zu hinterlegen.
				plausibel?				ja / nein
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Mappe schließen



PIng. <<dem Grunde nach>> 

		Entscheidung dem Grunde nach über eine VAE

				Bearbeiter/In:

		Nachtrag: 

		Anmerkungen der PL zu den Einzelpositionen /
Entscheidung dem Grunde nach

		1		2		3		4		5		6				7

		Forderung des AN / Nachtrags-LV				1. Hauptvertrag		2. Vertragsänderungs-		3. Sachverhalt		Entscheidung dem Grunde nach 				Anlage



		Pos.		Kurzbeschreibung des Inhalts		(Kurzbeschreibung		Nachtragsforderung 		(Beschreibung und Begründung		Anspruch		(inkl. Begründung ung ggf. Gegenforderungen)

		Nr.		der Nachtragsforderung		des Vertragsinhaltes)

Schöpe, Olaf: zu 1. Hauptvertrag (Kurzbeschreibung des Vertragsinhalts)

Ausgangspunkt einer Prüfung der Nachtragsberechtigung muss immer der Inhalt des Hauptvertrags sein, denn es wird ja gerade eine geänderte / zusätzliche Leistung zum Inhalt des Hauptvertrags behauptet. Es ist zunächst zu prüfen, ob die „globale“ Nachtragsleistung bereits im Hauptvertrag dargestellt ist (z.B. Los X, Unterlos Y; Stützwand X, Bohrpfähle, Bahnsteigausstattung). In einem zweiten Schritt sind die genauen Positionen zu benennen. Auch in einem Einheitspreisvertrag kommen den Vorbemerkungen, BVB usw. eine leistungsbestimmende Rolle zu. Auch diese sind also auszuwerten. Selbstverständlich kann das Ergebnis auch nur sein, dass diese Bauleistung noch nicht einmal ansatzweise im Hauptvertrag enthalten ist (z.B. ein-fach vergessen wurde).

		(Kurzbeschreibung des Inhaltes)

Schöpe, Olaf: zu 2. Nachtragsforderung (Kurzbeschreibung des Inhaltes)

Hier sollte der Gegenstand des eingereichten Nachtragsangebots in wenigen Sätzen dargestellt werden. Normalerweise wird ein Nachtrag nämlich für eine bestimmte „Hauptleistung“ eingereicht, wobei sich diese Leistung wiederum in mehrere Positionen aufgliedert. Selten mag es auch Vorkommen, dass das Nachtragsangebot mehrere Sachverhalte / „Hauptleistungen“ betrifft (z.B. sämtliche geänderten/zusätzlichen Leistungen zu den Oberbauarbeiten des Hauptvertrags). Hier empfiehlt sich bereits eine kurze Zuordnung der einzelnen Nachtragspositionen (z.B. Pos. 1-13, Pos. 14-22). Liegen mehrere Nachtragssachverhalte vor, ist die folgende Darstellung natürlich entsprechend getrennt durchzuführen.
		der Vertragsänderung / des Nachtrages)

Schöpe, Olaf: zu 3. Sachverhalt (Beschreibung und Begründung des Nachtrags)

Nunmehr ist auf den Sachverhalt einzugehen, welcher zur behaupteten geänderten / zusätzlichen Leistung geführt haben soll. Grundsätzlich ist eine ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers erforderlich. Hier genügt nicht die bloße Behauptung, die Leistungen seien angeordnet worden. Vielmehr ist die Ursache der Anordnung darzustellen. Dies können beispielsweise technische Notwendigkeiten, Prüfvermerke des EBA, Wünsche der Bauherren oder eine fehlerhafte Ausschreibung sein. 
An dieser Stelle kann bereits die Begründung des Auftragnehmers dargestellt werden.

		bestätigt?

Schöpe, Olaf: zu 4. Entscheidung dem Grunde nach (inkl. Begründung und ggf. Gegenforderungen)

Dieser Abschnitt lässt sich nicht immer sauber von der Darstellung des Sachverhalts trennen. Grundsätzlich geht es um eine Bewertung des oben dargestellten Sachver-halts, das heißt: Liegt die Anordnung einer zusätzlichen  / geänderten Leistung vor oder einer Vertragsleistung. Handelt es sich also beispielsweise tatsächlich um eine zusätzliche Leistung oder ist diese nicht schon durch eine vereinbarte Richtlinie oder auch die allgemeine Formulierung im Hauptvertrag erfasst. Eigentlich erst bei diesem Prüfungsabschnitt wäre auf die Berechtigung einzelner Positionen des Nachtragsangebots einzugehen. Hier sollte also die klassische vertragstechnische Prüfung erfolgen. Im Ergebnis sollte im Regelfall eine klare Aussage zur Berechtigung jeder einzelnen Nachtragsposition vorliegen. Gegebenenfalls sind auch Ausführungen zur wirtschaftlichsten Variante erforderlich.

Am Ende sollten die Ergebnisse noch einmal kurz zusammengefasst werden. Dies ist insbesondere bei dem Vorliegen von zahlreichen Positionen hilfreich. Um wieder zur Ausgangsfrage zurückzukommen, sollte wenn möglich abschließend auch eine Aussage zur Berechtigung der geltend gemachten „Hauptleistung“ als Ergebnis festgehalten werden.
Bei einer Nachtragsberechtigung sind gegebenenfalls nicht zur Ausführung kommende Hauptvertragsleistungen zu benennen.
Bei einer Verursachung durch einen Dritten (z.B. externer Planer) wäre auch auf mögliche Schadensersatzansprüche einzugehen.

		Anmerkungen zu den Einzelpositionen des NT / ergänzende Bemerkungen 
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Anspruchsbewertung aus BÜW übertragen



EK (Einheitspreisvereinbarung)

		Vergabevorgangs-Nr.:												SAP-Kontrakt-/Bestell-Nr. (HV):



		Projektbezeichnung:				0



		Bedarfsträger:												Einkäufer:



		AN HV



		Nachtrags-Nr. (AN):				0								Inhalt des Nachtrags:





		Nr. NT
AN		NT-Pos		NT-Bezeichnung		Forderung zur Zeit der Verhandlung
(Forderungshöhe ggf. abgewandelt)								Ergebnis nach Verhandlung								Bemerkungen

								Menge
ggf. angepasst*		Einheit		EP
[€]		GP
[€]		Menge		Einheit		EP
[€]		GP
[€]

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12



		Zwischensumme:												0.00								0.00

																0.00%		 Nachlass HV:				0.00 

																Auftragssumme Nachtrag:						0.00 



		entfallene Positionen aus dem Hauptvertrag:														Menge		Einheit		EP
[€]		GP
[€]		Bemerkungen

		OZ																				0.00

		OZ																				0.00

		OZ																				0.00

		OZ																				0.00

		OZ																				0.00

		OZ																				0.00

		Zwischensumme:																				0.00

																0.00%		% Nachlass HV:				0.00

																Summe Entfall HV:						0.00



		Der Nachlass aus dem HV in Höhe von …..% ist berücksichtigt.																Gesamtsumme:				0.00



		gezeichnet:



&"Arial,Standard"&14Einheitspreisvereinbarung 
Nachträge	Anlage 2 zum Verhandlungsprotokoll
vom.....................	Dateiversion: 06.04.2009



* nach Plausibilitätsprüfung	Seite &P von &N	


Vergabevorschlag und Verhandlungsprotokoll füllen



EK (Prüf- u. Verhandlungserg.)

		Bauvorhaben:								VÄ-Nr. AG:

										NT-Nr. AN:

										VÄ-Datum:

		Vergabe-Nr.:								Forderungshöhe,
netto:

		Vertrags-Nr.:								abgewandelte
Forderungshöhe, netto:

		SAP-Bestell-Nr. (BV):								VÄ-Leistung:

		Einkäufer:								Bauzeit gemäß Bauvertrag:



		VÄ-Position		Bezug HLV		Positionsart		Bezeichnung		ME gefordert		ME 
geprüft		Menge gefordert		Menge geprüft		EP
gefordert		EP
geprüft		EKT
Lohn KoA 60
geprüft		EKT
KoA 61-69
geprüft		EKTinfolge BGK-Änderung
geprüft

BBrenner: BBrenner:
Grundsatz 1: Soweit eine NT-Leistung direkt nuBGK (=zeitabhängige BGK) auslöst, gehören diese zum Nachtrag und sind zu vergüten.
Grundsatz 2: Der Nachweis muss konkret erfolgen, sprich die Ursache muss die Leistungsänderung sein.
Was wird damit erreicht: 
1. Der AN bekommt zeitnah seine konkreten nachgewiesenen Aufwendungen entschädigt.
2. Die Finazierungszuordnung und damit auch die Finanzierungssicherheit wird gewährleistet.

In der SR werden die zusätzlichen Gemeinkosten berücksichtigt.		nuBGK 
aus Entfall-
positionen

BBrenner: BBrenner:
Grundsatz: wenn der NT beauftragte HV-Pos. ersetzt (Entfall zu 100%),kann der AN die zeitabhängigen BGK "vorläufig" abrechnen (abschließende Prüfung erfolgt über Schlussbilanz)!

In der SR werden die Gemeinkosten berücksichtigt.		Zuschlag
uBGK
geprüft

BBrenner: BBrenner:
BBrenner:
Grundsatz (ANKE): eine Deckung der BGK, die zeitabhängig kalkuliert wurden erfolgt über NT nicht!
Es werden nur die uBGK vergütet.

Erst wenn die Bauzeit durch Verschulden des AG verlängert wurde, wird über die Höhe der zusätzlichen BGK auf Grund der durch den AG verschuldeten Verlängerung verhandelt => Bauzeitennachtrag!		davon Zuschlag 
UGK geprüft

BBrenner: BBrenner:
Grundsatz (ANKE): ÁGK und W&G werden immer als umsatzabhängig betrachtet (UGK) und sind somit bei NT zu vergüten.

		EP 
verhandelt		EKT
Lohn KoA 60
verhandelt		EKT
KoA 61-69
verhandelt		EKTinfolge BGK-Änderung
verhandelt		nuBGK 
aus Entfall-
positionen
verhandelt		Zuschlag
uBGK
verhandelt		Zuschlag 
UGK 
verhandelt		GP 
gefordert		GP 
geprüft		GP
verhandelt		Anteil BGK am EP 
verhandelt		Bemerkungen /Anspruchsgrundlage § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 VOB/B		Interne Bemerkungen



								

Schöpe, Olaf: 69.09.0140

Örtliche Anpassung u. fehlende Darstellung in EP u. AP. Nachträgliche Anerkennung der Leistung. Anspruch n. VOB/B  2.8								Netto-Gesamtsumme:																																0.00 €		0.00 €		0.00 €

																davon zu beauftragende Nachtragsleistungen, netto:																																0.00 €		0.00 €		0.00 €				Vorläufiges Prüfergebnis auf Grundlage derzeitig vorliegender Unterlagen.

																davon Minderleistungen im Hauptvertrag:																																0.00 €		0.00 €		0.00 €



																																		Kontrolle:														0.00 €		0.00 €		0.00 €
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Anwendungserläuterung zur Nachtragsbewertungsmatrix

·
systemische Voraussetzung:


[image: image1.png]Die Einstellung für Makros muss manuell auf „Alle Makros aktivieren“ gesetzt werden.

-> Öffnen der Excel-Datei. Dann Klick auf „Datei“ und anschließend „Optionen“




-> Dann Klick auf „Sicherheitscenter“ und anschließend „Einstellungen für das Sicherheitscenter“



[image: image2.png]










-> Dann Klick auf „Einstellungen für Makros“ und anschließend „Alle Makros aktivieren“.
    Schließlich mit „OK“ bestätigen. Um zum Ausgangsmenü zurückzukehren: nochmals „OK“.


[image: image3.png]






















·
Vorbereitung zum Einlesen der D86-Datei




-> im 1. Reiter „Inhalt“ bitte den Button "LV / D86 Datei einlesen" bestätigen


[image: image4.png]


im nächsten Schritt wird abgefragt, wo sich die einzulesende, abgelegte D86-Datei befindet



-> Pfad ist individuell aufzuzeigen:


[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


-> die gewünschte, einzulesende D86-Datei auswählen und mit „OK“ bestätigen:


[image: image8.png]


Nunmehr wird die Baustellenbezeichnung abgefragt.


Der aufgezeigte Textvorschlag stammt vom AN.

-> Die Baustellenbezeichnung (ggf. abändern und anschließend) mit „OK“ bestätigen:


[image: image9.png]


Sodann wird die Firmenbezeichnung des AN abgefragt.


Der aufgezeigte Textvorschlag stammt vom AN.

-> Die Firmenbezeichnung (ggf. abändern und anschließend) mit „OK“ bestätigen:


[image: image10.png]


Schließlich wird die Nachtragsnummer des zu prüfenden Nachtrags abgefragt.


Der aufgezeigte Nummernvorschlag stammt vom AN.
Die Nachtragsnummer (ggf. abändern anhand der NT-Nummer aus GRANID und anschließend) mit „OK“ bestätigen:


[image: image11.png]


·
automatischer Einlesevorgang


Mit Betätigung/Bestätigung des letzten „OK“ hat der automatische Einlesevorgang begonnen, vorausgesetzt, die D86-Datei wurde vom AN korrekt erstellt.



„Fehler“ in der D86-Datei werden im Zuge des Einlesens angezeigt.


[image: image12.png]




„Fehler“ in der Datei führen fast immer zu Fehlern im Langtext des NT-LV.  So sollten die wenigsten Fehler akzeptabel sein, was zur Folge hat, dass der AN die D86-Datei zu korrigieren hat.
Geringfügige Fehler können selbst behoben oder ignoriert werden. Im obigen Beispiel ist der „Fehler“ zu ignorieren, weil in der Nachtragsposition tatsächlich keine Leistung hinterlegt ist.


·
die eigentliche Arbeit: die Bewertung des Nachtrags


Soweit das Einlesen beendet ist, kann nun in der Fußzeile von vier möglichen roten Reitern der gewünschte Reiter angewählt und dort die entsprechenden Eintragungen vorgenommen werden.


(Beachte: es findet eine Unterscheidung nach Anspruchsgrundlagen statt. Es ist diejenige Anspruchsgrundlage zu wählen, die der AN benannt hat. Dieser Grundsatz findet sich als Hinweis auch im unteren Teil des Inhaltsreiters wieder.)


[image: image13.png]






Der programmseitig an der Matrix gegebene Vorteil ist, dass der Bearbeiter keine Anpassungen in den Spaltenbreiten oder sonstige Änderungen am Seitenlayout vorzunehmen braucht – die Einstellungen sollen auch zwingend so belassen werden! Eine Änderung der Zeilenhöhe ist im Bedarfsfall jedoch möglich, wobei auch hier die optimale Zeilenhöhe bereits voreingestellt ist.





·
Hinweise zum Aufbau der Bewertungsmatrix


[image: image14.png]Zu dem jeweiligen Kurztext der NT-Position ist in dem betreffenden Feld im Kommentar dann auch der Langtext der NT-Position hinterlegt


Der aktuelle Wortlaut der entsprechenden Anspruchsgrundlage ist in den jeweiligen Reitern in den Zellen B2 (mit einem kleinen roten Dreieck) als Kommentar hinterlegt.



-> Die Computermaus auf das dunkelgelbe Feld bewegen und schon erscheint der Normtext.


[image: image15.png]


Bei der Bewertung des Anspruchs muss sich der Bearbeiter mit den Anspruchsvoraussetzungen auseinandersetzen. Dabei hat er verschiedenste Überlegungen anzustellen. Die – gedanklich – vorzunehmenden Fragestellungen sind in den jeweiligen Reitern in den Zellen (mit einem kleinen roten Dreieck) als Kommentar hinterlegt.



-> Die Computermaus auf das entsprechende Feld bewegen und schon erscheint der – gedankliche – Prüfungsablauf.


[image: image16.png]


Bei manchen Bearbeitungsfeldern sind Antwortmöglichkeiten mit dropdown-Funktion als Pflichtangaben vorgegeben, andere Bearbeitungsfelder sind mit Freitext zu befüllen. Die Matrix ist mitunter so voreingestellt, dass bei der Verneinung einer Pflichtfrage die restlichen Zellen der Zeile für Eintragungen gesperrt sind.


[image: image17.png]  


Am Ende jeder Zeile jedes Bearbeitungsreiters lassen sich Anlagen einfügen



(in Reiter § 2 Abs. 5/6 und Reiter § 2 Abs. 9 in Spalte 18, in Reiter § 2 Abs. 8 in Spalte 23, in Reiter § 2 Abs. 3 in Spalte 16 und im Reiter BÜW Zusammenfassung in Spalte 12).


Beachte: es sind nur Anhänge der Formate .pdf oder .jpg möglich!



Beachte ferner: großvolumige Datenmengen unbedingt vermeiden!


-> Durch einfachen Mausklick in das betreffende Feld erscheint die Abfrage nach dem Pfad, wo sich die anzuhängende Anlage befindet. Dabei ist auf die individuell vorzunehmende Einstellung pdf/jpg zu achten. Anschließend mit „Öffnen“ bestätigen.


[image: image18.png][image: image19.png]


                                                                          oder


[image: image20.png]Zur Reduzierung des möglichen Datenvolumens bietet sich das „Ausschneiden“ von Elementen von pdf/jpg-Dateien mittels „Snipping Tool“ an. Das ausgeschnittene Element ist dann zunächst als jpg-Datei zwischenzuspeichern.



Das pdf/jpg ist nun als Anlage eingefügt, ragt aber vom Umfang über die Zelle hinaus.


Durch diagonale Verschiebung der rechten unteren mit der Maus (Stauchung) kann das pdf/jpg an die Zellgröße angepasst werden.


[image: image21.png]


Insbesondere im Reiter „BÜW Zusammenfassung“ sollte vom Bearbeiter darauf geachtet werden, dass sich die Anlagen (einfügen mehrerer Anlagen ist hier möglich) optisch innerhalb des Feldes/der Zelle befinden, da die Felder ansonsten über die Seitenränder hinaus ragen bzw. unnötig eine weitere Seite gedruckt wird.


Sofern der Bearbeiter zu einem NT-Titel/einer NT-Position mehrere Anlagen einfügen möchten (Fotos, Planauszüge etc.), ist die Überlegung anzustellen, ob diese nicht im Anschreiben/Stellungnahme besser untergebracht wären.[image: image22.png]


·
Ende der Bearbeitung



Ist die Prüfung des Nachtrags über alle Positionen abgeschlossen, hat der Bearbeiter abschließend seinen Namen und die Nachtragsursache in den dafür vorgegebenen Feldern einzutragen und die „fertige“ Word-Stellungnahme anzuhängen.



[image: image23.png]


Sodann wird die EXCEL-Datei geschlossen und schreibgeschützt.



[image: image24.png]-> Im Reiter „BÜW Zusammenfassung“ den Button „Mappe schließen“ bestätigen. Anschließend bei der Passwort Abfrage die Datei mit einem selbstgewählten Passwort versehen und danach „OK“ drücken.


-> Nun kann die Datei abgespeichert werden (übliche Vorgehensweise, keine Besonderheit).


·
Hinweise für PM/ Einkauf


Um Informationen aus vorangegangenen Bearbeitungsschritten zu erhalten, gelangt man in den Reitern "PM" und "EK" in der jeweiligen Position mit einem Klick auf die rechte Maustaste direkt in die betreffende Zeile der Mappe "BÜW" bzw. "PM".


PM und EK haben so die Möglichkeit, die einzelnen Prüfschritte der BÜW in der jeweiligen Arbeits-/Bewertungsmappe (gemäß Vortrag AN) über die Vorgaben in den Spaltenköpfen nachzuvollziehen.


[image: image25.png]


VIEL ERFOLG !

Hinweise und Anregungen zur Bedienungsanleitung bitte an Rico Kügler oder Olaf Schöpe.
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Stellungnahme / Bewertung zum Nachtragsangebot Nr.: xxx   


			An


			Herrn/Frau       / I.BV-x-P(x) 





			per Mail an


			Max.Projektleiter@deutschebahn.com





			Von


			Absender (Bearbeiter), I.BT-x-Ü(x)





			Telefon


			


			





			Fax






			


			





			Mobil


Datum/Zeichen


			





			Email


			Ich.Absender@deutschebahn.com





			Datum/Zeichen


			xx.xx.2014








			Kopie an


			









 


Projekt: 




Vertrag: 




AN:





Nachtragstitel: 
 


mit Datum vom:



Angebotssumme:




Status:
· vor Ausführung    FORMCHECKBOX 
    · in Ausführung   FORMCHECKBOX 
    · Leistung abgeschlossen   FORMCHECKBOX 






Sehr geehrte(r) Herr/Frau Projektleiter/-In,



im Folgenden beschreiben wir das Ergebnis unserer Prüfung zum v. g. Nachtragsangebot:


ggf. Mängel bei der formellen Prüfung:


Nach unverzüglich erfolgter Prüfung des Nachtragsangebotes nach Eingang bei uns/mir am … (Datum) müssen wir/muss ich feststellen, dass eine materielle Prüfung infolge Unvollständigkeit nicht möglich ist.



Daher geben wir/gebe ich das Nachtragsangebot zurück und weisen/weise gemäß § 16.1.20 und 21 BVB auf folgende Beanstandung hin: 


· es fehlt …



· es fehlt …




Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass die uns gesetzte Bearbeitungsfrist für den vorliegenden Nachtrag bis zum Vorliegen der nachgeforderten Unterlagen ruht.



(Die weitere Auseinandersetzung mit folgenden Punkten kann dann somit entfallen;



das bedeutet, den Text bis „Für eventuelle Rückfragen …“ löschen.)



Sachverhalt:


…



· Das NT-Angebot nimmt Bezug auf die Anzeige(n) zu Leistungsänderungen Nr.: XX 


(als Anlage Nr. YY dem NT-Angebot beigefügt) 



· Vom AN benannte Anspruchsgrundlage:



z.B.: § 2 Abs. 6 VOB/B in Verbindung mit § 1 Abs. 4 VOB/B



· Nachträglicher Eingriff des AG (in das Bau-Soll)?



  nein  FORMCHECKBOX 
 / ja  FORMCHECKBOX 



→ über: AvL Nr.  … vom  bzw. Festlegung(en) im Rahmen der 10. Baubesprechung (als Anlage Nr. … dem NT-Angebot beigefügt) 



hier im Sinne des § 1 Abs. 3  FORMCHECKBOX 
, Abs. 4 Satz 1  FORMCHECKBOX 
 bzw. Abs. 4 Satz 2  FORMCHECKBOX 
) 


bzw. im NT-Angebot nicht dokumentiert  FORMCHECKBOX 




mögliches Zwischenergebnis:
Im Ergebnis wird festgestellt, ob die vom AN beschriebene Abweichung gegeben und zutreffend (Inhalt/Umfang) ist und den Vorgaben des AG entspricht. 


Ergänzende Angaben zum Bau-Soll:



…



Ergänzende Angaben zum Bau-Ist:


…



Bewertung der Einzelpositionen:


Unsere Anmerkungen zu den Einzelpositionen entnehmen Sie bitte der beigefügten Excel-Tabelle.


Auswirkungen auf die Bauzeit:



Zum Beispiel: 



Die Arbeiten lassen/ließen sich so eintakten, das die Abläufe gemäß Vertragsterminplan hiervon nicht berührt werden. → somit kein Anspruch auf eine Verlängerung der Bauzeit!


oder: 



· Auswirkungen auf einen Einzelvorgang:



nein  FORMCHECKBOX 
 / ja  FORMCHECKBOX 

betroffener Vorgang (lfd. Nr. Vertragsterminplan):

vsl. Dauer/Verlängerung:



· Auswirkungen auf die Gesamtbauzeit:



nein  FORMCHECKBOX 
 / ja  FORMCHECKBOX 

vsl. Dauer/Verlängerung:


(Fazit / Bewertung des vorgetragenen Anspruchs:



… (siehe nächste Seite)


Mögliche Textbausteine zur Feststellung, ob die Forderung des Auftragnehmers aus § 2  VOB/B hergeleitet werden kann:



Bei Bejahung des Anspruchs:
Wir erkennen in Ihrer diesbezüglichen AvL einen Eingriff im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B und hiernach einen grundsätzlichen Anspruch auf eine besondere Vergütung auf Grundlage des § 2 Abs. 6 VOB/B.



oder bei Verneinung des Anspruchs, weil die vom AN verlangte besondere Vergütung für eine Leistung verlangt wird, die …

a) bereits in der Leistungsbeschreibung des Hauptauftrages - evtl.  auch  in den Vorbemerkungen dazu - enthalten ist,


b) von der Leistungsbeschreibung des Hauptauftrages bei entsprechender Auslegung aus Sicht der Bieter noch erfasst wird und sich deshalb die Anordnung des Auftraggebers nicht als eine  solche im Sinne des § 2 Abs. 5 VOB/B, sondern als Anordnung zur vertragsmäßigen Ausführung der geschuldeten Leistung  gemäß  § 4 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 VOB/B darstellt,


c) als Nebenleistung nach den jeweiligen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, der  DIN 18299 oder auf Grund  konkret vereinbarter und AGB-rechtlich unbedenklicher wirksamer   Vertragsbedingungen (BVB, ZVB, ZTV, VOB/C) mit den vereinbarten Preisen abgegolten ist


(§ 2 Abs. 1 VOB/B) oder


d) der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag ausgeführt hat und bei der die Voraussetzungen zur Anerkennung nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B oder § 2 Abs. 8 Nr. 3 VOB/B i. V. m. §§ 683, 670 BGB nicht vorliegen.



Für eventuelle Rückfragen stehen wir/stehe ich gern zur Verfügung.



Beachten Sie bitte die entsprechende Statusänderung in GRANID vorzunehmen.



Mit freundlichen Grüßen









Absender (Bearbeiter)


1 IF  <s s > s 2 "..."
...
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Bestätigung der Betra-Bereitschaft



		Projekt:

		     



		

		



		Teilprojekt:

		     



		

		



		Betra-Nr.:

		     



		

		







		In Kraft ab:

		                                                 Außer Kraft ab:      



		

		



		Art der Arbeiten:

		     



		

		



		Bestätigung der Auftragnehmer



		

		· Die erforderlichen Stoffe, Materialien, Geräte und Arbeitskräfte sind vorhanden. 

· Die Einweisung in die Lage von Kabeln und Leitungen ist erfolgt.

· Die Arbeitskräfte wurden in die Örtlichkeit und in die Betra eingewiesen.



		AN      

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     rechtsverbindl. Unterschrift 



		AN      

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     rechtsverbindl. Unterschrift 



		AN      

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     rechtsverbindl. Unterschrift 



		AN Sicherungs-leistungen

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     rechtsverbindl. Unterschrift 



		Sonstige      

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     rechtsverbindl. Unterschrift 



		Bestätigung Fachdienste



		     

		



		

		Fachdienst	Name                          Datum                     Unterschrift 



		     

		



		

		Fachdienst              Name                          Datum                     Unterschrift 



		     

		



		

		Fachdienst              Name                          Datum                     Unterschrift 



		

		



		Bestätigung Bauüberwachung/ Gesamtverantwortlich*



		

		· Die Betra-Bereitschaft seitens der Fachdienste wurde bestätigt.

· Die Auftragnehmer wurden in die Örtlichkeit und in die Betra eingewiesen. 

· Die benannten Schaltantragsteller und Erdungskräfte sind vorhanden. 

· Die Sicherungsmaßnahmen gemäß Sicherungsplan wurden eingeleitet.



		

		



		

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     Unterschrift






*) Bestätigung der anderen Technisch Berechtigten bei gleichzeitig laufenden Betren im Bauabschnitt und Festlegung eines Gesamtverantwortlichen bzw. Bestätigung des Verantwortlichen bei Schattenbaumaßnahmen. Die Bestätigungen der Betra-Bereitschaften werden Anlage zu diesem Formular.





		Bauüberwachung und Bauausführung Vorgabeprozess im VR I

Bestätigung der Betra-Bereitschaft, Version 01.01; Stand: 01.10.2022
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VV BAU-STE, Anhang 5.3



zu § 17 Abs. 8



An das

Eisenbahn-Bundesamt

Außenstelle / Sb 2

......................................

......................................Geschäftszeichen des EBA









Anzeige auf
Abnahmen / Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten



Eingangsvermerk des EBA









	|_|	Anzeige der Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten

	|_|	Anzeige der Abnahme



Bauherr:		

		

Baumaßnahme:		

Bauort:		

Bauteil:		

Entscheidung vom:		



	|_|	Die obige Abnahme soll am .................... vorgenommen werden.





	....		

	Ort, Datum	Unterschrift  BÜB





Seite - 46/90 -

I.01.02.0x FB Anzeige auf Abnahmen/Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten;

Verantwortlicher: Heinz-Ulrich Günther, I.NIG43

Version 1.1, Stand 01.10.2022
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Anlage 1 zur Meldeordnung Bauüberwachung 


Absender (Bauüberwacher, Technischer/ UV- Berechtigter) 
 


    Name 


Funktion 


OE bzw. Firma 


Telefon   Fax-Nr.: 


Email  


Datum   / Zeichen 


Empfänger: 


Verantwortlicher Projektleiter des EIU 


Email   Tel-Nr. PL 


Kopie an Meldestelle: Name: 


GF/GE spezifische Angaben erforderlich E-Mail


Kopie an Ansprechpartner im RB: Name: 


GF/GE spezifische Angaben erforderlich E-Mail


WICHTIGE ANGABEN: 


Projektnummer: 


Projektbezeichnung: 


Betra-Nummer: 


Überschreitung der Sperrzeit gemäß Betra: Ja ☐ Nein ☐  


Wenn ja, Überschreitung in min: 


Art des meldepflichtigen Ereignisses: 


Beschädigungen von Bahnanlagen (Anlagen des Oberbaus, der Fahrleitung, Hoch- und Tiefbauten, Sicherungs-, 
Telekommunikations- und Beleuchtungsan-lagen, Kabel etc.) mit Auswirkungen auf den Betriebsablauf der Bahn 
sowie Beeinträchtigung der Belange Dritte 


→ Hinweis für Projektleiter (EIU):


Je nach GF/GE ist die Sofortmeldung je nach Art des meldepflichtigen Ereignisses noch an andere Personen weiterzuleiten wie z.B.
die eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Verantwortliche Elektrofachkraft, den Referenten für Umweltschutz oder weitere Perso-
nen.


→ Hinweis für Bauüberwacher:


Bei schweren oder tödlichen Arbeits-/ Massen-/ Wegeunfällen und bei Stromunfällen ist zusätzlich das Formular „Direktmeldung“
(Anlage 2) zu befüllen und zu versenden.


Sofortbericht 
(Teil 1 von 2)
nach dem Eintreten von Störungen  und 
Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf 
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Anlage 1 zur Meldeordnung Bau 


1. Art des Ereignisses


2. Ort und Zeitpunkt des Ereignisses:


Ort des Ereignisses 
(ggf. Standort der Anlage / PFA / Los / Baustelle) 


Angaben zur Anlage (z.B. Bauform (Baujahr) der  


Sicherungs-/ elektrotechnischen Anlage, wenn bekannt) 


Betriebsstelle (Bezeichnung + ggf. Ril 100-Kürzel): 


VzG-Strecke: 


Abschnitt: 


Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit): 


Waren Behörden vor Ort: Ja ☐ Nein ☐ 


Wenn ja, welche: 


Bestand ein öffentliches Interesse 
(z.B. waren Medienvertreter vor Ort?) 


Ja ☐ Nein ☐ 


3. Wahrscheinlicher Hergang des Ereignisses:


4. Voraussichtliche Folgen des Ereignisses:


5. Beteiligte Firma (Firmen):
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Anlage 1 zur Meldeordnung Bau 


5a. Kontaktdaten Zweiwegebaggerfahrer: 
(ausschließlich bei Oberleitungsbeschädigung mit Beteiligung Zweiwegebagger) 


Vor-/ Zuname: 


Geburtsdatum: 


Firma: 


Hinweis an den Projektleiter (EIU) → Die Sperrung des Zweiwegebaggerfahrers ist durch den verantwortlichen Projektlei-
ter durchzuführen – Der Auftragnehmer ist hierüber entsprechend zu verständigen! 


6. Eingeleitete betriebliche/ technische/ personelle Maßnahmen zur Abwendung weiterer Gefahren:


7. Voraussichtlicher Zeitpunkt und geplante Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen:


8. Bemerkungen:


Name Ersteller 
(in Druckbuchstaben)


Datum / Uhrzeit 


Unterschrift  


Ergänzende Informationen (z.B. weitere Empfänger, besonderer Verteiler, Sonstige)





		Ort des Ereignisses ggf Standort der Anlage  PFA  Los  Baustelle: 

		Angaben zur Anlage zB Bauform Baujahr der Sicherungs elektrotechnischen Anlage wenn bekannt: 

		Betriebsstelle Bezeichnung  ggf Ril 100Kürzel: 

		VzGStrecke: 

		Abschnitt: 

		Zeitpunkt Datum und Uhrzeit: 

		Nein_2: Off

		Vorname, Name: 

		Funktion: 

		OE bzw: 

		 Firma: 



		Telefon: 

		Telefax: 

		Emailadresse: 

		Datum: 

		Geschäftszeichen: 

		Verantwortlicher PL: 

		Email PL: 

		Telefon PL: 

		Meldestelle, Name: 

		Meldestelle, Emailadresse: 

		Ansprechpartner Rb, Name: 

		Ansprechpartner Rb, Emailadresse: 

		Projektnummer: 

		Projektbezeichnung: 

		Betra-Nr: 

		Anzahl Minuten: 

		Art des Ereignisses: 

		Ort und Zeitpunkt des Ereignisses: 

		Aufzählung der Behörde(n): 

		Ja_1: Off

		Nein_1: Off

		Ja_2: Off

		Ja_3: Off

		Nein_3: Off

		Voraussichtliche Folgen des Ereignisses: 

		Wahrscheinlicher Hergang des Ereignisses: 

		Beteiligte Firma/ Firmen: 

		ZWB-Fahrer: Vor-/ Zuname: 

		ZWB-Fahrer: Geburtsdatum: 

		ZWB: Firma: 

		Eingeleitete betriebliche technische personelle Maßnahmen zur Abwendung weiterer Gefahren: 

		Voraussichtlicher Zeitpunkt und geplante Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen: 

		Bemerkungen: 

		Ersteller: Vorname/Name: 

		Ersteller: Datum und Uhrzeit: 

		Weitere Informationen: 
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Anlage 2 zur Meldeordnung Bau 


 


ACHTUNG: DIE REGELUNGEN IN BEZUG AUF „UNFALLANZEIGE/ UNFALLVERMERK“ BLEIBEN HIERVON UNBERÜHRT! 


Zum Sofortbericht vom: 


Projektnummer/ -bezeichnung:  / 


Angaben zur verletzten Person 


1. Name:  Vorname:  geboren am: 


☐Mitarbeiter des DB Konzerns (Firma + OE):


☐Mitarbeiter externer Firma:


☐Nicht an der Infrastrukturmaßnahme beteiligte Dritte:


2. Unfalldatum: Uhrzeit: 


3. Unfallort:


4. Unfallart: ☐ Arbeitsunfall ☐ Wegeunfall ☐ Stromunfall


5. Art der Verletzung (sofern bekannt): ☐ schwer ☐ tödlich
☐ Schädelfraktur
☐ Verletzung größerer Nervenstränge (z. B. Lähmung)
☐ erhebliche Verbrennungen / Verbrühungen oder Verätzungen großer Körperflächen
☐ offene (komplizierte) Splitterbrüche oder Mehrfachfrakturen
☐ Wirbelsäulenverletzung oder Beckenbruch
☐ Verlust von Extremitäten (außer Finger, Zehen)
☐ erhebliche Verletzung von Weichteilen (innere Organe)
☐ Komafall oder schwerer Schock
☐ Verletzung durch elektrischen Strom (Körperdurchgang)


☐ Sonstiges:


6. Beschreibung des Unfallhergangs /  Ergänzende Bemerkungen/ Hinweise zum Sofortbericht


7. Bei Unfällen durch elektrischen Strom


Art der elektrischen Anlage:  


Spannung:   kV       Frequenz:   Hz 


Name Ersteller: Datum / Uhrzeit: 
(in Druckbuchstaben) 


Unterschrift und OE: 


Direktmeldung eines schweren oder tödlichen Arbeits-/ Massen-/ Wegeunfalls und bei Stromunfall
(ein Unfallmeldebogen für jede verunglückte Person) 





		Mitarbeiter des DB Konzerns Firma  OE: On

		Mitarbeiter externer Firma: Off

		Nicht an der Infrastrukturmaßnahme beteiligte Dritte: Off

		Arbeitsunfall: Off

		Wegeunfall: Off

		Stromunfall: Off

		Schädelfraktur: Off

		Verletzung größerer Nervenstränge z B Lähmung: Off

		erhebliche Verbrennungen  Verbrühungen oder Verätzungen großer Körperflächen: Off

		offene komplizierte Splitterbrüche oder Mehrfachfrakturen: Off

		Wirbelsäulenverletzung oder Beckenbruch: Off

		Verlust von Extremitäten außer Finger Zehen: Off

		erhebliche Verletzung von Weichteilen innere Organe: Off

		Komafall oder schwerer Schock: Off

		Verletzung durch elektrischen Strom Körperdurchgang: Off

		Sonstiges: Off

		schwer: Off

		tödlich: Off

		Datum Sofortbereicht: 

		Projektnummer: 

		Projektbezeichnung: 

		Name: 

		Vorname: 

		Geburtsdatum: 

		Bezeichnung GF/GE und OE: 

		Firma des exterene Mitarbeiters: 

		Nicht an der Infrastrukturmaßneme beteilgte Dritte: 

		Unfalldatum: 

		Uhrzeit: 

		Unfallort: 

		Sonstige Verletzungen: 

		Beschreibung des Unfallhergangs  Ergänzende Bemerkungen Hinweise zum Sofortbericht: 

		Art der elektrischen Anlage: 

		Spannung: 

		Frequenz: 

		Ersteller Name: 

		Erstellt: Datum/Uhrzeit: 








Untersuchungszentrale der Eisenbahn-


Unfalluntersuchungsstelle des Bundes 


Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle. Postfach 200565. 53135 Bonn 


An alle Eisenbahninfrastrukturunternehmen des 
Bundes und nichtbundeseigenen Eisenbahninfra-
strukturunternehmen, die der Eisenbahnaufsicht des 
Bundes gemäß § 5 Abs. 1e, Nr. 4 Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG) unterliegen 


Geschäftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben) 


6010 U -60uv/007-9101#002 


Bearbeitung: Gerd Münnich 


Telefon: (02 28) 98 26- 0 


Telefax: (0228)9826-112  


e-Mail: unfalluntersuchung@eba.bund.de 


Internet: www.eisenbahn-unfalluntersuchung.de 


Datum: 10.11.2009 


VMS-Nummer 256156 


Allgemeinverfüqunq der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB) 


1. Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind verpflichtet,  die nachfolgenden Anweisungen zur 
Konkretisierung   der  ihnen  obliegenden   Meldepflichten   bei   gefährlichen   Ereignissen   im 
Eisenbahnbetrieb einzuhalten. 


2. Die Allgemeinverfügung zum  Melden von  gefährlichen Ereignissen  im  Eisenbahnbetrieb 
(Ausgabe 1.1) tritt zum 01.01.2010 in Kraft. 


3. Mit der bestandskräftigen Inkraftsetzung wird die Anordnung Gz. A21B3-3.Doc vom 15.11.1999 
(Anweisung A 21 00 00) aufgehoben. 


4. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 


Begründung 


Diese Verfügung ergeht auf Grundlage des § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Untersuchung 
gefährlicher Ereignisse im Eisenbahnbetrieb (EUV) vom 5. Juli 2007 und konkretisiert die 
Meldepflicht der Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU). 


Rechtsbehelfsbelehrung 


Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Eisenbahn-
Bundesamt, Heinemannstraße 6, 53175 Bonn einzulegen. 


Im Auftrag 


gez. Müller 


beglaubigt: 


 


 


 







Allgemeinverfügung zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb 


1        Allgemeines 


1.1 Geltungsbereich 


Die Anordnung gilt für den Bereich der Eisenbahninfrastrukturen der Eisenbahnen des Bundes 


(EdB) und für nichtbundeseigene Eisenbahninfrastrukturen, die der Eisenbahnaufsicht des Bundes 


gemäß § 5 Abs. 1e, Nr. 4 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) unterliegen. 


1.2 Zielsetzung 


Mit dieser Verfügung werden die im Sinne der RL 2004/49/EG durch Untersuchungsstellen zu 


untersuchenden gefährlichen Ereignisse definiert und die Grundlage für ein einheitliches 


Verwaltungshandeln zwischen den Untersuchungsbehörden und den beteiligten Eisenbahn-


infrastrukturunternehmen (EIU) geschaffen. 


Die Verfügung konkretisiert die in § 2 Abs. 3 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV) 


normierte Meldepflicht und definiert in Kapitel 2 die zu meldenden gefährlichen Ereignisse. Diese 


Verfügung entbindet Eisenbahnen nicht von ihrer Verpflichtung, alle gefährlichen Ereignisse zu 


untersuchen, auszuwerten und die notwendigen Vorbeugungs- und Korrekturmaßnahmen zu 


ergreifen. 


1.3 Meldepflicht 


Gemäß § 2 Abs. 3 EUV sind EIU verpflichtet, sämtliche gefährlichen Ereignisse im 


Eisenbahnbetrieb den Untersuchungsbehörden gemäß § 5 Abs. 1f AEG unverzüglich zu melden. 


Die notwendigen Meldungen haben an die Untersuchungszentrale der EUB zu erfolgen. Zur 


Annahme der Meldungen wird durch die Untersuchungszentrale der EUB eine ständige 


Erreichbarkeit sichergestellt. 


Nach Eingang der Meldungen entscheidet die Untersuchungsbehörde nach pflichtgemäßem 


Ermessen, ob und in welcher Form unmittelbar eigene Untersuchungen durchgeführt werden. 
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Allgemeinverfügung zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb 


2        Gefährliche Ereignisse 


In Anlehnung an die Definitionen der RL 2004/49/EG werden gefährliche Ereignisse grundsätzlich 


unterschieden in schwere Unfälle, Unfälle und Störungen. Da ein schwerer Unfall immer vom 


Begriffsinhalt des Wortes „Unfall" mit erfasst ist, wird im Folgenden nur der Oberbegriff Unfall 


verwendet. Gefährliche Ereignisse im Sinne dieser Verfügung sind: 


I. Unfall: 


• Kollision 


• Entgleisung 


• Personenunfall 


• Bahnübergangsunfall (Zusammenprall) 


• Fahrzeugbrand 


• Sonstiger Unfall im Eisenbahnbetrieb 


II. Störung: 


• Vorbeifahrt eines Zuges am Haltbegriff 


• Unzulässige Einfahrt in einen besetzten Gleisabschnitt 


• Störung am Bahnübergang 


• Störung am Fahrzeug 


• Störung an der Infrastruktur 


• Störung durch betriebliche Fehlhandlung 


Ist ein Ereignis beiden Ziffern zuzuordnen, ist Ziffer I. maßgebend. Für die Zuordnung ist das 


Ausgangs- bzw. Primärereignis ausschlaggebend. 


Die zuvor genannten gefährlichen Ereignisse sowie die zugehörigen Ereignisarten werden in den 


nachfolgenden Kapiteln definiert. 


2.1      Unfall 


Ein Unfall ist ein unerwünschtes oder unbeabsichtigtes plötzliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb 
oder eine Verkettung derartiger Ereignisse mit Personen-, Sach- oder Umweltschäden. 


2.1.1    Kollision 


Eine Kollision wird unterschieden in eine Zugkollision und eine sonstige Kollision. 
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Allgemeinverfügung zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb 


2.1.1.1 Zugkollision 


Eine Zugkollision ist das unbeabsichtigte Berühren (Auffahren) von Eisenbahnfahrzeugen oder 
das Auffahren eines Eisenbahnfahrzeugs auf einen Gegenstand (Aufprall auf Gegenstand), wobei 
mindestens ein führendes Fahrzeug als Zugfahrt verkehrt. 
Hinweise: 
Ein   Aufprall   auf   Gegenstände   ist   zu   melden,   wenn   hierdurch   größere   Schäden   am 


Eisenbahnfahrzeug   verursacht   wurden.   Ein   Aufprall   auf   einen   Gleisabschluss   ist   immer 
meldepflichtig. Tiere gelten als Gegenstände im Sinne dieser Definition. Eine Zugkollision mit 
Gegenständen auf Bahnübergängen entsprechend Kapitel 2.1.4, wird als Bahnübergangsunfall 
eingestuft. 


2.1.1.2 Sonstige Kollision 


Eine sonstige Kollision ist das unbeabsichtigte Berühren (Auffahren) von Eisenbahnfahrzeugen 


oder das Auffahren eines Eisenbahnfahrzeugs auf einen Gegenstand (Aufprall auf Gegenstand) 
wobei kein Fahrzeug als Zugfahrt verkehrt. 
Hinweise: 
Die Hinweise zu Kapitel 2.1.1.1 gelten sinngemäß. 


2.1.2 Entgleisung 


Eine Entgleisung wird unterschieden in eine Zugentgleisung und eine sonstige Entgleisung. 


2.1.2.1 Zugentgleisung 


Eine Zugentgleisung ist das Abheben eines Rades vom Gleis bei einer in Bewegung befindlichen 


Zugfahrt. 
Hinweise: 
Zu einer Zugentgleisung zählen auch Wiedereingleisungsunfälle sowie der zweispurige Lauf eines 


Eisenbahnfahrzeuges während einer Zugfahrt. 


2.1.2.2 Sonstige Entgleisung 


Eine sonstigen Entgleisung, ist das Abheben eines Rades vom Gleis bei einem in Bewegung 


befindlichen Eisenbahnfahrzeug. 
Hinweise: 
Die Hinweise zu Kapitel 2.1.2.1 gelten sinngemäß. 


2.1.3 Personenunfall 


Ein Personenunfall wird unterschieden in Unfälle am bewegten bzw. stehenden 
Eisenbahnfahrzeug. 


2.1.3.1   Personenunfall am bewegten Eisenbahnfahrzeug 


Ein Personenunfall am bewegten Eisenbahnfahrzeug ist allgemein die Verletzung einer Person 
durch ein in Bewegung befindliches Eisenbahnfahrzeug. Eisenbahnfahrzeuge sind in diesem 
Zusammenhang Fahrzeugteile, Ladung oder Ladungssicherung. 
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Allgemeinverfügung zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb 


Hinweise: 
Als Personenunfall sind auch Stürze aus einem in Bewegung befindlichen Eisenbahnfahrzeug 


sowie das Erfassen von Mitarbeitern der Eisenbahnunternehmen oder unberechtigten Dritten im 


Gleisbereich (Aufprall auf Personen) zu melden. 
Suizide   und   Arbeitsunfälle   gemäß   § 8   Sozialgesetzbuch   Siebtes   Buch   (SGB   VII)   sind 


grundsätzlich nicht zu melden. Unfälle mit Bahnübergangsbenutzern sind als Bahnübergangsunfall 
zu melden. 


2.1.3.2   Personenunfall am stehenden Eisenbahnfahrzeug 


Personenunfälle am stehenden Fahrzeug sind insbesondere Unfälle, die sich während des 
planmäßig vorgesehenen Fahrgastwechsels - beim Versuch ein Eisenbahnfahrzeug zu betreten 
oder zu verlassen - ereignen. 


2.1.4 Bahnübergangsunfall (Zusammenprall) 


Ein Bahnübergangsunfall (Zusammenprall), ist das Zusammentreffen eines Eisenbahnfahrzeugs 


mit einem Bahnübergangsbenutzer auf einem Bahnübergang. 
Hinweise: 
Ein Aufprall auf Gegenstände, die ein Bahnübergangsbenutzer verloren hat, ist ebenfalls als 


Bahnübergangsunfall zu melden. 


2.1.5 Fahrzeugbrand 


Ein Fahrzeugbrand sind Feuer oder Explosion in einem Eisenbahnfahrzeug (einschließlich der 
Beladung), die bei der Beförderung vom Abgangs- zum Zielbahnhof, in diesen Bahnhöfen oder bei 
Unterwegshalten oder Unterwegsbehandlung auftreten. Hinweise: 
Vandalismus sowie Brandstiftung sind nicht zu melden. Fahrzeugbrände, die sich während der 
Abstellphase ereignen und nicht zur unmittelbaren Beeinträchtigung des sicheren Eisen-
bahnbetriebes führen, sind grundsätzlich nicht zu melden. 


2.1.6 Sonstiger Unfall im Eisenbahnbetrieb 


Unter einem sonstigen Unfall im Eisenbahnbetrieb ist jeder Personen-, Sach- und Umweltschaden 
zu verstehen, der nicht den Ziffern 2.1.1-2.1.5 zu zuordnen ist bzw. darin nicht explizit 
ausgeschlossenen wurde. Ereignisse, die nach Maßgabe spezieller Gesetze und 
Rechtsverordnungen meldepflichtig sind, gelten nicht als sonstiger Unfall. 
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Allgemeinverfügung zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb 


2.2       Störung 


Eine Störung ist ein Ereignis im Eisenbahnbetrieb, das den sicheren Betrieb eines Zuges - ohne 
unmittelbaren Personen-, Sach- oder Umweltschaden - beeinträchtigt. 


2.2.1 Vorbeifahrt eines Zuges am Haltbegriff 


Eine Vorbeifahrt eines Zuges am Haltbegriff ist das Passieren eines Haltebegriffs durch ein 
Eisenbahnfahrzeug ohne Erlaubnis des Verantwortlichen. 


Unter Haltbegriff sind zu verstehen: 


• haltgebietende Signale 


• keine Zustimmung zur Fahrt durch den Fahrdienstleiter/Zugleiter bei Nicht-Vorhandensein 


ortsfester Signale 


• Stellen, an denen gemäß schriftlichem oder mündlichem Auftrag zu halten ist. 


Hinweise: 
Nicht unter dieser Ereignisart zu melden sind ablaufende Eisenbahnfahrzeuge sowie vorzeitige 


Signalhaltfälle, bei denen ein Fahrzeug nicht mehr vor dem Signal angehalten werden kann. 


2.2.2 Einfahrt in besetzten Gleisabschnitt 


Eine Einfahrt in einen besetzten Gleisabschnitt ist das Einfahren eines Zuges in einen 
Gleisabschnitt, der bereits mit anderen Fahrzeugen besetzt ist, wenn die Zustimmung durch den 
Verantwortlichen unzulässigerweise erteilt wurde. 


2.2.3 Störung am Bahnübergang 


Eine Störung am Bahnübergang ist das Annähern an den Bahnübergang oder das Befahren durch 


einen Zug ohne ordnungsgemäße Sicherung des Bahnübergangs. 
Hinweise: 
Durch Straßenverkehrsteilnehmer ausgelöste Störungen, die z. B. eine Schnellbremsung zur 
Folge haben, gelten nicht als Störung am Bahnübergang und sind grundsätzlich nicht zu melden. 


2.2.4 Störung am Fahrzeug 


Eine Störung am Fahrzeug sind Unregelmäßigkeiten an sicherheitsrelevanten Einrichtungen des 
Eisenbahnfahrzeugs, die einem weiteren sicheren Eisenbahnbetrieb entgegenstehen und nach 
deren Erkennen ein Zug durch eine Schnellbremsung, einen Nothaltauftrag oder auf andere Weise 
- zur Vermeidung eines Unfalls - unverzüglich zum Halten gebracht werden muss. 


2.2.5 Störung an der Infrastruktur 


Von einer Störung an der Infrastruktur ist auszugehen, wenn ein Zug aufgrund der Situation durch 
eine Schnellbremsung, einen Nothaltauftrag oder auf andere Weise - zur Vermeidung eines 
Unfalls - unverzüglich zum Halten gebracht werden muss. 
Bei einer Infrastrukturstörung ist zwischen Störungen am Bahnkörper, an der Leit- und 
Sicherungstechnik sowie der elektrotechnischen Anlagen zu unterscheiden. 
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Allgemeinverfügung zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb 


2.2.6      Störung durch betriebliche Fehlhandlung 


Von einer betrieblichen Fehlhandlung ist auszugehen, wenn ein Zug aufgrund einer betrieblichen 
Handlung    durch eine Schnellbremsung, einen Nothaltauftrag oder auf andere Weise - zur 
Vermeidung eines Unfalls - unverzüglich zum Halten gebracht werden muss. Hierzu zählen alle 
durch betriebliche Fehlhandlungen ausgelösten Störungen, die nicht den Kapiteln 2.2.1 - 2.2.5 
zuzuordnen sind. 
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Allgemeinverfügung zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb 


3 Gefährliche Ereignisse gemäß § 2 Abs. 3 Eisenbahn-Unfalluntersuchungs- 


verordnung (EUV) melden 


3.1 Allgemeines 


Eisenbahninfrastrukturunternehmen haben der Untersuchungszentrale der EUB gefährliche 


Ereignisse in Form von Sofort- und Tagesmeldungen zu übermitteln. Diese Verpflichtung ist erfüllt, 


wenn das Meldeverfahren gemäß der Kapitel 3.2 und 3.3 durchgeführt wird. 


3.2 Sofortmeldung 


Die Sofortmeldungen sind unverzüglich, spätestens 30 Minuten nach Bekanntwerden 


nachfolgender Ereignisse fernmündlich abzugeben: 
 


Ereignisart  Sofortmeldung  


 •    Zugkollision  


 •    Aufprall  auf  Gegenstände  und   Sonstige  Kollision,  


Kollision  wenn   eine  oder  mehrere   Personen   getötet  bzw.  


 schwerverletzt oder mindestens 5  Personen  leicht  


 verletzt wurden  


 •    Zugentgleisung  


Entgleisung  •    Sonstige   Entgleisung,   wenn   eine   oder   mehrere  


 Personen     getötet     bzw.     schwerverletzt     oder  


 mindestens 5 Personen leicht verletzt wurden  


 •    wenn   eine  oder  mehrere   Personen   getötet  bzw.  


Personenunfall  schwerverletzt oder mindestens 5  Personen  leicht  


 verletzt wurden  


 •    ausgenommen: unberechtigtes Betreten der Gleise  


Bahnübergangsunfall,  •    wenn   eine  oder  mehrere   Personen   getötet  bzw.  


Fahrzeugbrand,  schwerverletzt oder mindestens 5  Personen  leicht  
sonstiger Unfall  verletzt wurden  


Zusätzlich sind gefährlich«  3 Ereignisse als Sofortmeldung zu melden, wenn aufgrund der  


Umstände zu erwarten  i  st, dass das Ereignis überregionales öffentliches Aufsehen  
erzeugt.   


Von überregionalem öffentlichem Aufsehen ist auszugehen, wenn 


• Vertreter von überregionalen Fernseh- oder Rundfunkanstalten oder der überregionalen 


Presse am Ort des Ereignisses anwesend sind, 


• Eisenbahnen aus Anlass des Ereignisses eine Pressemeldung abgeben, 


• erhebliche Schäden für Dritte oder für die Umwelt zu vermuten oder entstanden sind oder 
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• hochrangige Persönlichkeiten beteiligt sind. 


Die Sofortmeldung soll folgende Angaben enthalten: 


• meldendes Eisenbahninfrastrukturunternehmen mit Ansprechstelle und Ansprechperson 


• Ereignisart 


• Ereignistag und Uhrzeit 


• Ereignisort (Bahnhof bzw. Strecke, Streckenkilometer, benachbarte Betriebsstellen) 


• beteiligte Eisenbahnen 


• Zugnummer 


• vermuteter Hergang des gefährlichen Ereignisses 


• Angaben über die Folgen (Personenschäden, Sachschäden, Beteiligung Gefahrgut) 


Bei Veränderungen wesentlicher Umstände sowie bei weiteren Erkenntnissen, die das 


Untersuchungsverfahren bzw. das Untersuchungsergebnis möglicherweise beeinflussen können, 


ist die Sofortmeldung zu ergänzen. 


Die Sofortmeldung ist an den Bereitschaftsdienst der EUB zu richten. Die telefonischen 


Erreichbarkeiten der Bereitschaftshabenden werden dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen 


gesondert bekanntgegeben. 


3.3    Tagesmeldung 


Gefährliche Ereignisse sind als Tagesmeldung bis spätestens 7:30 Uhr des darauffolgenden 
Werktags schriftlich der EUB zu melden. 


Die Tagesmeldung ist an die e-Mail-Adresse unfalluntersuchung@eba.bund.de zu senden. 


Die Tagesmeldung soll folgende Angaben enthalten: 


• meldendes Eisenbahninfrastrukturunternehmen mit Ansprechstelle und Ansprechperson 


• Ereignisart 


• Ereignistag und Uhrzeit 


• Ereignisort (Bundesland, Bahnhof bzw. Strecke, Strecken-Nr., Streckenkilometer, 


benachbarte Betriebsstellen) 


• beteiligte Eisenbahnen 


• Zugnummer 


• Hergang des gefährlichen Ereignisses 


• Angaben über die Folgen (Personen- und Sachschäden) des gefährlichen Ereignisses 


• vermutete Ursache 
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Die Tagesmeldung ist 3 Arbeitstage nach Eintreten des Ereignisses mit einer Ergänzungsmeldung 


gemäß Anlage 1 abzuschließen. 


4 Freigabe der Untersuchungsstelle 


In Fällen, in denen keine Sofortmeldung verlangt ist, führt die EUB zunächst keine Ermittlungen 


vor Ort durch. Der entsprechende Ereignisort ist daher seitens der EUB gemäß § 4 Abs. 2 EUV 


freigegeben. In allen übrigen Fällen ist mit Ausnahme des § 4 Abs. 3 EUV die Entscheidung der 


EUB abzuwarten. 


Die Aufgaben und Befugnisse sowie sonstigen Verpflichtungen der für die Strafverfolgung und 


Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden bleiben hiervon unberührt. 
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Anlage 1:      Erqänzunqsmeldunq 


Ereignis: 


Unfall: "... 


Störung: ". 


am:     .    . 


Ereignisort: 


Hergang 


Details zu:   Kollision ". 
Entgleisung 
Personenunfall 
Bahnübergangsunfall    ". 


um:     :     Uhr 


Bundesland ". 


  


Folgen: 


Personenschaden (Anzahl): getötet: 


verletzt: 


geschätzter Sachschaden € 


schwer verletzt: leicht 


Ursachen: 


Verursacher: " ..... 


Kurzbeschreibung 


Beteiligte: 


EIU: 


EVU 


EVU 


Dritte: 


Bpol 


Detail: ". 


Detail: ". 


Detail: ". 


Ansprechpartner: 


Ansprechpartner: 


Ansprechpartner: 


Ansprechpartner: 


beteiligter Zug/Eisenbahnfahrzeug: 


Zug-Nr. 


Fzg-Bezeichnung 


Bauart/Baureihe: 


Zugsicherungseinrichtung/Art:". 


Zugfunk " ............." 


Fzg-Nr. 


funktionstüchtig 


vorhanden funktionstüchtig 
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Infrastruktur: 


Strecke: 


Strecke: 


falls im Tunnel, Tunnelname: 


Bahnhof / Betriebsstelle 


Bahnhof/Haltepunkt: 


Sicherungstechnik 


zuständige Betriebsstelle: 


beteiligte Stellwerke: 


beteiligte Stellwerke: 


Zugsicherungseinrichtung/Art: 


Zugfunk   " ............." 


Bahnübergang: 


BÜ in km 


Sicherungsart:".............." 


Überwachung:".............." 


  


Strecken-Nr. 


Gleis-Nr.: 


Signalbezeichnung: 


Bauform: 


Bauform: 


H funktionstüchtig 


H vorhanden G funktionstüchtig 


BÜ-Bezeichnung 


Bauform. 


D BÜ ordnungsgemäß gesichert 


  


Betrieb: 


Geschwindigkeiten: 


Abfertigungsverfahren: " ......  


Betriebsverfahren: 


Nothaltauftrag:    G erteilt 


V-lst V-Soll 


nicht erteilt erteilt, aber nicht erreicht 


Bemerkungen: 


gemeldet durch: 


Eisenbahnunternehmen: 


Straße 


Plz/Ort: 


Name: 


Tel.-Nr. 


  


in km 


Weichenbezeichnung 
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[bookmark: _Toc41555455]Ziel der Meldeordnung

Die Meldeordnung regelt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten nach dem Eintreten von Unfällen und Störungen im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen, um die Auskunftsfähigkeit relevanter Stellen innerhalb des Vorstandsresorts Infrastruktur (DB Netz AG, DB Station&Service AG, DB Energie GmbH und DB Engineering & Consulting GmbH, DB Kommunikationstechnik GmbH, Projekt Stuttgart-Ulm GmbH) schnellstmöglich sicherzustellen. 

Im Fokus der Meldeordnung stehen vor allem, aber nicht ausschließlich, schwere Unfälle mit Personenschäden sowie Unfällen, Störungen und Beschädigungen an Infrastrukturanlagen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Betriebsablauf von Eisenbahninfrastruktur- und/oder Eisenbahnverkehrsunternehmen. In welchen Fällen eine Ereignismeldung abzugeben ist, wird an entsprechender Stelle dieser Meldeordnung definiert.

Davon explizit unberührt bleiben die in jedem Fall prioritär durchzuführenden Maßnahmen des Notfallmanagement zur Gefahrenabwehr, Hilfeleistung, Schadensbeseitigung etc., wie sie u.a. in den RRil 123 und Ril 423 definiert sind. Die Pflichten weiterer Gesetze, Verordnungen und anderer Rechtsnormen – wie die Meldepflicht gefährlicher Ereignisse gegenüber dem EBA - werden von dieser Meldeordnung nicht angetastet und bleiben unverändert bestehen.

[bookmark: _Ref527706638][bookmark: _Toc41555456]Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Regelungen kommen bei allen meldepflichtigen Ereignissen im Gleis- und Gefahrenbereich und an Anlagen der Eisenbahnen des Bundes sowie im Baustellenbereich einschl. der Baustelleneinrichtungs- und Logistikflächen zur Anwendung. Dies gilt sowohl für die Vorbereitung als auch für die Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen durch oder im Auftrag der o.g. Unternehmen des Vorstandsresorts Infrastruktur.

[bookmark: _Toc41555457]Prämissen für die Anwendung und Handhabung 

Um den Informationsfluss gemäß der vorliegenden Meldeordnung stets sicherzustellen, ist die kontinuierliche Einbindung des verantwortlichen Projektleiters des Infrastrukturprojektes und der von den Gesellschaften im VR I definierten Meldestelle GF/GE der Bauüberwachung (falls vorhanden) in den Regionen und/oder der Zentrale unabdingbar. Daher ist diese Beteiligung (Einbindung in den Schriftverkehr und kurzfristige Abgabe aller vorhandenen und benötigten Informationen) stets sicherzustellen.

Die Verteilung von Informationen zu Unfällen und Störungen über die in dieser Meldeordnung bereits benannten Stellen hinaus, ist innerhalb der Regionalbereiche / Regionen bedarfsweise selbst zu organisieren. Eine solche Verteilung ist so zu organisieren, dass die initiale meldungsabgebende Stelle (i.d.R. der Bauüberwacher / Technische Berechtigte oder UV-Berechtigte gem. Betra) nicht für diese Feinverteilung verantwortlich ist.

Die Meldeordnung gilt auch für beauftragte externe Auftragnehmer der Bauüberwachung und ist diesen zugänglich zu machen. Diese sind bedarfsgerecht in die Handhabung der Meldeordnung einzuweisen und auf deren Anwendung zu verpflichten.

Parallel zur Meldeordnung gilt für den Auftragnehmer Bau die Einhaltung der Meldungen entsprechend der „Zusätzlichen Vertragsbedingungen der DB AG und der mit ihrem verbundenen Unternehmen für die Ausführung von Bauleistungen (ZVB-DB)“ zu Umweltschutz (Pkt. 15) und Bauunfällen (Pkt. 18). 

[bookmark: _Toc447890143]Die Regelungen der Betriebs- und Bauanweisung (Betra) - insbesondere in Bezug auf das Notfallmanagement - bleiben von der vorliegenden Meldeordnung unberührt.
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[bookmark: _Toc41555459]	Was sind gefährliche Ereignisse? 

Gemäß Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV) und der Allgemeinverfügung der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchungen (in der jeweils gültigen Fassung) zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb besteht eine Melde- und Untersuchungspflicht für gefährliche Ereignisse im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

Darüber hinaus sind gemäß RRil 123.0180 alle gefährlichen Ereignisse im Bahnbetrieb durch die Konzernunternehmen eigenverantwortlich zu untersuchen, die Ursachen zu ermitteln und zu dokumentieren, sowie die zur Gewährleistung der Betriebssicherheit notwendigen Maßnahmen festzulegen, zu überwachen und deren Umsetzung zu dokumentieren. 

Gefährliche Ereignisse werden gemäß Allgemeinem Eisenbahngesetztes §2 Abs. 21 nachfolgenden Oberbegriffen unterschieden:

· Unfälle 

Ein Unfall ist ein unerwünschtes oder unbeabsichtigtes plötzliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb oder eine Verkettung derartiger Ereignisse mit Personen-, Sach- oder Umweltschäden. 

· Störungen

Eine Störung ist ein Ereignis im Eisenbahnbetrieb, das den sicheren Betrieb eines Zuges – ohne unmittelbaren Personen-, Sach- oder Umweltschaden – beeinträchtigt.

Diese beiden Oberbegriffe werden im Rahmen der Allgemeinverfügung der Eisenbahn Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB) vom 10.11.2009 durch weitere Ereignisarten untersetzt. Entsprechende Definitionen dieser Ereignisarten können dort entnommen werden.

Hinweis:

Unabhängig von der jeweiligen Ereigniskategorisierung und der  Allgemeinverfügung definierten Meldepflicht gegenüber der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) bzw. der in dieser Meldeordnung geregelten Meldepflicht hat bei Eintritt eines gefährlichen Ereignisses grundsätzlich eine nachweisliche Meldung/ Information an den örtlich Zuständigen (durch das beauftragende EIU zu definieren und in der Baustellenordnung aufzuführen) bzw. den in einer Betra genannten Fahrdienstleiter (Fdl), i. S. Unfallmeldestelle, zu erfolgen.

Durch den örtlich Zuständigen bzw. den Fdl und die von ihm benachrichtigte Notfallleitstelle wird die Information der BEU gemäß der HB 123 „Notfallmanagement“ sichergestellt.

[bookmark: _Ref3990835][bookmark: _Toc41555460]	Meldepflichtige gefährliche Ereignisse im Sinne der Meldeordnung Bauüberwachung 

Um sachgerechte Informationen innerhalb der Konzernunternehmen des VRI sicherzustellen und den Anforderungen der HB 123 gerecht zu werden, gelten die nachfolgenden Ereignisarten gemäß Meldeordnung Bauüberwachung als meldepflichtige Ereignisse, insofern diese in den Geltungsbereich dieser Meldeordnung gemäß Punkt 1.2 fallen:

Unfälle

Kollision 

Entgleisung 

BÜ-Unfall (Zusammenprall)

Fahrzeugbrand

Sonstiger Unfall im Eisenbahnbetrieb

 Andere Unfälle



Störungen

Unzulässige Vorbeifahrt am Haltbegriff ohne Zustimmung

Störung am Bahnübergang

Störung an der Infrastruktur

Störungen durch betriebliche Fehlhandlung

Schwere Personenunfälle im Gleisbereich bzw. im Gefahrenbereich von Bahnanlagen sowie im Baustellenbereich der Infrastrukturmaßnahme

Arbeits-, Massen- und Wegeunfälle

Stromunfälle

[bookmark: _Ref4048513][bookmark: _Toc41555461]	Sonstige meldepflichtige Ereignisse im Sinne der Meldeordnung Bauüberwachung

[bookmark: _Toc41555462]Betriebsrelevante Ereignisse 

Überschreitung der in der Betra definierten Sperrzeit um mehr als 30 min

Nichterreichung geplanter Endzustände bei Ablauf der in der Betra definierten Sperrzeit und der Folge erheblicher betrieblicher Auswirkungen

Beschädigungen von Bahnanlagen (Anlagen des Oberbaus, der Fahrleitung, Hoch- und Tiefbauten, Sicherungs-, Telekommunikations- und Beleuchtungsanlagen, Kabel etc.) mit Auswirkungen auf den Betriebsablauf der Bahn sowie Beeinträchtigung der Belange Dritter 

Ausfall oder Teilausfall von geplanten Sperrpausen mit erheblichen 
betrieblichen Auswirkungen 

Beschädigung von Bahnfahrzeugen einschließlich ihrer Ladungen, die Auswirkungen auf den Bahnbetrieb zur Folge haben, sofern sie nicht Unfälle gemäß Abschnitt 2.2 sind



[bookmark: _Toc41555463]Sonstige Störungen und Unfälle

Wesentliche Beeinträchtigungen des Bauablaufs durch Maschinenausfälle, Personalausfälle, außergewöhnliche Witterungsereignisse oder Ähnliches ohne Auswirkung auf den Bahnbetrieb 

Kampfmittelfund 

Weitere Störungen und Unfälle ohne betriebliche Beeinflussungen

[bookmark: _Toc41555464]Umweltschäden 

Ein meldepflichtiger Umweltschaden im Sinne der Meldeordnung Bauüberwachung liegt vor, wenn einer der nachfolgenden Tatbestände gegeben ist:

eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen 

eine Schädigung der Gewässer (einschl. Grundwasser)

eine Schädigung des Bodens durch eine Beeinträchtigung der Bodenfunktionen 

Erheblich Emissionen, wie Luftverunreinigungen, Geräusche (z.B. Baulärm), Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen

Schädigung der Umwelt durch unrechtmäßige Abfallentsorgung, -behandlung und –lagerung 

Sonstige Ereignisse mit nicht absehbaren Schäden für Lebewesen und Umwelt

[bookmark: _Toc41555465]Beinaheunfälle 

Ereignisse, die zu einem Unfall mit schwerem oder tödlichem Personenschaden hätten führen können (Beinaheunfälle). 


[bookmark: _Toc41555466]	Operative Umsetzung der Meldeordnung

[bookmark: _Ref4053733][bookmark: _Toc41555467]	Besonderheiten bei Meldungen von Personenschäden

Bei schweren oder tödlichen Personenunfällen ist stets zusätzlich zum Sofortbericht über ein meldepflichtiges Ereignis die Direktmeldung eines schweren Arbeits-/ Massen-/ Wegeunfalls und bei Stromunfall (siehe Anlage 2) auszufüllen. Der Meldeweg ist analog zum Sofortbericht über ein meldepflichtiges Ereignis.

[bookmark: _Toc41555468]3.2 Zeitpunkt und Verantwortung der Meldungsabgabe 

Die Meldung erfolgt grundsätzlich durch den zum Zeitpunkt des Eintritts des meldepflichtigen Ereignisses zuständigen Bauüberwacher, bzw. wenn es sich um keine bauüberwachungspflichtige Infrastrukturmaßnahe handelt, durch den technischen Berechtigen oder den UV-Berechtigten, sofern Gleissperrungen nur zum Zwecke des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Es sind die ihm zum Zeitpunkt der Meldung bekannten und relevanten reinen Sachverhalte des Ereignisses (ohne Schuldzuweisung) darzustellen und unter Verwendung der entsprechend vorgegebenen Vordrucke an den Projektleiter sowie an die jeweilige Meldestelle GF/GE (falls vorhanden) zu übermitteln.

Die Sofortberichte / Direktmeldungen sind unverzüglich* mit den genannten Vordrucken an die darin benannten Stellen zu übergeben.

(*in begründeten Ausnahmefällen bis 10:00 Uhr des darauffolgenden Arbeitstages)

[bookmark: _Ref4053730][bookmark: _Toc41555469]3.3 Meldewege von meldepflichtigen Ereignissen im Sinne Meldeordnung Bau

Die Meldung von gefährlichen Ereignissen (siehe Abschnitt 2.2) und sonstigen meldepflichtigen Ereignissen (siehe Abschnitt 2.3) erfolgt unter Nutzung des Sofortberichtes über ein meldepflichtiges Ereignis (siehe Anlage 1). Dieser Bericht ist unverzüglich an den verantwortlichen Projektleiter sowie an die von den VEG des jeweiligen Konzernunternehmen definierte Meldestelle GF/GE der Bauüberwachung in den Regionen und/oder der Zentrale (falls vorhanden) zu übermitteln. 

[bookmark: _Toc41555470]3.4 Besonderheit bei der Beschädigung von Oberleitungsanlagen durch Baumaschinen (insb. Zweiwegebagger)  

Sofern Oberleitungsanlagen durch Baumaschinen beschädigt wurden, ist im Sofortbericht über ein meldepflichtiges Ereignis anzugeben, um welche Baumaschine es sich handelte und ob dieses Fahrzeug über eine technische Einrichtung (i.d.R. Hubbegrenzung) verfügt, die eine Beschädigung der Oberleitungsanlage hätte verhindern können.

Erfolgt die Beschädigung durch einen Zweiwegebagger (ZWB) (z.B. wegen ausgeschalteter Hubbegrenzung), sind die Kontaktdaten des Fahrers im Sofortbericht aufzunehmen. 

Es besteht zudem die Möglichkeit, den ZWB-Führer zur Gefahrenabwehr vorübergehend der Baustelle zu verweisen. Der Projektleiter ist hierüber im Sofortbericht zu informieren. 

Eine Tätigkeitsuntersagung z. Bsp. des ZWB-Führers ist durch den verantwortlichen Projektleiter zu veranlassen (siehe Hinweis im Sofortbericht).

DB Konzernprozesse, VRI Vorgabeprozess „Bauüberwachung und Baudurchführung“
Anlage 1 Sofortbericht über ein meldepflichtiges Ereignis
V: Heinz-Ulrich Günther (I.NIG 43), Version 1.1, Stand 01.10.2022
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Ausnahmen gem. BVB (s. Seite 2)


Dieselmotor nein


ja


Regelung gilt nicht


nein


Ist festgelegt, dass die Baustelle sich im städtischen Bereich befindet? (festgelegt als „01 dicht besiedelt“ nach dem  


Gemeindeverzeichnis des statistischen Bundesamtes) (Link im Leitfaden Partikelemissionsbegrenzung)


ja nein


Regelung gilt nicht
Schadstoffgruppe 4  


(grüne Plakette)


Fahrzeuge


janein


Ab 01.11.2016


Stufe A1


Ab 01.11.2016 Stufe A1 in  


Verbindung mit A3 oder  


höher


Baumaschinen


Was ist zu tun? Wer muss es tun? Wo steht es geschrieben?


1.


2.


Überprüfen der Richtigkeit der zum Einsatz von Fahrzeugen und Baumaschinen  


gemachten Angaben (stichprobenartig)


Überprüfen der angegebenen Anforderungsstufe während der Bauphase  


(stichprobenartig)


Örtlich zuständige BÜW  


oder eine von ihr  


beauftragte Stelle


Leitfaden „Partikelemissionsbegrenzung  


bei Fahrzeugen und Baumaschinen“  


Punkt 3(1) und 3(2)


ja Regelung gilt nicht


Schritt 2:


Prüfen vor Ort: entspricht  


die Inventarnummer /  


Kennzeichen des  


geprüften Fahrzeuges der  


Geräteliste


Schritt 1:


Prüfen der Geräteliste: ist  


zwei Wochen vor Ausführung  


aktualisiert vom AN an den PL  


zu übergeben


Arbeitshilfe Rußpartikelfilter – stichprobenartige Überprüfung


Zu beachtende Dokumente


Ab 01.07.2018 Stufe A1 in  


Verbindung mit A2 oder  


höher


Ab 01.07.2018 Stufe A1 in  


Verbindung mit A4 oder  


höher


VRI Prozess Bauüberwachung: Arbeitshilfe Rußpartikelfilter 1 Version 1.0, Stand: 01.10.2022







„Alle rechtlichen bzw. normativen  


emissionsmindernden Vorgaben beim  


Innverkehrbringen sowie bei Wartung und  


Instandhaltung des Antriebsmotors bzw. der  


Antriebsmotoren wurden bzw. werden eingehalten“


Zusätzlich zur Stufe A1:


Aus technischen Gründen nicht mit einem  


Partikelminderungssystem ausgerüstet werden  


kann (z.B. Stellungnahme Dekra)


oder


Einen Partikelgrenzwert von 0,025 g/kWh nach  


den Vorgaben der NRMM1-Richtlinie einhält


Stufe A3


Zusätzlich zur Stufe A1:


• Für die Erfüllung der ausgeschriebenen  


Bauleistungen keine mit Partikelminderungssystem  


ausgerüstete Baumaschine am deutschen Markt  


verfügbar ist oder


• Einen Partikelgrenzwert von 0,025 g/kWh nach den  


Vorgaben der NRMM1-Richtlinie einhält


Ausnahme (gem. BVB 16.3.23):


1. Lokomotive / Triebwagen


2. die nachweislich mit einem Partikelminderungssystem nicht nachgerüstet werden können (siehe


Nachweis A2),


3. die eine Nutzleistung von weniger als 19 kW aufweisen,


4. Nutzleistung von weniger als 37 kW in selbstfahrenden Baumaschinen,


5. nach RiLi 97/68/EG (NRMM1-RL) als Motoren mindestens der Stufe III B in Verkehr gebracht wurden  


bzw. einen Partikelgrenzwert von 0,025g/kWh einhalten oder die nur kurzzeitig, das heißt max. 5  


Minuten pro Stunde betrieben werden.


Stufe A4


Zusätzlich zur Stufe A1:


• Fahrzeuge sind der Schadstoffgruppe 4 gemäß  


Anhang 2 der 35. BImSchV zugeordnet. Die  


relevanten Antriebsmotoren der Baumaschinen sind  


mit einem Partikelminderungssystem ausgerüstet  


oder halten den Partikelgrenzwert von 0,025 g/kWh3  


nach den Vorgaben der NRMM1-Richtlinie ein.


Anwendung der Anforderungsstufen und Ausnahmen:


Stufe A1: Stufe A2


Ansprechpartner bei strittigen Fragen:


Fachliche Fragen zur Arbeitshilfe: Fachstelle.Bauueberwachung.DBEC@deutschebahn.com


Umweltfachliche Fragen zur Emissionsbegrenzung: Dirk Melchert, I.NIG 41


VRI Prozess Bauüberwachung: Arbeitshilfe Rußpartikelfilter 2 Version 1.0, Stand: 01.10.2022
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Anlage 5.1 zur Krananweisung

Weitere Vorgaben zur Krananweisung für mobile und stationäre Baukrane1) an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber der DB AG (VR I) auf dem Gebiet der BRD

1. Zuständigkeiten 


Der Anlagenverantwortliche (ALV) Oberbau ist federführend bei der Bearbeitung der Belange der ALV und stellt die Mitwirkung aller ALV sicher.

Der Unternehmer stellt in seinem Verantwortungsbereich sicher, dass alle am Kraneinsatz Beteiligten über die Krananweisung nachweislich unterwiesen werden.

2. Betrieb des Kranes


Es gelten im Bereich des Infrastrukturbetreibers die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (wie Arbeitsstättenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung) und die gesetzlichen UVV (DGUV) der Unfallkasse Bund und Bahn (wie z. B.: DGUV Vorschrift 53 „Krane“, DGUV Vorschrift 78 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ einschließlich DGUV Regel 101-024 „Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“, DGUV Vorschrift 39 „Bauarbeiten“ und DGUV Information 201-021 „Sicherheitshinweise für Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“) sowie die Richtlinien der DB AG/DB Netz AG (z.B. Rahmenrichtlinie (RRil) 132.0123, RRil 132.0118, Ril 406, Ril 997).


2.1 Betriebsanweisung nach § 34 DGUV Vorschrift 53 „Krane“ 


Die verantwortlichen Unternehmer haben für den Einsatz von Kranen und deren Betrieb schriftliche Betriebsanweisungen aufzustellen.


Die Betriebsanweisung muss mindestens Sicherheitsregeln für die folgenden Bereiche enthalten.


1. Aufnehmen, Transport und Absetzen von Lasten


2. Betreten von Kranen und Kranbahnen,


3. Verständigung zwischen Last-Anschläger, Einweiser und Kranführer,


4. Umrüsten und Wartung von Kranen, Aufbau und Abbau von Kranen,


5. Betrieb von Kranen mit einander überschneidenden Arbeitsbereichen


6. Heben von Lasten durch zwei oder mehreren Kränen

7. Verhalten in der Nähe von Fahrleitungsanlagen2) sowie Bahnstromleitungen und 
-schaltanlagen

8. Verhalten bei Berührung von Fahrleitungsanlagen2) sowie Bahnstromleitungen und 
-schaltanlagen

9. Verhalten bei Windeinwirkung oder Gewittern


10. Sicherung gegen Inbetriebnahme von Unbefugten


11. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln der Bedienungsanleitung des Kranes

Alle ausführenden Unternehmer müssen in die Inhalte der Betriebsanweisung nachweislich unter- bzw. eingewiesen werden.

2.2 Bei Kranbetrieb in der Nähe von

· Fahrleitungsanlagen2)

· Bahnstromleitungen und -schaltanlagen


· Elektrischen Energieanlagen


sind die Schutzmaßnahmen gemäß Richtlinien und Modulen der DB AG, wie: 

z.B.  RRil 132.0123, Anhang 1 „Sicherheit bei Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen“ umzusetzen. 

3. Vorgaben der BzS zur Sicherung des Eisenbahnbetriebes

3.1 Zulassungen / Überwachungsaufzeichnungen des Kranes

Die Nachweise für Zulassung / Überwachung des Kranes durch die zuständigen Stellen (TÜV etc.) sind dem Vertreter der BzS, oder des Anlagenverantwortlichen bzw. seines Beauftragten auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

3.2 Schutzabstand für bahntechnisch unterwiesene Personale und Bahnerdung

Der Schutzabstand zu unter Spannung stehenden Teilen beträgt bei 15 kV = 1,50 m (bei mitgeführten Bahnstromleitungen 110 kV = 2,00 m, GS-S-Bahn =1,00m).

Dieser Schutzabstand darf nicht erreicht bzw. unterschritten werden (Festlegungen siehe Krananweisung Punkt 3.3).

Werden Arbeitsmittel (wie Krane, Maschinen/ Geräte) an elektrifizierten Strecken aufgestellt, müssen sie bahngeerdet werden. 


Die Erdung erfolgt mit zwei kunststoffummantelten Kupferseilen von 70,0 mm² bzw. aus leitwertgleichem Material. Abweichungen sind nur mit Zustimmung des Anlagenverantwortlichen Fahrleitung2) / Bahnstromleitung zulässig.


Der Bahnerdungsanschluss an der Schiene erfolgt nach Festlegungen des Anlagenverant-wortlichen Fahrleitung2) / Bahnstromleitung. Die Funktionsfähigkeit hat der Unternehmer dem benannten Verantwortlichen (siehe Krananweisung 1.8) zu bestätigen.


Durch den Arbeitsverantwortlichen des ausführenden Unternehmens sind arbeitstäglich das Vorhandensein und die Unversehrtheit der Bahnerdung zu kontrollieren.

Erfolgt die Energieversorgung des Kranes aus einem Netz eines Versorgungsnetzbetreibers, so soll dies mittels TT-System erfolgen, um eine Potenzialverschleppung zu vermeiden.

3.3 Laufkatzen- und Drehbegrenzung, Schwenken über Gleise

Der Kran ist mit einer TÜV-geprüften Laufkatzen- und Drehbegrenzung auszurüsten.

Es ist unter allen Umständen (Ausschlag der Last oder des Seiles durch Pendeln, Wind -optisch-akustische Windwarnanlage anwenden- oder sonstige Einflüsse, berücksichtigen) sicherzustellen, dass Kranteile, Krangehänge bzw.  angeschlagene Lasten die vorgegebenen Abstände (Schutzabstand, Gleisbereich) nicht erreichen. Festlegungen siehe Formblatt Krananweisung Punkt 3.3.

Die Wirksamkeit der Laufkatzen- und Drehbegrenzung hat sich der Beauftragte3) bestätigen zu lassen. Prüfung erforderlich! Bei Bedarf erfolgt auch die Prüfung durch den Anlagenverantwortlichen Fahrleitung2)/ Bahnstromleitung.

Wenn Kranarbeiten mit Last im Gleisbereich und Schwenkbewegungen mit Last über Betriebsgleise nicht zu vermeiden sind, dürfen sie nur nach Sperrung des Gleises/ der Gleise gemäß „Betriebs- und Bauanweisung (Betra)“, Ausschalten und Bahnerden der unter Spannung stehenden Anlagen (z. B. Oberleitung) und nur unter Zustimmung des Berechtigten (gemäß Betra Abschnitt 4.2) erfolgen.

Gleissperrungen hierfür müssen gemäß Ril 406 „Baubetriebsplanung, Betra und La“ angemeldet werden.

Schwenkbewegungen eines Kranes ohne Last über Betriebsgleise dürfen ohne Gleissperrung nur bei hochgezogenem Lastseil (ohne Anschlagmittel) durchgeführt werden. 

Weitere Vorgaben sind der DGUV Information 201-021 zu entnehmen.

3.4 Sicherungen des Kranes bei Arbeitsruhe/ Pausen


Bei Arbeitsruhe des Kranes (z. B.: in Pausen, nach Arbeitende, über die Wochenenden) ist der Kran mit hochgezogenem Lastseil, an den Turm herangefahrener Laufkatze lastfrei, frei drehbar und gegen Benutzung durch Unbefugte gesichert abzustellen. 

Die Arbeitsruhen sind dem Anlagenverantwortlichen der DB bzw. dessen Beauftragten3 (vor Beginn anzuzeigen. 

Legende:  *  gilt nicht für Schienenkrane; Anwendung z. B. auch für Betonpumpen, Hubsteiger u. ä. möglich

                 ** gilt analog für Stromschienenanlagen der S-Bahn


verantwortlich: I.NXX  Stand 22.10.2013                                   
gültig ab: 01.01.2014

1) Gilt nicht für Schienenkrane; Anwendung z.B: auch für Betonpumpen, Hubsteiger und ähnliches


2) gilt für Oberleitungsanlagen  und Stromschienenanlagen der S-Bahn


3) z.B. Projektleiter, Bauüberwacher


VRI Vorgabeprozess Bauüberwachung und Baudurchführung


Anlage 5.1 zur Krananweisung, Version 01.01

V: Heinz-Ulrich Günther (I.NIG 43), Stand 01.10.2022
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Krananweisung für mobile und stationäre Baukrane1) an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber der DB AG (VR I) auf dem Gebiet der BRD

0. Gültigkeit    

		0.1

		Die  Anweisung ist gültig vom                       bis         

Die Aufstellung und der Betrieb des Krans werden nur für die Zeit der Gültigkeit dieser Krananweisung genehmigt. Grundlage der Genehmigung ist der Baustelleneinrichtungsplan / Kranstandortplan (mit Schwenkbereich und Angaben zur Erdung) sowie die Anlage 5.1 „Weitere Vorgaben...“ zum Form-blatt Kranvereinbarung. Die ausgefüllte Krananweisung ist an der Arbeitsstelle vor Ort vorzuhalten.



		0.2

		Der Abschluss der Krananweisung bedingt ggf. den Einsatz eines Bauüberwachers, der die Belange der BzS bzw. des Infrastrukturbetreibers wahrnimmt. Die Zustimmung zur Nutzung des Krans erfolgt durch den Anlagenverantwortlichen bzw. seines Beauftragten 3) vor Ort. Vertragsrechtliche Regelungen sind nicht Bestandteil dieser Anweisung. 



		0.3

		Bei Verlängerung (z. B. bei Fahrplanwechsel) und/oder Änderung der örtlichen Verhältnisse ist eine Anpassung der Krananweisung zu veranlassen. Die Anpassung ist schriftlich zu dokumentieren. Alle Beteiligten gemäß Punkt 6  sind in Kenntnis zu setzen. Verantwortlich: Anlagenverantwortlicher bzw. sein Beauftragter 3) 





1. Maßnahme

		1.1

		Projekt/ Baumaßnahme





		     

     

     



		1.2

		Arbeitsstelle: 

(analog Sicherungsplan Pkt. 1.3)

		     

     

     



		1.3

		für den Einsatz verantwort- licher Unternehmer: (Anschrift, ständige Erreichbarkeit, Telefon)

		     

     

     



		1.4

		beteiligter 
Kranunternehmer:

(Anschrift, Telefon) 

		     

     

     



		1.5

		Infrastrukturbetreiber            (Anschrift, Telefon)

		     

     

     

		     

     

     

		     

     

     



		1.6

		Für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS):

(Anschrift, Telefon)

		[bookmark: Text7]     

     



		1.7

		Anlagenverantwortlicher

(Name, OE, Telefon) 

		     

     

     

Oberbau/KIB

		     

     

     

Fahrleitung 2)

		     

     

     

Bahnstromleitung



		1.8

		Anlagenverantwortlicher bzw. Beauftragter 3) :

(Name, OE, Telefon, Funktion)



		[bookmark: Text5]     

     

     



		1.9

		zuständiger Fahrdienstleiter: (Ort, Stw)

(Rufnummer)

		     

     

GSM-R

		     



intern 

		     



extern



		!! Bei Gefahr in Verzug ist unverzüglich der zuständige Fahrdienstleiter zu verständigen!!





2. Daten der eingesetzten Krane (Angaben vom Kranunternehmer)

		2.1

		Art und Typ

		[bookmark: Text11]      (bei Bedarf zusätzliche Anlage)



		2.2

		max. Ausladung [m]

		     

		2.3

		Auslegerhöhe [m]

		     





3. Angaben zum Bahnbetrieb und einzuhaltende Abstände an der Arbeitsstelle

		3.1

		Geschwindigkeit             (gem. VzG, La)

		      km/h



		3.2

		Spannung

		|_| 15.000 Volt 16,7 Hz	|_|        Volt 16,7 Hz

|_|        Volt  50 Hz	|_|        Volt Gleichstrom2)



		3.3

		Der Unternehmer hat durch geeignete Maßnahmen dafür zu Sorge zu tragen, dass die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs jederzeit gewährleistet ist. 

Die abgestimmten Maßnahmen sind dem Anlagenverantwortlichen bzw. seinen Beauftragten zu bestätigen. Maßnahmen (z.B. freizuhaltende Räume, vergrößerte Schutzabstände, seitlicher Mindestabstand, Gleisbereich, Sicherheitskennzeichnung freizuhaltende Lichträume,…)

[bookmark: Text13]     

     

     

|_|Keine Maßnahmen über die genannten Regelungen aus Anlage Punkt 5.1 notwendig.





4. Unterschriften 

		4.1

		Aufgestellt:

Funktion 3) Name:     

		Telefon:

(     )     

		Datum / Unterschrift 





		4.2

		Mitgewirkt:

Funktion

Name:     

		Telefon:

(     )     

		Datum / Unterschrift



		4.3

		Bestätigt: (Ort, Datum):

		     ,      



		

		Infrastrukturbetreiber (1.5):

Name:      

Unterschrift:

(L-OE oder Delegierung)

		BzS  (1.6):

Name:      

Unterschrift:

(L-OE oder Delegierung)

		Unternehmer (1.3)

Name:      

Unterschrift:





Der Unternehmer bestätigt mit seiner Unterschrift den Erhalt der Anweisung und aller Anlagen.

5. Anlagen

5.1  „Weitere Vorgaben...“ zum Formblatt Krananweisung

5.2  Baustellenlageplan

5.3  Kranstandortplan (mit Schwenkbereich und Angaben zur Erdung)
5.4  Kostenübernahmeerlärung (ggf. streichen)

6. Verteiler (je nach Betroffenheit)	

|_|	Anlagenverantwortliche bzw. sein Beauftragter 3)

|_|	Bauüberwacher

|_|	Unternehmer

|_|	BzS BBK

|_|	BzS (je Anlagenverantwortlicher)

|_|	Projektleiter

|_|   DB E&C

|_|	Infrastrukturbetreiber: 	|_| DB Netz	|_| DB Energie	|_| DB Station&Service

					|_| DB RegioNetz Infrastruktur	|_| andere:      

[bookmark: Text29]|_|	     

Legende:  *  gilt nicht für Schienenkrane; Anwendung z. B. auch für Betonpumpen, Hubsteiger u. ä. möglich

                 ** gilt analog für Stromschienenanlagen der S-Bahn

verantwortlich: I.NXX  Stand 11.12.2013                                                     gültig ab: 01.01.2014



1) Gilt nicht für Zweiwegebagger im Gleis  u. Schienenkrane;  Anwendung z.B.: auch für Betonpumpen, Hubsteiger u.ä.

2)  gilt für 110 kV-Bahnstromanlagen, Oberleitungsanlagen und DC-Stromschienenanlagen der S-Bahn 

3) z.B. Projektleiter, Bauüberwacher



DB Konzernprozesse, VRI Vorgabeprozess „Bauüberwachung und Baudurchführung“

Formblatt Krananweisung, Version 01.01

V: Heinz-Ulrich Günther (I.NIG 43), Stand 01.10.2022		Seite 1 von 2
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[bookmark: F_AbsenderFenster][bookmark: Empfänger][bookmark: E_Schreibdatum][bookmark: E_Betreff]Quittierte Übergabe der Bauakte (gem. EIU-Ablagestruktur)

1. Projektbezeichnung:	………………………………………………………………..……………….



				………………………………………………………………………..……….



				……………………………………………………………………………..….





2. Abgebender (Büw): 	……………………………………………………………………...…………

[bookmark: Absender]Name, Vorname			Funktion



				………………………………………………………………………….….….				OE/Firma/Adresse



3. Übernehmender (PL AG):.……………………………………..………………..……………………..            
				Name, Vorname			Funktion



………………………………………………………………………………...

OE/Firma/Adresse





4. Übergabetermin:		………………………………………………………….……………….……

Datum/Ort



5. Es werden nachstehend genannte Bauaktenordner übergeben:	

    siehe Seite 2



6. Termine der nachzuliefernden Unterlagen:

Ordnernummer: 	…………………………………………		Datum: 	…………….……...



Ordnernummer: 	…………………………………………		Datum:	…………………….





Bemerkungen:	…………………………………………………………………………………………



			…………………………………………………………………………………………



			…………………………………………………………………………………………



Übergebender	(Büw)					Übernehmender (PL AG)

		



		

		



		

		

		







		Nr.

		Inhalt

		vor-
handen

		nicht
vorh. **

		nicht
erfordl.*

		Ordner-
Nr.

		

Bemerkung



		B

		Baudokumentation/Bauakten

		

		

		

		

		



		 

		Teil I/Bau-Akte

		

		

		

		

		



		B 2

		Baudurchführung

		

		

		

		

		



		B 2.1

		Bauablaufpläne 

		

		

		

		

		



		B 2.2

		Bautagebuch 

		

		

		

		

		



		B 2.3

		Bautagesberichte des AN

		

		

		

		

		



		B 2.4

		Schriftverkehr 

		

		

		

		

		



		B 2.5

		Meldungen/Anzeigen

		

		

		

		

		



		B 2.6

		Protokolle/Niederschriften / Berichte

		

		

		

		

		



		B 2.7

		Betriebs- und Baustellensicherheit

		

		

		

		

		



		B 3

		Übergabe/Bestandsunterlagen

		

		

		

		

		



		B 3.1

		Bestandsunterlagen

		

		

		

		

		



		B 3.2

		Übergabeprotokolle

		

		

		

		

		



		 

		Teil II/Betreiber-Akte

		

		

		

		

		



		B 4

		Soll- und Ist-Vergleich der Vermessung

		

		

		

		

		



		B 4.1

		Lage und Höhe der Gleise/der baulichen Anlagen

		

		

		

		

		



		B 4.2

		Festpunktnachweise

		

		

		

		

		



		B 4.3

		Zwangspunkte

		

		

		

		

		



		B 4.4

		Engstellen

		

		

		

		

		



		B 4.5

		Lichtraumnachweise

		

		

		

		

		



		B 5

		Nachweisführung

		

		

		

		

		



		B 5.1

		Kontrollmessungen/Qualitätsprüfungen/
Eigenüberwachung

		

		

		

		

		



		B 5.2

		Zulassungsbescheide/Zertifikate/ Prüfberichte/Protokolle

		

		

		

		

		



		B 5.3

		Abfallmanagement

		

		

		

		

		



		B 5.4

		Grunddienstbarkeit 

		

		

		

		

		



		B 6

		Abnahme/Mängelansprüche

		

		

		

		

		



		B 6.1

		Inbetriebnahmeregelungen/-niederschriften 

		

		

		

		

		



		B 6.2

		Abnahmeniederschriften und Prüfbescheinigungen

		

		

		

		

		



		B 6.3

		Bleibt frei

		

		

		

		

		



		B 6.4

		Mängelbeseitigung/Erfüllung der Auflagen

		

		

		

		

		



		B 6.5

		Ausnahmegenehmigungen 

		

		

		

		

		



		B 6.6

		Fristenblätter zu Mängelansprüchen

		

		

		

		

		



		B 7

		Bestands-/Planunterlagen

		

		

		

		

		



		B 7.0

		Bauwerksverzeichnis, Anlagenliste, gewerkeübergreifende Unterlagen

		

		

		

		

		



		B 7.1

		Bedienungs-/Wartungsanleitungen/ Anlagenbeschreibung

		

		

		

		

		



		B 7.2

		Bauwerksbücher/-hefte

		

		

		

		

		



		B 7.3

		handrevidierte Bestandspläne/siehe Punkt B 3.1 (Platzhalter für Zweitexemplar)

		

		

		

		

		



		B 7.4

		Revisionsunterlagen/endrevidierte Bestandspläne/siehe Punk t B 3.1 (Platzhalter für das Zweitexemplar)

		

		

		

		

		





     Paraphierung



Abgebender              Übernehmender



		Nr.

		Inhalt

		vor-
handen

		nicht
vorh. **

		nicht
erfordl.*

		Ordner-
Nr.

		

Bemerkung



		K

		Kaufmännische Akte

		

		

		

		

		



		K 3

		Abrechnung

		

		

		

		

		



		K 3.1

		Abschlagsrechnung Hauptvertrag

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.2

		Abschlagsrechnung Nachträge

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.3

		Aufmaßblätter/Massenberechnungen

		

		

		

		

		



		K 3.4

		Stundenlohnzettel

		

		

		

		

		



		K 3.5

		Schlussrechnung

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.6

		Abrechnung mit Dritten einschl. LAB

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.7

		Ablöseberechnung nach EKrG

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.8

		Fertigstellungsmeldung

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.9

		Projektabschlussmeldung

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		Z

		Zusätzliche/sonstige Unterlagen

		

		

		

		

		



		Z 1

		zusätzliche/sonstige Unterlagen

		

		

		

		

		



		I

		Inbetriebnahmeakte

		

		

		

		

		



		I 1.1

		Allgemeine Angaben

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		I 1.2

		IOH-Anlagen

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		I 1.3

		STE-Anlagen

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		I 1.4

		Inbetriebnahmedokumentation

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung







*   bei diesem Bauvorhaben nicht erforderlich

** Begründung unter „Bemerkungen“ erforderlich



Anmerkungen/Hinweise:



													



													



													



													



													



													



													



Anlage: Projektbezogenes Inhaltsverzeichnis nach EIU- Ablagestruktur      Paraphierung



Abgebender              Übernehmender















     Paraphierung



Abgebender              Übernehmender





		* nicht zutreffendes streichen

DB Konzernprozess , Vorgabeprozess Bauüberwachung und Baudurchführung

Bez. VRI: Benennung als Bauüberwacher / PB 10-01

Rev. 04 vom 05.08.2013
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Einweisung in die Standorte der Sh-2 Signale



für den mit dem Stellen/Entfernen von Sh2-Signalen Beauftragten

(Helfende des/der Technisch Berechtigten)



[bookmark: Text1]Bezeichnung der Arbeit / Maßnahme              mit Betra-Nr./BA-Nr. :                

Standorte der Sh-2 Signale:

· [bookmark: Text2]Bezeichnung der freien Strecke: (*)         1)

[bookmark: Text3]Richtung:		            -        Sh-2 in km (*):              Sh-2 in km (*):              

Gegenrichtung:	            -        Sh-2 in km (*):              Sh-2 in km (*):            

· Bezeichnung der freien Strecke: (*)         1)

Richtung:		            -        Sh-2 in km (*):              Sh-2 in km (*):              

Gegenrichtung:	            -        Sh-2 in km (*):              Sh-2 in km (*):            



· [bookmark: Text6]Bezeichnung der Betriebsstelle (*):            1)

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2)

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2) 

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2)

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2)

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2)

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2)

Weitere Standorte auf Beiblatt      



[bookmark: Text9]Einweisende(r): 	          														(Unternehmen/OE, Name, Vorname, Telefon (in Druckbuchstaben))

Funktion: 		Techn. Berechtigter

				(Auftraggeber: z.B. Technisch Berechtigter, ggf. Anlagenverantwortlicher bei Eigenregiemßnahmen)

[bookmark: Text11]Einzuweisende(r): 	          

				(Unternehmen/OE, Name, Vorname, Telefon (in Druckbuchstaben))

Funktion: 		Sh2-Signal-Aufstellende (beauftragte Helfende des/der Technisch Berechtigten) 

				



Der/die (*) Einzuweisende bestätigt hiermit, dass er/sie heute für die o. g. Arbeit/Maßnahme (*) anhand der ausgehändigten Dokumente in die Örtlichkeit der Standorte der zu stellenden Sh2-Signalen eingewiesen wurde, den Inhalt verstanden hat und beachtet. 



Folgende Inhalte waren Teil der Einweisung:



Der mit dem Stellen/Entfernen der Sh2-Signale Beauftragte wurde in die o.g. Betra und über den /die Standort /e der Sh2-Signale durch den Technisch Berechtigten (TB) gemäß Betra Pkt. 4.2 eingewiesen, um die Sh2-Signale nach Beauftragung und Zustimmung des TB aufzustellen und/oder zu entfernen. Die Gespräche bzgl. dem Stellen und Entfernen der Sh2-Signale sind im Fernsprechbuch (Ril 408.0203 V41) vom Technisch Berechtigten und dem mit dem Stellen von Sh2-Signalen beauftragtem Helfenden mit Name, Uhrzeit und Gesprächsinhalt zu dokumentieren.   



Folgende Dokumente wurden ausgehändigt:

[bookmark: Kontrollkästchen1]|X|	gültige Betra / BA

|X|	Lageplan mit eingezeichneten Sh2-Signalstandorten 2)

|_|	weitere Lageskizze/n 	            2)

|_|  ggf. weitere Dokumente 	            2)

[bookmark: Text17]

[bookmark: Text18]               	          	

(Ort)		(Datum)





			

	(Unterschrift Einweisende(r))		(Unterschrift Einzuweisende(r))



Dem/Der (*) Einzuweisenden wurde eine Durchschrift dieser Bescheinigung ausgehändigt.



(*) Nicht zutreffendes bitte streichen.      1)  je Pkt. 2.2 der Betra / BA eine Einweisung               2)    ggf. weitere Anlagen anfügen                                        

Vorgabeprozess Bauüberwachung im VR I

Arbeitshilfe „Einweisung in die Standorte der SH 2-Signale“, Rev. 01

Autor: Christian Bierbaum (I.NIG 43), Stand 01.01.2023		Seite 1 von 2
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Checkliste_2023

		Qualität der Bauüberwachungsleistung																		 



		Projekt:												Datum:

		Projektleiter:												Prüfer: 

		Projektnummer:												Firma BÜW:

		BÜZ/RB:												Name des BÜW:

		Baubüro/Ort:												Bauüberwachung (intern/extern):

		Bildung der Gesamtwerte je Fragenblock aus Mittelwerten der Einzelwerte unter Berücksichtigung der Wichtung







		1. Dokumentation allgemein																		Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen		Wichtung

		1		Wird das Bautagebuch nach den gültigen Richtlinien und vertraglichen Vereinbarungen geführt?																										32

		2		Sind die Eintragungen im Bautagebuch auf aktuellem Stand?																										6

		3		Wird die Bauakte gemäß vertraglicher Vorgabe geführt?																										1

		4		Werden die Bautagesberichte von der Bauüberwachung (BÜW) nachweislich beim AN-Bau eingefordert,
wenn diese nicht arbeitstäglich vorliegen?																										1

		5		Werden Auszüge aus den Bautagesberichten des AN-Bau, die in das Bautagebuch des AG übernommen werden,
auch als solche gekennzeichnet?																										1

		6		Werden Unregelmäßigkeiten auf der Baustelle dokumentiert?																										1

		7		Wird eine baubegleitende und nachvollziehbare Fotodokumentation (mit Aufnahmetag, Bauwerksbezeichnung sowie ausreichend genauer Bildbeschreibung) geführt?																										1

		8		Werden die Baubesprechungen und das Verfassen der Protokolle durch die Bauüberwachung durchgeführt? 																										1

		9		Entsprechen die Besprechungsprotokolle der Bauüberwachung den qualitativen Anforderungen? (z.B. Angaben zu Terminen und Zuständigkeiten)																										1

		10		Liegen der Bauüberwachung für die eingebauten Stoffe Freigaben / Zulassungen vor? 																										6

		11		Liegen der Bauüberwachung für die eingebauten Komponenten Freigaben / Zulassungen vor?																										6

		12		Wenn ausführungsspezifische Güteprüfungen gefordert sind, liegen dann die entsprechenden Prüfprotokolle vor?																										6

		13		Wurden die eingesetzten Fahrzeuge und Baumaschinen hinsichtlich der im Vorfeld vom AN anzugebenen Partikelminderungssysteme stichprobenartig nachweislich überprüft?																										1



		2. Sicherungsleistungen (Ablage, Leistungen, Nachweisführung)																		Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen		Wichtung

		1		Sind gültige Sicherungspläne vorhanden (zeitlich und inhaltlich)?																										3

		2		Stimmen die Arbeiten seitens des AN-Bau mit seinen Angaben im Abschnitt 1 des Sicherungsplanes überein (Maschinen, Geräte, Störschall, Einsatzzeit, anwesende Beschäftigte)?																										3

		3		Erfolgt die Sicherung seitens der Sicherungsfirmen wie im gültigen Sicherungsplan gefordert?																										12

		4		Ist die optische und/oder akustische Wahrnehmbarkeitsprobe der Sicherungsmaßnahme erfolgt?																										1

		5		Ist die Einweisung der Beteiligten in die Sicherungsmaßnahmen nachweislich im Sicherungsplan dokumentiert?																										3

		6		Werden die Stundennachweise der Sicherungskräfte  durch die Bauüberwachung geprüft (z.B. gegenüber Sicherungsplan, Bautagebuch, Vertrag der Sicherungsfirma)?																										1

		7		Wurden bei den eingesetzten Sicherungspersonalen die Befähigungsausweise und Einsatznachweise stichprobenartig nachweislich geprüft?																										1



		3. Bestätigung der sachlichen Richtigkeit, Abrechnung und Rechnungsprüfung																		Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen		Wichtung

		1		Berücksichtigt die Prüfung der Abrechnung alle Regelungen der Vertragsunterlagen? (§ 3 Bauvertrag - Bestandteile des Vertrages/Rangfolgeregelung)																										2

		2		Liegen zur Abrechnung, durch den AN zu liefernde ordnungsgemäße, nachvollziehbare Abrechnungszeichnungen (keine Planausschnitte) mit Mengenermittlungslisten gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen vor?																										12

		3		Werden örtliche Aufmaße zur Abrechnung nur in Ausnahmefällen verwendet?																										3

		4		Sind örtliche Aufmaße fortlaufend nummeriert?																										1

		5		Sind die Abrechnungsunterlagen prüffähig abgelegt?																										2

		6		Sind die Mengenermittlungslisten beidseitig unterschrieben?																										2

		7		Werden in der Mengenermittlungs-Liste/D11-Datei Formelnummern nach REB-Liste verwendet, die den geometrischen Körpern entsprechen? (Formel „0“ und „91“ nur in Ausnahmefällen)																										1



		4. Nachtragsmanagement																		Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen		Wichtung

		1		Werden die Mehrkostenanzeigen des AN-Bau innerhalb einer ggf. vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?																										1

		2		Werden die Behinderungsanzeigen des AN-Bau innerhalb einer ggf. vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?																										1

		3		Wird, soweit im Bauvertrag Nachtrags-, Einreichungs- und Prüfplan (NEuPP) vereinbart wurde, auf der Baustelle fristgerecht nach NEuPP gehandelt?																										1

		4		Werden die Stellungnahmen zu Nachtragsangeboten des AN-Bau innerhalb einer ggf. vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?																										1

		5		Wurde der Projektleiter bei Mehr- oder Mindermengen um mehr als 10% gegenüber den vertraglich vereinbarten Leistungen informiert?																										4



		5. Aufgaben der Bauüberwachung (Baubeginnanzeige, Ausführungsunterlagen etc.)																		Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen		Wichtung

		1		Liegen die Baubeginnanzeigen auf der Baustelle vor?																										5

		2		Liegen freigegebene Ausführungspläne auf der Baustelle vor (im Original oder mit gleichgestellter Kopie)?																										23

		3		Werden Abweichungen zum Bauvertrag (u.a. Mängel, Verzug der ausführenden Unternehmen) dem AG zeitnah nachweislich mitgeteilt?																										5

		4		Werden die Abnahmepflichten (bspw. Teilnahme an gemeinsamen Feststellungen mit dem AN, Erstellen von Abnahmeniederschriften) nachweislich ausgeführt?																										5

		5		Liegt/ liegen die Bauüberwacher-Vollmacht(en) (in Kopie) vor?																										1

		6		Liegen bei Bauüberwachern der EIU die Ernennungen (in Kopie) vor?																										1

		7		Hat die BÜW bei nicht Vorliegen der bestätigten Bauzeitenpläne (vom PL/AN-Bau) diese eingefordert?																										1

		8		Werden Soll-Ist-Vergleiche zu den vertraglich vereinbarten Terminen (u.a. § 5 Bauvertrag; Anlage 3.1. Bauvertrag, bestätigter Bauzeitenplan) geführt?																										5



		6. Abfallmanagement (Ablage, Nachweisführung etc.)																		Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen		Wichtung

		1		Hat die BÜW bei nicht Vorliegen eines Entsorgungskonzeptes dieses beim Projektleiter (AG) eingefordert?																										1

		2		Wird die Umsetzung des Entsorgungskonzeptes überwacht?																										1

		3		Wird für gefährlichen Abfall das elektronische Abfall-Nachweis-Verfahren (eANV) richtig angewendet?																										4

		4		Wird ein nachvollziehbare Dokumentation bei nicht gefährlichen Abfällen (in Papierform nach Art, Menge, Anfallort und Entsorger mit Unterschrift) geführt?																										2



		7. Abnahmen / Mängelverfolgung / Gegenforderungsmanagement																		Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen		Wichtung

		1		Soweit ein Prüfplan mit dem AN-Bau vertraglich vereinbart wurde und dieser nicht vorliegt, hat die BÜW alles unternommen, damit ein solcher der BÜW vorgelegt wird?																										2

		2		Sind alle Teil-, Zwischen- und Endabnahmen dokumentiert?																										3

		3		Wird eine Mängelliste während der Bauphase geführt?																										2

		4		Wird die Mängelverfolgung und Mängelabarbeitung nachweislich überwacht?																										3

		5		Werden die vom AN-Bau - gem. § 2 Abs. 1 VOB/B in Verbindung mit den jeweiligen Abschnitten 4.1 der VOB/C - geschuldeten Nebenleistungen eingefordert? 																										2



		8. Prozesskonformität																		Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen		Wichtung

		1		Sind die Inhalte des "Vorgabeprozess Bauüberwachung im VRI" bekannt?																										1

		2		Wurde der Startordner bei nicht fristgerechter Übergabe bei der PL nachweislich eingefordert?																										1

		3		Wurden bei Nichtvollständigkeit des Startordners die fehlenden Unterlagen bei der PL nachweislich eingefordert?																										1

		4		Werden betriebliche Gespräche/Schaltgespräche im Fernsprechbuch dokumentiert?																										1

		5		Wird das Ende der Arbeiten an Verkehrsstationen an die 3-S-Zentrale nachweislich gemeldet? (z.B. im Bautagebuch/Fernsprechbuch)																										5

		6		Wurden bei den eingesetzten schienengebundenen Fahrzeugen nachweislich die Zulassungen und die notwendigen Arbeitserlaubnisse für den Eisenbahnbetrieb geprüft?																										1

		7		Wurden die Führerscheine der Bediener von Zwei-Wege-Fahrzeugen nachweislich kontrolliert?																										1



		9. Arbeits- und Gesundheitsschutz, Baustellenverordnung																		Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen		Wichtung

		1		Liegen die Einweisungen der Bauüberwacher gem. Ril 806.0000V03 und ggf. Ril 132.0123V11 vor?																										3

		2		Liegen alle Einweisungen der AN-Bau gem. 132.0108 sowie ggf. Ril 132.0123 vor?																										3

		3		Hat sich die Bauüberwachung vergewissert, dass die Mitarbeiter des/der Auftragnehmer eingewiesen oder unterwiesen worden sind?																										3

		4		Sind Vorankündigung, Baustellenordnung und SiGe-Plan vorhanden?																										1

		5		Sind Vorankündigung und SiGe-Plan für alle Beteiligten sichtbar und jederzeit zugänglich auf der Baustelle angebracht?																										1

		6		Ist die Baustellenordnung für alle Beteiligten jederzeit auf der Baustelle zugänglich?																										1

		7		Wurden alle Beteiligten durch den SiGeKo in den SiGe-Plan und in die Baustellenordnung nachweislich eingewiesen? 																										2

		8		Wird die Abarbeitung der vom SiGeKo in den Begehungsprotokollen festgehaltenen Sicherheitsmängel nachweislich überprüft?																										2

		9		Liegen gültige Krananweisungen vor?																										2

		10		Wurde die Herstellung der Triebstromrückführung nachweislich überwacht?																										3
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Ergänzung Baubüro



		Niederschrift über eine Baubüro-Kontrolle



		Projekt:												Datum:		

		Projektleiter:												Prüfer: 		

		Projektnummer:												Firma BÜW:		

		BÜZ/RB:												Leiter BÜZ:

		Baubüro/Ort:												Leiter Baubüro:



		1.		Organisation Baubüro

		1.1.		Ordnung / Sicherheit (Allgemeinzustand, Reinigung etc.)



		1.2.		Prüfung elektr. Geräte und techn. Hilfsmittel (Erdungsstangen, Gleiswaagen etc.)



		1.3.		KfZ (Einsatzplan, Abstellung, Allgemeinzustand etc.)



		1.4.		IT-Technik (Funktionalität, Allgemeinzustand etc.)



		1.5.		Protokolle interne Besprechungen / Belehrungen / Unterweisungen / Sonderunterweisungen



		1.6.		Sonstiges / Besonderheiten



		2.		Handlungsbedarf / Resultierende Maßnahmen

				Maßnahme						Verantw.						Termin		Erledigt

				- …
- …
- …



		bestätigt:

		Leiter Baubüro / Arbeitsort am: 





		bestätigt:												Gesehen:

		Leiter BÜZ am: 												Leiter Bauüberwachung am:





		Ablage: Leiter Baubüro, Leiter BÜZ, Leiter Bauüberwachung



&G		


&8Fachstellen Bauüberwachung
VRI
01.01.2023		&8&P / &N




Übersicht

		Erfassungsbogen zur Stichprobenüberprüfung der Bauüberwachung - intern und extern

		Regionalbereich:						XY





		lfd. Nr. Checkliste		Datum:		BÜW
(intern/
extern)		Projekt:		Projektnr.:		BÜZ/RB:		Baubüro/Ort:		Prüfer: 		Firma BÜW:		1. Dokumentation allgemein		2. Sicherungsleistungen (Ablage, Leistungen, Nachweisführung)		3. Aufmaße, Bestätigung der sachlichen Richtigkeit, Abrechnung, Rechnungsprüfung		4. Nachtragsmanagement		5. Aufgaben der Bauüberwachung (Baubeginnanzeige, Ausführungsunterlagen etc.)		6. Abfallmanagement (Ablage, Nachweisführung etc.)		7. Abnahmen / Mängelverfolgung / Gegenforderungsmanagement		8. Prozesskonformität		9. Arbeits- und Gesundheitsschutz, Baustellenverordnung		Gesamt Mittelwert				Dokumentation, Prozesskonformität		Verträge, Abrechnung, Nachträge		Bauaufsichtliche Pflichten

																				Wichtung		Wichtung		Wichtung		Wichtung		Wichtung		Wichtung		Wichtung		Wichtung		Wichtung						23 Fragen		18 Fragen		24 Fragen

																		Teilergebnisse		1		3		3		1		2		1		2		1		2

																				I		III		II		II		III		I		II		I		III						I		II		III

		1																																												

		2																																												

		3																																												

		4																																												

		5																																												

		6																																												

		7																																												

		8																																												

		9																																												

		10																																												

		11																																												

		12																																												

		13																																												

		14																																												

		15																																												

		16																																												

		17																																												

		18																																												

		19																																												

		20																																												

		21																																												

		22																																												

		23																																												

		24																																												

		25																																												

		26																																												

		27																																												

		28																																												

		29																																												

		30																																												

																davon in Summe ohne Beanstandungen				0		0		0		0		0		0		0		0		0										





&8Fachstellen Bauüberwachung
VRI
16.12.2016		


7.: festzulegen in den GF / SC zur Erhebung der Kennzahlen

Bildung der Top-Kennzahl aus Mittelwerten der Einzelwerte (Frageblöcke)
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